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nach Maßgabe des Statuts der Redaktionsgemeinschaft 
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Eine Zensur findet nicht statt! 
Der Iichtbiick erscheint mindestens sechsmal im Jahr. 
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sind als gemeinnützig anerkannt und steuerlich absetz· 
bar. 

Wichtig: 
Reproduk-tion des Inhalts - ganz oder teilweise - nur 
mit schriftlicher Erlaubnis der Redaktionsgemein
schaft. Mit vollem Namen gekennzeichnete Artikel ge
ben nicht unbedingt die Meinung der Redaktionsge
meinschaft wieder. Bei eingesandten Manuskripten set
zen wir das Einverständnis zum honorarfreien Abdruck 
und zur sinnwahrenden Kürzung voraus. 

Eigentumsvorb ehalt: 
Die Zeitung bleibt Eigentum des Absenders. bis sie 
dem Gefangenen persönlich ausgehändigt wird: auf § 
31 Abs. 3 StVollzG wird besonders hingewiesen. 
Hiernach kann der Anstaltsleiter Schreiben anhalten, 
wenn sie grob unrichtige oder erheblich entstellende 
Darstellungen von Anstaltsverhältnissen enthalten. 
Wird die Zeitschrift dem Gefangenen nicht persönlich 
ausgehändigt. wobei eine »Zurhabenahme« keine per
sönliche Aushändigung im Sinne dieses Vorbehaltes 
darstellt. ist sie dem Absender unter Angabe des Grun
des zurückzusenden. 

In eigener Sache 

Den vielen Menschen, die uns mit 
Spenden und/oder anregender Kritik 
unterstützt haben, sei hier ausdrück
lich gedankt: ohne diese Hilfe von 
drinnen und draußen gäbe es keinen 
Iichtblick! 
Insbesondere möchten wir uns hier 
endlich einmal bei den vielen Häft
lingen bedanken, die täglich stunden
lang und ohne irgendein Entgelt ihre 
Freizeit opfern, um die frischgedruck
ten lib lichen Seiten zu sortieren, zu 
falten, zu klammem und versandfer
tig zu machen. 

Blitzlichter 

Sterben in Tegel 
Seite Im letzten Jahr wurden acht Menschen aus der JVA

Tegel getragen - im Zinksarg. 

4-5 Wie leicht es ist, in einer Strafanstalt wie der JVA-Tegel 
zu Tode zu kommen, wird ebenso beschrieben wie das 
Sehnen nach endgültigem Frieden. 

Jahresrückblick 
An vielen Menschen geht der Knast spurlos vorbei. Für 
keinen der vielen Häftlinge und für die wenigsten Voll
zugsbediensteten trifft daszu- über die Spuren, die das 
Gefangensein bzw das Gefangenhalten in der JVA-Te
gel hinterlassen hat, geht es in diesem Artikel. 
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Seite 
PsychD, PTB und § 182 StVollzG 

36 
Die einen begutachten, die anderen beraten - und alle 
können sich hinter dem neuen Paragraphen verstecken. 
Die Redaktionsgemeinschaft des liehtblick möchte mit 
diesem Artikel das Versteckspiel als das kenntlich ma
chen was es ist: menschliches Versagen. 

A 4: Die Dealerstation 
Einerseits gibt es Verdachtsmomente, andererseits gibt 
es Gesetze - hier wird nun untersucht, was sich in der 
Vollzugspraxis mehr auswirkt. Außerdem wird deutlich 
gemacht, daß auch der zu recht Abgesonderte e in 
Mensch ist und so behandelt werden sollte. 

Arbeit in Tegel, Teil II 

Seite 

40 
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42 
Hausarbeiter machen den Dreck weg, den andere ge
macht haben - täglich, auch sonn- und feiertags - und 
sie erhalten dafiir das niedrigste Arbeitsentgelt; ähnli
ches gilt für die Männer vom A & B - Kommando. Et
was normaler geht es beim Bau zu. 

Ansichten: Ausländer im Knast 
Menschen aus über 50 verschiedenen Nationen werden 
in der JVA-Tegel gefangen gehalten. Jeder dritte Tege
ler Häftling ist ein Ausländer. Ob - und, wenn ja, wie 
sich das Ausländer-Sein im Vollzugsalltag auswirkt, 
versucht dieser Artikel zu beschreiben. 
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DAS GEFANGENENMAGAZ I N 

Neues Jahr- Neues Glück 
Wieder haben einige ein Stück des lan
gen Weges hin zur Entlassung geschafft 

S o einfach es ist, mit Hinweisen auf 
Fehler umzugehen, so schwer ist 
es, auf positive Kritik zu reagie

ren: Verbesserungsvorschläge brauchen 
wir nur (im Rahmen unserer Möglichkei
ten) in der jeweils nächsten Ausgabe um
zusetzen; aber was machen wir mit dem 
vielen Lob, das uns ebenfalls zuteil wur
de? 

Jedes die Qualität des Iichtblicks be
treffende Lob gebührt nämlich weniger 
den Mitgliedern der Redaktionsgemei
schaft als vielmehr all jenen, die mit ih
rem Engagement diese Qualität erst er
möglichen. Und das sind die vielen Men
schen, die uns auf Themen hinweisen und 
mit den notwendigen Materialien (Bü
cher, Zeitschriften, interne Schreiben etc.) 
sowie mit Informationen versorgen. 

Mittlerweile haben sogar einige Beam
te innerhalb und außerhalb der JVA-Te
gel erkannt, daß Verbesserungen der Voll
zugsbedingungen nicht nur den Häftlin
gen, sondern auch Ihnen selbst zum Vor
teil gereichen und daß unter den höheren 
Orts angekündigten Verschlechterungen 
alle zu leiden haben werden, so daß sich 
immer mehr Beamte an der Entstehung 
des Iichtbiicks beteiligen, z.B. mit An
rufen wie diesem: »Sie schreiben doch 
sicher etwas über ... ? -ich hab' da gera
de 'was gelesen, ich sende es Ihnen mal 
ZU«. Wenn also das Gefangenenmagazin 
gut ist, war es zuvor die Leserschaft: aJJ 
unseren Freunden und Gegnern sagen wir 
hiermit Dank dafür, daß wir einen lieht
blick '98 herausgeben konnten, der mehr 
positive als negative Kritik ausgelöst hat. 

Vielen Tegeler Häftlingen hat die Fir
ma DEUTSCHEpapier (frilher: Wil
helm Seiler GmbH) zu Weihnachten 
eine große Freude gemacht: Mitar
beiter des liblichen Papierlieferanten 
hatten, angeregt von der Lektüre des 
Iichtb lic ks, kistenweise Eileher ge
sammelt und diese der NA-Tegel ge
spendet. Im Namen aller Beschenk
ten möchte sich die Redaktionsge
meinschaft herzlich bei allen bedan
ken, die zum literarischen Wohlbe
finden der Tegeler Inhaftierten 
beigetragen haben. 

Mit Hilfe der vielen Engagierten, die lei
der in keinem Impressum erscheinen, 
wird es sicherlich auch im Jahre 1999 
möglich sein, ein paar lesenswerte Sei
ten zustandezubringen. 

In dieser Ausgabe erstreckt sich die 
Rubrik »Leserbriefe« erstmals über drei 
Seiten (S.52 - 54), so daß noch mehr 
Menschen direkt zu Wort kommen kön
nen (auf Wunsch natürlich auch ohne Na
mensangabe - aber, und das g ilt insbe
sondere auch filr diejenigen, die Chiffre
Anzeigen aufgeben: der ame sollte samt 
Anschrift gut leserlich auf dem Brief und 
nicht nur auf dem Umschlag stehen). 

Auf vielfachen Wunsch gibt es auch 
mal wieder Gedichte zu lesen (S. 34. 35). 

Wir würden übrigens gern mal öfter 
und rechtzeitig etwas in dieser Art lesen: 
»Sehr geehrte Damen und Herren, In den 
vergangeneo zwei Jahren habe ich regel
mäßig der liehtblick von Ihnen erhal
ten. [ ... )Mein beruflicher Weg führt mich 
im kommenden Jahr auf die Philippinen. 
Ich verlasse Deutschland, um in Manila 
zu leben und zu arbeiten. Darum bestelle 
ich der liehtblick ab.[ .. . ] Bernhard K.« 
Dem Auswanderer wünschen wir viel 
Glück! Und von allen anderen, die unser 
Magazin aus irgendwelchen Gründen 
nicht mehr beziehen wollen oder an eine 
andere Anschrift gesandt haben möchten, 
wünschen wir uns rechtzeitige Informa
tion darüber - Das würde eine Menge 
Porto sparen! 

Herr Ziegner, der am 30.04.1957 in ei
gener Initiative die »Universal-Stiftung 
Helmut Ziegner« gründete, um vor allem 
»durch differenzierte Arbeits- und Aus
bildungsmöglichkeiten während der 
Strafhaft die Möglichkeit eines Rückfal
les nach der Strafentlassung zu ven·in
gern«, hat uns den Tip gegeben, öfter mal 
von »erfolgreichen Entlassungen« zu 
berichten. Den Rat wollen wir befolgen 
und bitten daher unser Publikum um Be
richte von Entlassungen, die mit gesun
den Familien-, Wohn- und Arbeitsver
hältnissen zu tun haben. Ein Beispiel, Pe
ter F.: »Ich habe hier [in der NA-Tegel] 
den größten Teil meines >Lebenslänglich< 
abgesessen. [ ... ) Und heute lebe ich« in 
einem »kleinen Paradies[ ... ] Orchideen 
wachsen in meinem Garten«. Wie es dazu 
kam, steht auf S.54. 0 
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Unser Titelbild 
Der überwiegende Teil der Gefangenen 
lebt in Zellen, wie sie das Titelbild (D. 
Bührer) zeigt. Wie und wovon träumt 
es sich an solchen Orten? Eine der 
möglichen Antworten zeigt die Rück
seite (Foto: A. Busch, 0. Bührer, Foto
montage: der Iichtbiick). 

Immer mehr Menschen bewerben sich 
in der Redaktionsgemeinschaft des 
liehtblick um Mitarbeit - ihnen allen 
ist für das in d iesen Wünschen zum 
Ausdruck gebrachte Engagement zu 
danken! 

Leider können wir zur Zeit keine 
Neuaufnahmen in das Redaktionsteam 
zusagen und nur einen kleinen Teil der 
eingesandten Artikel und Leserbriefe 
veröffentlichen- es wird aber jede Zu
schrift von uns verarbeitet. 
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Titel 

Sterben in Tegel 
Von der Leichtigkeit des Sterbens im Strafvollzug und von der 

verzehrenden, nur durch den Tod erreichbaren Sehnsucht nach Frieden 

M inen beim fröhlichen Spiel fiel 
der Häftling um - die Hilf
losigkeit der Beamten. das auf 

mangelnder Information beruhende Des
interesse der Krankenschwestern, schnell 
zu helfen, das Fehlen technischer Not
fallhilfenund das streng nach Dienst. das 
heißt zu spät erfolgende Eintreffen eines 
Arztes führten zu dem, was offiziell als 
eine Verkettung »unglücklicher Umstän
de« (vgl. der liehtblick 1-2/98, S. 9) 
bezeichnet und als »Sportunfall« zu den 
Akten gelegt wurde. 

Noch heute wird des »Sportunfalls«, 
also des 32jährigen Erstbestraften Frank 
H. (»Herbie«), der die Sporthalle der 
NA-Tegel nicht lebend verließ, gedacht: 
ein Gedicht (s.S.S) erinnert an ihn eben
so eindringlich wie ein kurzer Begleit
text am Schwarzen Brett seiner Station, 
der den jungen Mann als kreativen und 
begeisterungsfähigen Menschen be
schreibt, der jederzeit bereit war, Verant
wortung auch für andere zu übernehmen: 
»Wir werden uns oft seiner erinnern«. 

Das macht auch die sothanische Band, 
die beijedem ihrer Auftritte (zuletzt beim 
Osterfest der Sothf\, s.S. 7) mit einer klei
nen Ansprache und einem speziellen Lied 
des ehemaligen Gruppenmitglieds ge
denkt: »Freundschaft«. 

Viele Häftlinge haben keine Chance, 
sich mittels selbsterzeugter Musik oder 
ähnlich legaler Mittel einen Freundes
und Fankreis aufzubauen. Einige von ih
nen erleben diesen Mangel als so bela
stend, daß sie mit unterschiedlichsten 
Mitteln auf ihr Leiden aufmerksam ma
chen wollen - z.B. durch Selbstmord. 

Am 22.12.98 wurde beispielsweise 
»ein 30jähriger Häftling tot entdeckt [ ... ] 
Zu den näheren Umständen konnten noch 
keine Angaben gemacht werden« (Die 
Welt, 23.12.98). 

»Bild Berlin« (23. 12.98) wußte es bes
ser: >»Der Mann hat sich offensichtlich 
erhängt<, sagte die Polizei«. 

Bevor hier noch etwas über den Selbst
mord, der juristisch gesehen eine Selbst
tötung ist, gesagt wird, sei zunächst auf 
den Gebrauch des Wörtchens »offen
sichtlich« hingewiesen: entweder ist et
was offensichtlich; dann ist die Verwen-
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dung dieses Wörtchens nichts als eine 
floskelhafte und daher meist unpassende 
Wiederholung - oder es ist eben nicht 
offensichtlich; dann weist die Wortver
wendung auf eine Unwahrheit (in) der 
Aussage hin. 

Unwahre Aussagen werden häufig 
dann produziert, wenn es um Angelegen
heiten geht, die der Öffentlichkeit ver
schwiegen werden sollen, weil die Kennt
nis der wirklichen Sachverhalte ein gänz
lich neues Denken auslösen würde. So 
heißt es beispielsweise in der Welt vom 
23.12.98: »Nach Auskunft des Bundes 
der Justizvollzugsbediensteten begehen 
in [der NA-] Tegel pro Jahr ein bis zwei 
Inhaftierte Selbstmord oder sterben an ei
ner natürlichen Todesursache«. Da es in 
der NA-Tegel zum Zeitpunkt dieser Aus
kunft schon sieben Todesfälle gegeben 
hat, müßten sich im Jahre 1998 - wenn 
diese Auskunft wahr wäre (was sie nicht 

sem unmöglich scheinenden Vorfall ge
stellt: ob »es notwendig, verhältnismäßig 
und angemessen« gewesen sei, »mit der 
Vollstreckung einer zebntägigen Arrest
strafe ausgereebnet zwei Tage vor Hei
ligabend zu beginnen?«; ob es zutreffen 
würde. daß der tot Entdeckte »bereits 
wegen Suizidversuchs auffällig gewor
den ist und aus diesem Grund in der PN
Abteilung [s.S. 30-33] behandelt wor
den ist« und daß er darüber hinaus »wäh
rend der ärztlichen Untersuchung [»zur 
Feststellung der Arrestfähigkeit nach § 
107 StYollzG«] geäußert hat, er werde 
sich das Leben nehmen. wenn der Arrest 
vollstreckt würde?«. 

Da die Antworten mehr Dichtung als 
Wahrheit enthalten und trotzdem laut 
Hinweis des Rechtsausschuß-Vorsitzen
den der Öffentlichkeit gegenüber ver
schwiegen werden sollen. kann der Fall 
hier nur auf Basis einer vom liehtblick 

Unwahre Aussagen werden häufig dann produziert, 
wenn es um Angelegenheiten geht, die der 
Öffentlichkeit verschwiegen werden sollen 

ist) - fünf bis sechs Morde oder Todes
fälle mit Fremdeinwirkung ereignet ha
ben. Das wäre tatsächlich sehr peinlich 
und ein Anlaß zum Vertuschen der Wahr
heit. 

Aber auch ohne Mord und Totschlag 
verschweigen zu müssen, gibt es für die 
NA-Tegel und ihre übergeordneten Stel
len genügend Sterbeursachen zu vertu
schen: Bei dem bereits erwähnten Todes
fall vom 22.12.98 wußte, im Gegensatz 
zur übrigen Tagespresse, die Bild-Zei
tung, wo der Tote entdeckt worden war: 
»in seiner Zelle« - das ist falsch: der 
Mann hatte sich während seines Arrestes 
in einer Bunkerzelle. also in einem »be
sonders gesicherten Haftraum ohne ge
fährdende Gegenstände« (§ 88 11 Nr. 5 
StVollzG) erhängt. (Mehr zum Thema 
Bunker: S. 13 und 27 sowie in »I 00 Jah
re Justizvollzugsanstalt Tegel«, S. 220f). 

In der ausdrücklich nicht öffentlichen 
41. Sitzung des Rechtsausschusses des 
Berliner Abgeordnetenhauses vom 
18.01.99 wurden heikle Fragen zu die-
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durchgeführten regel-internen Befragung 
von Häftlingen dargestellt werden. 

Der 30jährige hatte tatsächlich schon 
mehre Selbstmordversuche unternom
men; es scheint sicher, daß er diese Ver
suche nicht des Freitodes, sondern der 
Aufmerksamkeit wegen unternahm, die 
ihm jedoch nicht in dem erforderlichen 
Maß entgegengebracht wurde. 

Weil niemand ohne weiteres sagen 
kann, ob eine Selbsuörung mehr auf »der 
Ausweglosigkeit einer persönlichen Si
tuation« (z.B. »unheilbare Krankheit«) 
beruht oder mehr mit einer »psychopa
thischen Entwicklung« ()>Ausdruck einer 
angstvollen verzweifelten Gemütslage«) 
oder »einer Psychose einhergeht« 
(Dorsch, Psychologisches Wörterbuch), 
hätte spätestens nach dem zweiten Ver
such eine dauerhafte psychiatrische Be
treuung einsetzen müssen. 

Der mit seiner Not Alleingelassene 
wurde zum Schnapsbrenner. Alkohol. 
noch dazu gebrannter, zählt mit vielem 
Recht zu den gänzlich verbotenen Din-



Wie ein Brief 
nach langem Schweigen, 

Wie ein Regen in der Wüste. 
frischer Tau auf dürrem Land. 
Heimatklänge für Vermißte, 
alte Feinde, Hand in Hand, 
Wie ein Schlüssel im Gefängnis. 
wie in Seenot >Land in Sicht<, 
wie ein Weg aus der Bedrängnis. 

So ist Versöhnung. 
So wird der wahre Frieden sein. 
So ist Versöhnung. 
So ist Vergeben 
und Verzeih'n. 

Jürgen W. 

gen im Strafvollzug. Deshalb wurde das 
(wiederholte?) Auffinden einer »Brenn
anlage« mit 14tägigem »Bunker« geahn
det. Einer der Entscheidungsträger soll 
dem Häftling angeboten haben. den Ar
rest nach den Feiertagen anzutreten. was 
so deutlich abgelehnt worden sein soll 
(den Schnaps könne er sich überall be
sorgen), daß eine Verschiebung des Straf
antritts nicht weiter geprüft wurde. 

Nach§ 107 Abs. 1 Satz I StVoUzG war 
nun »der Arzt zu hören«; angeblich sei 
der behandelnde Arzt des Häftlings nicht 
im Dienst gewesen. so daß ein Arzt die 
Bunkerfähigkeit prüfte. der diesen Pati
enten gar nicht kannte. Vor dem Allge
meinmediziner soll der Häftling eine sol
che »Show abgezogen« haben, daß der 
Arzt ihn für »arrestunfähig« erklärte 
(möglicherweise bestand die Show dar
in, den Arzt auf vergangene und künfti
ge Selbsttötungsversuche hinzuweisen); 
einer anderen Version zu folge soll es der 
Arzt grundsätzlich abgelehnt haben, ei
nen ihm völlig Unbekannten - »noch 
dazu so kurz vor Weihnachten«- nach § 
l07 StVollzG zu untersuchen. 

Fest steht, daß der Arrestunfähige nach 
dieser (Nicht-) Untersuchung mit Hilfe 
von etwa sechs Vollzugsbeamten zu ei
nem anderen Arzt geschleppt wurde. 
Dem von der Pressestelle der Senatsver
waltung für Justiz verbreiteten Gerücht, 
die Hinzuziehung eines zweiten Arztes 
sei das übJjche Verfahren, ist hier schon 
der Wortlaut des Gesetzes - »der Arzt«, 
nicht ein oder die Ärzte - entgegenzu
halten. Außerdem, so betont »Dietrich 
Astrath vom Bund der Justitzvollzugbe
diensten«: »Ein Arzt reicht uns eigent
lich immer« (Die Welt, 24.12.98). 

Titel 

Der zweite befragte Arzt war eine in 
der Psychiatrisch-Neurologischen Abtei
lung (PN) tätige Ärztin und kannte den 
Vorgeführten gut, was ilie vom Rechts
ausschuß gar nicht erst behandelte Frage 
aufwirft, weshalb der Mann nicht gleich 
dorthin gebracht wurde? 

Andererseits hätte das wohl nichts ge
holfen: ilie Ärztin bescheinigte dem durch 
die doppelte Untersuchung wohl recht 
aufgebrachten Menschen die physische 
und psychische Kraft, den Bunker zu 
überleben. 

Weshalb der Arrestant trotz nochmals 
geäußerter Selbsttötungsabsicht nicht in 
einem kameraüberwachten Bunker unter
gebracht wurde, ist rucht nur dem Rechts
ausschuß ein Rätsel. So weit es der Re
daktionsgemeinschaft des Gefangenen
magazins der liehtblick bekannt ist, gab 
es zu dieser Zeit in der NA-Tegel min
destens zwei freie Zellen mit der Mög
lichkeit einer Kameraüberwachung. 

Der Todesfall hätte aber dennoch ver
hindert werden können. wenn der Gefan
gene, wie vom Gesetz gefordert. »Unter 
ärztlicher Aufsicht«(§ 107 I 2 StVollzG) 
gestanden hätte oder, wie anstaltsintern 
vorgesehen, halbstündlich kontrolliert 
worden wäre. 

Aufgrund hier nicht näher zu beschrei
benden Umstände wegen unterblieb er
steres gänzlich und letzteres einmalig -
dieses eine Mal nutzte der Häftling zur 
Selbsttötung. Und weil er sich ja nie 
ernstlich habe umbringen wollen. sei 
auch diesmal von keiner eigentlichen 
Selbsttötung auszugehen, sondern von 
einem Unfall: der Lebensmüde habe sich 
nur an einen aus seinem Berruch ange
fertigten Strick gehängt. um die kontrol-

Weshalb Menschen. die ihrer Natur 
nach eher auf Selbsterhaltung angelegt 
sind, gerade im Strafvollzug leichter als 
außerhalb ihres Lebens überdrüssig wer
den und damit den nach Hobbes oder 
Spinoza höchsten Grad der Unfreiheit er
reichen, erklärt »Prof. Manfred Wolfers
dorf, der in Bayreuth die Gesellschaft für 
Suizidprävention leitet ( ... ] > hafttypische 
psychische Erkrankungen, Beziehungs
verluste und die Krise nach dem Straf
prozeß«< (Süddeutsche Zeitung , 
17.11.98) sorgen fürdie zum Freitod füh
rende Stimmung. 

In »Deutschland. wo Gefängnisse 
schon mal auf eine Stufe mit Erholungs
und Freizeitheimen gestellt werden«, gibt 
es »einer Studie des Europäischen Parla
ments« zufolge diese Stimmung und da
mit »eine der höchsten Selbsttötungsra
ten in Europa«: durchschnittlich »alle drei 
Tage tötet sich irgendwo hinter Deutsch
lands Gittern ein Gefangener selbst« 
(Süddeutsche Zeitung, 17 .11.98). 

Außer dem »Suicide«, in dem Camus 
das einzige nach dem zweiten Weltkrieg 
noch ernstzunehmende philosophische 
Problem sah (vgl. Der Mythos von Sisy
phos, Reinbek, 1959), gibt es in Justiz
vollzugsanstalten noch andere Sterbens
gründe: Für Dr. Horst Walden ist »eine 
dauerhaft erhöhte und unausweichliche 
Populationsdkhte« (Menschen pro m2) 

einer davon, weil sie »die Basis für phy
sische und psychische Schwächung der 
Insassen darsteHen kann« (Kruse et. al.. 
Ökologische Psychologie, Ein Handbuch 
in Schlüsselbegriffen, Weinheirn: Psy
chologie Verlags Union. 1996, S. 442). 

Möglicherweise ist das ja das Ziel der 
zunehmenden Überbelegung: kosten-

In Deutschland gibt es einer Studie des Europäischen 
Parlaments zufolge eine der höchsten 

Selbsttötungsraten in Europa 

tierenden Beamten zu erschrecken; dann 
sei er ausgerutscht und - mit den Hän
den(!) nur wenige Zentimeter über dem 
Boden - rucht mehr in der Lage gewe
sen, sich aus der Schlinge zu befreien. 

Es war also auch dies nur ein Unfall in 
Folge einer unglücklichen Verkettung 
von unglücklichen Umständen: 

Immerrun wurden sämtliche Bunker 
sofort nach diesem denkwürdigen »Un
falltod« umgebaut: Es gibtjetzt wohl kei
nerlei Vorrichtungen mehr die zum Auf
hängen eines Menschen mißbraucht wer
den könnten. 
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und schlagzeilenlose Minimierung des 
Häftlingsaufkommens durch natürlichen 
Tod - wie der vom 16.01.99: ein Häft
ling aus der Tegeler Teilanstalt III »hatte 
über Unwohlsein geklagt und war wäh
rend einer Untersuchung in der Arztge
schäftsstelle zusammengebrochen« (Ber
liner Zeitung, 19.01.99). 

Vielleicht war es ein Herzinfarkt, dem 
er. wie die Berliner Tagespresse vermu
tet, dann im Humboldt-Krankenhaus er
lag. Vielleicht war es aber auch ein ge
brochenes oder unterversorgtes Herz, das 
nicht länger zu schlagen vermochte. 0 
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Ende aller Mißlichkeiten? 
Von Tegler Studenten und einem mißverstandenen Beamten, der 

Oberschullehrer ist und gerne andere Menschen vertritt 

Am 03.02.99 hatte der LPäd (Lei
ter der Pädagogischen Abteilung 
der Justizvollzugsanstalt Tegel) 

seinen Gesprächspartnern geraten, sich 
nochmals um gegenseitige Verständigung 
zu bemühen. 

ten werde (zum Teil hat er das). Als näch
sten klärungsbedürftigen Punkt erkann
te der in dem Artikel wohl etwas zu grob 
als »Lehrkörper« bezeichnete Pädagoge 
die Darstellung der von vielen als Ver
wirklichung seiner »eigenen ~utzungs-

fangs unkommentiert gelassen). lm Sin
ne dieses von allen Beteiligten erwünsch
ten Neu-Anfangs sei hier eine weitere in 
dem liblichen Artikel erwähnte Aussage 
des Lehrers- er würde selbst immer mal 
wieder in Hagen studieren - interpretiert: 

Dem Wunsch des Schulleiters wurde 
entsprochen: die Konfliktparteien. ein 
Lehrer der Anstaltsschule und die Tege
ler Studenten, bemühten sich am 09. und 
am 11.02.99 um eine Neuordnung ihrer 
Beziehungen. 

Ein im Strafvollzug tätiger Beamter, der Lehrer und 
gleichzeitig Student ist, könnte studierende Häftlinge 

wirklich fördern 

Dabei kam auch ein liblicher Artikel 
(»Bildungsoffensive«, der Iichtblick 3/98, 
$.4-6) zur Sprache, in dem auf »Mißlich
kelten« hingewiesen worden war. Der 
Lehrer hat den Studentensprecher, der zu
fällig auch Mitglied der Redaktionsge
meinschaft des Gefangenenmagazins 
der liehtblick ist, gebeten, etwas klar
zustellen: z.B. daß er falsch verstanden 
worden sei - insbesondere würde ihn die 
z itierte Aussage, »ich bin ein deutscher 
Beamter«, zu unrecht als politisch rechts
lastig erscheinen lassen. 

Um weiteren Mißverständnissen vor
zubeugen sei hier das Zustandekommen 
der tatsächlich nicht politisch gemeinten 
Personen-(Selbst-)Beschreibung des Be
amten dargestellt: Frau Hengstenberg, d ie 
für den AStA (Allgemeiner Studierenden
Ausschuß) der FernUni Hagen die Tege
ler Studenten betreute und ihnen die stu
dentische Präsenzbibliothek in der NA
Tegel einrichtete. hatte sich veranlaßt ge
sehen, den Lehrer zu fragen, ob sie sich 
darauf verlassen könne, daß er d ie den 

ideen« erlebte Erstausstattung der Biblio
thek, bei der »die Ausstattungsbedürfnis
se der Studenten weitestgehend unbe
rücksichtigt« (a.a.O., S.6) geblieben wa
ren. 

Als bei der lnempfangnahme der vom 
AStAgelieferten Bücher die Unterschie
de zwischen den Studentenwünschen und 
der Lehrerbestellung entdeckt wurden, 
hatte der Studentensprecher den Schul
beamten gebeten, er möge seine Bücher
wünsche künftig mit denen der Studen
ten wenigstens versuchsweise aufeinan
der abstimmen, woraufhin die im lieht
blick zitierte Antwort des Lehrers kam, 
daß ihn die Bedürfnisse der Studenten 
nicht interessieren würden. 

Für d iese unglückliche Aussage hat 
sich der Lehrer jetzt entschuldigt und ge
beten, ihm seine damalige, ebenso ein
malige wie menschliche Gereiztheit 
nachzusehen. Die Tegeler Studenten tun 
das ebenso gerne, wie die Erklärung des 
Beamten als plausibel anzusehen, er hät
te nicht eigene Nutzungsideen verwirk-

Ein Lehrer, der erst die Anstaltsleitung vertreten und 
dann Studenteninteressen beeinflussen möchte, könnte 

zum Problem werden 

Studenten zur Verfügung gestellten Ma
terialien (Bücher, Kopierer) ausschließ
lich zu dem im Büro des liehtblick (und 
dann mit der Anstaltsleitung) besproche
nen Zweck, also nur für vom AStA ge
förderte Studenten einsetzen würde, was 
der Lehrer bejahte: »Selbstverständlich: 
ich bin ein deutscher Beamter!«. Damit 
meinte er. was auch deutlich wurde, daß 
er sich strikt an die Vereinbarungen hal-
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liehen wollen, sondern er (oder irgend
ein anderer) habe versucht, bei Profes
soren derTU-Berlin, die als Mentoren der 
Tegeler Studenten tätig sind. eine opti
male Erstausstattung zu erfragen. (Daß 
es unterschiedliche Versionen darüber 
gibt. wie die das professorale Optimum 
enthaltende Liste zum AStA gelangte und 
wer die Wunschliste der Studenten stor
nierte, sei hier zugunsren eines Neu-An-
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ein Beamter, der im Strafvollzug tätig ist, 
eine abgeschlossene Oberschullehrer
Ausbildung hat und über praktische Er
fahrungen mit dem Fernstudium verfügt, 
könnte tatsächlich ein idealer Ansprech
partner für inhaftierte Studenten sein. 

Zu fragen ist, was die Tegeler run müs
sen, um diese Chance real zu nutzen und 
was der Pädagoge zu tun (und zu lassen!) 
hat. damit die Studenten ihn auch als 
Chance begreifen können. 

Hilfreich wäre zunächst einmal die bei
derseitige Einsicht, daß sich der Begriff 
Pädagoge (1t<XtÖaywyo<;) zwar aus den 
Worten »Knabe« (1t<Xt<;) und »Führer« 
(aywyo<;) zusammensetzt und Pädagogik 
(1t<XtÖaywytlCT)) die »Kunst (-rexvrl) der 
Knabenführung« ist, daß die Tegeler Stu
denten aber keine Knaben sind und da
her weder so geführt werden wollen noch 
so gefühn werden sollten - und sich auch 
nicht so aufzuführen haben. 

Daß die sich aus diesen Einsichten er
gebenden studentischen Wünsche nach 
Handlungsfreiräumen und Selbstorgani
sation bisher in überraschend hohem 
Maße von allen Entscheidungsträgem, 
auch von der Anstaltsleitung nicht nur 
gebilligt. sondern auch in der Praxis ge
fördert wurden. sollte einem Lehrer ge
rade dann zu denken geben, wenn er die 
Anstaltsleitung vertreten möchte. 

Eine darüber hinaus erstrebte Einfluß
nahme auf die Interessen der Studenten 
und auf deren Studienbedingungen wird 
nur dann dauerhaft erfolgreich sein, wenn 
sie nicht als Behinderung der Umsetzung 
legitimer Wünsche erlebt wird. 

Studenten, die den legitimen Wunsch 
haben, mit legalen Mitteln ihr Studium 
zu betreiben, sollten sich zumindest dar-



auf verlassen können, daß der Schulbe
arme ihre bereits erarbeiteten Ergebnisse 
nicht aus eigener Bedürfnislage (»Ich 
habe da selbst einige Ideen! «) heraus 
rückgängig macht. Dann werden sie kei
ne Mühe haben, das von Tegeler Haupt
und Realschülern oft gelobte Engage
ment des Lehrers zu würdigen und mit 
ihm so vertrauensvoll zu kooperieren, wie 
mit seinen Kollegen und Vorgesetzten. 

Dieses Miteinander könnte von An
fang an einen gegenseitigen Informati
onsaustausch hinsichtlich der jeweiligen 
Planungen und Außenkontakte beinhal
ten. Die Studenten der JVA-Tegel sind 
dazu grundsätzlich bereit - sie wissen 
nämlich, daß< sie nicht nur auf Hilfe von 
außen, sondern auch auf Unrerstützung 
innerhalb der Anstalt angewiesen sind. 

Wer aber meint, Strafgefangene erst 
vollständig entmündigen zu müssen, um 
sie dann unterstützen zu können. der 
nimmt den Häftlingen und sich selbst die 
Chance auf eine gute Entwicklung. 0 

Wie werde ich 
Schulden los? 

Häftlinge der Justizvollzugsanstalt (JVA) 
Tegel haben jetzt die Chance, sich über 
die sofort praktizierbaren Möglichkeiten 
der Entschuldung zu informieren: ab 
April wird es Veranstaltungen geben, die 
von allen Häftlingen genutzt werden kön
nen, um sich über die neue Rechtslage 
(vgl. der liehtblick 6/98, S.26f; 1-2/ 
99, S.58-60) aufklären zu lassen. 

Rede und Antwort stehende Aufklärer 
sind die kompetentesten Schuldnerbera
ter der »Berliner Entschuldungshilfe, 
Fachstelle für Schuldner & [nsolvenzbe
ratung« der »Zentralen Beratungsstelle 
der freien Straffälligenhilfe« (ZB). 

Die Redaktionsgemeinschaft des Ge
fangenenmagazins der liehtblick hält 
es für sinnvoll. diesen Experten die Mög
lichkeit zu geben. sich auf die Fragen der 
Tegeler vorzubereiten und bittet deshalb 
alle Interessierten, ihre Fragen und Wün
sche hinsichtlich der Vortragsinhalte dem 
liehtblick zuzusenden. Eine Zusammen
fassung dieser Zusendungen wird dann 
gezielt an die jeweiligen Experten der ZB 
weitergeleitet werden. 

In Zusammenarbeit mit der ZB wird 
der liehtblick auch versuchen. eine 
Statistik überdie Entwicklung der Schul
densituation der Tegeler zu führen - ins
besondere sollen erfolgreiche Schulden-

Tegel intern 

befreiungen dokumentiert werden. Da es 
dabei nicht auf Namen. sondern nur auf 
die Höhe und die Art der Schulden an
kommt. sollte sich jeder Häftling, der ir
gendwelche Schulden hat. an der »Ent
schuldungsoffensive« beteiligen. 

Also: jetzt Vormelder an den lieht
blick schreiben. Auf diesen muß kein 
Name stehen, aber Angaben über die An
zahl der Gläubiger (z.B. »mir fehlt zwar 
der Überblick. aber mehr als ... sind es 
bestimmt«). über die Höhe der Schulden 
und über die Art dieser Schulden (z.B. 
Gerichtskosten. Darlehen bei Banken, 
Versicherungsangelegenheiten, offene 
Krankenkassenbei träge, Forderungen des 
Arbeitsamtes, von Opfern oder deren 
Hinterbliebenen etc.). 

Allen sollte klar sein, daß weder die 
freiwilligen noch die gerichtlich angeord
neten Zahlungsverpflichtungen des Häft
lings gegenüber den Opfern seiner Straf
tat zu den Schulden gehören, von deren 
Zahlung er befreit werden soll. 

Die Schuldnerberater werden in Ein
zeigesprächen und während der Info-Ver
anstaltungen demlieh darauf hinweisen. 
daß es darüber hinaus weitere Schulden 
gibt, die nicht über das neue Verbraucher
insolvenzverfahren »entsorgt« werden 
können- aber es wird auch Hinweise auf 
andere Möglichkeiten (vgl. S.24,25) der 
Schuldenreduzierung geben. 0 

Meldung von 
SPATZ 

leb möehte mich an dieser Stelle bei al
len Interessenten an einem Therapieplatz 
beim S.P.A.T.Z. e.Y. während der letzten 
acht Monate ausdrücklich entschuldigen, 
daß sie auf ihre Bewerbungsschreiben 
keine Antwort erhalten haben und auch 
nicht besucht wurden. Wie Ihr wißt, steht 
unser Laden für die gute alte Selbsthilfe, 
was bedeutet. daß ich aus gesundheitli
chen Gründen nicht habe reagieren kön
nen und auch keinen Vertreter schicken 
konnte. 

Wer also aus diesem Personenkreis 
immer noch glaubt ausreichend motiviert 
zu sein auf diesem Wege des § 35 BtMG 
am aktuellen SPATZ-Projekt teilzuneh
men, möehte sich nochmals an mich wen
den. 

Es sei angemerkt, daß (leider) der ein
zig einigermaßen sichere Weg zur Teil
nahme an unserem Projekt über die I E 
führt und das eine Aufnahmebedingung 
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die Teilnahme an einem UK-Programm 
innerhalb der JVA-Tegel ist. 
Meine Adresse ist: 

Dirk Ruth c/o S.P.A.T.Z. e.Y. 
Ebersstr.40, I 0827 Berlin 0 

Ostern 
in der IV 

Die Insassenvertreter der TA IV waren 
wieder einmal aktiv und haben für über 
I 00 Menschen ein fröhliches Osterfest 
organisiert: Im »Essler Park« (einem von 
Frau Dr. Essler, Leiterin der TA IV, maß
geblich gestalteten Vorhof der SothA) 
konnten die als Klient bezeichneten (und 
behandelten) Bewohner der TA IV ihren 
Angehörigen mancherlei Augen- und 
Gaumenfreuden bieten- die sothanische 
Band demonstrierte in angenehm gemä
ßigter Lautstärke, was sie so »drauf« hat, 
und ein leitender Beamter untersagte dem 
Iichtblick, davon zu schreiben wie (oder 
daß?) er durchs Haus »hüpfte«. 

Kurz. alle waren fröhlich und hatten 
sogar einen Grund, die Anstaltsverpfle
gung zu loben: das Backwerk war, nebst 
Schokohasen, durchaus nicht als regel
interne Produktion zu erkennen. 

Da auch das Wetter bis zum Schluß 
mitspielte und kein einziger der anwesen
den Beamten den Dienst am Karfreitag 
als belastend ansah, blieb auch die gute 
Stimmung bis zum Aufbruch der Gäste. 

Gelindert wurde der Abschiedsgram 
durch d ie Aufforderung, nun hemmungs
los das Buffet zu räumen - stundenlang 
hatten die vielen Aufbauhelfer daran ge
arbeitet. und innerhalb weniger Minuten 
war es dann im Hause verteilt. 

Daß auch für die Kinder wieder ein
mal an alles gedacht war, muß als beson
deres Plus der Verantwortlichen (Häftlin
ge und Beamte gleichermaßen) gebucht 
werden. 

Es bleibt die Frage, wann andere ln
sassenvertreter ihre hausinternen Ent
scheidungsträger einmal zu derlei Veran
staltungen überreden. 

Den vielen Menschen. ihren inhaftier
ten Angehörigen zuliebe Ostern im Knast 
zu feiern bereit waren, gebührt ebenso 
Dank, wie den sothanischen Entschei
dungsträgern, die das ermöglicht haben. 

Häftlinge die keine Möglichkeit haben, 
sich von Externen besuchen zu lassen, 
sollten beim nächsten Mal trotzdem kom
men: Fröhlichkeit macht tolerant und 
sorgt für offene Arme. 0 
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Leitfaden für 
Haus II 

Von einem Häftljng aus der Teilanstalt 
(TA) II, der unter dem Namen »UH 50« 
bekannt ist, stammt der folgende Text: 
»Was mir als relativ >neuer Häftling<[ ... ] 
immer wieder aufgefallen ist, ist ilie rru
serable Information über erforderliches 
Wissen zum Ablauf innerhalb des Hau
ses Il. Die Hausordnung, die man beim 
>Einzug< in Haus I bekommt, gilt ja wohl 
für ilie gesamte JVA-Tegel, oder [nein, 
jedes Haus hat >eine eigene Hausord
nung<; eine geschriebeneAnstaltsord
nung gibt es nicht], oder?[ ... ] 

Nach dem Umzug ins Haus Il be
kommt man dann schnell rrut, daß die 
Auf- und Umschlußzeiten,je nach schlie
ßendem Beamten und Station oder Flü
gel, grundsätzlich unterschiedlich sind. 
[Vielleicht könnte UH 50 oder ein recher
chierfreudiger Häftling das mal der in
ternet-Gruppe ausführljcher schlldern?] 
[ ... ] Wo kann man erfahren, daß der Wä
schetausch wöchentlich für die Leibwä
sche und Handtücher, 14tägig für Bett
wäsche ist? Natürlich nur morgends früh 
zur ersten Aufschlußzeit (v. 100 - 800?). Die 
Langschläfer haben eben Pech. 

[Damit andere Neuankömmlinge nicht 
so unglücklich sind, sei hier die Frage 
nach dem> Wo< beantwortet: bei den Sta
tions- und Zentralbeamten sowie bei den 
Hausarbeitern. Und all diese Menschen 
verraten nicht nur morgends, wann wel
ches Ereignis stattfindet.] 

Wunderbar und dankenswert ist unse
re Ernährung. Nein, im Ernst, schlecht ist 
sie nicht. Aber was haben sich die Ver
antwortlichen dabei gedacht (haben sie 
überhaupt gedacht?), uns bis zu 3 Mal 
wöchentlich 2 St. rohe Eier anzubieten? 
Es ist wohl schon jedem Insassen pas
siert, daß er beim Aufschlagen festgestellt 
hat: >Mensch, die [Eier] sind roh<. 

Hat man keine Pfanne oder Topf, bzw. 
einen einsichtigen und netten Mitgefan
genen, der einem diese Dinge leihen 
kann, verzichtet man beim nächsten Es
sen auf seine rohen Eier. [ ... ] 

Sicher gibt es noch viele andere Din
ge, die ählich sind. Alles Vorkommnisse, 
die nicht die große Sensation sind. Aber 
muß so etwas sein? Eine hauseigene Er
gänzung der allgemeinen Hausordnung 
[es ist wohl eine Ergänzung der Haus
ordnung nach § 161 StVollzG gemeint), 
oder eine Art Info/Wegweiser, zumindest 
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ein Anschlag am schwarzen Brett auf je
der Station sollte möglich sein. [ ... ]. 

Zum Schluß noch- Reinigung der Zel
len- Vom Standpunkt der Hygiene [aus 
ist das] eine durchaus löbliche Anwei
sung. Aber wie soll man dies [das Um
setzen der Reinigungsanweisung] anfan
gen ohne Besen, Kehrschaufel, Schrub
ber, Lappen und Scheuerpulver? Fragt 
man den Hausarbeiter danach, sagt die
ser: >Bei rrur nicht<. Der Haushandwer
ker sagt: >Geh' zu deinem St[ations]
Hausarbeiter<. Also bleibt die Hütte drek
kig! Oder man sucht und >besorgt< sich 
die Dinge eben.« Eben. 0 

Die neue 
IV 

Liebes Lichtblick-Team, vieles in der 
JVA-Tegel ist nur rrut Hilfe der IV [ln
sassenvertretung] positiv verändert wor
den.[ ... ] Dennoch gibt es Leute, die sich 
fragen, »IV? - Kann man das essen?« An
dere, die ein wenjg mit diesem Job ver
traut sind, wissen oftmals nicht: wer ist 
denn überhaupt in der IV?[ ... ] Ich heiße 
Stefano I. und bin stellvertretender Haus
sprecher der TA Ili [ ... gewesen] und zu 
finden bin ich auf C 2 I 314. Ich freue 
mich über Anregungen und Verände
rungswünsche. Jedoch darf man keine 
Wunder erwarten, denn die Mühlen der 
Justiz können schon sehr langsam mah
len. Aber auch die neue IV ist sehr be
müht, bei älteren Veränderungen (die 
schon lange geplant sind) weiter nach
zuhaken und auch neue Veränderungen 
im Sinne des humanen Vollzuges an den 
Tag zu bringen. [ ... ] Stefano, Dez. 98 

Computer 
in Tegel 

In der» Hausverfügung Nr. 8/1998« vom 
03.09.98 heißt es, daß »ab sofort folgen
de Standards« gelten würden: )>Die Ein
bringung von Personalcomputern ist nur 
noch durch den anerkannten Fachhandel 
zulässig«. 

Allerdings kann »im begründeten Aus
nahmefall [wenn »beispielsweise ein ge
brauchter PC zur Verfügung steht«] auch 
die Genehrrugung durch Dritte gestattet 
werden«. Dann muß aber »die Festplatte 
bis auf die notwendige, zuvor genehrrugte 
[!] Software gelöscht« werden, was durch 
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»eine entsprechende Bescheinigung des 
Fachhandels« zu belegen ist. 

Keine Einbringungsgenehrrugung gibt 
es für Geräte, »die rrut unerlaubten Kom
ponenten unlösbar verbunden sind (z.B . 
eine auf der Hauptplatine als elektroni
scher Baustein integrierte Sound- oder 
Netzwerkkarte)«. 

PCs werden dafür »schriftlich unter 
Aufführung sämtlicher Einzelkomponen
ten genehmigt«. Zu den genehmigungs
fähigen Einzelteilen gehören: 

- Gehäuse (incl. Netzteil) 
- Hauptplatine (CPU, Lüfter, Speicher) 
- Graphlkkarte 
- Festplatte 
- notwendige Kabel 
- Tastatur, Maus und Mauspad 
-Monitor 
-Drucker 
- Diskettenlaufwerke (3.5 u. 5,25 Zoll) 
-CD-ROM-Laufwerk 
- notwendige Software<< 
Natürlich stehtjede Genehmigung un

ter Widerrufsvorbehalt Und daß die 
»Aushändigung von Personalcomputern 
nur in Bereichen mit anstaltsseitig her
gerichteten Steckdosen« in Frage kommt, 
ist wohl auch keine Überraschung. 

Interessanter ist da schon der Hinweis, 
daß der Originalsoftware »zwingend eine 
Installationsanleitung und ein Bedie
nungshandbuch beigefügt« sein muß. 

Noch wichtiger sind die Prüfungskri
terien: »Voraussetzung für die Gepehrru
gung« sind »jeweils unabweisbare Grün
de«, »insbesondere muß auch eine er
kennbareNotwendigkeit zur Nutzung ei
nes Personalcomputers sowie der bean
tragten Software ersichtlich sein«. 

So reicht beispielsweise dje bloße Teil
nahme an einem Ferstudium nicht aus: 
>) Überdie Notwendigkeit zur Nutzung ei
nes PC im Haftraum ist eine aussagekräf
tige [im Original ist dieses Wort dick un
terstrichen und fett gedruckt], befürwor
tende Stellungnahme der betreffenden 
Stelle (etwa FernUni Hagen, Ausbil
dungsbetrieb, o.ä.) beizufügen«. 

Der Technische Kontrolldienst (TKD) 
kann )>in Zweifelsfällen« (also wenn die 
Hageuer Professoren oder die Tegeler 
Betriebsleiter unglaubwürdjg sind?) zur 
»Einschätzung von tatsächlich notwen
diger Hard- und Software« herangezogen 
werden, und es wird »regelmäßig [»spä
testens alle 6 Monate«] überprüft«, ob 
)>der Zweck, zu welchem die Genehrru
gung zum Betrieb eines PC erteilt wurde 
(etwa Berufsausbildung/Studium oder 
medizinische Gründe), auch weiterhin 



vorliegt«. Vermutlich wird auch geprüft, 
ob medizinische Gründe e in »Zweck« 
sind oder ob der PC nur zum genehmig
ten Zweck eingesetzt wird. 0 

Freizeit und/ oder 
Bildung? 

Herr Fischer, ein Lehrer der Anstaltsschu
le hat mit Lisa Schell, einer Mitarbeite
rio der Berliner Technischen Universität, 
und dem Privat-Dozenten Dr. Frederic 
Fredersdorf einen Fragebogen entwik
kelt, den alle Gefangenen der Justizvoll
zugsanstalt (JVA) Tegel dazu nutzen kön
nen (und sollten!), der Anstaltsleitung 
und der Senatsjustizverwalrung klarzu
machen, was in Tegel an Freizeit- und Bil
dungsangeboten gebraucht wird. 

Die Redaktionsgemeinschaft des Ge
fangenenmagazins der liehtblick hat
te von einer späten Phase des Projektes 
an die Möglichkeit. das mühevolle und 
engagiert betriebene Entstehen des Fra
gebogens miterleben zu können und kann 
aus den dabei gemachten Erfahrungen 
nur sagen, daß die (anonyme!) Teilnah
me an der Fragebogenaktion wirklich 
eine Chance ist. etwas in der JVA-Tegel 
zu verändern. Mit Hilfe des Fragebogens 
wird den Entscheidungsträgern nämlich 
ein umfassender Überblick über die wirk
lichen Bedürfnisse der Häftlinge gege
ben: Jeder kann hier sein Interesse an 
Kampfsport- oder Häkelgruppen, an 
Computer- oder Schreibkursen geltend 
machen; und jeder hat hier die Möglich
keit, deutlich auf seine Bildungs- oder 
Ausbildungsziele bzw. -wünsche hinzu
weisen. 

Jeder Häftling, der diese Chance nicht 
nutzt, trägt dazu bei, daß die Entschei
dungsträger an ihren ausschließlieb an 
Personaleinsparungen orientierten Kon
zepten (längere Einschlußzeiten, weniger 
Freiheiten) festhalten können. 

Da Wissen nicht vor Ignoranz schützt, 
muß mit der Kenntnis von Häftlingsbe
dürfnissen nicht unbedingt ein Eingehen 
darauf verbunden sein - aber gerade die 
wissenschaftliche Auswertung (Evalua
tion) dieser Bedürfnisse wird es den in
und externen Entscheidungsträgern 
schwer machen. die Häftlinge weiterhin 
als willensschwache, oriemierungs- und 
gefühllose Masse zu behandeln. Wenn 
aber in jedem Häftling ein Mensch, ein 
soziales Individuum gesehen werden 
muß, wird es schwer sein, die strafvoll-
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zugsrechtlich geforderte »Behandlung« 
der Strafgefangenen weiterhin in Form 
des Wegsperrens zu praktizieren. 

Im 'amen aller Tegeler möchte sieb 
das libliche Team bei Frau Schell, den Her
ren Fischer und Fredersdorf sowie bei al
len anderen Engagierten für die Frage
bogenaktion bedanken. 0 

Liebe auf offener 
Straße 

Am 19.01.99 hatte die Berliner Tages
presse mal wieder etwas über die NA
Tegel zu berichten: »Große Liebe brach
te sie vor Gericht« überschrieb der »Ber
liner Kurier« seinen Artikel über »Die un
erlaubte Liebe der Gefängnis-Aufsehe
rio« (Berliner Morgenpost) Veronika K. 
(39). Der mit einer zur Bewährung aus
gesetzten Geldstrafe (3.000.- DM) ge
ahndete »sexuelle Mißbrauch eines Ge
fangenen« flog ausgerechnet am 
Ku'Damm auf: ein (eifersüchtiger?) Kol
lege der Beamtin hatte diese bei ihrem 
Chef angezeigt, nachdem er sie händ
chenhaltend mit dem Häftling Frank W. 
auf der Berliner Flaniermeile gesehen 
hatte. 

Dem Chef, Ulrich W. (55), gestand 
»die zierliche Frau« nach anfänglichem 
Leugnen »ihre Gefühle« (Kurier) für den 
»einst wegen Berrugs« (Morgenpost) In
haftierten: »Irgendwann war emotional 
der Punkt erreicht, der nicht mehr um
kehrbar war« (Kurier). Für den Häftling 
hat sich- bis auf eine neu zugelegte Ge
liebte - nichts geändert. Die »attraktiv
elegante Veronika aus Reinickendorf«. 
die »Sehr an ihrem Job« hängt, wurde 
vom Dienst »Suspendiert, erhält seitdem 
nur noch 70 Prozent ihres Lohns und muß 
den Ausgang ihres Disziplinarverfahrens 
abwarten« (Morgenpost) - vielleicht 
könnte der Kollege, der seine Kollegin 
verpfiffen hat, sich mal beim liehtblick 
melden und berichten, ob seine Chancen 
bei einer der Damen (Justitia oder Vero
nika) gestiegen sind. 0 

Die 
Veranstaltung 

Die Gruppe Phoenix (vgl. der lieht
blick 1-2/98, S.20) wird am 06.05.99 um 
1800 Uhr in der JVA-Tegel (in der Kirche) 
auftreten. 0 
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Vormelder und 
kein Ende 

Von Udo H. wurde die Redaktionsge
meinschaft des Gefangenenmagazins 
der liehtblick gebeten. noch einmal 
»das leidige Thema Vormelder« aufzu
greifen - und zwar nicht satirisch wie 
noch in den Ausgaben 3-4/97 (S.IOf) und 
6/97 (S.9), sondern vor allem in Hinsicht 
auf die lange BearbeiLungszeit, auf das 
Fehlen von Informationen darüber, ob der 
Antrag (also der so genannte » Vormel
der«) noch bearbeitet wird (oder schon 
verlorengegangen ist) und weshalb Vor
melder nicht mit »mehreren verschiede
nen Anliegen beschrieben« sein dürfen, 
obwohl das doch zu einer »Reduzierung 
der Vormelderflut führen würde«. 

Seitens des hierzu befragten Mitarbei
ters der Anstaltsleitung wurde auf die 
Fülle der verschiedenen Anträge und 
Antragsinhalte hingewiesen: aufgrund 
dieser Fülle sei es unmöglich, den Weg 
eines Vormelders allgemein zu beschrei
ben; sinnvoller sei es, spezielle Antrag
stellungen zu prüfen. 

Die Redaktionsgemeinschaft bittet da
her alle, die mit Vormeldern zu run ha
ben, um konkrete Fragen und Vorschlä
ge zu diesem Thema. In den nächsten 
liehtblicken werden diese Zusendungen 
dann so ausführlich wie möglich behan
delt. 0 

Offene 
Briefe 

Viele Häftlinge, besonders in der Teilan
stalt (TA) I. erhalten ihre Post häufig in 
geöffnetem Zustand, was darauf schlie
ßen läßt, daß ihre Briefe vor der Aushän
digung von mindestens einem fremden 
Menschen gelesen wurden. 

Die Redaktionsgemeinschaft des Ge
fangenenmagazins der liehtblick kann 
sich nicht vorstellen, daß irgendwelche 
Briefe, die eindeutig an einen bestimm
ten Häftling gerichtet sind, von Beamten 
geöffnet werden, ohne daß der entspre
chende Häftling dabei ist. Denn das wäre 
ja, viel zu gefahrlich! 

Schließlich sind Häftlinge ja rechts
kräftig verurteilte Rechtsbrecher - und 
solchen Leuten ist ja mancherlei zuzu
trauen. So könnten sie ja auf den Gedan
ken kommen, den Briefeschreiber zu bit-
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ten, er solle schreiben, daß er beispiels
weise 500,- DM in den Brief gelegt hät
te, ohne aber wirklich Geld in den Brief 
zu legen. Wie groß wäre das Geschrei, 
wenn der Häftling einen nicht in seinem 
Beisein geöffneten Brief erhalten würde, 
in dem steht, es lägen 500,- DM (zur Ein
zahlung auf das Haftkonto!) darin, und 
tatsächlich würde gar kein Geld drin lie
gen ... 

Schon die Andeutung solcher Mög
lichkeiten wird es den Verantwortlichen 
unmöglich machen, ihren Mitarbeitern 
das willkürliche Öffnen (und Lesen) von 
Häftlingspost zu gestatten . Seitens des 
Iichtblicks wird daher vermutet, daß es 
sich bei Berichten über Briefe, die nicht 
im Beisein der Empfänger geöffnet wur
den, um Gerüchte handelt ... 

Von diesen Menschlichkeiten abgese
hen gibt es noch das Strafvollzugsgesetz: 
»Pakete sind in Gegenwart des Gefange
nen zu öffnen« (§ 33 TI 1 StVollzG); für 
Briefe gilt das nicht: sie dürfen bis auf 
wenige Ausnahmen auch inhaltl ich über
wacht werden (§§ 29,30 StVollzG) - al
lerdings sind ein- und ausgehende Schrei
ben »unverzüg]jch weiterzuleiten« (§ 30 
II StVollzG). 0 

Computer und 
Freie Hilfe 

Den »Informationen zu den Computer
kursen der Werkstatt-Galerie des Freie 
Hilfe Berlin e.V.« (Brunnenstr. 28, 10 119 
Berlin, Tel.: 44 05 03 81) zufolge bietet 
das »Projekt Computerkurse« die »Mög
lichkeit zum Erwerb von Kenntnissen in 
der Computertechnik«: im » Bereich 
Hardware/PC-Technik« wird »System
pflege« angeboten, »im Softwarebereich 
mit den Schwerpunkten Bürokommuni
kation und -Organisation« werden Kennt
nisse in »digitaler Bildbearbeitung und 
Grafik« ebenso vermittelt wie in der mul
timedialen Anwendung dieser zum »Um
gang mit den modernen Medien und Prä
sentationsaufgaben, Datenfernübertra
gung etc.« befahigenden Kenntnisse. Ins
gesamt wird »ein aktueller und künftigen 
Entwicklungen Rechnung tragender auf
baufähiger Grundwissensstand« der am 
Kurs Teilnehmenden angestrebt. 

In den Kursen muß es jedoch nicht nur 
um Computer gehen: »auch Probleme des 
aktuellen Haftalltages« können dort be
sprochen werden; denn Kursziel ist es 
»auch, die Vorbereitung der Haftentlas-
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sung (Wohmtng, Arbeit . .. ) in Angriff zu 
nehmen und bei Bedarf eine Weiterver
mittlung an andere Projekte des Freie Hil
fe Berlin e.V. wie >Betreutes Wohnen< 
oder >Arbeit statt Strafe< zu organisieren« 
-dafür steht »VOr, während und nach den 
Kursen« eine Sozialarbeiterin »ZUr Ver
fügung«, die auch für» Terminabsprachen 
mit den Teilnehmern und den Haftanstal
ten sowie [für] das Ausstellen von [ ... ] 
Anwesenheitsbestätigungen« zuständig 
ist. Die Ku.rse finden »in der Regel ein
mal wöchentlich<< (»zwei mal 75 Minu
ten plus 30 Minuten Pause«) statt - und 
zwar Montags bis Donnerstags zwischen 
900 und 1200 Uhr sowie zwischen 1330 und 
1630 (»evtl. bis 1800 Uhr«). 0 

Knast im Klopf
Test 

Die »Gefangenenzeitung der NA-Frank
furt (Oder)« hat einen interessanten Test 
veröffentlicht: geprüft wurde, inwieweit 
die Anordnung der Frankfurter Anstalts
leitung in die Praxis umgesetzt wurde, 
nach der die dortigen »Beamten außer
halb der normalen Aufschlußzeiten (Es
senausgabe, Umschluß etc.) vor dem Be
treten der Zellen gehalten sind, anzuklop
fen«- das »Ergebnis [»zwei Zellen auf 
verschiedenen Abteilungen« in der Zeit 
vom 06.01.99 bis zum 27.01.99]: 
Öffnungen insgesamt: 12 
Davon angeklopft: 0 
Der Gefangene wurde überrascht: 
Auf der Toilette: 1 
Im Bett: 6 
Sonstiges: 5 

(Durchblick 02/99, S.9). 
Die Redaktionsgemeinschaft des Ge

fangenenmagazins der liehtblick 
schlägt vor, den Klopftest auch in ande
ren Haftanstalten durchzuführen: Wie ist 
es in der Moabiter Untersuchungs- und 
Aufnahme-Haftanstalt oder im Frauen
Vollzug? 

Interessant wären auch Informationen 
über das (Nicht-) Vorliegen von Klopf
anordnungen oder -verfügungen der je
weiligen Anstaltsleitungen. 

Um die Testergebnisse zu vereinheit
lichen und ihnen damit etwas mehr Aus
sagekraft zu verleihen, sollten die Frage
bogen zu den jeweiligen Tests etwa so 
aussehen: 1. Zum Klopfverhalten der Be
amten gibt es seitens der Anstaltsleitung 
keine/eine Anordnung oder Verfügung. 2. 
Der Test wurde in jeweils .. . Zellen der 
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Häuser ... durchgeführt. 3. Diese Zellen 
waren ausschließlich von Arbeitern/ 
Nichtarbeitern bewohnt. 4 . Die Klopfge
wohnheiten der Beamten wurden in den 
vier Wochen zwischen dem ...... 99 und 
dem ...... 99 protokolliert. 

Ergebnis: 
Öffnungen insgesamt: ... x 
Davon angeklopft: ... x 
Zur Zeit der Zellenöffnung war der Häft
ling 
auf der Toilette: . .. x 
im Bett: ... x 
nicht in seinem Haftraum: ... x 

Das letzte Bewertungskriterium ist si
cherlich mit einer hohen Unsicherheit be
haftet (wie oft kriegt der Zellennachbar 
oder der Hausarbeiter das Öffnen der Ne
benzelle nicht mit?); und ganz sicher ist 
auch der Test weder für einzelne noch für 
alle Vollzugsanstalten repräsentativ (also 
von allgemeingültiger Aussagekraft) -
aber er regt vielleicht ein paar Beamte an, 
ihr menschliches Verhalten beizubehal
ten oder es ihren sich menschlich verhal
tenden Kollegen künftig gleichzutun. 

Also: viel Spaß beim Klopftest! Und 
dem Durchblick nochmals vielen Dank 
für die Anregung. 0 

Beamte, Schließer 
und Idioten 

Nicht nur in Justizvollzugsanstalten gibt 
es Menschen, deren Verhalten allzu we
nig oder gar nicht am Empfinden ande
rer Menschen orientiert ist. Mit Verhal
tensweisen, die nur auf das handelnde 
Einzelwesen bezogen sind, geht stets ein 
Unverständnis der Umwelt einher, das 
meist mit einem Gefühl der Unsicherheit 
verbunden ist. 

In Verbindung mit Unsicherheit ist 
Nichtverstehen seit Menschengedenken 
das sicherste Mittel, Angst oder das Ge
fühls eines drohenden Verlustes - z.B. 
von Rechten - hervorzurufen. 

Und »die Genauigkeit, mit der jeder 
Mensch die Bedrohtheit oder gar die Ver
letzung seiner Rechte empfindet, ist zwar 
innerhalb eines Gefängnisses anders nu
anciert als außerhalb-aber um nichts ge
ringer« (der liehtblick in »100 Jahre 
Justizvollzugsanstalt Tegel«, JVA-Tegel, 
Hrsg., 1998, 8 .223). Je mehr sich ein 
Mensch bedroht oder gar beraubt fühlt, 
desto weniger orientiert sich sein Verhal
ten an der Umwelt. Dürfen sich Justiz
vollzugsbedienstere in ihrem Arbeitsum-



feld bedroht fühlen? Ja. Eindeutig und 
vorbehaltlos: Ja. Dürfen sie sich aus die
sem Gefühl heraus in einer Weise ver
halten, die Kollegen und/oder Häftlinge 
als gefühllos und unverständlich erleben? 
Auch hier, allerdings unter dem Vorbe
halt, daß dieses Gefühl begründet ist: Ja. 

Wann aber ist dieses Gefühl begrün
det? Reicht das Studium der Aktenlage 
(der Gefangene X ist ein ganz besonders 
»schlimmer Finger«), oder bedarf es kon
kreter Erfahrungen (der Gefangene Y 
schlägt Herrn A5 den Schädel ein, belei
digt Fräulein A 3)? Obwohl die Beant
wortung dieser Frage gar nicht so ent
scheidend ist, möchte sich die Redakti
onsgemeinschaft des Gefangenenmaga
zins der liehtblick nicht davor drük
ken und klar sagen, daß jeder im 
Strafvollzug tätige Mensch tatsächlich 
und jederzeit bedroht ist- und zwar mas
siv und nicht nur hinsichtlich seiner Rech
te, sondern auch existentiell. Und diese 
Bedrohtheil nicht nur zu kennen, sondern 
sie auch zu empfmden, ist der Beamten 
gutes und menschliches Recht. 

Mit dieser Tatsache sollte sich jeder 
Häftling einmal fair und nüchtern ausein
andersetzen - und zwar gerade dann, 
wenn sich Beamte falsch, gefühllos oder 
gar unmenschlich verhalten. 

An diesem Punkt angelangt muß aber 
auch einmal nach den Empfindungen der 
Häftlinge gefragt werden: Haben nicht 
auch sie ein Recht darauf, sich von ande
ren Häftlingen oder von Beamten bedroht 
zu fühlen? Ja. Undjeder Mensch, der hier 
meint, eine andere Antwort geben zu kön
nen, irrt. 

Eine entscheidende Frage ist natürlich 
die nach dem Recht des Häftlings, sich 
entsprechend seinem Gefühl der Bedroht
heil verhalten zu dürfen. 

Bei ausreichender Würdigung der Tat
sache, daß dem Gefangenen ja schon ein 
ganz grundlegendes Recht, nämlich das 
auf Freiheit, entzogen wurde (ja, ja: im
mer zu Recht und meist sogar zu recht), 
müßte jedem klar sein, daß es für einen 
Menschen in Gefangenschaft gar kein an
deres Gefühl als das der Bedrohtheit ge
ben kann, daß jede einzelne der immer
hin 86.400 Sekunden des Hafttages als 
Bedrohung erlebt werden muß. 

Wie sollen Häftlinge sich verhalten, 
damit sie deutlieb machen. daß sie we
der für Mitgefangene noch für Beamte 
eine Gefahr sind? Wie sollen sich Beam
te verhalten, damitallihren Kollegen und 
den Häftlingen deutlieb wird, daß sie ih
ren Job (Betreuung und Sicherung von 
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Häftlingen) nichtdazu ge-oder mißbrau
chen um die richterlich angeordnete Stra
fe (=Freiheitsentzug, nichts anderes!) zu 
verschärfen? Ist ein solches Verbalten 
überhaupt möglich? 

Vermutlich nicht. Ganz sicher nicht in 
der erforderlichen Deutlichkeit. 

Aber jeder Beamte, ganz egal ob er 
sich als »Schließer«, »Wärter« oder eher 
als »Betreuer« sieht, ist ein Idiot, wenn 
er sich »aus Prinzip« weigert, über die 
hier gestellten Fragen nachzudenken. 

Und natürHch ist jeder Häftling ein Idi
ot, der durch sein Verhalten Beamte be
wußt dazu provoziert, sich idiotisch zu 
verhalten. Und es ist derjenige ein Idiot, 
der die faire Auseinandersetzung mit den 
Rechten anderer verweigert und gleich
zeitig auf der Beachtung oder gar Aus
weitung der eigenen Rechte besteht. 0 

Offene 
Akten? 

Einer Dame, die »Selber als Beamtin in 
einer Behörde« tätig ist, fiel, als sie sich 
im Besucherbuch eintragen wollte, »fol
gendes auf: In den Fächern, die dort of
fensichtlich angelegt waren, um Sozial
arbeitern usw. ihre Post zukommen zu 
lassen, lagen ganz offen Gefangenenper
sonalakten. [ ... ] 

Bei uns werden vertrauliches Schrift
gut oder vertrauliche Akten innerhalb des 
Hauses in extra dafür vorgesehenen, ver
schließbaren Mappen versendet. Der 
Absender verschließt diese mit einem 
Aufkleber. den er mit seiner Unterschrift 
versieht. Wäre das nicht auch eine Idee 
für Tegel? [ ... }«. 

Die Redaktionsgemeinschaft des Ge
fangenenmagazins d er liehtblick hält 
die Sicherstellung der VerSchlossenheit 
von Gefangenenakten für eine gute Idee 
und möchte sich im Namen aller in Ak
ten Erfaßten für die Mitteilung der Be
obachtung bedanken. 0 

Süßer 
Einkauf 

Seit Februar 99 ist es den Häftlingen in 
der NA-Tegel wieder gestattet, Mehl und 
Zucker in bedarfsgerechten Mengen zu 
bestellen, das heißt, es können wieder 
mehr als die bisher drei ?fund- bzw. Ki
lopäckchen pro Monat bestellt werden.0 
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Keine Tinte im 
Füller? 

»Selbstverständlich«, so stellte die Justiz
vollzugsanstalt (JVA) Tegel nach einge
hender Prüfung und im besten (hier je
doch korrigierten) Neudeutsch fest, bat 
der Häftling »einen Anspruch auf 
SchreibmateriaL Die [ ... ] Materialien 
dürfen aber keine Gefahr für die Sicher
heit und Ordnung darstellen. Flüssige 
Tinte im Glas stößt insoweit aber auf[ ... ] 
Bedenken«: so läßt sich »ein mit Tinte 
gefülltes Glas nur unter erschwerten Be
dingungen auf unerlaubte Gegenstände, 
z.B. Betäubungsmittel, kontrollieren«. 

Wenn also »nur unter erschwerten 
Bedingungen« kontrolliert werden kann, 
dann muß der Häftling die Tinten-Kon
trolle nur etwas erschweren, damit sich 
»die Genehmigung zum Bestellen von 
Füllfederhaltertinte« erteilen läßt. 

Das sollte dem Häftling nicht schwer 
fallen; dann aber bleibt noch »die Gefahr 
der Zweckentfremdung größerer Mengen 
Tinte dahingehend, daß sie als Tätowier
farbe mißbraucht werden könnte«. 

Wenn der Häftling nun nur kleinere 
Mengen bestellt und die Tinte nicht »als 
Tätowierfarbe mißbraucht«, müßte er 
also die Bestellgenehmigung erhalten -
die Redaktionsgemeinschaft des Gefan
genenmagazins der liehtblick ist ge
spannt, wann der erste mit Tinte geschrie
bene Brief des Häftlings die Redaktions
räume erreicht. 0 

Kunstförderpreis 
-eine Ente? 

Auf Seite 9 des letzten Iichtbiicks (6/ 
98) wurde auf einen »Kunstförderpreis 
für Inhaftierte« hingewiesen - der ent
sprechende Ausschreibungstext, der den 
Iichtblick kurz nach Redaktionsschluß 
erreichte, ist möglicherweise eine »Ente«: 
seitens der dort aufgeführten Personen 
oder Zeitschriften war hierzu keine Aus
kunft zu erhalten, und die als Schirmher
rin angegebene Birgitta Wolf teilte von 
sich aus mit, daß sie das Projekt nicht ein
mal dem Namen nach kennen würde. 

Wer kann der Redaktionsgemeinschaft 
des Gefangenenmagazins der Iicht
blick und vielen anderen Interessierten 
Auskunft über die Echtheit der Aus
schreibung geben? 0 
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Politik 

Aus dem Berliner Abgeordnetenhaus 

Wohngruppen
vollzug? 

Kleine Anfrage vom 24.11.98 (Nr. 13/ 
4389) des Abgeordneten Norbert Schell
berg (B ündnis 90/Die Grünen) über: 
Wohngruppenvollzug in der JVA-Tegel. 
Die Beantwortung erfolgte durch den Se
nator für Justiz Dr. Ehrhart Körting. 

1.) In welchen Teilanstalten der JVA 
Tegel wtrd zur Zeit der sogenannte Wahn
gruppenvollzug praktiziert? 

Antwort: Der Wohngruppenvollzug 
wird in der Justizvollzugsanstalt Tegel 
gegenwärtig in den Teilanstalten I (Fach
bereich Drogen), V, VI und der Sozial
therapeutischen Anstalt praktiziert. 

2.) Welches Konzept liegt dem Wahn
gruppenvollzug zugrunde? In welchen 
Punkten unterscheidet sich der Wahn
gruppenvollzug vom normalen Vollzug 
(Gruppengröße, Einschlußzeiten, Häu
figkeit von Besuchen und sog. Meetings, 
Personalausstattung, Betreuungs- und 
Freizeitangebote )? 

Antwort: Eine Wohngruppe soll aus 
maximal 30 Gefangenen bestehen; ihr 
sind in der Regel jeweils ein Gruppen
leiter und ein Gruppenbetreuer zugeord
net. Der Einschluß beschränkt sich auf 
die Zeiten der Anwesenheitskontrollen 
und des Nachtverschlusses, der Werktags 
ab 22.00 Uhr und Sonntags ab 18.00 
Stattfindet. Im Wohngruppenvollzug sol
len die Ursachen des strafbaren Verhal
tens vorrangig in Gesprächen mit den 
Gru ppenleitern/-betreuern auf gearbeitet 
werden, aber auch das therapeutische 
Angebot der ambulanten Behandlungs
und Beratungsstelle der Justizvollzugs-
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anstalt Tegel wahrgenommen werden. 
Zur Stützung und Aufrechterhaltung der 
als wichtig angesehenen Kontakte der 
Gefangenen zu ihrem sozialen Umfeld 
werden - anders als im sogenannten Re
gelvollzug - nach Maßgabe personeller 
Ressourcen ca. alle 4 bis 6 Wochen Lang
zeitsprechstunden und etwa einmal mo
natlich für jede Station Meetings mit 
Angehörigen durchgeführt. Diese dienen 
auch der Vorbereitung von Ausführun
gen, die aus vollzugsgesta lterischen 
Gründen zur Aufrechterhaltung der Au
ßenkontakte sinnvoll sind . Weitere 
Schwerpunkte des Wohngruppenvollzu
ges stellen sowohl die Arbeit mit anstalts
externen Mitarbeitern (Vollzugshelfer 
und Gruppentrainer) als auch der Erwerb 
schulischer und beruflicher Qualifikatio
nen dar. 

3.) In welchen Punkten wird auf wel
che Weise in der momentanen Vollzugs
praxis von der ursprünglichen Konzepti
on des Wohngruppenvollzuges abgewi
chen? Welches sind die Gründe für diese 
Abweichungen? 

Antwort : Die Durchführung des 
Wohngruppenvollzugs erfordert neben 
räumlichen und baulichen Voraussetzun
gen auch eine solide personelle Ausstat
tung. Auf Grund des stetig zunehmenden 
Belegungsdrucks ist bedauerlicherweise 
auch im Wohngruppenvollzug eine par
tielle Doppelbelegung der Hafträume un
vermeidbar. So mußten in der Teilanstalt 
VI zusätzliche 65 Haftplätze - größten
teils im Wege der Doppelbelegung der 
Hafträumen -eingerichtet werden, ohne 
daß dies mit einer Personalverstärkung 
verbunden war. Ähnliche Probleme sind 
- wenn auch in etwas geringerem Aus
maß - in der Teilanstalt V und in der So-
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zialtherapeutischen Anstalt zu verzeich
nen. Insgesamt mußte die Anstalt sogar 
eine erhebliche Anzahl an Dienstkräften 
an die neu eröffneten Justizvollzugsan
stalten Charlottenburg und Heiligensee 
abgeben. 

Diese Rahmenbedingungen erschwe
ren die Arbeit im Wohngruppenvollzug. 
Die Anstalt wird gleichwohl weiterhin 
versuchen, die langjährig erarbeiteten 
Qualitätsstandards weitestgehend auf
rechtzuerhalten. 0 

Ausländer im 
Vollzug 

Kleine Anfrage Nr. 13/3988 des Abge
ordneten Giyasettin Sayan (POS) über Si
tuation nichtdeutseher Strafgefangener. 
Die Beantwortung erfolgte am 03.08.98 
durch den Senator für Justiz Dr. Ehrhart 
Körting. 

1.) Inwieweit wird nach Auffassung 
des Senates die Verwirklichung des im 
Strafvollzugsgesetz vorgeschriebene n 
Zieles des Vollzuges der Freiheitsstrafe 
in Justizvollzugsanstalten, wonach »der 
Gefangene fähig werden« soll, »künftig 
in sozialer Verantwortung ein Leben ohne 
Straftaten zu führen«, dadurch beein
trächtigt, daß bei Strafgefangenen ohne 
deutschen Paß nach Verbüßung der Stra
fe die Ausweisung droht? 

Antwort: Der Gesetzliche Auftrag des 
§ 2 StVollzG gilt umfassend. Allein die 
mögliche Ausweisung eines Strafgefan
genen nach VerbüBung seiner Haft hat auf 
die Bemühungen, ihn zu einem künftig 
straffreien Leben zu befähigen, keinen 
Einfluß. Allerdings bestehen in diesem 
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Verbriogong in (nicht existenten) »Bunkerzellen« 

JVA-Moabit 
JVA-Tegel 
JSA-Berlin 
JVA-Charlottenburg 
JVA-für Frauen Berlin 
JV A-Plötzensee 
JVA-Düppel 
JVA-Hakenfelde 
JVA-Heiligensee 

Zusammenhang Einschränkungen inso
weit. als Wiedereingliederungshilfen, die 
sieb auf die hiesige Gesellschaft bezie
hen, nicht in Betracht gezogen werden 
können. 

2. Inwieweit kommen die gesetzlich 
vorgesehenen Formen von Hafterleich
terungen und Resozialisierungshilfen bei 
Strafgefangenen ohne deutschen Paß zur 
Anwendung? Sind Guppen von nicht
deutseben Strafgefangenen von diesen 
Maßnahmen prinzipiell oder faktisch aus
geschlossen? 

Antwort: In vollem Umfang. Es gibt 
keine auf ausländische Gefangene bezo
genen Einschränkungen bei der Gewäh
rung von Vollzugslockerungen. Ebenso 
wie bei deutschen Strafgefangenen setzt 
die Gewährung von Vollzugslockerungen 
für ausländische Gefangene voraus, daß 
keine Flucht- oder Mißbrauchsgefahr ge
mäß § 11 Abs. 2 StVollzG vorliegt. 0 

Bunker oder 
Besinnungszenen 

Kleine Anfrage der Abgeordneten Min
ka Dott (PDS). Die Beantwonung erfolg
te am 03.03.99 durch den Senator für Ju
stiz Dr. Ehrhan Körting 

1.) Wieviele gesicherte Hafträume 
(»Bunkerzellen«) gibt es in den Berliner 
Justizvollzugsanstalten und wieviele da
von sind monitorüberwacht (bitte nach 
einzelnen JVAs auflisten)? 

Antwort: »Bunkerzellen« sind in den 
Berliner Justizvollzugsanstalten nicht 
vorhanden. Gemeint sind offenbar die 
besonders gesicherten Hafträume. Diese 
verteilen sich wie folgt (in Klammem: da
von die Hafträume mit Monitorüberwa
chung). 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 

444 411 393 356 372 371 
58 58 83 60 60 59 
00 73 122 199 102 91 

Erst seit 01.03.98 in Betrieb 
31 30 15 8 12 14 
8 18 7 10 15 12 

keine besonders gesicherten Hafträume i. S. des § 88 StVollzG 
keine besonders gesicherten Hafträume i. S. des § 88 StVollzG 
keine besonders gesicherten Hafträume i. S. des§ 88 StVollzG 

JVA Moabit einschl. KBVA: 12 (4) 
JVA Tegel: 12 (5) 
JSA Berlin: 6 (2) 
JVA Charlottenburg: 4 (2) 
JVA für Frauen Berlin: 3 (3) 
JVA Plötzensee: 4 (0) 

2.) Wieviele Zwangseinweisungen in 
gesicherte Hafträume gab es in den Jah
ren 1993 bis 1998 in den Berliner Justiz
vollzugsanstalten insgesamt (bitte nach 
Jahren sowie nach den einzelnen JVAs 
auflisten) [ ... ] 

Antwort: Von 1993 bis 1998 wurde die 
nachfolgend genannte Anzahl Gefange
ner in besonders gesicherte Hafträume 
verbracht [Tabelle siehe oben!]. 

der besonderen Sicherungsmaßnahmen 
ergänzt.[ .. . ] 

4.) Welche Gründe sieht der Senat für 
die entwürdigende Praxis der völligen 
Entkleidung der Gefangenen sowie der 
anschließenden Ausstattung der Gefan
genen mit hinten offenen und durchsich
tigen Papiernachthemden, Papierlaken 
und -decken, auch wenn die besondere 
Sicherung in monitorüberwachten Haft
räumen vollzogen wird? 

Antwort: Vor seiner Unterbringung im 
besonders gesicherten Haftraum wird der 
Inhaftierte vollständig entkleidet und mit 
(Stoff-) Anstaltskleidung ausgestattet, um 
zu verhindern, daß er im Besitz etwaiger 

Die Anordnung der Unterbringung von Gefangenen im 
besonders gesicherten Haftraum ist für Strafgefangene 

einheitlich in §§ 88, 91 StVollzG geregelt. 

3.) Wo und wie ist die Praxis der Ein
weisung, Unterbringung und Verweildau
er in den sog. »Bunkerzellen« einheitlich 
geregelt oder trifft es zu, daß es keine ein
heitliche Regelung gibt und die Bele
gungspraxis unterschiedlich gehandhabt 
wird? 

Antwort: Die Anordnung und Aufhe
bung der Unterbringung von Gefangenen 
im besonders gesicherten Haftraum ist für 
Strafgefangene einheitlich in §§ 88, 91 
StVollzG sowie den dazu erlassenen bun
deseinheitlichen Verwaltungsvorschriften 
bzw. für den Jug~ndstrafvollzug in Nr. 79 
der Verwaltungsvorschriften für den Ju
gendvollzug (VVJug) sowie für Unter
suchungsgefangene in den NR. 62 und 
63 Abs. l Ziffer 9 UVollzO in Verbin
dung mit § 119 StPO geregelt. Teilweise 
werden die gesetzlichen Bestimmungen 
durch anstaltsinterne Regelungen zur 
Anordnung, Fortdauer und Aufhebung 
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verborgener, gefährdender Gegenstände 
verbleibt. In seltenen Einzelfällen kann 
es aus Fürsorgegründen angezeigt sein, 
Papierkleidung auszuhändigen, um zu 
verhindern, daß sich der Gefangene[ ... ] 
selbst Verletzungen zufügen oder das 
Leben nehmen kann. Die Aushändigung 
einer solchen Bekleidung kann in Fällen, 
in denen bei hochgradig autoaggressiv
suizidalen Inhaftierten ein Selbsttötungs
versuch mittels Stoffbekleidung befürch
tet werden muß, unter Anwendung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit als 
Ergebnis einer Rechtsgüterabwägung das 
mildere Mittel gegenüber einer ansonsten 
vollständigen Entkleidung oder auch Fes
selung des Inhaftierten darstellen. Auf
grund des Einzelfall- und Ausnahmecha
rakters kann im Berliner Justizvollzug 
von einer »Praxis« im Sinne einer regel
mäßigen Ausgabe von Papierkleidung in 
allen Anstalten keine Rede sein. 0 
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Mit Levis 
keinen Sex 

Vermutlich unter Berufung auf die allge
meine Lebenserfahrung hat ein italieni
sches Kassationsgericht festgestellt, es 
»sei unmöglich, einer Frau die Jeans aus
zuziehen, wenn sie dies nicht will«. Mit 
dieser Begründung »wurde ein Mann von 
dem Vorwurf einer Vergewaltigung frei
gesprochen [ .. . ]. Die Frau habe bei der 
Entkleidung mitwirken müssen und hät
te damit eine Zustimmung zur sexuellen 
Beziehung signalisiert«. Weibliche Ab
geordnete demonstrierten gegen dieses 
Urteil »im Parlament mit 
Spruchtafeln - und 
mit Blue 

~::~:~ R 
wollen 
so lange 
in dieser 
Kleidung im 
Parlament auftreten 
[ . .. ], bis das Urteil aufgehoben ist« (Ta
gesspiegel, 12.02.99). 

BlueJeans könnten jetzt auch im Bri
tischen Parlament Einzug halten. >»Mir 
scheint, wir Frauen im Unterhaus könn
ten gefährdet sein<«, sagte die »konser
vative Abgeordnete Teresa Gorman«, 
nach dem bekannt wurde, daß der »briti
sche Abgeordnete Howard Stoate, der 
nebenbei als Hausarzt arbeitet, [ . . . ] sei
nen Parlamentskollegen auf Anfrage das 
Potenzmittel Viagra« verschreibt und er 
»von seinen Kollegen mit Bestellungen 
geradezu >bombardiert<« wird (Neues 
Deutschland, 09.02.99). 

In Brandenburg »haben Polizisten 
künftig die Wahl zwischen den norma
len Stoffhosen oder Jeans.[ ... ] DieJeans
Einführung hätten die Beamten selbst 
gewünscht« da diese »praktischer und 
strapazierfähiger« seien. »Die Polizeibe
amten in Bayern und Thüringen gehen 
bereits in Jeans auf Streife. In Nieder
sachsen und Sachsen-Anhalt laufen ge
genwärtig Tests« (ND, 20.01.99). 0 

Brillen 
statt Urin 

Der israelische Inlandsgeheimdienst 
Schin Bet geht mit der Mode. Bei den 
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Vermischtes 

Verhören werden den Delinquenten nicht 
mehr »uringetränkte Kapuzen über den 
Kopf gezogen«, sondern »die Augen der 
Festgenommenen inzwischen mit einer 
großen dunklen Sonnenbrille abgedeckt« 
(taz, 13114.02.99). 0 

Makabere 
Umgebung 

Bereits 1998 berichteten wir über Pläne, 
daß »ab Mitte des nächsten Jahres [also 
1999] die architektonisch besonders reiz
vollen Teilanstalten I, II und ill [der JV A
Tegel] je einen Flügel für Gäste erhalten 

[sollen], die nicht per Ge-
richtsbeschluß, 

sondern auf-

~T
~:n~:;: 
trages 
mit Rei
seunter
nehmen 

in die Strafan
stalt kommen« (lieht

blick 1-2/98, S. 19). 
Die in der JVA-Tegel noch nicht um

gesetzten Pläne müssen jedoch auf an
dere inspirierend gewirkt haben. So hat 
z.B. ein »Erlebnisgastronom« das »histo
rische Meininger Stadtgefängnis über
nommen« und »gut 1,5 MiWonen Mark 
in das Zuchthaus« investiert. »Besucher 
haben [dort] künftig die Möglichkeit, ihr 
Abendessen in einer Zelle einzunehmen. 
[ ... ] Für Gruppen soll ein >Hochsicher
heitstrakt< eingerichtet werden. Nun 
sucht der Selfmade-Man noch Personal, 
das Essensschalen durch die Gittertüren 
reichen soll« (taz, 01.02.99). 

Vorkenntnisse und Referenzen sind 
höchstwahrscheinlich nicht erforderlich. 

Die für solche Aufgaben überqualifi
zierte Berliner Polizei steht hierfür nicht 
zur Verfügung und geht indes andere 
Wege. Einem Bericht der Welt am Sonn
tag vom 17.01 .99 zufolge können diver
se Arbeitsutensilien der Polizei bei Film
produktionen gernietet werden. Rund 300 
000 Mark bringe der in Deutschland bis
lang einmalige Service dem Land jähr
lich ein. »fhren Service läßt sich die Po
lizei nach Stunden bezahlen: 2 400 Mark 
kostet ein Polizeihubschrauber, 120 Mark 
der Wasserwerfer oder eine Gefängnis
zelle. Günstiger sind Uniform (60 Mark), 
und Diensthund (20 Mark)«. Allerdings, 
»Polizisten werden nicht verliehen«. 0 
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Neutralität statt 
Menschenrecht 

Einer 24jährigen Jugendclubrnitarbeite
rin wurde gekündigt, weil sie »gegen den 
Grundsatz der Neutralität von Sozialar
beitern verstoßen hatte«. Nach Ansicht 
ihres Arbeitgebers verlor sie ihre »Neu
tralität«, als sie an einer »Demonstration 
gegen Rechtsextremismus« und »rechte 
Gewalt« tei lnahm (Tagesspiegel, 
23 .03.99). Zu dem Marsch war nach dem 
Tod eines algensehen Asylbewerbers auf
gerufen worden, der sich auf der Flucht 
vor rechten Schlägern tödlich verletzt 
hatte. Bleibt nur zu hoffen das dieses Bei
spiel von Zivilcourage kein Einzelfall 
bleibt, trotz der daraus resultierenden 
Nachteile. 0 

Aus der Tasche 
aus dem Sinn 

Der »Polizei sind im vorigen Jahr 1775 
Waffen abhanden gekommen - die mei
sten bei Wein, Weib und Gesang. 

Die Polizisten verloren 778 Waffen bei 
Besuchen in Diskotheken und Wirtshäu
sern oder weil sie betrunken waren. 18 
Schießeisen ließen vergeBliche Ord
nungshüter auf Toiletten Uegen, 264 ver
schwanden aus Polizeistationen. Bei 
Raubüberfällen wurden den Polizisten 78 
Waffen abgenommen. 378 wurden ihnen 
bei Einbrüchen gestohlen, teilte der süd
afrikanische Sicherheitsminister Sydney 
Mufamadi im Parlament mit« (Neues 
Deutschland, 22.03.99). 0 

KeineAngst 
vorm Braten 

Die Hinrichtungskandidaten können be
ruhigt sein. Es wird doch nicht alles so 
heiß gegessen, wie es gekocht wird. 

Die obersten US-Richter haben näm
lich herausgefunden, daß »Hinrichtungen 
auf dem elektrischen Stuhl [ ... ] kei ne 
>grausame und ungewöhnliche< Bestra
fung« darstellen und daher »verfassungs
konform« sind. Mit diesem Urteil wie
sen die Richter des Obersten US-Gerichts 
den entsprechenden Antrag eines Todes
häftlings in Florida zurück (taz, 
21.01.99). 0 



Eine Krähe ... 
usw. 

Für die »Staatsanwaltschaft bestand kein 
hinreichender Tatverdacht«, das »Ermitt
lungsverfahren wurde eingestellt. Erst 
nach der Beschwerde des Anzeigenerstal
ters kam es auf Beschluß des Oberlan
desgerichts doch noch zur Anklage« und 
ein »37 Jahre alter Polize ibeamter [ ... ] 
in Frankfurt wegen Körperverletzung im 
Amt auf die Anklagebank«. Er soll einem 
Verdächtigen »das Trommelfell zerschla
gen und zwei Rippen geprellt haben« 
(Frankfurter Rundschau, I 8.02.99). 0 

Christliche 
Abgründe 

Nach einem Bericht der taz hat der 
Rechtsausschuß des Abgeordnetenhauses 
auf Antrag der Staatsanwaltschaft die 
Immunität von zwei CDU-Abgeordneten 
aufgehoben. Gegen den einen soll ermit
telt werden, weil er vor zwei Jahren bei 
der Trennung von seiner Ehefrau diese 
geschlagen haben soll, gegen den ande
ren soll ein Verfahren wegen Steuerhin
terziehung eingeleitet werden. Ihm wird 
vorgeworfen, seit 1991 keine Steuerer
klärung abgegeben zu haben. 0 

Ge waltätige 
Schwerverbrecher 
Ein 1 3jähriger hatte mit einem Filzstift 
herumgeschmiert. Die »23. Einsatzhun
dertschaft der Berliner Polizei« brachte 
den Jungen zu seinen Eltern. Die Ereig
nisse danach wurden von den Beteilig
ten je nach Standpunkt unterschiedlich 
wahrgenommen. Während z.B. die Be
amten den Vater des 13jährigen »>nur< 
einmal, um seinen Widerstand zu bre
chen, geschlagen« haben wollen. verspür
te dieser anscheinend nicht nur den Nach
hall des einen Schlages. »Noch in der
selben Nacht wurde der Vater [ ... ] mit 
Prellungen am ganzen Körper und einer 
Platzwunde ins Krankenhaus gebracht«. 
Der Vater stellte »Strafantrag gegen ei
nige der Beamten. [ ... ] Ein halbes Jahr 
später wurde das Verfahren gegen die Po
lizisten eingestellt, am gleichen Tag je
doch Anklage gegen den Vater wegen Wi-

Seitenwechsel 

derstandes erhoben.« Obwohl die »An
zeige sowohl gegen den Vater als auch 
den strafunmündigen Sohn« gespeichert 
wurden, tauchen die bekannten Namen 
der »beschuldigten Polizisten« weder in 
dem Computer, »in dem alle Namen von 
Beschuldigten gespeichert sind«, noch im 
»Computer der Staatsanwaltschaft« auf 
(Tagesspiegel, 23.01.99). 0 

Kirmesboxer in 
Uniform 

In Harnburg hat die Staatsanwaltschaft 
gegen »fünf Polizisten der Wache 16 im 
Schanzenviertel [ ... ] sowie 

feststellung »zum ungenutzten Schlacht
hofgelände in der Nähe des U- und $
Bahnhofs gefahren« worden. Dort wur
de der Afrikaner »nach eigenen Angaben 
von zwei Beamten immer wieder ge
schlagen. Damit die Reisenden auf dem 
Bahnhof seine Schreie nicht hören konn
ten, sollen die Polizisten ihrem Opfer ei
nen Handschuh in den Mund gesteckt 
haben«. Die drei Beamten der Davidwa
che »sollen im Oktober 1997 einen 33jäh
rigen wegen Falschpackens unberechtigt 
festgenommen und mißhandelt haben« 
(taz. 15.01.99). 0 

Der normale 
Wahnsinn 

Nach dem lezten Oktoberfest gingen 16 
Anzeigen wegen Körperverletzung und 
Freiheitsberaubung gegen eine auf dem 
Gelände des Volksfestes eingerichtete Po
lizeiwache ein. Die Opfer gaben an. miß-· 
handelt worden zu sein. Ein Beamter wur
de wegen der Vorfälle suspendiert. 

Einige Wochen später starben zwei 
Menschen, als eine junge Beamtin aus 
kurzer Entfernung auf einen Angreifer 
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schoß. Durch die Schüsse wurden nicht 
nur der 48 Jahre alte Mann. sondern auch 
dessen hinter ihm stehende Bruder getö
tet. Ein Geschoß hatte den Körper des An
greifers durchschlagen. Der Vorfalllöste 
eine heftige Diskussion über die richtige 
Munition für Polizeiwaffen aus. 

Eine wilde Schießerei auf einer Wa
che in München sorgte zum Jahreswech
sel für Aufsehen. Zwei angetrunkene Be
amten feuerten 34 Schüsse auf die Wän
de eines Dienstzimmers ab - offenbar 
ohne jeden ersichtlichen Grund. Der Vor
fall wurde erst zwei Tage später bekannt. 

Anfang Januar gab ein 29 Jahre alter 
Polizist in München versehentlich einen 
Schuß auf einen Autofahrer ab. Die Ku

gel streifte dessen Jacke, 
ohne ihn zu verlet-

zen. ach 

N 
~~rnf~l~ 
gungs
j a g d 
durch 
die In-

nenstadt hatten 
die Beamten das 

Fahrzeug des angetrunkenen gestoppt. 
Als der Wagen bei der Kontrolle gegen 
das Bein des Beamten rollte. schoß die
ser durch die Windschutzscheibe. (Tages
spiegel, 17 .02. 99) 0 

Doch 
Faustrecht? 

Ende vergangeneo Jahres wurde »ein 
Polizist zu anderthalb Jahren auf Bewäh
rung verurteilt«, weil er den 25jährigen 
Türken Nadir Gül »auf einer Polizeiwa
che bis zur Bewußtlosigkeit schlug«. 

Nach dem »ersten Faustschlag ins Ge
sicht blutete Nadir Gül aus Ohren, Nase 
und Mund. Nach weiteren Schlägen ge
gen den Oberkörper und den Kopf und 
einem Fußtritt in die Rippen brach er zu
sammen. Vor jedem erneuten Schlag for
derte ihn der Polizeiangestellte auf auf
zustehen. Kaum hatte sich Nadir Gül auf
gerappelt, schlug Frank W. erneut zu. 
Trotz der Aufforderungen seiner Kolle
gen, von Gül abzulassen, schlug der Po
lizist den mittlerweile völlig wehrlosen 
Mann erneut so heftig mit der Faust. daß 
er mit dem Kopf auf den Boden prallte.« 

Von Beamten sollte man mehr Beher
schung und Disziplin erwarten 
können.(Die Tageszeitung. 05.02.99)0 
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Gewinn mit 
Beigeschmack 

Neue Geschäftsfelder und »die letzte Por
toerhöhung 1997« usw haben 1998 den 
Gewinn der Post um »50 Prozent auf 1,1 
Milliarden Mark gesteigert«. Nun soll der 
satte Gewinn einem guten Zweck zuge
führt werden; »Die Deutsche Post AG soll 
im Herbst 2000 an der Börse eingeführt 
werden«. Zum hohen Gewinn hat sicher
lieb auch beigetragen, daß »die Post im 
vergangeneo Jahr 12.000 Stellen abge
baut« hat (taz, 13/14.02.99). 0 

Alles 
Sozial 

Der 44jährige »Leiter der Weddinger Be
ratungsstelle für soziale Angelegenhei
ten« räumte ein, »in den letzten drei Jah
ren rund 100 000 DM veruntreut« und 
einer »ihm bekannten Familie ungerecht
fertigte Sozialleistungen zugebilligt« zu 
haben. »Das Geld hätten die Sozialhilfe
empfänger in bar von der Bezirkskasse 
abgeholt und noch am gleichen Tag mit 
ihm geteilt. [ ... ] Der betrügerische Be-
amte hat sich[ .. . ] krankgemeldet Sollte 
er zum Dienst erscheinen, würde er sus
pendiert werden« (Tagesspiegel, 
23 .03.99). 0 

Die paar 
Kilometer 

Die Staatsanwaltschaft stellte einen Ver
fahren gegen den »$PD-Abgeordneten 
Hans Jürgen Richter aus Chemnitz« ein, 
weil ihm »keine vorsätzliche Straftat 
nachzuweisen« war. Er hatte zwar »etwa 
14 000 Mark Kilometergeld mehr« be
kommen »als ihm zustand«. Behalten 
darf er sie aber trotzdem. »Der Landtag 
verzichtete« großzügig »auf Rückforde
rungen« (F.R., 17 .02.99). 0 

Gut 
Abgesichert 

Nach den vom Innensenator Dr. Werte
bach veröffentlichten (LPD, 28/99) Zah
len wurden im vergangeneo Jahr 21 Be-
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Soziales 

amte aus dem Polizeivollzug, 28 Beamte 
aus dem Justizvollzug und 34 Beamte aus 
der übrigen Verwaltung vor Erreichen des 
40. Lebensjahres frühpensioniert. 

Die Mindestversorgungsbezüge ( 1997 
waren es 2 119,34 DM), auf die ein Früh
pensionierter bereits nach fünfjährigem 
Beamtenstatus Anspruch hat, folgen aus 
dem Alirnentierungscharakter der Versor
gungsbezüge, teilte der Innensenator mit. 
Dieser erfordere eine (amts-) angemes
sene Versorgung auch bei vorzeitigem 
Eintritt des Versorgungsfalles wegen dau
ernder Dienstunfähigkeit. D ie Versor
gungsbezüge dürfen deshalb einen be
stimmten Betrag nicht unterschreiten, um 
dem Beamten (und seinen Hinterbliebe
nen) den (Mindest-)Lebensunterhalt zu 
sichern. 

Daß manche der wegen »Dienstunfä
higkeit« Frühpensionierten ihren Lebens
unterhalt auch anderweitig absichern, 
wurde bereits im liehtblick 4-5/98 be-

»Deutschland 
11 dankt.« 

Kanzlergattin Doris Schröder-Köpf laut 
»Stern« zu einem jungen !\lann. der ihr in 
einem Cafe eine Zigarette geschenkt hatte 

zit. n. Der Spiegel 6/l999,;S. 17 

richtet. So bekam z.B. ein 39jähriger 
Polizeibeamter nach der Frühpensionie
rung 2 700 Mark- und verdiente sich als 
Nachtportier nochmal3 500 Mark extra; 
ein anderer ebenfalls unfähiger Frühpen
sionär betrieb ein Fitnesstudio. 0 

kleiner 
Nachlaß 

Als das Grundstücksamt für ein bezirks
eigenes Haus Mitzahlungen einforderte, 
antwortete die Mieterio (eine Elektronik
fmna) »zur großen Überraschung der Be
amten, sie sei doch von den Zahlungen 
in Höhe von 80 000 Mark pro Monat be
freit«. Der >>Kreuzberger Finanz- und 
Wirtschaftsstadtrat« soll »eigenmächtig 
[ . . . ] Mieterlässe zugunsren der Elektro
nikfmna« ausgehandelt haben. Der Mie
ter! aß, der mit Baumängeln begründet 
wird, »soll seit Ende 1995 und bis zum 
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Oktober 2001 gelten. Demnach geht es 
um eine Gesamtsumme von etwa fü nf 
Millionen Mark« (Tagesspiegel, 
30.0 1.99). 0 

Nurmal 
Urlaub 

Der frühere Sigmaringer Landrat Jürgen 
Binder wurde vom Landgericht Hechin
gen wegen 252 Fällen der Untreue und 
232fachen Betruges zum Nachteil des 
Landkreises zu zwei Jahren Freiheitsstra
fe auf Bewährung verurteilt. Der 51 J ah
re alte Binder hatte über Jahre hinweg 
rund 100 Reisen auf Kosten des Land
ratsamtes unternommen, die eindeutig 
privaten Chrakter hatten. Dabei stieg er 
in teuren Hotels ab und speiste in edlen 
Restaurants, gern auch in weiblicher Be
gleitung. für die zahllosen Reisen schob 
er immer wieder gekonnt dienstliche An
lässe vor. Dabei gab es nach Feststellung 
des Gericht niemanden, der den Landrat 
wirkungsvoll kontroll iert hätte. (vgl. F. 
R., 19.02.99) 0 

Geschenke für die 
Freundschaft 

Bundesweit sind die >»Straftaten im Amt< 
(Vorteilsnahme, Bestechlichkeit, Vorteils
gewährung und Bestechung) im vergan
geneo Jahr um 8,5 Prozent gestiegen -
von 9157 Fällen auf 9938«. 

Fälle wie z.B . »in Köln, wo »an Fir
men gezah lt wurde, die nur aus einer 
Postfachadresse bestehen oder gar auf 
e inem unbebauten Grundstück gemeldet 
waren«, fallen erst später auf. Ermöglicht 
wird das durch fehlende Kontrollen. 

Ein Bericht des» Rechnungsprüfungs
amtesder Domstadt kritisiert auf 60 Sei
ten eine ganze Reihe von Durchsteche
reien, bei denen Behördenmitarbeiter ent
weder geschlafen haben oder aus ande
ren Gründen ein Auge zugedrückt haben 
müssen. Da gibt es Brücken, U-Bahnhal
testellen, Toilettenhäuschen, die nur auf 
dem Papier erneuert und gesäubert wur
den. [ .. . ]Lukrative Aufträge gingen im
mer wieder an dieselben Firmen. Und 
diese revanchierten sich großzügig: Mal 
wurde einem Mann vom Bauamt ein 
Wintergarten (im Wert von 30 000 Mark) 
kostenlos ans Haus gebaut, mal wurden 
die Fenster eines Einfamilienhauses aus-



getauscht oder eine neue Treppe angefer
tigt. Bauamtsleute durften ihre Privatau
tos auf Kosten einer Firma betanken, und 
der Reifenwechsel ging >auf Rechnung<. 
[ ... ] 

Die >Hemmschwelle für die Käuflich
keit< ist nach Erfahrung des Frankfurter 
Oberstaatsanwalts Wolfgang Schaupen
steiner gesunken, deshalb breite sich die 
>Pest des Schmierens< aus. Auf rund zehn 
Milliarden Mark schätzt er allein den 
Schaden, der dem Steuerzahler jährlich 
durch Bestechung und Preisabsprachen 
rund um öffentliche Bauprojekte ent
steht« (Der Spiegel, 04.01.99). 0 

Diäten aber 
nicht Diät 

Politiker-Gehälter 

»Berlin 
BVV: 410 Mark Aufwandsentschädi

gung plus 80 Mark Fahrgeld, 50 Mark 
pro BVV-Sitzung, 30 Mark pro Aus
schußsitzung 

Stadrat II 215 Mark 
Bezirksbürgermeister: 12 603 Mark 
Abgeordneter: 5 J 00 Mark plus 1460 

Mark Kostenpauschale (KP) 
Präsident des Abgeordnetenhauses: 

10.200 Mark plus 1460 Mark (KP) 
Staatssekretär: 13.259 Mark 
Senator: 18 915 Mark 
Bürgermeister: 22 698 Mark 

Brandenburg 
Stadtverordnete: 350 Mark Aufwands

entschädigung, 25 Mark pro Sitzung 
Bürgermeister: Gestaffelt nach Größe 

der Stadt, Dienstzeit, Alter etc.[ ... höch
ster Verdienst in Brandenburg: 10.550 
Mark] 

Landtagsabgeordnete: 6.230 Mark 
plus l. 706 Mark Kostenpauschale 

Präsident des Landtages: 12.460 Mark 
plus 1.706 Mark Kostenpauschale 

Staatssekräter: 12 950 Mark Ost-Ge
halt, 14.980 Mark West-Gehalt 

Minister: 16.520 Mark plus 800 Mark 
Aufwandsentschädigung (Ost), 19 . I 00 
Mark plus 800 Mark (West) 

Ministerpräsident: 18.050 Mark plus 
1.200 Mark Auswandsentscbädigung 
(Ost), 21.010 Mark plus 1.200 Mark 
(West) 

Diäten Brutto, Entschädigungen 
steuerfrei«(Der Tagesspiegel, 07.11.98, 
S.9). 0 

Soziales 

Beamtin 
Horizontal 

Eine 55jährige, die sich »für ihre >Dienst
vergehen< nicht verantwortlich« hält, 
kämpft noch »gegen ihre im Jahre 1997 
ausgesprochene Entlassung«. Sie verlor 
ihre Beamtenstellung wegen ihrer gleich
zeitigen »Tätigkeit als Kunsterzieherin 
und Prostituierte«. Obwohl die »Lehre
rin und gleichzeitige Inhaberin einer 
>Partner-Agentur[ ... ] von 1987 bis 1995 
dreimal wegen Prostitution verurteilt« 
wurde, erhielt sie seit ihrer Suspendie
rung 1986 »bis zu ihrer Entlassung elf 
Jahre später 75 Prozent ihrer Bezüge« 
(Frankfurter Rundschau, 18.02.99). 0 

Fahrspaß 
der Beamten 

Laut Abgeordnetengesetz haben die Ab
geordneten Anspruch auf Kilometergeld 
je Kilometer Wegstrecke zwischen 
Hauptwohnsitz und Landtag bzw. aus
wärtigen Sitzungsorten. Gezahlt wird »je 
tatsächlich gefahrenem Kilometer«. Al
lerdings gibt es auch Ausnahmen, wie 
z.B. in Sachsen, wo in der ersten Legis
laturperiode für eine Entfernung zwi
schen Wohnort und Landtag bis 50 Kilo
meter pauschal 1200 Mark gezahlt wur
den. In Sachsen-Anhalt gibt es bis 20 
Kilometer Entfernung 270 Mark im Mo
nat, bei über 120 Kilometern streichen die 
Abgeordneten 1290 Mark ein. Diese steu
erfreie Beglückung wird allerdings auch 
denen zmeil, die regelmäßig mit der Bahn 
fahren und dafür nichts bezahlen müssen; 
letzteres eint die Parlamentarier grenz
übergreifend. (ND, 11.02.99) 0 

Späte 
Rechnung 

Einen besonders frechen Weg hat die 
Stadt Wuppertal gefunden. ihre leeren 
Kassen zu füllen. Die Bürger erhalten 
Rechnungen für die Erschließung von 
Straßen, die es schon seit Generationen 
gibt. So verlangt die Stadt von I 04 An
liegern einer Straße, die seit Jahrzehnten 
existiert, gut eine Million Mark; im Preis 
inbegriffen ist die Gebühr für Gaslater
nen von 1922. Grotesk: Die Leuchten ste-
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hen längst nicht mehr am Straßenrand. 
seit Ende der siebziger Jahre gibt es dort 
elektrisches Licht. Die Stadt beruft sich 
darauf, daß die Erschließung erst in Rech
nung gestellt werden könne, wenn die 
Straße auch fertig sei - wann es soweit 
ist, entscheidet die Kommune. 

Im Fall dieser Straße mußten 76 Jahre 
vergehen. Verjährt seien die Ansprüche 
nicht, da die Frist, so die Stadtverwaltung, 
erst mit Erhebung des »vorläufigen Er
schLießungsbeitrags« beginne. Die An
wohner klagen nun gegen die städtischen 
Bescheide. Die Stadt Wuppertal hinge
gen will demnächst ein noch älteres Bau
werk abrechnen, einen Kanal aus dem 
Jahre 1876. (Der Spiegel, 13/99) 0 

Schlanke 
Regierung 

Trotz aller Bekenntnisse zum schlanken 
Staat hat die neue Bonner Regierung die 
Leitung des Kanzleramtes rüchtig aufge
bläht. Nachdem Helmut Kohl 50 Stellen 
seit 1992 abgebaut hatte, habe die Regie
rung Schröder, so hieß es im Amt, die 
Behörde um 30 Stellen aufgestockt. Den 
Mehraufwand beziffern Insider auf über 
fünf Millionen Mark pro Jahr. (Der Spie
gel, 13/99) 0 

Großzügige 
Hilfe 

Der Staat hat viele Kosten, die gedeckt, 
und viele Löcher, die gestopft werden 
müssen. Die Geldeintreibe-Praktiken so 
mancher Staaten lassen jedoch etwas 
Taktgefühl vermissen. 

»Angesichts der Not der Flüchtlinge 
hat Österreich seine Autobahngebühr« 
für die »Hilfstransporte Richtung Koso
vo« gekippt, auch »Italien zeigt sich in 
Sachen Hilfstransporte weitaus großzü
giger«, selbst »der Preis für die Fähren 
wurde um 50 Prozent reduziert. 

Ganz anders sieht die Situation in 
Deutschland aus. Für Hilfstransporte 
wird kassiert: zwölf Mark pro Tag und 
Lastwagen über zwölf Tonnen. Unter die
se Regeiung fallen alle privat organisier
ten Transporte. aber auch die von kirch
lichen oder gewerkschaftl ichen Hilfsor
ganisationen« Die Hilfe für Notleidende 
sollte zusätzlich nichts Kosten. (Die Ta
geszeitung, I Oll 1.04.99). 0 
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Versteckter 
Rassismus 

Nach dem Berlins »Ausländer- Beauf
tragte Barbara John« die Anwälte des No
belhotels Adlon in einem Schreiben dar
auf aufmerksam gemacht hatte, »daß de
ren Rechtsauffassung > gesellschaftspoli
tisch veraltet< sei«, konnte nach andert
halb Jahren eine Einigung in der Streit 
zwischen dem Hotel und einer Aushilfs
kraft erzielt werden. Im Juni 1997 hatte 
>Adlon< die Studentin »Jocelyne N. am 
ersten Tag ihrer Beschäftigung vom Emp
fang in den Küchenbereich versetzt und 
schließlich, am dritten Tag, nach Hause 
geschickt«. Die »Frisur der Studentin 
[ ... ], die ihr fein gekräuseltes Haar in bis 
zu 200 geflochtenen Zöpfe zu tragen 
pflegt, entspreche nicht >durchschnittli
chen mitteleuropäischen Gegebenheiten<, 
hatte das Hotel argumentiert« (Die Tages
zeitung, 21.01.99). 0 

Ein bäriger 
Fund 

Einem Jäger ist in Netzelkow auf der In
sel Usedom ein Waschbär in die Falle ge
gangen. Der Bär ist ein Illegaler: Er 
kommt aus Nordamerika und entwischte 
wahrscheinlich einer Pelzfarm. »Wasch
bären gehören einfach nicht hierher«, 
schimpft BarbaraJantschke vom Tiergar
ten in Uckermünde. Sie seien eine Be
drohung für heimische Tierarten, da sie 
sich über deren Gelege hermachten. Die 
Einbürgerung des Allesfressers sei eine 
»Faunenverfalschung«. Der Jagdverband 
Mecklenburg-Vorpommern teilt stolz mit, 
daß er im vergangeneo Jagdjahr 33 der 
maximal65 Zentimeter großen Bären er
legt habe (taz, 08.02.99). 0 

Bissige 
Passanten 

Die Deutsche Polizeigewerkschaft hat 
»ein bundesweites Verbot von Kampf
hunden gefordert[ .. . ]. Spaziergänger und 
spielende Kinder würden zunehmend von 
Kampfbunden angegriffen. Außerdem 
würden Hunde gegen Polizeibeamte ge
zielt als Waffen eingesetzt« (23.03.99). 
Manchmal läuft es aber auch anders. Weil 
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Realsatire 

z.B. ein 32 Jahre alter Mann aus Öster
reich »einen Polizeihund gewürgt hatte«, 
ist er >>zu einer Geldstrafe von 48 000 
Schilling (umgerechnet etwa 7000 Mark) 
verurteilt worden [ ... ]. >Der Hund hätte 
im Dienst fast sein Leben gelassen<, er
läuterte der Staatsanwalt vor Gericht« 
(Frankfurter Rundschau, 05.12.98). 0 

Die Nase 
gepudert 

Der bolivianische Präsident Hugo Ban
zer verordnet ungewöhnliche Tests für 
alle Staatsbediensteteo. Auch Justizange
stellte und Parlamentarier müssen sich 
dem Massentest stellen. Jene, denen Ko
kain-Konsum nachgewiesen wird, sollen 
ihrer Ämter enthoben und zum Zwangs
entzug verurteilt werden. (Der Spiegel, 
12/99). 0 

Bewußter 
Freiheitsentzug 

Einer Meldung der Frankfurter Rund
schau vom 07.04.99 zufolge gibt das 
glückliche Ende eines mysteriösen Falls 
der Polizei in Schleswig-Holstein noch 
viele Rätsel auf: Am Ostermontag wurde 
ein 58jähriger aus Wedel aus dem Kof
ferraum seines Autos befreit, in den er 
sich nach eigenen Angaben vor einer 
Woche versehentlich selbst eingesperrt 
hatte. 0 

Strenge 
Sitten 

Ein »indisches Gericht« hat einen Inder 
wegen »schlechten Benehmens mit einer 
Frau« zu »fünf Jahren Zwangsarbeit ver
urteilt«. 

Er hatte ein »Mädchen in der Öffent
lichkeit geküßt« (taz, 15.01.99). 0 

Der nackte 
Größenwahn 

Auch Haustiere reicher Ägypter haben 
Grund, mit dem Schwanz zu wedeln: In 
Kairo wurde das erste Fünf-Sterne-Ho
tel für Tiere eröffnet. »Für trächtige Weib-
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chen und für Paarungen empfehlen wir 
eine Suite«, sagt Gründer Achmad el 
Schebiney. Mit eigener Klinik und wohl
sortiertem Supermarkt ist man bestens 
ausgestattet. Die ersten 15 Hunde haben 
bereits ihr Feriendomizil bezogen. Pfer
de, Katzen und Hunde haben die Wahl 
zwischen einfachen Zimmern und der 
vier mal zwei Meter großen »Suite«. Im 
Supermarkt finden Sie alles, was das Le
ben angenehm macht: Zahnpasta, Spiel
zeug, Anti-Schuppen-Schampoo und Di
ätnahrung. Zur Eröffnung kamen die Ein
geladenen freilich ohne Vierbeiner. Die 
Schlachtung eines Kalbes zur Feier des 
Tages hätte diese wohl verunsichert. 
(taz 21.12. 98) 0 

Undercover
Katholiken 

Freiwillige Helfer des südafrikanischen 
Gesundheitsministerium wollen bei einer 
Verteilaktion von Aufklärungsblättern 
über Aids offensichtlich ganze Arbeit lei
sten. Sie verteilten gleichzeitig auch Kon
dome. Allerdings wurden die Aufklä
rungsblätter, anscheinend vorsichtshal
ber, gleich an die Gummis getackert. Wie 
viele der löchrigen Verhütungsmittel un
ters Volk kamen, ist nicht bekannt. (taz, 
19.02.99) 0 

Blumenwiesen 
sind out 

Kühe lieben's kuschelig: Das wählerische 
Milchvieh entschied sich >bei Praxistests 
mit verschiedenen Belägen und Matrat
zen< immer für eine möglichst weiche 
Liegebox. Die Deutsche Landwirt
schafts-Gesellschaft empfiehlt nach einer 
Testreihe sogar Wasserbetten in den Stäl
len: >Die werden von den Kühen besser 
angenommen als bloße Vollgummimat
ten<. Die gute Verformbarkeit der Aufla
gen sei besonders tiergerecht (Tagesspie
gel, 19.02.99) 0 

Polizist an Überarbeitung gestor
ben. In Japan haben Behörden ein
gestanden, daß ein Polizist wegen 
Überarbeitung im Dienst gestorben 
ist. Murai hatte 40 Tage hindurch 
ohne einen Tag Unterbrechung ge
arbeitet. ln der Bundesrepublik unmöglich. 



Satire 

Sagenhafte 
Knastgeschichten 
Ein Verhör: Gefährliche Nähe zur Satire 

oder nervende Beamte 

V on Jürgen R. aus Straubingerhielt 
der liehtblick das detailliene 
Protokoll eines Verhörs, dem ein 

Häftling unterzogen wurde, nachdem bei 
einer »wüsten Zellenkomrolle« entdeckt 
wurde. daß er in seinem Besitz hatte. 

»Wie in einem solch schwerwiegenden 
Fall üblich«, wurde der Verbrecher dar
aufhin von zwei » Vorführbeamten« in ei
nen Raum geführt, in dem »mit dem leicht 
verkniffenen Gesicht eines Weinkenners« 
ein »sogenannter Sicherheitsbeamter« 
auf einen »angeblich juristisch ausgebil
deten Menschen« aufpaßte, der das Ver
hör leitete. »Hinter dem Gefangenen steht 
ein weiterer Sicherheitsbeamter und be
obachtet den Häftling«. 

Nachfolgend die (gekürzte) Abschrift 
der Tonbandaufzeichnung: 

Sie wissen, weshalb sie hier sind? 
Nein. 
Dann möchte ich von ihnen eine Fra

ge stellen: Wieviel ist zwei und zwei? 
Herr Regierungsrat, ich bin kein Ma

thematiker! 
Ich möchte trotzdem wissen, wieviel 

ihrer Meinung nach zwei und zwei ist. 
Ich kann mir nicht vorstellen, daß mei

ne Meinung hier von Bedeutung ist. 
Wieviel ist zwei und zwei?! 
Ich habe mich mit solchen Problemen 

bisher nie beschäftigt. 
Sie wissen also nicht. wieviel zwei und 

zwei ist? 
Ich kann dazu keine Angaben machen, 

Herr Regierungsrat. 
Und wenn ich ihnen auf den Kopf zu

sage. daß sie es wissen? 
Vor meiner Inhaftierung wurden der

lei Fragen von meiner Frau beantwonet. 
Ziffern und so waren immer ihre Sache. 

Immer, wenn sie wissen wollten, wie
viel zwei und zwei ist, haben sie ihre Frau 
gefragt? 

Nicht immer. Aber immerhin ist mei
ne Frau auf dem Gymnasium gewesen; 
zusammen mit ihrer Schwester. Wußte 
die Schwester, was zwei und zwei ist? 

Das kann ich nicht sagen. Ich habe sie 
nie danach gefragt. Außerdem war ich 
meist mit meiner Frau zusammen. 

Wußte ihre Frau. wieviel zwei und 
zwei ist? 

Das weiß ich nicht 
Aber sie durften sicher sein, daß sie 

die Antwon wußte. 
Ich habe mir nie angemaßt, über ihre 

Fähigkeiten zu urteilen. 
Wieso wußten sie dann, daß Ziffern die 

Sache ihrer Frau waren? 
Ich wußte es nicht. Wenn ich mich 

recht erinnere, habe ich sogar daran ge
zweifelt. Ich bin kein Mathematiker. 

Dann erklären sie mir doch bitte, wie 
sie die Aufgaben beim Zugangstest. die 
ja erheblich schwieriger waren, richtig lö
sen konnten! 

Konnte ich be timrot nicht! 
Hier. Haben sie das geschrieben? 
Ich kann es ohne meine Brille nicht le-

sen. [Der Häftling holt seine Brille.] 
Nun, haben sie das geschrieben? 
Ja. 
Das ist also ihre Handschrift? 
Nein. 
[Der sich hier anschließenden Dialog 

ist recht unleserlich, vom Abdruck wur
de daher abgesehen.] 

Heben sie zwei Finger ihrer rechten 
Hand. 

Ich schwöre ... 
Ich habe sie nicht zu einer Eideslei

stung aufgefordert, sondern nur dazu. 
zwei Finger zu heben. Wieviele Finger 
sind es, die sie jetzt gehoben haben? 

Ich glaube, zwei. Vorsorglich möchte 
ich aber darauf hinweisen. daß ich für 
eventuelle Ungenauigkeiten nichts kann: 
Ich bin kein Mathematiker. 

Lassen wir das. Heben sie noch zwei 
Fing~r ihrer linken Hand .. _ .. Gut. Wie
viel Finger sehen sie jetzt? 

Zehn. 
Ich meine natürlich nur, wieviel erho

bene Finger sie sehen! 
Aber ich kann auch die anderen sehen. 

Außerdem gehören auch die nicht erho
benen Finger mir. Sie stellen nicht nur 
60% meiner Gesamtfingerzahl dar, son
dern auch, in Relation zu den erhobenen 
Fingern. die Majorität von 50%. Ich 
möchte von ihnen nichts weiter wissen. 
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als die Gesamtzahl der zwei und zwei 
Finger, die sie erhoben haben! 

Jetzt? 
Ja! Jetzt. Zählen sie! 
Ich kann nicht. 
Warum nicht? 
Ich verspüre einen starken Harndrang. 

[Der Häftling darf sich erleichtern.] 
Heben sie von jeder Hand zwei Fin-

ger und zählen sie. 
Ich kann nicht. 
Warum denn nun nicht? 
Ich bin es gewohnt, so zu zählen, daß 

ich den Finger über die zu zählenden Ge
genstände gleiten Jasse. Im hier vorlie
genden Fall ist der Finger, mit dem ich 
zählen soll, identisch mit einem der zu 
zählenden Finger, was mich sehr verwirrt 
und zu Ungenauigkeiten führen könnte. 
Darf ich noch eine Aussage machen? 

Ja. 
Ich möchte nicht den Eindruck erwek

ken, als ob ich die Lesart, derzufolge zwei 
und zwei unter bestimmten Voraussetzun
gen das Ergebnis vier sein könnte, voll
kommen von der Hand weisen wollte. 
Aber ich bin kein Mathematiker, und für 
derart komplexe Angelegenheiten war 
meine Frau zuständig. Ich beantrage da
her die Einvernahme meiner Frau. 

Wenn ich sie recht verstehe, dann sind 
sie mit ihrer Frau de facto einer Meinung 
darüber, daß zwei und zwei vier ist? 

Ich habe bereits wiederholt ausgesagt. 
daß ich darüber nichts aussagen kann. 
Aber ich werde selbstverständlich alle 
aus meiner Aussage entstehenden Folgen 
auf mich nehmen, um nicht den Eindruck 
zu erwecken, ich wollte mich irgendei
ner Verantwortung entziehen. 

Schön. Wieviel ist zwei und zwei? 
Wenn ich mich nicht irre, habe ich dar

über schon ausgesagt. 
Dann wiederholen sie ihre Aussage! 
Bitte sehr. leb kann nach bestem Wis

sen aussagen, daß das Ergebnis der hier 
wiederholt gestellten mathematischen 
Aufgabe dem entsprechen könnte, was sie 
vor wenigen Minuten als mögliches Er
gebnis genannt haben. 

Also vier? 
Soweit ich das beurteilen kann, ja. 
Ist zwei und zwei vier Ja oder nein?!!! 
Ich möchte mich nicht festlegen, aber 

ich denke, letzteres. 
[Hier endet das schriftliche Protokoll, 

auf dem Originalband sind nur noch tu

multartige Geräusche zu hören. Der Häft
ling scheint unbescbadet davongekom
·men zu sein -aber das ist wohl der sati
risch Teil des Skripts von Jürgen R.] 0 
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Kultur/Sport 

Liebes-Spiel im Gotteshaus 
Dietrich Bonhoeffer, Maria von Wedemeyer und die Strafanstalt Tegel: 

zartes Fühlen hinter massiven Gittern 

D as Lachen sei »in diesem ernsten 
Hause« etwas sehr seltenes, 
schrieb der junge Theologe, des

sen Vater ein bekannter Psychiater und 
Neurologe war, an seine Verlobte, Maria 
von Wedemeyer. die sich am 21.06.1944 
erstmals an Ort und Stelle davon über
zeugen konnte, daß es in jenem Hause 
tatsächlich wenig zu lachen gab - das 
Haus befand sich in der Straf- (heute: Ju
stizvollzugs-) Anstalt Tegel. Der Theo
loge war Dietrich Bonhoeffer. 

In Tegel war er nicht aus beruflichen, 
sondern aus politischen Gründen - in 
Freiheit war er den Nazis wegen seiner 
aktiven Menschlichkeit zu gefährlich. 

Die aus Kanada stammende Absolven
tin der Universire d'Ottawa, Julie Bro
deur, und der in Pantomime und Musik 
ausgebildete Ragnar Freidank, beide seit 
etwa zwei Jahren Mitglieder des New 
Yorker »The Actor's Art Ensemble«. hat
ten sich nach der Beschäftigung mit den 
Liebes- Briefen Bonhoeffers entschlos
sen, diesen Schriftwechsel in Szene zu 
setzen. 

So entstand, »als Koproduktion des 
Actor's Ensemle. New York und der 
Werkbühne, Berlin mit Unterstützung des 
Probenhaus Mine, des evangelischen Stu
dienwerkes Villigst und der East Connec
tion (Rostock und Berlin)~< (Pressemit
teilung vom 15.11.98) das 2,25stündige 
Zweipersonenstück »Mein geliebtes Du«. 

Im November 98 wurde es der Sozial
pädagogischen Abteilung (SozPäd) ange
boten: »In ihrer unvermuteten Leichtig
keit offenbaren sie [die Briefe und Tage
buchaufzeichnungen] etwas über die 
Menschen Maria und Dietrich, das man 
vielleicht nicht sieht, wenn man sich al
lein mit - beispielsweise- Dietrich Bon
hoeffers theologischer, politischer oder 
historischer Dimension beschäftigt. 

Die Liebe zwischen Dietrich und Ma
ria ist- wenn man so will - tragisch: Nie 
haben sie sich in diesem Leben in Frei
heit wiedergesehen [Bonhoeffer wurde 
kurz nach seiner Verlobung verhaftet]. 
Und doch scheint während der ganzen 
Gefängniszeit durch die Briefe dieser 
beiden eine so große Hoffnung und Ge
wißheit. daß man ihnen glauben kann, 
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daß ihre Liebe >solange ich lebe und dar
über hinaus~ anhalten wird«. 

Am 08.01.1999, 1745 Uhr, fand in der 
Anstaltskirche der JVA-Tegel die Premie
re und gleichzeitig Uraufführung dieser 
gespielten Briefe statt. 

Wie lassen sich Briefe. noch dazu Lie
besbriefe »spielen«? Nach einer kurzen 
Ansprache des evangelischen Pfarrers 
wurde die von vielen gestellte Frage ein
drucksvoll beantwortet: Madame Bro
deur und ihr Bühnenpartner ließen all 
jene Gefühle sichtbar werden, die zum 
Schreiben der Briefe geführt haben und 
beim Lesen entstanden sein müssen. 

Nach der Vorstellung wurde Mme. 
Brodeur von externen Zuschauern ge
fragt, ob sie nicht Angst gehabt hätte. an 
einem solchen Ort, vor solch einem Pu
blikum so viel Gefühl zu zeigen und her
vorzurufen. Nach kurzem Blick auf die 
Umstehenden bejahte sie die Frage und 
fügte hinzu, daß sie froh und ))über
rascht« sei, »daß so wenig gegangen« 
wären: sie hätte viel mehr Weggehende 

behandelt fühlt (»sie bringt mir keinen 
Brief von meinem Dietrich«, lauschen die 
verbeamteten Zuschauer dem anstaltsin
ternen Sprechfunkverkehr - alle können 
mithören. Der Leiter des SozPäd 
schrumpft vor lauter Pein zusammen. 

Trostvoll wieder einmal Dietrich (»So 
weit kann das Leid gar nicht reichen«), 
mit dessen Brief sich Maria »in den hin
tersten Winkel« ihres Gartens flüchtet: 
»Du hast >Ja< gesagt: Vor dieser Wirk
lichkeit versinken alle Fenstergitter«, liest 
sie, während ein Häftling laut gähnt und 
so seiner Gefühle Herr zu werden ver
sucht, andere ahnen wie sich der feinsin
nige Dietrich in Tegel gefühlt haben mag. 

Dabei ging es zwischen dem jungen 
PCarrer und seiner innig geliebten Maria 
nicht nur um große Gefühle: Maria liest 
z.B. theologische Wälzer (Paul Schütz) 
um ihren Geliebten besser verstehen zu 
können (für sie ist »Theologie eine Wis
senschaft, die mit dem Verstand zu ver
stehen versucht, was nur zu glauben ist. 
Wer aber verstehen wi ll. der glaubt schon 

Wie lassen sich Briefe spielen?- noch dazu in einer 
Strafanstalt? Julie Brodeur und Ragnar Freidank 

zeigten es eindrucksvoll 

erwartet - aber gerade diesen Ort und 
dieses Publikum würde sie für das geeig
nete halten. 

Tatsächlich sorgten hier Tegel und Teg
ler für ganz eigene Akzente: So läutete 
zu Marias erstem Auftritt - wie strahlte 
ihr Gesicht da vor Glück und Liebe! -
sanft im Hintergrund ein Anstaltstelefon. 

ln das Strahlen Marias hinein folgte der 
zweite Auftritt des Anstaltsgeistlichen: er 
ging auf Maria zu, an ihr vorbei und be
seitigte das TelefongeklingeL 

Dann kam Dietrich. Behutsam die 
Kraft des Wortes zum Haftalltag (»Zeit
vertreib: Totschlag«) setzend, stand er 
»wie einer der siegen gewohnt« ist, aber 
»VOr sieb selbst ein Schwächling« sein 
darf, auf der Bühne und beobachtete die 
von den Organisationskünstlern der JVA
Tegel gerade mit viel Geräusch und her
eingeführten externen Zuschauer. Wäh
rend sich Maria nun von der Post schlecht 
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nicht mehr«). Auch vom Alltag berich
ten sich die Liebenden: Dietrich wird bes
ser behandelt, seit die Beamten wissen, 
wer er ist; und Maria kümmert sich. wäh
rend ihre Pferde nach und nach vom Mi
litär eingezogen werden, um Kinder 
(während eines Fliegeralarms wünscht 
sich ein Kind einen »Tagesfresser« zu 
Weihnachten). 

Nicht erst bei den ebenso genial wie 
einfühlsam im Kanon vorgetragenen 
Weihnachtsbriefen (der verbeamtete Teil 
des Publikums spielte dazu Wachablö
sung) wurde deutl ich, daß Maria ihrem 
Dietrich vom Wesen und Verhalten her 
durchaus ebenbürtig war- wenn ihre bi
blische Namensvetterin annähernd solche 
Qualitäten hatte, ist es kein Wunder, daß 
da selbst ein Gon (zumindest in Form ei
nes Geistes) schwach geworden sein soll. 

Den Schauspielern gebührt Dank, daß 
sie die liebenswerte Maria und den wür-



devollen Dietrich in ihrer natürlichen 
Menschlichkeit gezeigt haben. 

Mit ihrem behutsamen Verzicht auf all
zu Dramatisches oder Leidenschaftliches 
haben sie ein gewaltiges Empfinden un
ter den Tegeler Zuschauern ausgelöst -
einige schämten sich ihrer Gefühle und 
gingen deshalb (das sei insbesondere je
nem Externen gesagt, der nach der Vor
stellung meinte, das vorzeitige Gehen mit 
»Sprachproblemen« erklären zu müssen: 
Häftlinge, besonders »die Ausländer«, 
würden mit geist- und gefühlvoller Spra
che »Schwierigkeiten« haben). 

Ragnar Freidank ist es auf bedrückend 
deutliche Art und Weise gelungen, das 
physische, nur durch Willenskraft, Hoff
nung und Liebe aufgehaltene Zerbrechen 
eines Häftlings darzustellen. 

Thm und seiner Bühnenpartnerin ist es 
geglUckt, sichtbar zu machen, daß des 
Menschen Herz stärker ist »als alle irdi
schen Gewalten«. 

Dietrich Bonhoeffer wurde am 
19.12.44 von Tegel in das Gestapo-Ge
f::ingnis Flössenberg (Bayern) überführt, 
wo er am 09.04.45 von den Nazis ermor
det wurde. 

Als Maria, dorthin nachgereist. keine 
Nachricht mehr erhält. steht sie dort in 
ergreifender Hilflosigkeit und Verlassen
heit mit ihrem Köfferchen am Bahnhof
»was soll ich tun?«, fragt sie in ihrem letz
ten, an ihre Eltern gerichteten Brief. 

Mehr als 100 Strafgefangene der JVA
Tegel applaudierten stehend. Minuten
lang. Vielen war einfach nur nach 
Schweigen zumute. 0 

Tb. Aurin, 
die Ausstellung 

Zwischen dem 14.01. und dem 12.03.99 
konnten sieb die Besucher des Sprech
zentrums I an einer (leider viel zu klei
nen!) Auswahl an Fotografien ein Bild 
von den Leistungen der Theatergruppe 
AufBruch machen: Thomas Aurin, seit 
sechs Jahren freiberuflicher Theaterfoto
graf, hatte insgesamt 19 Fotoarbeiten 
ausgestellt. 

Zur »Generalprobe« der Austellung, 
die am 12.03.99 um 1900 Uhr stattfand, 
kamen außer einigen Pressevertretern 
und anderen externen Besuchern auch 
etliche der Fotografierten Schauspieler. 

Nach den bei solchen Anlässen übli
chen. teils mehr, teils weniger professio
nellen Ansprachen durfte der in allen Re-
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den hochgelobte Fotograf etwas sagen. 
Er sprach seinen Dank aus, umarmte 
herzlich den Regisseur und erkärte Aus
stellung und Bufet für eröffnet. 

Letzteres bestand aus ein paar Chips
tüten und Selter- bzw. Safttlaschen. Da
für waren die Bilder das Kommen wert: 
»Die belagerte Burg«, noch ohne Häft
lingsbeteiligung in Tegel aufgeführt (ge
wissermaßen zur Einführung der Auf
Bruch-Gruppe) war ebenso zu sehen wie 
das erste Stück (»Stein und Fleisch«) der 
Inhaftierten - 21 Häftlinge hatten hier 
nicht nur (mit vier professionellen Schau
spielern) Theater gemacht, sondern auch 
(zusammen mit H.-J. Neubauer) geschrie
ben. Nicht minder beeindruckend die Bil
der aus der zweiten Inszenierung, »Die 
Räuber- Tegeler Mischung«. 

Thomas Aurin ist es mit seinen Bildern 
gelungen. auch den Wandel auszudrük
ken, den die spielenden Häftlinge durch 
zunehmende Professionalität an sich er
lebten. Insbesondere nach dem grandio
sen Erfolg mit »Einer flog über das Kuk
kucksnest« (hier führte Armin Zarbock 
Regie) und dem genial inszenierten »Te
gel Alexanderplatz« sind sich die Thea
terleute ihrer Fähigkeit bewußt gewor
den, sich und ihren Zuschauer erfreuli
che Aufregungen verschaffen zu können. 
Mehr davon! 

Und wie wär's mal mit einer Ausstel
lung, die durch alle Teilanstalten »WaJ1-

dert«? 0 

Schöne Stimmen 
in Tegel 

Selten wurde das Publikum in der Kir
che der J VA-Tegel so einfühlsam umwor
ben wie am 28.01.98 bei dem »Klassik 
Konzert mit Opernarien und Liedern«: 
Von dem virtuos aufspielenden Adrian 
Baianu im wahrsten Sinne des Wortes 
»beflügelt«, senkte die ringsum schön
gliedrige Nicole Müller ihren dunkelsten 
Sopran nicht nur in den kraftvollen Bari
ton von Thomas Gropper, sondern auch 
in die Herzen des gebannt lauschenden 
Publikums. 

Auf vier muntere Duette (Johannes 
Brahms) folgten fünf Soli (Ziegeunerlie
der. Joh. Brahms) der Mezzosopranistin: 
Leuchtenden Auges sang sie in Moll und 
Dur von Kindem und Familie um schließ
lich. der ansteigender Unruhe unter dem 
Publikum zum Trotz, der Liebe zu huldi
gen - was für ein Auftritt! Mit vier, eben-
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falls solo vorgetragenen Zigeunerliedern 
(Antonin Dvonik) brachte der schauspie
lerische Akzente setzende Thomas Grop
per den Tegelem dann das fröhlich -weh
mütige Leben der Zigeuner ebenso nahe 
wie deren Suche nach Abenteuer und 
Freiheit. Als schließlich noch das Was
ser rauschere (Brahms, Text: Goethe) und 
ein Jäger mit seinem Liebchen ... 
(Brahms), war die neugewonnene Fan
gemeinde reif für Don Giovanni (Mozart) 
und durfte erfahren, daß Don Juan allein 
in Spanien 1003 Frauen näher kennen
gelernt hatte ... 

Noch leicht errötet (der Diener des 
Schürzenjägers hatte sich weniger zu
rückhaltend ausgedrückt) gab sich Nicole 
Müller daraufhin erst dem »Wanderer an 
den Mond« und schließlich dem »Früh
ling« (Schubert) hin. 

Den Lieblingsliedern seiner Gesangs
partnerin ließ Macho Gropper njcht die 
erwarteten Jugendlieder Mahlers folgen, 
sondern das »KrähenUed« aus der »Win
terreise« (Schubert), die bis zum »Brun
nen vor dem Tore« (Scbubert) führte. 

Mit einem hinreißenden Cosi fan tune 
(Mozart) wollte sich das Gesangsduo ver
abschieden, aber das begeisterte Publi
kum forderte stehend Zugaben - und er
hielt sie auch in Form einer (vergebli
chen) Liebeswerbung des Don Juan. 

Den Künstlern, der »Internationalen 
Stiftung zur Foerderung von Kultur urtd 
Zivilisation« sowie der Sozialpädagogi
schen Abteilung der JVA-Tegel ist für 
eine rundum geglückte Veranstaltung zu 
danken - zumal es nach dem Konzert 
noch ein richtiges Buffet abzubauen gab, 
bei dem sieb Künstler und Verantwortli
che sehr gesprächsbereit zeigten 

Das Buffet wurde in der Anstaltskü
che hergestellt, was vielen Häftlingen un
glaublich erscheinen mag - denn wie 
richtiges Essen aussehen und schmecken 
kann, hat jeder vergessen (müssen), der 
je die Alltagsproduktion der Anstaltskü
che hat essen müssen. Das sei insbeson
dere den externen Gästen gesagt. die sich 
über die kaum beherrschte Essfreude der 
Tegeler wunderten. 0 

internet
Anschriften 

Zu allem, was zum Knast gehört: 
www.keenjailequip.com 

Rund um den deutsche Strafvollzug: 
www.knast.net · 0 
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Sprache und Reform 111 
Das B VerfG hat die Reform als Unsinn entlarvt, aber keine Möglichkeit 

gehabt, sie zu verbieten - und es fehlte an Mut zur Deutlichkeit 

I n diesem vorerst letzten Teil der Se
rie gebt es um das Urteil des Ersten 
Senats vom 14.07.98 (1 BvR 1640/ 

97) zur »Einführung der Neuregelung der 
deutschen RechtSchreibung in den Schu
len (sogenannte Rechtschreibreform)« 
(Urteil. S.2). 

Die Verfassungsbeschwerden der Re
fonngegner wurden u.a. abgewiesen, weil 
»die Lesbarkeit von Texten durch die 
neuen Regeln und Schreibweisen kaum, 
zumindest nicht in dem Maße beeinträch
tigt werden, daß darunter ernstlich Ver
ständlichkeit und Verständigung litten« 
(Urteil, S.48). Da da.rf gefragt werden, ob 
sich das Volk erst dann wehrt, wenn ernst
liche Verständigungsschwierigkeiten un
überwindbar sind? 

In den LeitSätZen zum Urteil heißt es: 
» 1. Der Staat ist [leider!] von Verfassungs 
wegen nicht gehindert, Regelungen über 
die richtige Schreibung der deutschen 
Sprache für den Untenichtin den Schu
len zu treffen [ ... ]«. 

Andererseits hat der Bundestag am 
26.03.1998 festgestellt: »Die Sprache ge
hört dem Volk«; und im März 98. also 
lange nachdem in Schulen schon nach der 
Neuregelung unterrichtet werden mußte: 
»Der Deutsche Bundestag bittet die Kul
tusminister der Länder. an der Entwick
lung eines Verfahrens rnitzuarbeiten, in 
dem die Fortentwicklung der Sprache be
hutsam nachgezeichnet und festgestellt 
wird, was als Konsens in der Sprachge
meinschaft gelten kann. An dieser Auf
gabe sollten alle, die durch ihre berulli
chen und wissenschaftlichen Bezüge der 
Sprache besonders verpllichtet sind, be
teiligt werden« (Urteil, S.16)- das heißt, 
erst nach dem Wirksamwerden der Re
fonn wollten die Volksvertreter Fachleute 
zu Rate ziehen ... Wer hat sich denn zu
vor mit der Neuregelung beschäftigt? 

Das lokrafttreten der Neuregelung 
(zum 0 1.08.98) haben die deutschen Kul
tusministerkonferenzen am 30.11./ 
01.12.1995 beschlossen. »Die Konferenz 
der Ministerpräsidenten der Länder hat 
diesem Beschluß am 14. Dezember 1995 
zugestimmt [ ... ] Daraufhin haben die 
Bundesrepublik DeutSchland [ ... ], Öste
reich, die Schweiz und Vertreter Belgi-
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ens, Italiens, Liechtensteins, Rumäniens 
und Ungarns am 1. Juli 1996 die [ ... ] 
Gemeinsame Absichtserklärung zur Neu
regelung der deutschen Rechtschreibung 
- Wiener Absichtserklärung- unterzeich
net« (Urteil. S.9). 

»IM NAMEN DES VOLKES«, ver
kündete das BVerfG: »Grundrechte von 
Eltern und Schülern werden durch diese 
Neuregelung nicht verletzt« (4. Leitsatz 
zum Urteil). Im Namen welchen Volkes? 

Dem ersten Senat »Unter Mitwirkung 
des Vizepräsidenten Papier. der Richter 
Grimm, Kühling, der Richterinnen Jae
ger, Haas und der Richter Hömig, Stei
ner« (Urteil, S.2) stellt sich diese Frage 
gar nicht erst - dafür ist der historische 
Teil der Uteilsbegründung recht auf
schlußreich: » achdem sich die Schrei
bung in Deutschland zunächst regional 
unterschiedlich entwickelt hatte, nahm 

nug ausgebildet sind um beispielsweise 
den Unterschied zwischen »Delfin« und 
»Delphin« erklären zu können, darf nicht 
dazu führen, daß die optischen, zum 
Nachdenken anregenden Signale aus un
serer Schrift getilgt werden. 

Selbstverständlich muß es die Mög
lichkeit einer Privatsprache geben, und 
weiterhin darf ein Leibniz weiterhin (gut 
sächsisch) »Dal« schreiben, wenn er 
»Tal« meint- aber für die Allgemeinheit 
muß es Regeln geben, die sich nicht an 
privater Aussprache sondern am Sinn des 
geschriebenen Wortes orientieren. 

Den sich aus diesen Ansätzen vor al
lem in den Schulen ergebenden Schwie
rigkeiten sollte »auf der [1876] vom preu
ßischen Kultusminister einberufenen l. 
Orthographischen Konferenz in Berlin 
abgeholfen werden. [ ... ] Die Ergebnisse 
der Konferenz [. .. 1 stießen auf vielfal!i-

Täglich werden über 80.000 Briefe von den gut 
160.000 Berliner Verwaltungangestellten in 

Neudeutsch versandt- wie lange noch? 

das Bedürfnis nach einer einheitlichen 
Rechtschreibung mit der Erfindung des 
Buchdrucks durch Johannes Gutenberg 
(1400 bis 1468) und dem Erscheinen ge
druckter Schriften zu [ ... ]. Gezielt wur
de das Vorhaben, die deutsche Orthogra
phie zu vereinheitlichen. jedoch erst seit 
dem 18. Jahrhundert von den sogenann
ten Grammatikern, unter ihnen Hierony
mus Freyer (1675 bis 1747) und Jotrann 
Christoph Adelung (1732 bis 1806), in 
Angriff genommen. Beide setZten sich ftir 
eine an phonetischen und logischen Ge
sichtspunkten orientierte Rechtschrei
bung ein. Jacob Grimm (1785 bis 1806) 
fühlte sich dagegen dem historischen 
Prinzip verpflichtet und forderte die Be
rücksichtigung wortgeschichtlich richti
ger Schreibweisen« (Urteil. S.3). Die Re
daktionsgemeinschaftdes Gefangenen
magazins der Iichtblick schließt sich 
der Grimmsehen Forderung an: seitens 
des liehtblick gibt es nämlich keinen 
Grund dafür, unser kulturelles Erbe zu 
verleugnen. Auch die Tatsache, daß es 
immer weniger Lehrer gibt, die gut ge-
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geo Widerstand und wurden deshalb [!] 
amtlich nicht umgesetzt. Es blieb folg
lich weiter Sache der [deutschen] Län
der, in den Schulorthographien verbind
liche RechtSchreibregeln für den Schul
umerficht zu erlassen. Besondere Bedeu
tung erlangten dabei die preußischen und 
die bayerischen Regeln. Konrad Duden 
(1829 - 1911 ) faßte sie 1880 in seinem 
>Vollständigen Orthographischen Wör
terbuch der deutschen Sprache - Nach 
den neuen preußischen und bayerischen 
Regeln< zusammen und schuf damit die 
Grundlage für die weitere Entwicklung 
[ ... ].Die Ergebnisse der [ll.] Konferenz 
[Berlin, 190 I] arbeitete Konrad Duden 
1902 wiederum in das >Orthographische 
Wörterbuch der deutschen Sprache< ein. 
[ ... ] BedeutSamer für die weitere Schreib
emwicklung war dagegen die Einarbei
tung des sogenannten Buchdrucker-Du
deos in den für die Allgemeinheit be
stimmten Duden im Jahre 1915. Bei dem 
Buchdrucker-Duden handelte es sich um 
ein spezielles Regelwerk für Drucker. 
Serzer und Lektoren. Es enthielt wesent-



lieh mehr Vorschriften als der allgemei
ne Duden und ging auch inhaltlieb über 
die Ergebnisse der Orthographiekonfe
renz von 1901 hinaus.[ ... ] 
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satzzitierten- Paragraphen mit Unterre
gelungen und einem Wörterverzeichnis. 
Die wichtigsten Neuerungen sind: 

a) Konsonanten werden nach einem 
betonten kurzen Vokal, auf den im Wort
stamm nur ein Konsonant folgt, häufiger 
als bisher verdoppelt [also »Tipp« statt 
» Tip«, aber weiterhin »fit« statt »fitt« ... ]. 

b) Die Schreibung soll sich in Zukunft 
stärker nach dem sogenannten Stamm
prinzip, dem Grundsatz der einheitlichen 

führt noch mehr von diesem Unsinn auf, 
der sich abkürzend wie folgt zusammen
fassen läßt nach »langem Hin und Her« 
ist uns vor der Reform »angst und ban
ge«, weil vermutlich keiner begreifen 
wird, weshalb es »die goldene Hochzeit«, 
aber die »Königliche Hoheit« geben und 
weshalb »8-Zylinder«, aber »8fach« oder 
»KSCier« geschrieben werden soU. 

»Zahlreiche Bürgerinitiativen wenden 
sich gegen die Einführung [der volksver-

Unter dem Regime der Nationalsozia
listen [d.h. unter dem Reichserziehungs
ministers Rust] gab es Anfang der 40er 
Jahre neue Bestrebungen zur Änderung 
der deutschen Rechtschreibung. 1944 
wurden die >Regeln für die deutsche 
Rechtschreibung und Wörterverzeichnis< 
neu herausgegeben. Sie enthielten erst
mals eine amtliche Normierung der Zei
chensetzung[ ... ] und sahen[ ... ] die Ein
deutschung bestimmter Fremdwörter 
vor« (Urteil, S. 4 - 6). 

»Er begann seinen Hut auf dem Kopf zu essen.« heißt 
etwas anderes als: »Er begann, seinen Hut auf dem 

Kopf, zu essen.« (Jens Jessen) 
Dem hohen Gericht fehlte der Mut, 

hier deutlicher zu werden. In der Kurz
fassung des Urteils (Pressemitteilung Nr. 
79/98, 14.07.98) wird diese Wurzel der 
heutigen Reform nicht einmal erwähnt. 

Deshalb sei hier einer der Verfahrens
beteiligten, Prof. Dr. Theodor Ickler, wi
dergegeben: »Die Rustsche Reform ist 
nicht nur - wie Wolfgang Kopke in sei
ner vielbeachteten Dissertation gezeigt 
hat - aus juristischer Sicht bedeutsam, 
sondern auch wegen ihres lnbalts. [ ... ] 
Die Übereinstimmung mit der heute ge
planten Neuregelung ist in der Tat ver
blüffend« (Süddeutsche Zeitung, 
08.06.98, S. 9). Selbst die Sprache, in der 
heute »- und zwar aus denselben Grün
den -<< für die Reform geworben wird, 
ist mit dem »Propagandavokabular« der 
Nazis ebenso übereinstimmend wie »die 
Schutzbehauptung, man gehe nur dem 
ohnehin feststellbaren Sprachwandel 
nach [ ... ]. 

Genauer zu erforschen bleibt noch die 
personelle Kontinuität. Die Sprachwis
senschaftler. die für den Reichserzie
hungsminister gearbeitet hatten, waren 
nach dem Kriege auch die ersten. die ei
nen Neuansatz versuchten und damit die 

Schreibung von Wortstämmen unabhän
gig von der Aussprache, richten.[ ... ] Bei 
manchen Wörtern[ ... ] kommt es danach 
zu zwei möglichen Schreibweisen [ ... ]. 

c) Bei zusammengesetzten Wörtern 
sollen künftig in der Regel keine Buch
staben mehr entfallen [nach diesem ge
nialen Kriterium gibt es daher die 
»Schifffahrt« ebenso wie die »Schiff
Fahrt« oder die »Selbstständigkeit« ... ]. 

d) [ ... ] Neben der fremdsprachigen 
Schreibung sind Eindeutschungen in un
terschiedlicher Weise zugelassen. wobei 
in der Regel eine Haupt- und eine Ne
benvariante vorgesehen sind. Zum Teil 
handelt es sich bei der Hauptvariante um 
das eingedeutschte Wort, zum Teil auch 
um die Originalschreibweise. [Ob dieses 
unterschiedliche, teilweise Nebeneinan
der verschiedener Varianren dazu beitra
gen kann, die deutsche Sprache leichter 
lehrbar zu machen, ist zu bezweifeln.] 

e) Änderungen ergeben sich auch bei 
der Groß- und Kleinschreibung. So wer
den künftig die Anredepronomen Du und 
Ihr mit ihrenjeweiligen Ableitungen stets 
klein geschrieben(§ 66). Bei der Höflich
keitsform (Sie und Thr) bleibt es dagegen 

Selbst die Sprache, in der heute für die Reform 
geworben wird, ist mit dem Propagandavokabular 

der Nazis identisch. (Prof. Dr. Ickler) 

Grundlinien der heutigen Rechtschreib
reform vorzeichneten. [ ... ] 

Damals wie heute versuchte der Staat, 
die Schreibweise des gesamten Volkes 
mit obrigkeitlichen Müteln und mit Hil
fe der Schule(!) zu verändern; Richtung 
und Tiefe des Einschnittes waren nahezu 
identisch«. (lckler, a.a.O.) Der Einschnitt 
»besteht im Anschluß an ein Vorwort aus 
112 - im folgenden ohne weiteren Zu-

bei der Großschreibung (§ 65). Neben 
Substantiven werden auch nicht substan
tivische Wörter groß geschrieben. wenn 
sie am Anfang einer Zusammensetzung 
mit Bindestrich stehen, die als Ganzes die 
Eigenschaft eines Substantivs hat [ ... ). 
Groß geschrieben wird weiter der erste 
Teil mehrteiliger Substantive aus ande
ren Sprachen, erwa Conditio sine qua non 
[ ... ]« (Urteil, S. 10 - 13). Das BVerfG 
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dummenden Sprachreform]. Die großen 
deutschsprachigen Nachrichtenagenturen 
haben im Dezember 1997 beschlossen, 
die Rechtschreibreform[ . .. ] nicht zu be
rücksichtigen« (Urteil, S. 15). 

Außerdem haben »zahlreiche Schrift
steller, Zeitungen und Verlage [ ... ] an
gekündigt, die neuen Regeln nicht zu be
folgen. [ ... ] Ebenfalls gegen die Recht
schreibreform ausgesprochen haben sich 
[ ... ] der Verein für deutsche Rechtschrei
bung und Sprachpflege und die Bundes
weite Initiative >Wir Lehrer gegen die 
Rechtschreibreform<, die sich nach ihrem 
Vortrag aus zehn Lehrerinitiativen zu
sammensetzt« (Urteil, S.32). 

Allerdings gibt es neben den Politi
kern, die einen Gesichtsverlust zu be
fürchten hätten, noch eine Menschen
gruppe, die am Neudeutsch festhalten 
möchte: »Der Börsenverein des Deut
schen Buchhandels weist in seiner Stel
lungnahme darauf hin, daß« ein »Re
formstop [ ... ]den Verlust« (Urteil, S.32) 
der Investitionen für voreilig und in Er
wartung hoher Gewinne in reformierter 
Schreibung gedruckter Neuauflagen be
deuten würde. 

»Schriftliche Kommunikation«. so ur
teilt das Gericht, ist »Weiterhin möglich« 
(Urteil, S.48). »Diese Entscheidung ist 
einstimmig ergangen« (Urteil , S.63). 

Da es dem Iichtblick nicht um eine 
bloß mögliche Kommunikation, sondern 
um eine bessere Verständigung geht, 
bleibt es in diesem Gefangenenmagazin 
beim richtigen Deutsch. 

Und es bleibt bei der Hoffnung, daß 
auch in Berlin (wie in Schleswig-Hol
stein) die Reform gekippt wird: DerBer
liner Verein für Rechtschreibung hat dem 
Senat fast 40.000 Unterschriften überge
ben die im Mai einen Volksemscheit er
möglichen werden. 0 
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· Radbruch 

Finanzhilfen 
Leider nur für Berliner Straffällige: zinslose Darlehen zur Schuldentil

gung von der Radbruch-Stiftung 

D
er sogenannen Radbruchsehen 
Formel zufolge hat das positive, 
also das geschriebene und prak

tiziene Recht der Gerechtigkeit zu die
nen - ansonsten ist es Unrecht. Gustav 
Radbruch (1878 - 1949), der diese For
mel in einem Aufsatz über »Gesetzliches 
Unrecht und übergesetzliches Recht« 
1946 in der Süddeutschen Juristenzeitung 
prägte, war ein Rechtslehrer, der das Ziel 
der Strafe nicht in der Vergeltung sah, 
sondern in der Verbesserung der sozia
len Chancen von Straffälligen. 

Was könnte, außer der Beseitigung von 
Erziehungs- und Bildungsdefiziten des 
Straffälligen mehr zur Erhöhung seiner 
Chancen auf Wiedereingliederung in ein 
»normales« Sozial- und Erwerbsleben 
beitragen als die Beseitigung finanziel
ler Lasten? 

Der Gesetzgeber hat diese Frage im 
Strafvollzugsgesetz (StVollzG) beant
wonet: Zum einen »Soll der Gefangene« 
durch den »Vollzug der Freiheitsstrafe« 
befähigt »werden. künftig ein Leben ohne 
Straftaten zu führen (Vollzugsziel)« (§ 2 

Straffälliger« bezeichnet. Dr. Erbart Kör
ting. der Berliner Justizsenator, stellt im 
Vorwon dieser Broschüre »die fmanzi
elle Unterstützung der Straffälligen<< als 
einen zentralen Ansatzpunkt der Entlas
sungsvorbereitung dar: »Straffällig ge
wordene Menschen befinden sich oft in 
hoffnungsloser finanzieller Situation: Sie 
sind arbeitslos, überschuldet, Gläubiger 
drängen, der Lebensunterhalt kann nicht 
erbracht werden. Letzter Ausweg aus die
ser desolaten Lage ist in vielen Fällen der 
erneute Rückfall in die Kriminalität« 
(a.a.O., S. 3) 

Derlei Rückfallgründen vorzubeugen. 
ist neben der Behebung oder zumindest 
der Linderung finanzieller Nöte das er
klärte Ziel der Stiftung, die außerdem den 
Gläubigern der Straffälligen zumindest 
»teilweise Erfüllung gewähren« und »ZU
gleich den Opfern « (a.a.O .. S. 4) der 
Straftäter helfen möcht. 

Angesichts der Tatsache, daß diese 
Stiftung schon so lange aktiv ist und fast 
12 Millionen DM zur Ent- bzw. Umschul
dung von Häftlingen aufgewandt hat. 

»Dem Gefangenen ist zu helfen, Arbeit, Unterkunft 
und persönlichen Beistand für die Zeit nach der Entlas

sung zu finden« (§ 74 S. 3 StVollzG). 

Satz I StVollzG): und zum anderen »ist 
der Gefangene bei der Ordnung seiner 
persönlichen, wirtSchaftlichen und sozia
len Angelegenheiten« nicht nur »ZU be
raten« (§ 74 S. I StVollzG), sondern: 
»Dem Gefangenen ist zu helfen, Arbeit, 
Unterkunft und persönlichen Beistand für 
die Zeit nach der Entlassung zu finden« 
(§ 74 S. 3 StVollzG). 

Im Februar 1978, also knapp zwei Jah
re nach lokrafttreten des Strafvollzugs
gesetzes wurde vom Land Berlin die 
»Stiftung Gustav Radbruch-Unterstüt
zungsfonds« gegründet, um »Straffälli
ge bei der Wiedereingliederung in die Ge
sellschaft finanziell zu unterstützen«, 
heißt es in einer von der Berliner Senats
justizverwaltung herausgegebenen Bro
schüre (3. Aufl., S. 5), die in ihrem Un
tertitel die Stiftung zu recht als »Eine 
bewährte Hilfe zur Resozialisierung 
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drängt sich die Frage auf, weshalb die als 
gemeinnützig anerkannte Stiftung nur so 
wenigen Menschen bekannt und erst von 
knapp 600 Häftlingen genutzt worden ist 
(dabei waren im April 79 schon 11 von 
40 Anträgen bewilligt worden - vgl. der 
liehtblick 5/79, S. 24). 

Ein Blick auf die im Anhang der Bro
schüre abgedruckte Stiftungsurkunde mit 
der im Juni 1998 geänderten Satzung lie
fen Antworten: »Der Höchstbetrag der 
einzelnen Unterstützungsmaßnahmen 
soii!O.OOO,- DM und darf 15.000.- DM 
zuzüglich Nebenkosten nicht überstei
gen« (§ 2 Absatz V Satz 2 der Satzung). 
Außerdem wird die Stiftungs-Hilfe »in 
der Regel« nur »durch Übernahme von 
Bürgschaften für Darlehen« (bei derBer
liner Sparkasse) »oder durch Vergabe 
[stiftungseigener) Darlehen«(§ 2 I 3 der 
Satzung). Ein weiteres Handicap stellt die 
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im letzten Halbsatz des zweiten Absat
zes dieses Paragraphen erhobene Forde
rung dar: »die zur Verfügung gestellten 
Mittel (müssen) in angemessener Zeit«, 
also innerhalb von drei bis vier (oder auch 
schon mal fünt) Jahren zurückerstattet 
werden. 

Dennoch stellt das mütlerweile von et
lichen Bundesländern kopierte Stiftungs
modell für viele Häftlinge eine Ergän
zung oder sogar eine Alternative zum Ver
braucherinsolvenzverfahren (s.S. 58- 60) 
dar. Insbesondere für jene Häftlinge ist 
die Entschuldung über die Stiftung in Er
wägung zu ziehen. deren Schuldart eine 
Inanspruchnahme des neuen Insolvenz
rechts nicht zuläßt. 

Auch von Freigängern oder anderen 
Häftlingen, die sich zahlungsfähig füh
len und denen die fünfbis sieben von der 
Insolvenzordnung geforderten Jahre des 
Lebens unterhalb der Pfändungsfreigren
ze zu lang ist. sollten die Chance auf 
Umschuldung durch die Radbruch-Stif
tung nutzen. 

Für alle Menschen, die gerade in Haft 
sind oder deren letzte rechtskräftige Ver
uneilung nicht länger als drei bis fünf Jah
re zurückliegt. läßt sich die Umschuldung 
gerade in Verbindung mit der neuen ln
solvenzordnung (lnsO. vgl. der licht-

. blick 6/98. S. 26t) zur Entschuldung nut
zen: Ein Häftling oder Entlassener kann 
seinem Gläubiger beispielsweise anbie
ten, ihm nicht irgendwann einmal die 
volle Schuldsumme (z.B. 100.000.
DM), sondern jetzt, allerdings nur einen 
Teil (maximal 10.000,- bis 15.000,
DM) der Summe zurückzuzahlen, wenn 
der Gläubiger damit alle Forderungen als 
erledigt ansieht. Geht der Gläubiger dar
auf nicht ein, kann immer noch die lnsO 
in Anspruch genommen werden, die ja 
sogar Null DM als Zahlungsziel zuläßt. 

Außerdem, darauf weist ein im März 
1993 von der Senatsjustizverwaltung. 
Abteilung »Soziale Dienste - Schuldner
beratung/Schuldenregulierung« heraus
gegebenes »Merkblatt für Gläubiger« 
hin, leisten »Gläubiger ihren gesellschaft
lichen Beitrag zur Resozialisierung, wenn 
Sie sich am Umschuldungsverfahren be
teiligen und einer vergleichsweisen Re-



Stiftung 

Ein weiterer Datenschutz ist durch die 
Begrenzung der Auskunftsvergabe ge
währleistet: nur »Banken, Leasing- und 
Kreditkartenfirmen haben im sogenann
ten A-Verfahren ein uneingeschränktes 
Auskunftsrecht. Der Versandhandel und 
Mobilfunkunternehmen erhalten dage
genb im sogenannten B-Verfahren nur 
Negativdaten« (Finanztest 1199, S. 26). 

Jung von maximal5.000,- DM zufrieden
geben. schon aus der Haft heraus mit der 
Abzahlung ihrer Schulden beginnen (z.B. 
in Raten a 30,- DM)-denn das Stiftungs
vermögen (anfangs 200.000,- DM, heu
te mehr als eine Million) ist nur für sol
che Häftlinge einsetzbar, die »nach aller 
Voraussicht in der Lage sein [werden], 
die Darlehen an die Berliner Sparkasse 

gelung zustimmen«. Die zur Erzielung 
eines solchen Vergleichs notwendigen 
Verhandlungen sollten die Häftlinge je
doch den Profis der Schuldnerberatungs
stellen überlassen. Zwei überbezirklieh 
tätige Stellen seien hier genannt: BEST, 
Berliner Entschuldungshilfe, Fachstelle 
für Schuldner- & Insolvenzberarung, in 
der Zentralen Beratungsstelle der freien 
Straffalligenhilfe (ZB), Bundesallee 42, 
10 715 Berlin, Tel.: 86 47 13 16; Julateg 
e. V. Wirtschaftssozialarbeit mit Über
schuldeten, Storkower Str. 158, 10 407 
Berlin. Tel.: 42 18 74 72. Außerdem gibt 
es in Hakenfelde eine sehr kompetente 
Schuldnerberaterin, Frau Förste, die für 
Freigänger tätig ist: Tel.: 335 20 71 

Auf zinslose Darlehen können nur Häftlinge hoffen, 
die zur Zeit nur in befristeten Arbeitsverhältnissen 

tätig sind. 

Weitere seriös~ Schuldnerberatungs
stellen lassen sich über die Telefonnum
mer 197 - 29 abfragen. 

Und weil die Radbruch-Stiftung zwar 
viel (ehrenamtliches!) Aufsichts- und 
Verwaltungspersona I, aber nur einen ein
zigen aktiven Mitarbeiter beschäftigt, ist 
allen, die sich an die Stiftung wenden 
möchten, zu raten, erst einmal zur BEST 
oder zur Julateg zu gehen und dort das 
weitere Vorgehen zu besprechen. 

Dazu gehört unter anderem eine Aus
kunft der Schufa (»Schutzgemeinschaft 
für allgerneine Kreditsicherung«). Bei der 
Schufa handelt es sich um ein von der 
kreditgebenden Wirtschaft finanziertes 
Privatunternehmen. Als Kreditgeber 
kommen nicht nur Banken und Sparkas
sen in Frage, sondern auch Leasingun
ternehmen und Versandhäuser. Deshalb 
werden von der Schufa Daten über fol
gende Sachverhalte gesammelt (und wei
tergegeben): Finanzierungsverträge (Dar
lehen. Bürgschaften etc.) mit Laufzeit 
und erster Rate, kundenseitig verursach
te Vertragskündigungen, Kreditkarten, 

Außerdem dürfen Daten nicht unbe
grenzt lange gespeichert werden: Infor
mationen über Giro- oder Kreditkarten
konten müssen sofort nach Auflösung der 
Konten gelöscht werden: Infos über 
Bürgschaften sind sofort nach Beglei
chung der Hauptschuld zu löschen; Kre
ditinfos können, auf Antrag des Verbrau
chers. sofort nach Darlehenstilgung ge
löscht werden, und sie müssen spätestens 
drei Jahre nach Tilgung aus der Schufa
Datei verschwinden: verspätete Raten
zahlungen, unwidersprochene Mahnbe
scheide, Zwangsvollstreckungen und ei
desstattliche Versicherungen sind, wenn 
alle der jeweils berechtigten Forderungen 
beglichen wurden, drei Jahre nach der er
sten Schufa-Eintragung zu löschen. 

Nach dieser kleinen Abschweifung sei 
auf die Darlehen der Radbruch-Stiftung 
zurückgekommen: Diese Darlehen wer
den entweder von der Stiftung selbst (ma
ximal in Höhe von 5.000,- DM und im 
Ausnahmefall auch schon mal zinslos) 
vergeben- und zwar mit zweijähriger Til
gungsfreiheit- oder von den Sparkassen, 
also der Landesbank Berlin, zu banküb
lichen Bedingunge (in diesem Fall sorgt 

Gläubiger können einen gesellschaftlich wichtigen Bei
trag zur Resozialisierung Straffälliger leisten: indem 

Sie sich am Umschuldungsverfahren beteiligen. 

insbesondere deren Mißbrauch, unwider
sprochene Mahnbescheide, Zwangsvoll
streckungen und eidesstattliche Yersiche
rungoo (früher: Offenbarungseid). Die 
letztgenannten Daten erhält die Schufa 
nicht von den Gläubigem, sondern aus 
den öffentlichen Schuldnerverzeichnis
sen der Gerichte. 

Zu den Daten, die von der Schufa we
der gesammelt noch weitergegeben wer
den, gehören Arbeits-, Einkommens- und 
Vermögensverhältn~sse. 

die Stiftung für den Erhalt eines Girokon
tos bei den Sparkassen und bürgt für die 
Rückzahlung des Darlehens). 

Daß die Rückzahlung in »angemesse
ner Zeit« (§ 2 n der Satzung) erfolgen 
soll. ist eine Formulierung, die dem Stif
tungs-Mitarbeiter eine freie, gelegentlich 
recht kreative Auslegung zu Gunsren der 
Hilfesuebenden ermöglicht - zumindest 
bei den stiftungseigenen Darlehen. 

Deshalb können Häftlinge, deren 
Gläubiger sich mit der einmaligen Zah-
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bzw. an die Stiftung in monatlichen Teil
beträgen zurückzuzahlen«. 

Auf zinslose Darlehen können nur 
Häftlinge hoffen. »die zur Zeit nur in be
fristeten Arbeitsverhältnissen tätig sind. 
Die oben erwähnten tilgungsfreien Dar
lehen können an arbeitslose Straffällige 
vergeben werden, deren berufliche Inte
gration wieder erwartet werden kann« 
(Stiftungs-Broschüre, S. 7). 

Die dazugehörigen Prüfungen werden 
zunächst von den Schuldnerberatungs
steJien vorgenommen. Sind die Ergebnis
se erfolgversprechend, wird bei der Stif
tung ein »Antrag auf Prognoseprüfung« 
gestellt, auf dessen positiven Bescheid 
hin die Vergleichsverhandlungen mit den 
Gläubigem geführt werden. »Nach er
folgreichem Abschluß der Verhandlun
gen [ ... ] ist ein Antrag bei der Stiftung 
einzureichen [ ... ] Beizufügen sind die 
Schufa-Auskunft, ein Einkommensnach
weis, Unterlagen über die ursprüngliche 
Höhe der Forderungen und die E~gebnis
se der erzielten Vergleiche. Aufgrund ei
nes Vorschlags des Geschäftsführers ent
scheidet dann der Vorstand der Stiftung 
Gustav Radbruch abschließend über eine 
Darlehens- oder B ürgschaftsvergabe« 
(a.a.O., S. 8f). 

Der Stiftungsvorstand besteht übrigens 
»aus den [fünf] ordentlichen Mitgliedern 
des Aüsschusses für Gnadensachen (Gna
d~ausschuß)« (§ 4 IT I der Satzung). die 
vom Berliner Abgeordnetenhaus gewählt 
werden. Zum Geschäftsführer hat der 
Vorstand, auf Vorschlag des Berliner Ju
stizsenators, den Leiter des Gnadenrefe
ratS bestellt. 

Die Anschrift der »Stiftung Gustav 
Radbruch - Unterstützungsfonds - bei 
der Senatsverwaltung für Justiz«: Satz
burger Str. 21 - 25, I 0 825 Berlin. 

Die alte Telefonnummer: 78 76 - 35 
82 bzw. 78 76 - 80 44. die neue Num
mer: 90 13-30 03. 0 
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Rückblick 

Justiz: »Schnell und billig« 
Wenn ein Gefangenenmagazin im Frühling des Jahres auf das vergangene 
Jahr zurückblickt, muß es dabei nicht unbedingt Frühlingsgefühle haben 

Der frühere Präsident des Bundes
gerichtshofes, Gerd Pfeiffer, hält 
das deutsche Rechtssystem ei

nem lesenswerten Bericht der Süddeut
schen Zeitung (13./14.02.99) zufolge für 
»weltweit anerkannt: es sei gut. sicher. 
schnell und billig«. 

Reformen sind von diesem heute als 
Bundesjustizminister tätigen Beamten 
nicht zu erwarten, obwohl er zugab, daß 
»die derzeitige personelle und technische 
Ausstattung der Ju
stiz eines Rechts
staates nicht wür
dig« (a.a.O.) sei 
und ein anderer 
Staatsdiener, der 
Berliner Justizse
nator Dr. Erbart 
Körting. kurz zu
vor versprechen 
mußte, daß sich 
Berlin »künftig 
nachdrücklich für 
eine gesetzliche 
Regelung weiterer 
Vollzugsbereiche 
einsetzen« (vgl. 
der liehtblick 6/ 
98, S.4) werde. 

Wie gut ist also 
der strafende Teil des Rechtssystems 
wirklich? 

» Verhandler: Brauchen sie irgendet
was? 

Geisel: Nein. 
Verhandler: Äh, Sie können jetzt, äh, 

so mit mir sprechen? 

Geisel: Kenn mich nicht aus. Was ist 
normal?« 

Dieses »Gespräch« hat sich zwar schon 
im September 1997 ereignet, aber die Fra
ge ist heute genauso aktuell sie es das 
ganze Jahr 98 war: Was ist in der Justiz
vollzugsanstalt (JVA) Tegel normal? 

Beispielsweise die Angst der Beamten 
vor Informationen: eigene Gedanken und 
Erlebnisse Gefangenen, noch dazu sol
chen vom Iichtblick, anzuvertrauen, wa-

gen sich die wenigsten - erst recht wa
gen sie es nicht, über Sachverhalte zu re
den. Nicht einmal über das, was ohnehin 
in der Presse steht. Woran liegt das? 

Das ist eine der vielen Fragen, die in 
diesem rückblickenden Artikel gestellt, 
aber nicht beantwortet werden sollen, 

Gefesselt in einer Ecke sitzen zu müssen, ohne »irgen
wie verletzt« zu sein - geht das überhaupt? 

Wie steht es um uns selbst? 

Geisel: Ja 
Verhandler: Sind sie irgendwie ver

letzt? 
Geisel: Nein. ich sitz' in der Ecke, bin 

gefesselt. 
Verhandler: Können sie mir sagen, 

wie? 
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Geisel: Mit Klebestreifen. 
Verhandler: Normal? 

weil die Redaktionsgemeinschaft des Ge
fangenenmagazins der liehtblick hofft, 
auf diese Weise etwas mehr zum Nach
denken anregen zu können. 

Zu klären ist jedoch, wo die Informa
tionen über das »Gespräch« zwischen 
»Geisel« (die ehemalige Tegeler Justiz
vollzugsbedienstere Daniela W.) und 
» Verhandler« (»ich heiß Heidi. wenn ih-
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nen das lieber ist«) herstammen. Ganz 
einfach aus der Presse: Jakob Augstein 
hat in der Süddeutschen Zeitung vom 
31.12.98 einen sehr ausführlichen Arti
kel über »Die Stunden in Zelle 207« ver
öffentlicht. in dem Teile des Verhand
lungsprotokolls zwischen dem Geisel
nehmer Reinhold T. und der Verhandle
rio zitiert sind. 

An der hier gewählten Passage des 
Protokolls ist zweierlei bemerkenswert: 

zum einen wird da
nach gefragt (und 
damit unterstellt, es 
gäbe so etwas), was 
eine normale Fes
selung sei ... Zum 
anderen ist weder 
Häftlingen noch 
anderen der vom 
liehtblick inner
halb und außerhalb 
der Anstalt befrag
ten Menschen auf
gefallen, was an 
der dritten Antwort 
der Geisel so er
schreckend ist. 
Selbst nach diesem 
Hinweis erkennen 
die wenigsten, was 

doch so offensichtlich ist: Nein, sagte die 
Geisel auf die Frage nach möglichen Ver
letzungen - sie sei gefesselt. 

Gefesselt in einer Ecke sitzen zu müs
sen, ohne »irgenwie verletzt« zu sein -
geht das überhaupt? Wie steht es um uns 
selbst, wenn wir so etwas lesen können, 
ohne uns das sofort zu fragen? 

Vielleicht ist die Antwon in einem 
2.000 Jahre währenden Gewöhnungspro
zeß zu ftnden: so lange hat nämlich nie
mand »an ein mitleidiges Abhängen des 
Gekreuzigten gedacht«, und in der gan
zen Zeit hat sich noch kein Richter »ge
funden, der die öffentliche Zurschaustel
lung des Ewig-Leidenden mittels § 131 
StOB [Verbot der Gewaltdarstellung] 
verboten hätte; im Gegenteil: es gibt mehr 
richtende Menschen, die es für richtig 
halten, selbst kleinsten Schulkü1dem den 
Anblick« eines an ein Kreuz genagelten 
Mitmenschen »als anbetungswürdig dar-



zustellen« (der Iichtblick, 100 Jahre 
JVA-Tegel-libliche An- und Aussichten, 
in 100 Jahre Justizvollzugsanstalt Tegel, 
Berlin: JVA-Tegel, 1998, S. 213). 

Die JVA-Tegel, dank des OE-Prozes
ses stolze Besitzerin der »Dieostbehör
deneigenschaft« (vgl. der lichtblick4-
5198, S.4- 7, Broschüre, S. 98 - 105), 
läßt es zu, daß in der von ihr herausgege-

Rückblick 

Herr Dr. Körting irren: selbstverständlich 
gibt es Bunker, aber sie werden nicht 
mehr so genannt. 

Als »Besinnungszellen« werden sie 
charakteristischerweise in der Sozialthe
rapeutischen Anstalt (SothA) in der JVA
Tegel bezeichnet - vielleicht weil der 
sonst gebräuchliche Begriff »Arrestzel
le« zu wenig sothanisch klingt. 

Da fehlt noch dies, da fehlt noch das I Ausgang am 
Freitag?- das war doch nur Spaß. Dann tobst Du rauf 

und runter und kommst garantiert in den Bunker! 

benen Broschüre derlei geschrieben 
wird? - noch dazu von Strafgefangenen 
dieser Anstalt ... 

Daß die Anstaltsleitung dies - und 
noch viel mehr -
zugelassen hat, ge
hört sicherlich zu 
den positiv zu ver
merkenden Ereig-
nissen des Jahres 
1998. 

Ähnlich positiv 
ist auch die zuneh
mende Bereit
schaft des liblichen 
Publikums, sich 
aktiv an der Entste
hung des Gefange
nenmagazins zu 
beteiligen. Dazu 
gehören Beiträge 
wie dieses hier nur 
auszugweise wi
dergegebenen Ge

.. 

dichtes von S. Böttcher: »Der Vollzugs
plan ist fertig. der Ausgang geschrieben 
I informier' nur schnell noch Deine Lie
ben I Da fehlt noch dies, da fehlt noch 
das I Ausgang am Freitag?- das war doch 
nur Spaß. I Dann tobst Du rauf und wie
der runter I und kommst garantiert in den 
Bunker«. 

Selbstverständlich irrt der Strafgefan
gene Böttcher: »>Bunkerzellen< sind in 
den Berliner Justizvollzugsanstalten nicht 
vorhanden«, antwortete der Berliner Ju
stizsenator Dr. Erhart Körting auf die 
Kleine Anfrage (Nr. 4630) der POS-Ab
geordneten Minka Dott, die unter ande
rem wissen wollte, wieviele Bunker es 
im Berliner Strafvollzug gäbe (in der 
JVA-Tegel: 12) und »wievieledavon mo
nitorüberwacht« (in Tegel: 5) seien. 

Allen, denen hier etwas ungewöhlich 
vorkommt, sei gratuliert. Tatsächlich ist 
es so, daß sich weder Herr Böttcher noch 

In der bereits erwähnten Broschüre, die 
bei der Sozialpädagogischen Abteilung 
(SozPäd) der JVA-Tegel für 16,80 DM 
(tegel-intem: I 0,- DM) zu erwerben ist, 
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sind diese besonders gesicherten Hafträu
me (§ 88 Absatz I StVollzG) und Abson
derungszellen (§ 89 I StVolizG) kurz, aber 
liblich als »Spezielle Spezialitäten« (S. 
220t) beschrieben. 

Über die unbeschreiblichen Dinge hat 
nicht nur die Kaninchendame Hoppe! aus 
dem Kaninchenhimmel geschrieben, son
dern auch der Schiffahrts- und Reisejour
nalist Dr. Peer Schmidt-Wallher (PSW), 
der fast I 0 Jahre lang ehrenamtlicher 
Vollzugs- und Bewährungshelfer von 
Tegeler Häftlingen war. 

PSW schreibt von einem beinahe er
trunkenen Drahtesel. den wohl der Wind 
»ins Wasser gepustet« hatte: »Die beiden 
Frachter-Matrosen fackeln nicht lange«, 
dämpfen aber »allzu schnelle Bergungs
hoffnungen. [ ... ] Plötzlich strahlt der Ka
pitän[ ... ] und ist sicher: >Ich fühl' was!< 
[ ... ] Als Bergelohn gibt's einen Iicht
blick-Kalender 1999 [ ... ]Auch die licht-
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blick-Weihnachtsausgabegeht mit hin
aus auf See. Vieleicht als Anreiz für die 
Phillipinos, Deutsch zu Jemen«. 

Ohne die Fotos als Beleg wäre das 
doch unglaublich - oder? 

Was wäre dieses Gefangenenmagazin 
übrigens ohne all die Belege, die der Re
daktionsgemeinschaft teils freiwillig, teils 
auf Nachfrage zur Verfügung gestellt 
werden? Und was wäre der Iichtblick, 
wenn nicht so viele Entscheidungsträger 
so viel Angst davor hätten, der Redakti
on Material zur Verfügung zu stellen? 

Aber selbst auf Abteilungsleiterebene 
finden Beschränkungen hinsichtlich der 
Dokumentation und Verarbeitung regel
interner Informationen statt. So durfte die 
Einweisungsabteilung (EWA, vgl. der 
liehtblick 4-5198. S. 44) 1995 noch ei-

nen Jahresbericht 
herausbringen, der 
den Ist- und Pla
nungszustand der 
JVA-Tegel ebenso 
grundlegend wie 
detailliert kritisch 
darstellte. Der letz
te Jahresbericht 
enthält nicht ein
mal mehr positive 
Kritik - woran 
liegt das? 

Irgendetw as 
müssen Häftlinge 
und Vollzugsbe
dienstete im letzten 
Jahr zu tun ver
säumt haben, daß 
es trotz der vielen 

Möglichkeiten zu solch einer Entwick
lung kommen konnte. Zu den Versäum
nissen gehört sicherlich der jeweilige 
Mangel an Kooperation der Beamten und 
der Häftlinge untereinander. Was hätte 
sich alles an Fehlentwicklungen verhin
dem lassen, wenn es starke Solidarität in 
diesen am Vollzug beteiligten Gruppen 
gegeben hätte? - wenn diese Gruppen
solidarität mit einem Interesse an ande
ren Menschen und deren Problemen oder 
Leistungen verbunden gewesen wäre? 

Eine gute Möglichkeit, diese Defizite 
auszugleichen, wurdemüder Einrichtung 
der Internet-Gruppe (http://www.planet
tegel.de) geschaffen - aber wann haben 
sich dort einmal die Beamten »einge
klickt«?- und wieviele Häftlinge nutzen 
diese Chance, ihre Haftbedingungen und 
Hoffnungen direkt der Öffentlichkeit als 
das zu schildern, was sie nicht nur 1998 
waren: verbesserungsbedürftig. 0 
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Vorausschau 

1999: is' da was? 
In Hessen soll das StVollzG außer Kraft gesetzt werden, in Berlin soll der 

OE-Prozeß weitergehen- was ist schlimmer? 

N achdem die Zahl der Verwal
rungsangestellten von 80 auf 48 
reduziert worden war, fragte 

Christoph Flügge, Leitender Senatsrat in 
der Berliner Senatsverwaltung für Justiz: 
»Wer rationalisiert schon gerne seinen 
Arbeitsplatz weg?«, um dann zu behaup
ten, in Berlin sei »dies in der Tat zur Zu
friedenheit aller in mehreren Fällen ge
lungen« (Neue Kriminalpolitik 1198, S. 
23). 

Einer hier nicht zu nennenden Quelle 
zu folge gibt es in der JVA-Tegel80 Über-

nalisieren von Arbeitsplätzen durch die 
Hoffnung derer begründet, die jetzt noch 
doppelt und dreifach arbeiten müssen? 

Vermutlich können beide Fragen nur 
mit Nein beantwortet werden. Fest steht, 
daß der zeitweilig gebremste OE-Prozeß 
im Jahre 1999 wieder voll in Gang kom
men wird. Fest steht aber auch, daß im
mer mehr Beamte in der JVA-Tegel be
merken, daß aus doppelt und dreifacher 
Arbeit leicht vier- und fünffache werden 
kann. wenn sie sich nicht rechtzeitig und 
nicht mit den geeigneten Mittel dagegen 

Wer Häftlinge wie Tiere halten möchte, braucht weder 
gerechte Rechtsvorschriften noch geschulte Justizvoll

zugsbedienstete, sondern Wärter. 

hangstellen, die erst abgebaut sein müs
sen, bevor neues. dringend benötigtes 
Personal eingestellt werden kann. Über
banestellen entstehen, wenn nur di·e Ar
beit (z.B. durch den OE-Prozeß) einer Ar
beitsstelle, nicht aber der Stelleninhaber 
(häufig auch Mensch genannt) wegratio
nalisiert werden konnte. Wenn diese 
Menschen ohne Arbeit nun mangels ge
eigneter Qualifikation nirgendwo dort 
einsetzbar sind. wo Angestellte mit be
stimmten Fähigkeiten gebraucht werden, 
dann bleiben sie Angestellte ohne Arbeit. 
während andere doppelt und dreifach ar
beiten müssen. weil sie ja die fehlenden 
Arbeitskräfte zu ersetzen haben. 

Seitens der zu diesem Phänomen be
fragten Anstaltsleitung wurde gesagt, daß 
sei gar nicht so. da wäre nichts wegratio
nalisiert worden, lediglich Stellen seien 
weggefallen. 

zur Wehr setzen. Wenn die Entschei
dungsträger außerhalb der JVA-Tegel 
nicht bald merken, was sie ihren Mitar
beitern zumuten, werden ie vor lauter 
Gelb (das ist die Farbe der Krankmel
dungsscheine) vielleicht nicht einmal 
mehr Rot (das ist die Farbe aller Warnsi
gnale) sehen können und dadurch über
sehen, daß ihre Aussichten auf Wieder
wahl sehr schwarz sind. 

Den nicht gewählten, sondern ernann
ten Entscheidungsträgern innerhalb der 
JVA-Tegel ist zu raten, ihre von vielen 
glaubhaft als gut bezeichneten Absichten 
deutlicher und vor allem früher als bis
her öffentlich und vor allem praktizier
bar zu machen. 

Aussiebten darauf, daß dieser Forde
rung entsprochen wird, bestehen jedoch 
genausowenig wie darauf, daß zumindest 

bochrangige Bedienstete der JVA-Tegel 
in der Vollzugsschule ein gutes Dutzend 
neuer (Gruppen-) Aktivitäten für Häftlin
ge planen, obwohl mangels Personal 
nicht einmal Bruchteile des bestehenden 
Angebots in die Praxis umgesetzt wer
den können und weitere personelle Ab
gänge bereits feststehen. 

Für den liehtblick wird diese Entwick
Jung Vorteile haben: Die Tegeler Beam
ten, die im Vollzug arbeiten müssen und 
diesen nicht nur zu verwalten haben, se
hen immer öfter in der Hinwendung an 
die Öffentlichkeit eine Chance. Und je 
mehr Beamte sich über den liehtblick 
direkt oder indirekt an die Leserschaft 
dieses Gefangenenmagazins wenden, de
sto mehr läßt sich von dem erreichen, was 
der liehtblick seit mehr als 30 Jahren 
erreichen möchte: einen Strafvollzug, in 
dem das Recht und die Rechtsanwendung 
etwas mit Gerechtigkeit zu run hat (vgl. 
S. 24: die Radbruchsehe Formel. S. 40: 
Celsus · Recht und Aristoteles · Angemes
senheit) und die Arbeit im Strafvollzug 
für niemanden eine Strafe ist. 

Wer. wie neuerdings in Hessen, die 
Häftlinge wieder wie Tiere halten möch
te, braucht jedoch weder gerechte Rechts
vorschriften noch geschulte Justizvoll
zugsbedienstete, sondern schlicht und 
einfach: Wärter. 

Im kommenden liehtblick soll darauf 
näher eingegangen werden. Hier muß der 
Berliner Senat vorab davor gewarnt wer
den, sich an dem von der Hessischen 
CDU/FDP-Landtagsfraktion angestreb
ten Wettbewerb (Wer hat den härtesten 
Knast Deutschlands?) zu beteiligen. 

Derlei Aha-Erlebnisse werden in der 
JVA-Tegel (und nicht nur dort, sondern 
in der ganzen Berliner Verwalrung) un
ter dem programmatischen Namen Orga
nisationsentwickJungsprozeß, kurz: OE
Prozeß produziert. Und weil es in diesem 
Artikel um eine Vorausschau geht, darf 
spekuliert werden. Zum Beispiel über die 
eingangs erwähnte Behauptung von 
Herrn Flügge: Bezieht sich die »Zufrie
denheit aller« auf alle Inhaber von (im
merhin gut bezahlten) Arbeitsstellen ohne 
Arbeit? Und ist der Spaß am Wegratio-

Ein Leben in 1,60 x 2,80m »großen« Zellen wird als 
Strafe empfunden - auch wenn außerhalb dieser Zellen 

für 50,- DM im Monat telefoniert werden darf. 
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innerhalb der eigenen Anstaltsmauem so 
viel Mut aufgebracht wird, eigene An
sichten nicht nur zu haben, sondern auch 
erkennbar zu machen. 

Zu befürchten ist jedoch, daß auch 
weiterhin nicht ungeäußerte An-. sondern 
fehlende Einsichten das Hauptproblem 
darstellen: Wie sonst ist es möglich, daß 
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Hinzuweisen ist hier auch, daß ein Le
ben in 1,60 x 2.80m »großen<< Zellen als 
Strafe empfunden wird, auch wenn au
ßerhalb dieser Zellen für 50,- DM im 
Monat telefoniert werden darf. Und ob 
das unter Umständen jahrelange Leben 
in solchen Hafträumen noch mehr als 
unangenehm fühlbar gemacht werden 



muß, ist zu bezweifeln- der Entzug von 
Kühlschränken, also der Entzug der Mög
lichkeit, den einmal monatlich erwerbba
ren Lebensmittelvorrat angemessen auf
bewahren zu können, ist daher nicht not
wendig. 

Erfreulicherweise eignen sich die Ber
liner Vollzugsbeamten nicht zum Wärter
dasein. Ganz im Gegenteil: es gibt Initia
tiven einzelner Bediensteter, die darauf 
abzielen. wenigstens in kleinen Bereichen 
das Menschbleiben hinter Gittern zu er-

Vorausschau 

ständen eben auch gegen Vorgesetzte, die 
meinen. daß sechs Menschen in einem 
Raum verwahrt werden dürfen. der 20 an
deren Menschen zuvor als (einziger) 
Gruppenraum diente. 

Kein Mensch. der innerhalb der JVA
Tegel zu tun und zu leben hat. wird sich 
in diesem Jahr passiv verhalten können: 
anderenfall s werden die Verluste an 
Menschlichkeit weiter zunehmen. Und 
noch gibt es irr der JVA-Tegel eine Men
ge davon zu verlieren. 

Kein Mensch, der innerhalb der JVA-Tegel 
zu tun und zu leben hat, wird sich in diesem Jahr 

passiv verhalten können. 

leichtern. Beispielhaft sei hier die Schu
le in der JVA-Tegel genannt: ein Lehrer 
erarbeitete zusammen mit der Techni
schen Universität einen Fragebogen. 
durch dessen Beantwortung den Tegeler 
Häftlingen die Chance gegeben wird, ihre 
Bedürfnisse detailliert kenntlich zu ma
chen. Und der Schulleiter arbeitet mitt
lerweile intensiv daran, den Tegelern 
doch irgenwie den Abiturerwerb zu er
möglichen. 

Dazu gehört auch die achvollziehbar
keit angeordneter Entscheidungen. Wenn 
bespielsweise Tegeler Häftlinge, die des 
anstaltsinternen Drogenhandels verdäch
tig oder gar überführt sind. in der Anstalt 
bleiben »dürfen« (allerdings unter mehr 
als fragwürdigen Lebensbedingungen -
s.S. 40f). dann ist es nicht nachvollzieh
bar. daß Häftlinge gegen ihren Willen. 
ohne jeden Verdacht und ohne je mit Dro
gen in Berührung gekommen zu sein. in 
das neue Drogengefangnis (Lehrter Str.) 
verlegt werden, wo sie ein äußerst unwill
kommenes Begrüßungsgeschenk in ihren 
Hafträumen entgegenzunehmen haben: 
ein komplettes Drogenbesteck. 

Die Verlegten sind mittlerweile zwar 
wieder zurückverlegt worden. aber die 
Fordemng bleibt: Entscheidungen müs-

gönnen: »6. Themen der einzelnen Teil
anstalten: 
TA I - keine Themen vorgebracht 
TA 11 - nicht vertreten 
TA IJl- keine Themen vorgebracht[ ... ] 
TA IV - keine Themen vorgebracht 
TA V- es wird bemerkt, daß die Einbrin
gung elektrischer Geräte in der TA V nur 
noch über den Fachhandel erfolgen kann 
TA VI- keine Themen vorgebracht 
Der GIV -Sprecher beendet die Sitzung 
um 19.40 Uhr«. 

Jeder einzelne Häftling sollte sich dar
über im klaren sein, daß er durch bloßes 
Stillhalten und tilles Ertragen (»bloß 
nicht auffallen!«) keine einzige der ihm 
ganz persönlich drohenden Verschlech
terungen aufhalten oder gar abwenden 
kann: nur aktives Sich-Wehren gibt dem 
einzelnen den Hauch einer Chance, das 
ganze nicht allzu schlimm werden zu las
sen. Diese Chance wird dann zu einer 
handfesten Möglichkeit. wenn sich der 
einzelne- also jeder Häftling - der Mit
tel bedient, die ihm das Gesetz (noch) ein
räumt: das eine ist das Engagement in der 
Insassenvertrerung. das andere ist die Zu
sammenarbeit mit dem liehtblick 

Das sich immer mehr Unrecht in die 
Anwendung des Strafvollzugsrechts ein
schleicht. läßt sich aber nicht nur durch 
die Arbeit \·on Häftlingen verhindern: 
hier ist auch jeder einzelne im Strafvoll
zug tätige Beamte gefordert. Und die freie 
Presse: Wieviel könnte hier für alle er
reicht werden. wenn in den Medien nur 
noch solche Berichte erscheinen, die von 

Auch auf die vielen externen Men
schen. die auch 1999 für Tegeler Häft
linge engagiert sein werden, muß hinge
wisen werden: die Ziegner-Stiftung hat 
sich bis zum Europa-Parlament vorge
kämpft um die Finanzierung der Ausbil
dungsplätze in der JVA-Tegel sicherzu
stellen, BEST von der ZB (s.S. 24, S. 58) 
wird den Tegelern das Insolvenzrecht in 
einer Vortragsreihe erläutern und so eben
falls für echte Perspektiven sorgen. 

Die Anstaltsleitung wird diese Aktivi
täten unterstützen - zu hoffen bleibt, daß 
sie nicht auch gegenläufige Bestrebun
gen fördert. nur weil diese von sogenann
ten Vorgesetzten kommen. 

Nur aktives Sich-Wehren gibt dem einzelnen 
den Hauch einer Chance, das ganze nicht allzu 

schlimm werden zu lassen 

Durch den neuen Vorstand des Berli
ner Vollzugsbeirates - Dr. Olaf Heische) 
(Vorsitzender). Friederike Kyrieleis. Dr. 
Lothar Grunau - könnte die Anstaltslei
tung Hilfe gegen unangemessene Vorge
setztenwünsche erhalten. Beispielsweise 
beim Problem der Überbelegung: der 
Beirat wird sich verstärkt um den Aus
bau des Regelvollzuges im Sinne des § 
lO Absatz I StVollzG kümmern. was die 
derzeit 265 darauf wartenden Tegeler 
Häftlinge ebenso freuen dürfte, wie es die 
Anstalt vor weiterer Überbelegung 
schützt. Voraussetzung ist allerdings, daß 
sich die Anstaltsleiter dieses Gremiums 
auch als Hilfsmittel bedient- unter Um-

sen, gerade wenn sie die Folgen des Frei
heitsentzuges noch verschärfen, künftig 
mit meJu· Weitblick getroffen werden. 

Hierzu gehört der Entzug von Reini
gungsmitteln. der gerade dann nicht auf 
Weitblick schließen läßt, wenn er mit 
»Sprumaßnahmen« begründet wird. Wie
viel kostet das Reinigungsmittel jetzt we
niger als die spätere Behandlung der 
durch unhygienische Zustände verur
sachten Krankheiten? 

Die GIV und die Tegeler lnsassenver
treter. die sich dieses Themas dankens
werterweise schon angenommen haben, 
sollten sich in Hinsicht auf Aktivität und 
Weitblick künftig andere Protokolle mit 
wesentlich mehr Inhalt als das vom 
26.02.99 (»Sitzungsbeginn: 17.34 Uhr«) 
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Menschen mit Sach- und Sachverhalts
kenntnissen erarbeitet wurden! 

Abschließend noch ein Wort zu Gefan
genenzeitungen: Jn der Zeitschrift das 
Schloß ( r. 1/99), wurde auf Seite 16-
22 über die SV berichtet; die Seiten 16-
19 waren aus dem Iichtblick (4-5/98, S. 
50- 52) abgeschrieben- und zwar wort
wörtlich. bis auf eine kleine Ändemng: 
Aus »der Iichtbiick« wurde im Schloß
Artikel »ich«. Der liehtblick hat mit die
sem »ich« Uo-be) nichts zu tun. 

Für das Jahr 1999 erhofft sich die Re
daktionsgemeinschaft des Gefangenen
magazins der liehtblick eine größere 
Solidarität der Häftlinge auch über An
stalfsmauem und Bundesländergrenzen 
hinweg. 0 
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PN raus, SothA II rein 
Können Sexualstraftäter sozialtherapeutisch »behandelt« werden? 

Sind »solche Leute« überhaupt behandelbar? 

I
n diesem Artikel geht es zunächst ein
mal weniger um mögliche Antwor
ten auf Fragen ob und inwieweit 

Menschen therapierbar sind. die sich an 
Schwächeren. insbesondere an Kindem 
und Frauen (sexuell) vergreifen als viel
mehr darum, eine angemessene Ausein
andersetzung mit diesen und ähnlichen 
Fragestellungen zu ermöglichen. 

Dazu bedarf es nicht nur der Abgren
zung psychologischer (s.S. 36) von 
psychiatrischen 
Handlungs- und 
Behandlungsmög-
lichkeiten, sondern 
auch der Darstel-
lung juristischer 
Sichtweisen und 
gesetzlicher Be
stimmungen. 

Neben den 
»Maßregeln der 
Besserung und der 
Sicherung«(§§ 61-
76a StOB) und der 
»Verlegung in eine 
sozialtherapeuti
sche Anstalt« (§ 9 
StVollzG) wird es 
dabei auch um eine 
vom Gesetzgeber 
nicht hinreichend 
erfaßte psychiatri
sche Einrichtung gehen: um die statio
näre Psychiatrie innerhalb des Strafvoll
zuges. 

In der Justizvollzugsanstalt (NA) Te
gel gibt es nicht nur die zweitgrößte (dank 
Überbelegung sogar größte) Sozialthera
peutische Anstalt (SothA) Deutschlands 
(vgl. der lichtblick4-5/98, S. 32t), son
dern auch, als Einrichtung des Kranken
hauses der Berliner Vollzugsanstalten 
(.KBVA). eine kurz PN genannte Psych
iatrisch-Neurologische Abteilung (vgl. 
der liehtblick 4-5/98, S. 42f). 

Darüber hinaus stellt die JVA-Tegel 
auch Haftplätze für den Maßregelvollzug 
nach§ 61 Nr. 3 StOB, also für die Siche
rungsverwahrung (vgl. d e r liehtblick 
4-5/98, S. 50 - 52) zur Verfügung. Bis 
auf die hier ebenfalls anzusprechenden 
Maßregelunterbringungen nach §§ 63 
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und 64 StOB hat die JVA-Tegel also al
les zu bieten, was zum Spezialvollzug 
gehört - zumindest noch bis zum Mai/ 
Juni dieses Jahres: dann wird nämlich 
aller jetzt möglichen Voraussicht nach die 
1967 in der NA-Tegel eröffnete PN in 
die Teilanstalt (TA) I der JVA-Charlot
tenburg ziehen. 

Dem aktuellen Planungsstand zufolge 
soll das Gebäude der Tegeler PN dann 
zu einer SothA (SothA li) für all jene 

Menschen umgebaut werden. die wegen 
Sexualstraftaten im Sinne des § 9 St
VollzG verurteilt worden sind. 

Fraglich ist, ob die so oft als »Kinder
schänder« bezeichneten Straftäter in ei
ner SothA wirklich »sachgerechter als 
bisher bestraft werden können« (Bochu
mer Erläuterungen zum 6. Strafrechtsre
formgesetz/Hrsg. : Ellen Schlüchter, 
Frankfurt a.M.: EuWi-Verlag, 1998, S. 
16). Sollen Menschen aber wirklich 

»sachgerecht« bestraft werden? Es 
scheint, als würde hier (möglicherweise 
unabsichtlich, aber selbstentlarvend) eine 
Gleichstellung des Sexualstraftäters mit 
einem Tier erfolgen. Abgesehen davon, 
daß diese Zeiten endgültig vorbei sein 
sollten, in denen das möglich ist, sind 
nämlich auf Tiere - auch wenn sie seit 
dem am 20.08.98 »keine Sachen« mehr 
sind - weiterhin die »für Sachen gelten
den Vorschriften«(§ 90a BGB) regelmä-

ßig anzuwenden. 
Sexualstraftäter 

s ind aber - auch 
wenn das dem 
»Stammtisch« nicht 
gefällt- weder Tie
re noch Sachen: sie 
sind Menschen. 

Und noch etwas 
ist in Richtung 
»Stammtisch« zu 
sagen: Daß sich der 
damalige »Bundes
rat (vgl. BT
Drucks. 13/8587, 
58) mit dem Vor
schlag. den« ge
samten Tatbestand 
des Mißbrauchs 
»als Verbrechen 
umzugestalten « 
(Schlüchter, a.a.O., 

S. 14), nicht hat durchsetzen können, ob
wohl ursprünglich »ein umfassender 
Schutz der sexuellen Selbstbestimmung 
angestrebt« (a.a.O .. S. VII) war, ist auf 
die Trieb- und Interessenlage der 
»Stammtischbrüder« und nicht auf die 
der kranken oder erheblich gestörten Se
xualstraftäter zurückzuführen. 

Mit der Neufassung beispielsweise des 
§ 176 StGB (»Sexueller Mißbrauch von 
Kindern«) hätte durchaus eine angemes-

Die§§ 174 bis 180 und 182 StGB 
erfassen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung wie z.B . § 180a (»För
derung der Prostitution«),§ 180b (»Menschenhandel« zum Zwecke der Prostitu
tion) oder§ 18la (»Zuhälterei«) und gehören (zurecht?) nicht zu den sozialthera
peutisch therapierbaren Nötigungs- und Vergewaltigungstatbeständen. 
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sene Bestrafung erreichen lassen, so aber 
soll nun nicht einmal mehr jeder Miß
brauch eines Kindes »als Verbrechen« be
straft werden. sondern nur der »Miß
brauch in einem besonders schweren 
Fall«(§ 176a StGB)- insbesondere der 
Todesfall des mißbrauchten Kindes (§ 
176b StGB). 

Was haben die bundesdeutschen Ge
setzgebungsorgane eigentlich seit 1971 
dazugelernt? In jenem Jahr befaßte sich 
nämlich »der Bundestag zum ersten Mal 
in seiner Geschichte mit den Problemen 
der psychisch Kranken und veranlaßte 
eine >Enquete zur Lage der Psychiatrie 
in der Bundesrepublik Deutschland«< 
(Manfred Bergener, Hrsg., Psychiatrie 
und Rechtsstaat, Neuwied: Luchterhand. 
1981, S. 7). Das war im übrigen spät ge
nug: die Idee, mit psychisch Kranken 
rechtmäßig umzugehen, wurde schließ
lich schon in der Französischen Revolu
tion geboren. »Doch als der deutsche Ir
renarzt Johann Christian Reil anno 1816 
der Psychiatrie [wörtlich: Seelenbeilung) 
ihren Namen verlieh (>Psychiaterie<). war 
es mit der großen Freiheit für die Gei
stesgestörten schon wieder vorbei« (Der 
Spiegel 22/97, S. 178). 

Geblieben ist die Einsicht. daß es Men
schen gibt, die hinsichtlich ihrer bewußt 
steuerbaren und sozial verträglichen 
Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt 
sind. Das deutsche Strafgesetzbuch 
(StGB) unterscheidet deshalb zwischen 
»Scbuldunfahigkeit« und »Verminderter 
Schuldfahigkeit«: »Ohne Schuld handelt, 
wer bei Begehung« einer Straftat krank
haft seelisch gestört, tiefgreifend bewußt
seinsgestört, schwachsinnig oder ander
weitig schwer seelisch abartig und daher 
»unfähig ist, das Unrecht« seines Han
deins »einzusehen oder nach dieser Ein
sicht zu handeln«(§ 20 StGB). 

Bei Straftätern, deren Einsichtsfähig
keit oder auf Einsicht beruhende Hand
lungsfähigkeit »aus einem der in § 20 
[StGB] bezeichneten Gründe bei Bege
hung« ihrer jeweiligen Straftat »erheb
lich vermindert« ist, »kann die Strafe 
nach § 49 Absatz I StGB gemildert wer
den« (§ 21 StGB)- so z.B. von >>lebens
langer Freiheitsstrafe« auf »nicht unter 
drei« (§ 49 I Nr. 1 StGB) Jahre. 

Wenn »eine rechtswidrige Tat im Zu
stand<< von § 20 oder 21 StGB begangen 
wurde und »die Gesamtwürdigung des 
Täters und seiner Tat ergibt, daß von ihm 
infolge seines Zustandes erhebliche 
rechtswidrige Taten zu erwarten sind und 
er deshalb für die Allgemeinheit gefahr-

§ 9 StVollzG 
Satz I: Ein Gefangener soll in eine sozialtherapeutische Anstalt [SothA] ver

legt werden [ab dem 01.01.2003 beißt es »ist in eine SothA zu verlegen«), wenn 
er wegen einer Straftat nach den§§ 174 bis 180 oder 182 des Strafgesetzbuches 
[StGB) zu zeitiger Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren verurteilt worden ist 
und die Behandlung in einer SothA nach § 6 Abs. 2 Satz 2 oder § 7 Abs. 4 
angezeigt ist. 

Satz 2: Der Gefangene ist zurückzuverlegen. wenn der Zweck der Behandlung 
aus Gründen, die in der Person des Gefangenen liegen, nicht erreicht werden 
kann. 

[Ab dem 01.01.2003 werden folgende zwei Absätze hinzugefügt:) 
Absatz Il, Satz l, 2: Andere Gefangene können mit ihrer Zustirornung in eine 

SothA verlegt werden, wenn die besonderen therapeutischen Mittel und sozialen 
Hilfen der Anstalt zu ihrer Resozialisierung angezeigt sind. In diesen Fällen be
darf die Verlegung der Zustimmung des Leiters der SothA. 

Absatz lll: Die§§ 8 [vom Vollstreckungsplan abweichende Verlegung in ande
re Anstalten) und 85 [Sicherheitsverlegung] bleiben unberührt. 

lieh ist«. dann muß »das Gericht die Un
terbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus« (§ 63 StGB). also in der 
forensischen Psychiatrie anordnen. 

Diese Anordnung ist die erste der in § 
61 StGB aufgeführten »Maßregeln der 
Besserung und der Sicherung« und wird 
in der offiziellen Zeitschrift der Berliner 
Ärztekammer (»Berliner Ärzte«) von 
Prof. Dr. Hans-Ludwig Kröber als 
»(psychiatrisch maskierte) unbefristete 
Sicherungsverwahrung« bezeichnet, die 
sich weder wirtschaftlich noch organisa
torisch mit einer intensiven stationären 
Therapie vereinbaren läßt: »die rein pas
sive Sicherung durch Wegschließen von 
Straftätern kann auf Dauer nicht Aufga
be der Psychiatrie bleiben« (Kröber. Be
handeln oder wegschließen? Zur Lage 
des psychiatrischen Maßregelvollzuges, 
in BÄ 9/98, S. 14). 

Mehr hoffend als wissend stellt Dr. 
Bemd Köppel (Bündnis 90/Die Grünen) 
diesen Sachverhalt dar: »Die forensische 
Psychiatrie ist[ ... ] ausdrücklich kein Ge
fängnis, sondern ein Krankenhaus« und 
der Maßregelvollzug »eine primär thera
peutische Einrichtung«). Ebenso reali
tätsfern wie falsch behauptet der Politi
ker dann: die »richterliche Einweisung 
verlangt eine hinreichend konkrete Aus
sicht auf Behandlungserfolg« (Köppel. 
Maßregelvollzug ist kein Gefängnis, in 
Berliner Ärzte 9/98, S. 3). 

Die Anordnung einer Maßregel nach 
§ 63 StGB (s.o.) erfolgt »vor allem unter 
dem Aspekt der sozialen Gefährlichkeit 
und nicht etwa unter dem der Behand
lungsbedürftigkeit und völlig unabbän-
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gig davon, welche Erfolgsaussichten in 
der Behandlung des Betroffenen über
haupt bestehen« (Kröber. a.a.O. S. 11). 

Das aber heißt. wenn der anordnende 
Richter einen Menschen einweist, bei 
dem »eine eigentliche Behandlung nicht 
möglich ist [z.B. weil der Eingewiesene 
gar nicht krank oder in der Forensik nicht 
therapierbar ist] , kann der Patient unter 
Umständen für sein gesamtes weiteres 
Leben im psychiatrischen Krankenhaus 
untergebracht bleiben, was in der Vergan
genheit bei etwa I 0% der Eingewiesenen 
der Fall war« (Kröber, a.a.O.) 

Da dem entscheidenden Richter »nicht 
selbst der Sachverstand zur Verfügung 
steht, psychiatrisch erkennbare Gefahren 
zuverlässig abzuschätzen<<, gerät er bei 
der Anwendung des§ 63 StGB »immer 
wieder an Punkte. an denen seine Ent
scheidung von der Glaubwürdigkeit des 
behandelnden Psychiaters abhängen muß 
(Bochnik et al.. a.a.O., S. 52), was nur 
gutgehen kann, wenn es zwischen Rich
ter und Gutachter ein Mindestmaß an Zu
sammenarbeit und gegenseitigem Ver
ständnis gibt. Davon kann aber keine 
Rede sein: »Einzelentscheidungen, meist 
von richterlichen Anfangern getroffen, 
die ihren gesunden Menschenverstand 
[ ... ] gegen fachärztliches Urteil setzen 
und die zuletzt zum Schaden des Patien
ten auslaufen, gibt es bedauerlicher- und 
unvermeidlicherweise immer wieder« 
(a.a.O.), so daß auch »im Rahmen des Ge
nerationenwechsels bei Richtern und 
Sachverständigen« eine ständig »ver
mehrte Einweisung persönlichkeitsge
störter Straftäter festzustellen« (Kröber, 
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a.a.O., S. 12) ist. 
Im Rahmen einer Kleinen Anfrage (Nr. 

13/3764 vom 28.05.98) der Abgeordne
tenEsther Drusche (SPD) über Betten im 
Bereich forensischer Psychiatrie bestätig
te die Berliner Senatorin für Gesundheit 
und Soziales, Beate Hübner, nicht nur 
diesen »(bundesweiten) Trend«, sondern 
fügt ihrer Antwort vom 14.06.98 auf die
Frage, ob »der Senat das Bettenangebot 
in der forensischen Psychiatrie für aus
reichend« halten würde, noch hinzu, daß 
im Zuge »der jüngsten Strafrechtsre
form« auch noch »die juristischen Ent
lassungsbedingungen für Maßregelvolt
zugspatienten erschwert« werden. 

Auch zur Frage nach dem »Zusam
menwirken von Ärzten und Gerichten« 
wußte Frau Hübner zu antworten: »ln
wieweit das Gericht der Einschätzung des 
Sachverständigen folgt, obliegt aus
schließlich der Einschätzung und Urteils
bildung des erkennenden Gerichtes«. 
Vielleicht könnten das auch Grüne PoH
tiker einmal zur Kenntnis nehmen und 
danach (bzw. dagegen) handeln? Die 
>>Wohlverstandenen Interessen des Pati
emen« sind nämlich nicht »allein mit ge
setzlichen Mitteln zu wahren. da im 
Krankheitsfall die Justiz nicht ersetzen 
kann« (Bochnik et al., a.a.O .. S. 53). 

Was aber kann eigentlich die Medizin? 
Zumindest ein Teilgebiet der Medizin, die 
Psychiatrie, befaßt sich mit der Untersu
chung. »den Ursachen, den V~rlaufsfor
men und der Behandlung« von Psycho-

§ 6 II 2 StVollzG: 
Bei Gefangenen, die wegen einer Straf
tat nach §§ 174 bis 180 oder 182 des 
StGB verurteilt worden sind, ist beson
ders gründlich zu prüfen. ob die Verle
gung in eine SothA angezeigt ist. 

bleibt, was Therapie (wörtlich: Dienstlei
stung), also Heilbehandlung ist und was 
sie gegen »psychiatrische Krankheiten<< 
auszurichten vermag: Prof. Dr. Norbert 
Konrad, Leiter der PN. erläutert den Be
griff nahezu klassisch »als bewährte, 
theoretisch und« praktisch überprüfbar 
abgesicherte, »!ehrbare Methode zur ge
zielten Beeinflussung von Verhaltensstö
rungen und psychischen Leidenszustän
den einer Person in Richtung auf ein« 
erklärtes »und vom Klienten gewünsch
tes Ziel« (Konrad, Sexualstraftäter und 
Sozialtherapeutische Anstalt: Nach der 
Gesetzesänderung, Eine Stellungnahme 
aus der Perspektive der Forensischen 
Psychiatrie und Psychotherapie, in Zeit
schrift für Strafvollzug und StraffaiHgen
hilfe- ZfStrVo - 5/98, S. 265). 

Wer in dieser Begriffserklärung Din
ge wie »Psychopharmaka« oder >>Elek
trokrampfbehandlung« vermißt, sei hier
mit aufgeklärt: zur »gezielten Beeinflus
sung von Verhaltensstörungen« kann 
(und muß gelegentlich) derlei eingesetzt 
werden - aber sowohl in der Psycbolo-

Die »wohl verstandenen Interessen des Patienten« sind 
nämlich nicht »allein mit gesetzlichen Mitteln zu wahren, 

da im Krankheitsfall die Justiz nicht ersetzen kann« 

sen (schwere seelische Störungen mit 
wahnhaften Zuständen). Neurosen (Ner
venkrankheiten, die hinsichtlich ihres 
Aufbaus- Entstehung, Entwicklung, Er
scheinungsform und Auswirkung- nicht 
genau einzuordnen sind), Persönlich
keitsstörungen, Psychopathien (abnorme 
charakterliche Abweichung in Hinsicht 
auf Gefühlsansprechbarkeit und Willens
bildung). und andere nicht psychotische 
psychische Störungen wie Oligophreni
en (verschiedenste Arten des angebore
nen oder erworbenen Schwachsinns) -
daß der Begriff »Geisteskrankheiten zur 
Kennzeichnung des Aufgabengebietes 
der« Psychiatrie »unzureichend« 
(Dorsch, Psychologisches Wörterbuch, 
12. Auf! .. Bem~ Huber. 1994) ist, dürfte 
nun nachvollziehbar sein. Zu klären 
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gie als auch in der Psychiatrie ist die 
Schaffung einer sogenannten aktiven the
rapeutischen Umgebung der entscheiden
de Faktor. Außerdem nutzt auch der 
Psychiater Heber psychotherapeutische 
Verfahren als »chemische Keulen«. 

Fraglich ist da schon eher, welche Psy
chotherapie angewandt wird. Im Titelei 
nes amerikanischen Psychchotherapie
Handbuches von 1980 wird schon von 
»über 250 verschiedenen derzeit ge
bräuchlichen Therapien« gesprochen (R. 
Henrik, The psychotherapy handbook: 
The A to Z guide to more than 250 diffe
rent therapies in use today, New York: 
New American Library). 

Die Anzahl der gängigen Therapien 
dürfte inzwischen noch angewachsen 
sein. Problematischer als die Suche ei-
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nes geeigneten therapeutischen Verfah
rens ist jedoch, daß dieses »dann auch -
und das gilt ganz allgemein für alle psych
iatrischen [und psychotherapeutischen] 
Behandlungen - optimal gestaltet und 
möglichen Besonderheiten des Patienten 
oder der therapeutischen Situation ange
paßt werden« (Prof. PD Dr. Dipl.-Psych. 
Stefan Priebe, Die Bedeutung der Pati
entenmeinung. Initiale Bewertung und 
Verlauf psychiatrischer Therapie, Göttin
gen: Hogrefe, 1992. S. 6) muß. Schon von 
daher kann es kein bundesweit einheitli
ches Therapie-Konzept geben. was auch 
für die Sozialtherapie gilt: regional höchst 
unterschiedlich sind z.B. Aufnahme-und 
Ausschließungsgründe (Altersbegren
zungen. Strafrest) , Zuständigkeiten für 
Therapieplanungen und das Angebot the
rapeutischer Maßnahmen geregelt. 

Das liegt aber nicht nur an der Menge 
an Therapiearten. sondern vor allem an 
den zu Therapierenden: Zum einen hat 
nur »eine Minderheit« der Sexualstraftä
ter »ihren DeHktschwerpunkt in der Se
xualdelinquenz. was von vornherein the
rapeutische Spezialkonzepte für Sexual
straftäter in Frage stellt« und zum ande
ren ist diese Tätergruppe »eher im psych
iatrischen Maßregelvollzug gemäß § 63 
StGB untergebracht« (Konrad. a.a.O .. S. 
266). Außerdem, und das begrenzt die 
Übertragbarkeit therapeutischer Konzep
te noch mehr, ist bislang nicht einmal er
faßt. wie »häufig Gefangene ausschließ
lich mit einer Paraphilie [wörtlich: Ne
benliebe) (z.B. Pädophilie [wörtlich: Kin
derliebe]) in Sozialtherapeutischen An
stalten oder überhaupt im Strafvollzug 
inhaftiert sind« (a.a.O.). . 

Wenn dann noch berücksichtigt wird, 
daß die meist einschlägig vorbestraften 
»im Strafvollzug Inhaftierten« keinen re
präsentativen >>Ausschnitt aller (ermittel
ten) Sexualstraftäter« darstellen, wirkt 
das Aufnahme-Soll (ab dem 01.01.2003 
sogar Aufnahme-Muß), durch das die 
SothAs »-wie die Maßregelvollzugsein
richtungen gemäß § 63 StGB -
gezwungen«sind, »sich mit zugewiese
nen Patienten auseinanderzusetzen und 
im Rahmen der Möglichkeiten Therapie
angebote zu erarbeiten« (a.a.O.) gerade
zu therapieauflösend. 

Frau Dr. phil. Essler. die seit 1981 Lei
terin der Tegeler SothA (vgl. I 00 Jahre 
Justizvollzugsanstalt Tegel, S.l33-141. 
220) ist, hat in ihrer 1975 fertiggestell 
ten Doktorarbeit (»Zeit- und Zukunfts
erleben Krimineller in Haft«) gefordert. 
den »Strafvollzug zum Nachvollzug des 



persönlichen Werdens« werden zu lassen. 
Da sie dabei von dem (dann doch nie er
folgten) lokrafttreten des § 65 StGB aus
gehen mußte. der den heutigen Maßre
gellösungen entspricht, war eine zwangs
weise vorzunehmende Therapie noch 
kein Widerspruch in sich-aus dieser Per
spektive war es wirklich eine »schwieri
ge Frage, wie Menschen in einer ge
schlossenen Institution Gefängnis über
haupt >innerlich< therapeutisch zu errei
chen waren« (Fr. Dr. Essler in einem 
Schreiben vom 19.10.98 an den lieht
blic k). 

Daß es erfolgreich möglich war, be
legten Ergebnisse. die im Rahmen von 
Langzeitstudien des Max-Pianck-Institu
tes für ausländisches und internationales 
Strafrecht ermittelt wurden: Danach wa
ren»70 % der[zwischen 1971 und 1974] 
aus dem Regelvollzug kommenden Ge
fangenen wieder verurteilt« worden, »da
gegen nur 47% der Gefangenen, die aus 
der Sozialtherapeutischen Anstalt entlas
sen wurden« (Jutta Limbach, damalige 
Justizsenaterio von Berlin, in ihrer Rede 
vom 19.01.90 zum 20jährigen Bestehen 
der SothA) - heute lassen sich bei den in 
SothAs Untergebrachten » im Durch
schnitt um 8- 14% mehr positive Verän
derungen (z.B. kein Rückfall)« feststel
len, »als bei den Gefangenen des >Nor
maJvollzuges«< (Rudolf Egg/Carsten 
Schmidt, Sozialtherapie im Justizvollzug 
1997, in Zeitschrift für Strafvollzug und 

wesentlich menschlicher (weshalb vor 
der Rücknahme dieser Fortschritte zu 
warnen ist: Haftbedingungen zu ver
schlechtern heißt, Rückfälle zu program
mieren). 

Was unter »Therapierbarkeit« von 
Krankheiten und Störungen zu verstehen 
ist, wurde vom Gesetzgeber ebensowe
nig festgelegt wie »T herapiebedürftig
keit«, was die antitherapeutische Formel 

Strafe+ Strafmaß = Therapie. D.h., daß sich allein aus 
Gesetz und Richterspruch sowohl die Art der Krank
heit als auch die Art ihrer Heilungsmethode ergeben. 

Zu den Fortschritten gehört auch, daß 
es möglich wurde, die während des Voll
zuges (vielleicht sogar durch die Haft) 
psychisch erkrankten Menschen ange
messen zu versorgen. Das war in der Te
geier PN nur in begrenztem Umfang 
möglich (33 stationäre Behandlungsplät
ze); in der NA-Charlottenburg werden 
auf drei Stationen 40 Häftlinge behandelt 
werden, was aber noch immer nicht das 
Optimum darstellt: Seit Herbst 1996 sind 
nämlich die beiden Berliner »Abteilun
gen für forensische Psychiatrie in der 
Kari-Bonhoeffer-Nervenklinik (KBoN) 
und im Klinkum Buch [ ... ] aus der All
gemeinpsychiatrie« ausgegliedert »und in 
einem eigenen Krankenhaus des Maßre
gelvollzuges« zusammengefaßt worden, 
was zwar »die forensische Psychiatrie 
Berlins unter unmittelbare Aufsicht der 
Senatsgesundheitsverwaltung« stellte 
und mit erheblichen Eingriffen in »die 
ärztlichen Leirungsstrukturen« (Sybille 
Golkowski in Berliner Ärzte 9/98, S. 12) 

»Seit 1995 müssen bei der Anordnung des § 64 StGB 
darüber hinaus konkrete Hinweise für Therapierbarkeit 

festgestellt werden« 

ermöglichte: Strafe + Strafmaß = Thera
pie. Das heißt, daß sich allein aus Gesetz 
und Richterspruch sowohl die Art der 
Krankheit (z. B. Sucht, Triebstörung) als 
auch die Art ihrer Heilungsmethode (z.B. 
nach § 63 StGB, § 9 StVollzG) ergeben. 
Und wenn da weder die Bedürfnislage der 
Kranken noch die Möglichkeiten der Hei
lenden berücksichtigt werden müssen, 
und wenn weder die Bedürfnislage der 
Kranken noch die Heilungsmöglichkei
ten der Ärzte berücksichtigt werden müs
sen, dann nutzt es weder, »das bisherige 
Abhängigkeitsverhältnis der psychologi
schen Therapeuten von ihren medizinisch 
ausgebildeten KoiJegen« (Der Tagesspie
gel, 07.02.98. S. 4) zu beseitigen (ab Ende 
1999 tritt das Psychotherapeutengesetz in 
Kraft) noch eine rechtliche Gleichstel
lung der Psychologen und Ärzte bei der 
Behandlung psychischer Krankheiten zu 
bewirken: Zum einen gibt es nicht ein
mal in ansonsten ausführlichen Untersu
chungen eine »Übersicht über die thera
peutischen Qualifikationen der in sozial
therapeutischen Einrichtungen Tätigen« 
(Konrad, ZfStrVo 5/98, S. 269), zum an
deren sind auch in der stationären 
»Psychiatrie im Justizvollzug [ .. . ] bis
lang nirgendwo Maßstäbe für den Perso
nalbedarf unter Berücksichtigung von 
Behandlungsbereichen, -zielen und -mit
teln formuliert worden« (Konrad, Psych
iatrie im Justizvollzug, in Recht und 
Psychiatrie, Sonderdruck, 1997, S. 57). 

Straffälligenhilfe - ZfStrVo - 3/98. S. 
131). 

Der Unterschied zwischen den Ergeb
nissen der 70er und der 90er Jahre läßt 
sich leicht erklären: Die Haftbedingun
gen des »Normalvollzugs« wurden durch 
das Inkrafttreren des Strafvollzugsgeset
zes denen der SothA angeglichen, also 

§ 7 IV StVollzG: 
Bei Gefangenen, die wegen einer Straf
tat nach den §§ 174 bis 180 oder 182 
des StGB verurteilt worden sind, ist 
über eine Verlegung in eine SothA je
weils nach Ablauf von sechs Monaten 
neu zu entscheiden. 

verbunden war. aber der optimale Versor
gungsplatz auch für jene psychisch kran
ken Häftlinge wäre deren Verurteilung 
nicht nach den §§ 63, 64 StGB erfolgte. 

Nach § 64 werden Straftäter unterge
bracht, deren Straftat mit einer Suchtpro
blematik zu tun hat. Bei ihrer Unterbrin
gung im Maßregelvollzug überwiegt »der 
Behandlungsaspekt, was an drei Punkten 
deutlich wird:« Die Unterbringungsdau
er ist »auf zwei Jahre befristet«, die Ein
weisung erfolgt »unabhängig von der 
Frage der Schuldfähigkeit« und die Un
terbringung ist »daran gebunden, daß der 
betroffene Täter auch tatsächlich beban
deibar erscheint. »Seit 1995 müssen bei 
der Anordnung des § 64 StGB darüber 
hinaus konkrete Hinweise für Therapier
barkeit festgestellt werden« (I<Iöber, BÄ 
9/98, S. II f). 
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In Bezug auf d ie Sexualstraftäter (von 
denen jeder Dritte auch nicht-einschlä
gig vorbestraft ist) läßt sich die Zwangs
einweisung in SothAs nur aus stamm
tischpolitischen Erwägungen heraus er
klären. Sinnvoll ist sie für niemanden: 
Entweder sie sind krank, dann gehören 
sie in den Maßregelvollzug- oder sie sind 
nicht krank, dann können sie nur freiwil
lig oder gar nicht therapiert werden. 

Wie sagte es Renate Künast, als sie 
noch »justizpolitische Sprecherio der 
AL« war: »Heute dient Therapie als neue, 
individualisierende Legitimation von 
Knast«. (Die Tageszeitung, 20.01.90).0 

33 



Gedichte 

Hör', es zwitschern Vög'lein wieder 
in der Sonne hellem Schein. 
Liebevolle frohe Lieder 
singen sie ins Herz hinein. 

Sieh' nur, wie die Blüm'lein sprießen 
und wie Bienen sich d'ran laben: 
Auf den freien grünen Wiesen 
ist noch Seligkeit zu haben. 

Fühl' ich, was ich hör' und sehe, 
brenn' vor Glück ich lichterloh. 
Doch hier drin tut Glück nur wehe: 
Einsam bin ich mehr als froh. 
R. W. A. 

Im heil'gen Teich zu Singapur 
Da liegt ein altes Krokodil 
Von äußerst grämlicher Natur 
Und kaut an einem LotusstieL 

Es ist ganz alt und völlig blind, 
Und wenn es einmal friert des Nachts, 
Dann weint es wie ein kleines Kind, 
Doch, wenn ein schöner Tag ist, lacht's. 
H. Lingg 
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Gedichte 

Innere Einsamkeit 

Wenn der Mensch Nachts 
das Auge schließet und sich 
im ungeheuren Raum allein findet: 
wie sind die Menschen 
und ihr Lärm verschwunden! 
Macht ein paar Sinne zu: 
so merkt das Ich 
seine Einsamkeit. 
Jean Paul 

Ich sag' es ohne Hohn: 
\Veil niemals warst Bea 
ist deine Tat ein schwer' .,lt'lft;_I)Jre 
sonst wäF's n~orruptiQD'
wir drückten beideAugen zu -
so aber müssen wir uns rächen. 

Banditen, sagt er darauf frech, 
die gäb' es da doch bloß, 
wo auch Beamte rauben; 
alldie Verbrecher stürben wech 
in einer Woche wär'st sie los -
hört' man oben auf, abzust~uben. 
Idee: Traven 

d er ltchcblick 1·211999 



Psycho 

Seelenkundige und§§§§ 
§182 StVollzG, PsychD und PTB: Wer oder was verbirgt sich hinter 

neuen Paragraphen und geheimnisvollen Kürzeln? 

S chon die alten Ägypter haben sich 
intensiv mit der menschlichen Psy
che ! Seele) beschäftigt 

-ein frühes Zeugnis ist das vor 4.000 Jah
ren entstandene »Zwiegespräch des 
Selbstmörders mit seiner Seele«. 

Die Entdeckung des gesunden Men
schenverstandes (durch Sokrates) und der 
Existenz von Wahrheit (durch Platon) 
machte eine wissenschaftliche Auseinan
dersetzung mit dem Innenleben des Men
schen möglich - so entstand etwa 330 v. 
Chr. das erste und wohl beute noch wich
tigste Lehrbuch der Psychologie: Über 
die Seele 

Aristoteles, der Verfasser dieses Wer
kes und Begründer der Psychologie als 
einer eigenständigen wissenschaftlichen 
Disziplin, beschreibt die Seele als das (le
bensspendende) »Prinzip der Lebewe
sen« (De an. 402a 6f), als die (erste) Voll
endung all jener natürlichen Körper, de
nen die »Möglichkeit zu leben« (Oe an .. 
412a lSff) gegeben ist. 

Heute können Wissenschaftler nur 
noch wenig mit dem Begriff »Psyche« 
anfangen - auch wenn sie sich eifrig mit 
der Psychologie (wörtlich: Seelenlehre) 
befassen und nicht, wie Nietzsche in sei
ner»Götzendämmerung«. im Müßiggang 
aller Psychologie Anfang sehen. Was ist 
das eigentlich, Psychologie? Eine einfa-

ehe, professionelle Antwort: Psychologie 
ist das, was Psychologen tun - im Zwei
felsfall auch das, was sie ihrer Ausbildung 
nach tun sollten. 

1938, als es (in Deutschland) den Be
ruf »Psychologe« noch nicht gab, stellte 
ein Ausbilder fest: »Erst dort, wo für 
staatliche Zwecke verantwortlich psycho
logisch diagnostiziert werden muß, wird 
es mit der Psychologie wirklich ernst«. 

1942. als Deutschland bereits ein gan
zes Heer Berufspsychologen beschäftig
te, meinte ein anderer Ausbilder: Psycho
logie »greift mit Auslese, Begutachtung, 
Lenkung, Betreuung, Hygiene der seeli
schen Kräfte der gesunden Glieder des 
Volkes. mit Hilfe und Beratung bei an
fälligen, gefährdeten und leistungsge
hemmten Kräften tief hinein in die not
wendigen Aufgaben der Regelung, Pfle
ge und Stärkung der Volkskraft über
haupt«. 

Wann es »wirklich ernst« wird, hat 
Max Simoneit, der damalige wissen
schaftliche Leiter der Reichswehr- und 
späteren Wehrmachtspsychologie gesagt 
- der Mann wurde nach dem zweiten 
Weltkrieg 2. Vorsitzender des Berufsver
bandes Deutscher Psychologen (BOP) 
und starb 1962 als angesehener Mitarbei
ter eines Kölner Forschungsinstitutes. 

Das zweite Zitat ist von Oswald Kroh, 
dem damaligen kommissarischen Leiter 

der Deutschen Gesell
schaft für Psychologie -

§ 203 Absatz I StGB der Mann wurde 1942 
ordentlicher Professor 
für Psychologie und 
1949 auch noch Direktor 
des Psychologischen In
stitutes der Freien Uni
versität Berlin. 

Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein 
zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheim
nis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, of
fenbart, das ihm als 

1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt. Apotheker oder Ange
hörigen eines anderen Heilberufs, der für die Berufs
ausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung 
eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wis
senschaftlicher Abschlußprüfung, [ ... ) 

5. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staat
lich anerkanntem Sozialpädagogen [ ... ] 

anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft 

Beide Zitate sind dem 
suhrkamp raschenbuch 
»Die Professionalisie
rung der deutschen Psy
chologie im Nationalso
zialismus« ( l.Autl., 1988 
S. 19) entnommen. 

Der Autor dieser 
Ptlichtlektüre, Ulfried 
Geuter, schildert darin 
die Entstehung der deut-
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sehen Berufspsychologie - und nennt 
auch Gegner: deutsche Psychiater fühl
ten sich durch die »neue Kurpfuscher
Gruppe« von Arbeitslosigkeit bedroht, 
weil »einerseits die Psychologen, ande
rerseits die Psychotherapeuten das gan
ze Gebiet der Psychopathie, >Neurosen < 
usw. für sich beanspruchen und daß die 
Geisteskranken unter die Euthanasie fal
len« (Oberstarzt Prof. Dr. Wuth an Ober
kriegsarzt Geheimrat Prof. Dr. Bumke, 
a.a.O., S. 385), also ermordet werden. 

Deshalb wurde 1942 die am 
01.04.1941 in Kraft getretene Diplom
Prüfungsordnung für Psychologen um 
den gesamten biologisch-medizil1ischen 
Bereich gekürzt. was sich noch heute in 
der Ausbildung auswirkt: Psychologen 
beschäftigen sich ausschließlich mit dem 
nicht-medizinisch untersuchbaren Ver
halten gesunder Menschen, also mit den 
inneren Ursachen und Wirkungen von 
Bewußtseinsvorgängen und -zuständen. 

Wer heute in diesem Wirkungsbereich 
erfolgreich tätig sein möchte, darf sich 
weder seine ethischen Vorstellungen vom 
Staat noch Behandlungsziele von Straf
vollzugsbehörden vorgeben lassen. son
dern muß sich ausschließtich an mensch
lichen und individuellen Bedürfnissen 
und Erfordernissen orientieren. 

Um der damit einhergehenden Verant
wortlichkeit gerecht werden zu können, 
sollten sich Psychologen die Tatsache 
vergegenwärtigen, daß ihr Beruf nicht als 
ein freier, sondern a ls ein Beamtenberuf 
entstanden ist, weshalb sich zunächst nie
mand darum zu sorgen brauchte, »wie die 
Profession denn die Einhaltung ethischer 
Maß täbe professioneller Arbeit garan
tieren könne. Dafür konnte man ja den 
öffentlichen Arbeitgeber als zuständig an
sehen« (Geuter. Psychologie in der Zeit 
des Nationalsozialismus, in Lück et al., 
Sozialgeschichte der Psychologie, Opla
den, 1987. S. 118f). 

In diesem Zusammenhang ist nun die 
jüngste Aktivität des öffentlichen Arbeit
gebers zu sehen: durch das Vierte Gesetz 
zur Änderung des Strafvollzugsgesetzes 
vom 26.08.1998 wurde ein Fünfter Titel 
(die§§ 179- 187) in das Strafvollzugs
gesetz (StVollzG) eingefügt, der am 



Ol.l2.98 in Kraft trat und Anlaß gibt, 
nicht nur die betroffenen Praktiker an die 
Ursprünge und Unterschiede zwischen 
ethisch-wissenschaftlicher Theorie und 
beruflicher Praxis zu erinnern. 

Insbesondere § 182 II 2 StVollzG hat 
bei vielen die Befürchtung ausgelöst, daß 
es wieder ernst im Sinne eines Max Si
moneit werden könne. 

Ohne über die Absichten des Gesetz
gebers spekulieren zu wollen, kann dar
aufhingewiesen werden, daß der psycho
therapeutische Einsatzbereich erheblich 
erweitert wurde (durch § 9 I StVollzG) 
und daß die sich aus der therapeutischen 
Arbeit mit dem Gefangenen ergebenden 
Erkenntnisse schon »im Vorfeld vollzugs
und vollstreckungsrechtlicher Entschei
dungen« (Preusker/Rosemeier, Umfang 
und Grenzen der Schweigepflicht von 
Psychotherapeuten im Justizvollzug nach 
dem 4. Gesetz zur Änderung des Straf
vollzugsgesetzes, in ZfStrVo 6/98, S. 
325) genutzt werden sollen (vgl. BT
Drucks. 13/10245. S. 35). 

Außerdem wollte der Gesetzgeber den 
»Beurteilungs- und Ermessensspielraum 
des Psychotherapeuten« bei der Prüfung 
des Vorliegens von Voraussetzungen für 
den Geheimnisverrat »ausdrücklich aus
schließen« (Preusker/Rosemeier, a.a.O., 
S.325: vgl. BT-Drucks. 13/110I6. S.27) 
und die Möglichkeit der Psychologen be
schränken, den Umfang ihrer Zusammen
arbeit mir anderen vollzugliehen Fach
diensten selbst zu bestimmen. 

Deshalb wurde aus der ursprünglich 
geplanten Erweiterung der Offenbarungs
befugnis (vgl. BT-Drucks. 13110245, S. 
25. 13/11016, S. 19) für die in§ 203 I 
Nr. I , 2 und 5 StGB genannten Berufs
geheimnisträger eine Offenbarungs
pflicht. die in§ 182 TI 2. 3 StVoUzG fest
gelegt ist und das Schweigegebot des er
sten Satzes einschränkt (Satz 3 ist eine 
Ausnahmeregelung für Ärzte; bei An
staltsärzten bleibt die Schweigepflicht un
eingeschränkt bestehen, vgl. BT-Drucks. 
13/11016, s. 27). 

Diese Einschränkung, so stellten Rai
ner Rex und Peter Giermann vom Vor
stand der »Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Ärzte und Psychologen in der Straf
falligenhilfe e. V.« in der Süddeutschen 
Zeitung vom 30./3I .. O 1.99 fest. wurde im 
Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung 
(06.05. bis 08.05.1998 in Speyer) der 
Bundesarbeitsgemeinschaft des damali
gen Bundesjustizministers Edzard 
Schmidt-Jortzig (FDP) begründet. stellt 
jedoch keinerlei Verpflichtung dar, über 
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§ 182 Absatz II, IV StVollzG 

Satz I: Personenbezogene Daten, die den in § 203 Abs. I Nr. 1. 2 und 5 des 
Strafgesetzbuchs genannten Personen von einem Gefangenen als Geheimnis an
vertraut oder über einen Gefangenen sonst bekanntgeworden sind, unterliegen 
auch gegenüber der Vollzugsbehörde der Schweigepflicht. 

Satz 2: Die in§ 203 I Nr. I, 2 und 5 des Strafgesetzbuchs genannten Personen 
haben sich gegenüber dem Anstaltsleiter zu offenbaren. soweit dies für die Auf
gabenerfüllung der Vollzugsbehörde oder zur Abwehr von erheblichen Gefahren 
für Leib oder Leben des Gefangenen oder Dritter erforderlich ist. 

Satz 3: Der Arzt ist zur Offenbarung ihm im Rahmen der allgemeinen Gesund
heitsfürsarge bekanntgewordener Geheimnisse befugt, soweit dies für die Aufga
benerfüllung der Vollzugsbehörde unerläßlich oder zur Abwehr von erheblichen 
Gefahren für Leib oder Leben des Gefangenen oder Dritter erforderlich ist. 

Satz 4: Sonstige Offenbarungsbefugnisse bleiben unberührt. 
Satz 5: Der Gefangene ist vor der Erhebung über die nach den Sätzen 2 und 3 

bestehenden Offenbarungsbefugnisse zu untenichten. 
[hier nicht abgedruckt: Absatz ill] 
Abs. IV: 
Sofern Ärzte oder Psychologen außerhalb des Vollzuges mit der Untersuchung 

oder Behandlung eines Gefangenen beauftragt werden. gilt Abs. ll mit der Maß
gabe entsprechend, daß der beauftragte Arzt oder Psychologe auch zur Unterrich
tung des Anstaltsarztes oder des in der Anstalt mit der Behandlung des Gefange
nen betrauten Psychologen befugt sind. 

die bereits bestehenden Informationsge
bote (z.B. §§ 138, 34 StGB ) hinaus Da
ten aus Gesprächen zwischen Arzt und 
Patient oder zwischen Therapeut und Kli
ent an Vollzugsbehörden weiterzuleiten. 

Zwar »dürfen« nach§ 182 I StVollzG 
» personenbezogene Daten[ ... ] innerhalb 
der Anstalt« sogar »allgemein kenntlich« 
gemacht werden, aber nur »SOweit dies 
für ein geordnetes Zusammenleben [ ... ] 
erforderlich ist« und die Daten weder das 
religiös-weltanschauliche Bekenntnis be
treffen noch »anläßlich ärztlicher Unter
suchungen erhoben worden sind«. 

Problematisch ist, daß die jeweiligen 
Vollzugsbehörden recht frei bestimmen 
können, was für ein geordnetes Zusam
menleben erforderlich ist. Aber auch für 
Anstaltsleiter gilt der im letzten Halbsatz 
des § l 82 l StVollzG gegebene Hinweis 
auf die Gültigkeit der Absätze Vlll bis X 
des§ 180 StVollzG, die auf die Existenz 
besonderer gesetzlicher Verwendungsre
geln hinweisen und deren Beachtung for
dern. 

Außerdem tragen die (beamteten) Psy
chologen nach § 38 I Beamtenrechtsrah
mengesetz (BRRG) »die volle persönli
che Verantwortung« für aJle ihre Dienst
handlungen, zu denen auch das Prüfen 
(oder Nicht-Prüfen) des Vorliegens von 
Voraussetzungen zum Geheimnisverrat 
gehört. Von dieser eigenverantwortlichen 
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Prüfungspflicht können sie nicht durch 
die Gesamtverantwortung der Anstalts
leitungen nach § 156 ll 2 StVollzG ent
bunden werden - das Befolgen einer 
Anordnung »höherer Vorgesetzter« be
freit nämlich nicht von »der eigenen Ver
antwortung«, wenn es um ordnungswid
riges oder strafbares Verhalten geht (wie 
z.B. unbefugtes, nach§ 203 I StGB straf
bares Offenbaren von Geheimnissen) 
oder wenn die Ausführung der Anord
nung »die Würde des Menschen verletzt« 
(§ 38 II 2 BRRG). 

Zur Menschenwürde, die »Zu achten 
und zu schützen [ ... ] Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt« (Art. I I 2 GG) ist, 
gehört schon dem Begriffe nach auch die 
Intimsphäre des Menschen. 

Daten aus diesem Bereich sind nicht 
nur verfassungs- (vgl. BVerfGE 17., 108, 
117) und strafrechtlich (§ 203 StGB), 
sondern auch durch § 182 TI 1 StVollzG 
geschützt: die berufsethisch geforderte 
Schweigepflicht der »in § 203 I Nr. I , 2 
und 5 StGB genannten Personen« wirkt 
nämlich »auch gegenüber der Vollzugs
behörde«, also auch innerhalb der An
staltsorganisation gegenüber Anstaltslei
tungen (vgl. BT-Drucks. 10254, S. 24). 

Wenn der Gesetzgeber in § 182 ll 2, 3 
StVollzG »die Erfüllung vollzuglicher 
Aufgaben und den Schutz hochwertiger 
Rechtsgüter« (Preusker/R osemeier) 
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Schweigepflicht. Sie werden nicht zu Be
urteilungen. Stellungnahmen oder Gut
achten herangezogen«, weil die Schwei
gepflicht »eine unabdingbare Vorausset
zung für die Schaffung einer für Psyche-

von Persönlichkeits- oder Entwicklungs
störungen als behandelbar angesehen 
wurden. Unversorgt blieben Häftlinge, 
denen weder die PN (psychiatrischer Be
fund) noch die SothA (nicht-medizini-

miteinander verquickt. weil er meint. daß 
Geheimnisschutz nicht übertrieben wer
den dürfe (vgl. BT-Drucks. 13/10245, S. 
24 ), dann muß der Gesetzesanwender um 
so genauer unterscheiden - zumal der 
Generalklausel des Strafvollzugsgesetzes 
zufolge Geheimnisverrat nur als das äu
ßerste Mittel, also nur »zur Abwendung 
einer schwerwiegenden Störung der Ord
nung der Anstalt«(§ 4 n 2 StVollzG) an
gesehen werden kann. 

Wie hält es die JVA- Tegel mit § 182 II 2 StVollzG? 
Kein Mitarbeiter des PsychD oder des PTB entzieht 

sich seiner Eigenverantwortlichkeit 

Schon deshalb haben Psychologen in 
jedem Einzelfall zu prüfen ob und inwie
weit (vgl BT-Drucks. 13/10254, S. 35) 
der Therapieerfolg des einzelnen, der ja 
schließlich der gesamten Bevölkerung 
nutzt, dem allgemeinen Vollzugsgesche
hen unterzuordnen ist. 

Harald Preusker und Dirk Rosemeier 
bringen das auf den Punkt: »Wenn selbst 
bei Gefahren für elementarste Rechtsgü
ter wie Leib und Leben, deren Abwehr 
zu den Aufgaben des Vollzuges gehört. 
eine Erheblichkeitsschwelle überwunden 
werden muß, um eine Offenbarungs
pflicht auszulösen, können erst recht son
stige vollzugliehe Aufgaben. die weniger 
schwerwiegende Interessen berühren, 
den Therapeuten nicht ohne Güterahwä
gung im Einzelfall zur Offenbarung selbst 
intimster Geheimnisse des Gefangenen 
zwingen« (a.a.O., S. 325). 

Solcher Ausführungen bedurfte die 
NA-Tegel nicht: Wie liehtblick gegen
über glaubhaft versichert wurde, gilt hier 
weiterhin die fachbereichsbezogene Ei
genverantwortlichkeit der Psychologen 
(§ J 56 !T 2 Alt. 1 StVollzG) samt deren 
durch entsprechende Verwaltungsvor
schriften gesicherte Methodenfreiheit. so 
daß§ 182 Il2 StVollzG - im Einverständ
nis mit der zuständigen SenatSbehörde -
weder von der Tegeler Anstaltsleitung 

therapie notwendigen vertrauensvollen 
Atmosphäre und für die Förderung der 
Motivation des Gefangenen zur Ausein
andersetzung mit sich selbst« (S. 176) ist. 

Damit ist nicht nur die Aufgabenstel
lung des PTB angesprochen, sondern 
auch die Abgrenzung zum PsychD, der 
sich u.a. als »Servicestation« beschreibt, 
»an die sich die Teilanstalten mit Aufträ
gen zur Lockerungsprüfung wenden« 
(Broschüre. S. 173) können. 

Prof. Dr. Konrad. der noch bis zum 
Umzug der PN (s.S. 30-33 dieser und S. 
42f der Iichtbiick-Ausgabe 4-5/98) 
Chef beider Fachbereiche ist (danach 
werden sie dem Vollzugsleiter der JVA
Tegel unterstellt), begründete deren Ei
genständigkeit gegenüber dem liehtblick 
mit dem Hinweis auf Vertrauensschutz: 
Kein behandelnder Arzt oder Therapeut 
seines Verantwortungsbereiches solle für 
(oder gegen) Berliner Straf- und Unter
suchungshäftlinge Gutachten erstellen, 
weil sich auf Dauer nur so vermeiden lie
ße, daß die im therapeutischen Gespräch 
gewonnenen Daten außerhalb dieser Ge
spräche genutzt würden. 

Zur Entwicklung dieses in Deutsch
land einzigartigen »Tegeler Modells« hat 
eine Versorgungslücke geführt: Die 
Psychiatrisch-Neurologische Abteilung 
(PN) war als stationäre Einnehrung des 

PsychD: Begutachtung, Aids-Beratung und 
Vermittlung externer Therapien 

PTB: Beratung und individuelle Therapie 

noch von Mitarbeitern des Psychologi
schen Dienstes (PsychD) oder der Psy
chotherapeutischen Beratungs- und Be
handlungsstelle (PTB) gegen die Thera
pie genutzt wird. 

Deshalb gilt weiterhin, was die PTB 
in der im Oktober 1998 von der NA-Te
gel herausgegebenen Broschüre »I 00 
Jahre Justizvollzugsanstalt Tegel« (nach
folgend als Broschüre zitie11) betont hat: 
»Die in einer Beratung oder Therapie ge
wonnenen Erkenntnisse unterliegen der 
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Krankenhauses der Berliner Vollzugsan
stalten (KBVA) schwerpunktmäßig für 
die Betreuung alljener Menschen in der 
Berliner Untersuchungs- und Strafhaft 
zuständig, die psychische Auffalligkeiten 
oder sch\vere Störungen aufwiesen, wäh
rend die Sozialtherapeutische Anstalt 
(SothA) in der Justizvollzugsanstalt 
(JVA) Tegel (vgl. der liehtblick 4-5/ 
98, S. 32f, Broschüre, S. 133-141, 220) 
für diejenigen Strafgefangenen zuständig 
war, deren soziale Defizite im Bereich 
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sehe Indikation) helfen konnte. die aber 
sowohl kurz- als auch langfristig einer 
psychotherapeutischen Betreuung be
durften. 

1985 richtete der damalige Leiter der 
PN, Dr. Missoni, deshalb einen ambulan
ten Dienst ein, der aus ))einer halben Arzt
und einer halben Psychologenstelle« 
(Broschüre, S. 175) bestand und heute als 
PTB etabliert ist. 

Als Einrichtung der KBVA soll diese 
»Beratungsstelle Gefangenen der JVA
Tegel die Möglichkeit geben, Gesprächs
partner für persönliche Probleme zu fin
den und Beratung über Hintergründe ih
res kriminellen Verhaltens zu erhalten« 
(a.a.O.). Außerdem bietet die seit 1991 
aus drei Halbtagskräften bestehende und 
damit personell gewiß nicht überbesetz
te PTB Einzel- und Gruppentherapie an. 

Daß es sich bei den drei Mitarbeitern. 
die den Broschüre-Artikel zur PTB übri
gens gemeinsam verfaßt haben (daß dort 
nur ein Autor genannt wird. ist ein redak
tionelles Versehen), um ebenso engagier
te wie qualifizierte Diplom-Psychlogen 
mit unterschied! ichen (gesprächspsycho
verhaltenstherapeutischen und analyti
schen) Zusatzausbildungen handelt, kann 
das Problem der Häftlinge, auf einen Be
ratungstermin unter Umständen etwas 
länger warten zu müssen (der liehtblick 
wartete vier Monate) nicht entSchärfen: 
wer einen solchen erhält. kann zwar mit 
intensiver und individueller Hilfe rech
nen - aber wieviele Häftlinge verlieren 
während des Wartens den Mut, um Hilfe 
zu bitten? Wieviel soziale Fehlentwick
lung ließe sich durch ein wenig Personal 
verhindern? Hier muß gehandelt werden! 

Tatsächlich möchten immermehr Häft
linge ihre vor oder während der Inhaftie
rung entstandenen inneren Konflikte mit 
Hilfe der PTB lösen; wegen des Perso
nalnotstandes sehen sich die drei Psycho
logen gezwungen, Gespräche weniger oft 
stattfinden zu lassen, mehr externe The
rapeuten zu beschäftigen und den Kreis 
der Nutzer noch weiter zu beschränken 
als noch in der Broschüre (S. 176) dar-
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etliche mit häufiger Deliktwiederholung. 
Von den Schwierigkeiten der Begutach
tung wird in der Broschüre (S. 172) be
richtet. die bei der Sozialpädagogischen 
Abteilung (SozPäd) der JVA-Tegel für 

fession nur als einen (Vollzugs-) Beam
tenberuf ansehen, wie z.B. der PsychD 
in der JVA-Frankfurt (Oder): »Gespräche 
mit den Psychologinnen unterliegen der 
Schweigepflicht, solange nicht Sicherheit 

gestellt ist, so daß sich heute nur noch 
solche Häftlinge mit Aussicht auf Erfolg 
bei der PTB bewerben können, die eine 
längere Reststrafzeit. keine aktuellen 
Drogen- oder Suchtprobleme haben und 
darüber hinaus weder von der SothA 
noch in der PN versorgt werden. Wesent
lich besser kommt der 1990 als eigenstän
dige Abteilung der PN angegliederte 
PsychD mü den Nachfrageproblemen 
zurecht (keine 14 Tage hat der lieht
blick auf einen Gesprächstermin gewar
tet), obwohl nur eine psychoanalytisch 
spezialisierte Volltagskraft und zwei ana
lytisch bzw. philosophisch geschulte 
Halbtagskräfte zur Verfügung stehen, um 
für sämtliche Tegeler Häftlinge (außer de
nen der SothA) Prognosegutachten zu er
stellen und die prognostischen Empfeh
lungen dann auf Vollzugsplankonferen
zen zu erläutern. 

Sicherheit und Ordnung können Inhalt, aber 
nicht Grenze therapeutischer Gespräche sein 

- menschliche Therapeuten wissen das 

Außerdem bietet der PsychD »im Be
reich HIV/Aids« nicht nur einmalig Be
ratungs- und Aufklärungsgespräche, son
dern auch »längerandauemde psycholo
gische Betreuung« (Broschüre. S.l71) an. 

Darüber hinaus können sich Häftlinge 
und Vollzugsbedienstete vom PsychD 
ganz allgemein beraten lassen. 

Zu diesem Aufgabenbereich gehört 
ein weiteres Tätigkeitsgebiet: der 
PsychD, der zwischen Oktober 98 und 
Januar 99 auf 1 ,5 Stellen reduziert wor
den war. ist nämlich auch eine» Vermitt
lungsstelle für externe Psychotherapie, an 
die sich sämtliche Vollzugsanstalten Ber
lins wenden können«, was bedeutet, daß 

16,80 DM (tegelintern: 10,- DM) bestellt 
werden kann. Und von den organisatori
schen (vielleicht auch inhaltlichen) Aus
wirkungen, die vom Wechsel des PsychD 
und des PTB vom KBVA zur Tegeler 
Vollzugsleitung zu erwarten sind, wird 
der Iichtblick in seinen nächsten Aus
gaben berichten, so daß hier abschließend 
noch einmal auf den durch § 182II I St
VollzG erstmals im Strafvollzugsgesetz 
verankerten Datenschutz zurückgekom
men werden kann: Jedes Wort, das ein 
Häftling mit einem Gutachter des PsychD 
spricht. erfahren spätestens in den Voll
zugsplankonferenzen auch andere (was 
ja gelegentlich direkt zu Vollzugslocke
rungen führen oder zumindest die Chan
cen auf deren Erhalt vergrößern kann). 
Aber kein Wort. das ein Häftling oder 
Vollzugsbediensteter mit Mitarbeitern des 
PsychD im Rahmen einer Beratung oder 
einer Therapievermittlung spricht, wird 
je aus vollzugliehen oder anderen Grün
den weitergeleitet. 

Weder der PsychD noch die davon 
deutlich abgegrenzte PTB lassen sich als 

Gute Gutachter und Therapeuten lassen sich 
nicht für vollzugliehe Belange mißbrauchen: 

Vollzug ist Sache der Vollzugsbeamten 

der PsychD nicht nur das Vorliegen von 
Befunden prüft, die eine psychotherapeu
tische Behandlung erlauben, sondern 
auch die entsprechenden Behandler ver
mittelt und sich um die Finanzierung der 
meist 80stündigen und einmal wöchent
lich stattfmdenden Therapie kümmert. 

Die Frage ist: »Wie schaffen sie das 
alles?«- die Antwort: Der PsychD hätte 
sich nie wegen irgendwelcher Kleinigkei
ten instrumentalisieren lassen. Die in der 
JVA-Tegel tätigen Vorentscheider, also 
Teilanstaltsleiter und andere um Gutach
ten Bittende (das sind nicht die Häftlin
ge). hätten daraus gelernt, selbst mehr 
Verantwortung übernehmen. So bleiben 
zur Begutachtung die Sexualstraftäter, 
viele Täter mit harten Gewaltdelikten und 

Instrumente des Tegeler Strafvollzugs 
mißbrauchen- ihre nicht am Vollzug ori
entierte Berufsehre macht das möglich. 

Daß sich die PTB darüber hinaus noch 
vom GruppenleiteJmodell der SothA (die 
Therapeuten sind dort gleichzeitig die 
Vorgesetzten des Vollzugspersonals und 
daher auch für das vollzugliehe Alltags
geschehen verantwortlich) distanziert 
und »keinen unmittelbaren Einfluß auf 
Vollzugsbelange« (Broschüre. S. 176) 
nimmt, läßt am »Tegeler Modell« nur ei
nen Kritikpunkt übrig: in- und externe 
Therapieangebote außerhalb der SotbA 
werden nicht in bedarfsgerechtem Maße 
gefördert. Warum eigentlich nicht? Viel
leicht liegt es daran. daß außerhalb der 
JVA-Tegel zuvielePsychologen ihre Pro-
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und Ordnung gefährdet sind« (Durch
blick, 03/99, S. 3; ähnlich auch die Sozi
alarbeiter der JVA-Willich 1: ein bemer
kenswerter Artikel dazu im Februar-Heft 
von »Fakt«, S. 26ff). Solche Stellungnah
men beruhen auf der typischen Heuche
lei von Menschen, die ihre Eigenverant
wortlichkeit lieber Arbeitgebern übertra
gen: Das Schweigen der Therapeuten ist 
aber unabhängig von einer Rechtslage 
Grundvoraussetzung dafür, daß sich The
rapie sinnvoll ereignen kann. Wie sollte 
ein Häftling über seine Alkoholprobleme 
oder seine Lust an verbotenem Handeln 
sprechen, wenn ihm als Folge nicht the
rapeutische Hilfe sondern ein Besuch der 
Abteilung Sicherheit zuteil wird? 

Der Sirm einer Therapie besteht gera
de im Strafvollzug darin. dem Klienten 
die ihm eigenen Fähigkeiten zum straf
fre ien Umgang mit sich und seiner Um
welt erkennbar und anwendbar zu ma
chen. Deshalb können Sicherheit und 
Ordnung zwar Inhalt. aber nicht die Gren
zen therapeutischer Gespräche sein. 

Psychologen, die meinen, ihre Klien
ten verraten und sich hinter Paragraphen 
oder Vorgesetzten verstecken zu können, 
sollten sich nicht wundem. wenn ihnen 
menschliche Qualitäten ebenso abgespro
chen werden wie therapeutische Erfolgs
aussichten - und sie dürften sich nicht 
beklagen, wenn ein Teil der i~iesem Ar
tikel aufgeführten Paragraphen gegen sie 
zur Anklageerhebung aus verfassungs-. 
standes-, straf- und datenschutzrechtli
chen Gründen genutzt wird (auch wenn 
viele Anwälte die Materie noch nicht be
herrschen. vgl. RA Peter Steenpaß in 
unsere zeirung 01/1999. S. 5). 

Engagierten Psychologen haftet zwar 
leicht »der Verdacht an, dem Kriminel
len helfen zu wollen«. so daß er »in den 
Verdacht der Illoyalität gegenüber der 
Gesellschaft« (Alexander/Staub, Der Ver
brecher und sein Richter, in Mitscherlich, 
Psychoanalyse und Justiz. Frankfurt: 
suhrkamp, 1971, S. 207) gerät - aber 
nicht nur in Tegel setzen sich viele Psy
chologen gern diesem Verdacht aus. 0 
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A 4: Rechtswidrig? 
Ist die Abschirmstation eine wirkungsvolle Waffe gegen anstaltsinterne 

Drogendealer oder nur eine getarnte Kapitulation vor diesen? 

S chon in der Überschrift des ersten 
Buches einer für ganz Europa 
grundlegenden Gesetzessamm

lung wird zwischen Recht (ius) und Ge
rechtigkeit (iustitia) unterschieden um 
ersteres dann als »ars boni et aequi«, also 
als »Kunst des Guten und Angemesse
nen« (Digesten, 1,1,1 pr.) zu definieren. 

Und da es im folgenden genau darum 
gehen wird, ob und inwieweit die 1979 
für 26 Häftlinge eingerichtete Abschirm
station (A 4) in der Teilanstalt (TA) I der 

unterschiedliche Meinungen gibt, daß 
d er Iichtblick aber viele Gründe hat -
und im folgenden auch nennen wird - je
den Umgang mit Drogen innerhalb ge
schlossener Anstalten strikt abzulehnen. 

Bei den auf A 4 Verwahrten handelt es 
sich nun in der Regel um Menschen, die 
in irgendeiner Form mit dem anstaltsin
ternen Drogenhandel in Verbindung ge
bracht werden, was die Annahme zuläßt, 
die Absonderung sei zu Recht erfolgt. 
Aber schon diese Annahme wirft Fragen 

1985 bedurfte es zur Verlegung nach A 4 noch einer 
Verurteilung - heute reichen schon ein begründeter 

Verdacht oder eine Befürchtung 

Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel ein an
gemessenes Mittel ist, »gefahrdete Ge
fangene vor gefährlichen« (Lore-Maria 
Peschel-Gutzeit, SPD, Hamburger Justiz
senatorin über die Abschirmstation in der 
Hamburger JVA, zit. n. die tageszeitung, 
26.02.99, S. 28) zu schützen, sei hier auch 
gesagt, was unter Angemessenheit zu 
verstehen ist: nämlich ein Recht nicht so 
lange und nicht so kleinlich genau zu 
verfolgen bis es zum Unrecht wird (vgl. 
Aristoteles, Nikomachische Ethik, 1137 
b 35ft). 

In der vorletzten Ausgabe des Iicht
blicks (4-5/98) hatte die Redaktionsge
meinschaft dieses Gefangenenmagazins 
darauf hingewiesen, daß die Unterbrin
gung auf A 4 möglicherweise mit Verstös
sen gegen geltendes Straf- und Strafvoll
zugsrecht verbunden sein könnte und daß 
»über diese möglichen Widerrechtlich
keiteil hinaus« verschiedene Vorschriften 
des Strafgesetzbuches (StGB) »seitens 
der Anstalts- und Teilanstaltsleitung 
rechtsfehlerhaft ausgelegt und angewandt 
worden sein<< (a.a.O., S. 27) könnten. Es 
ist daher sowohl das Vorliegen oder 
Nicht-Vorliegen von Angemessenheil als 
auch das mögliche Vorliegen von Un
rechtstatbeständen zu prüfen. 

Vorab muß sehr deutlich gemacht wer
den, daß es zum Thema Drogen, Drogen
handel und-konsumaußerhalb geschlos
sener Anstalten zwar selbst innerhalb der 
relativ kleinen Redaktionsgemeinschaft 
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auf: Wer hat eigentlich »in Verbindung 
gebracht«? Was ist unter »Regel« oder 
»irgendeiner Form« zu verstehen? 

Ein Mitarbeiter der »Abteilung Sicher
heit und Zentrale Aufgaben«, deren »Ar
beitsgruppe Drogen« intern kurz »Sicher
heit« genannt wird, stellte gegenüber dem 
Iichtblick fest, daß es keinerlei Abwei
chung von der Regel gäbe: niemand wür
de nach A 4 verlegt werden, der nicht 
nachgewiesenermaßen mit Drogen han
deln würde oder im Besitz verkaufsfähi
ger Drogenmengen wäre. 

Die Frage, ob auf A 4 auch Menschen 
leben müßten, die nichts mit Drogen zu 
nm hätten, meinte der Vollzugsdienstlei
ter (VDL) der TA I nicht beantworten zu 
können: das wisse er nicht. 

Und der Leiter der »Sicherheit« war, 
nach anfänglich signalisierter Gesprächs
bereitschaft, dann doch nicht bereit, über
haupt Auskünfte zu geben: da müsse erst 
die Anstaltsleitung befragt werden. (Das 
Ergebnis dieser Befragung lag bis Redak
tionsschluß noch nicht vor.) 

Im Lichte dieser Auskunftspolitik er
halten Aussagen der auf A 4 unterge
brachten Häftlinge, daß zumindest in 
zwei aktuellen Fällen eine Verlegung auf 
diese Station ohne irgendeine Verbindung 
zu Rauschgift erfolgt sein soll, eine Be
deutung, dje selbst das Gerücht, die »Si
cherheit«. würde schon mal eine solche 
Verlegung anordnen, um den Mangel an 
sonstigen Arbeitsnachweisen auszuglei-
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chen, glaubwürdig erscheinen lassen. 
Wenn dann noch berücksichtigt wird, daß 
der Senator für Justiz und Bundesange
legenheiten, Abt. V (JustizvolJzug), sechs 
Jahre nach Gründung der >>sog . Ab
schirmstation für Rauschgifthändler« er
klärte, daß für eine Verlegung nach A 4 
nicht notwendig e ine Verurteilung »we
gen Drogenhandels oder wegen erhebli
chen Drogenbesitzes« vorliegen mußte, 
sondern daß es ausreichte, »dieser De
likte dringend verdächtig« (Justizvollzug 
in Berlin, 1985, S. 59) zu sein, dann ist 
auch zu fragen, weshalb die an gleicher 
Stelle versprochene» laufende Anpassung 
der Vollzugsbedingungen in diesem Be
reich« nur dazu geführt hat, daß heute 
überhaupt nicht mehr von der Einbezie
hung von Gerichten gesprochen wird: 
nach A 4 werden zur Zeit Häftlinge ver
legt, die >>aufgrund von Erkenntnissen der 
Abteilung Sicherheit und Zentrale Auf
gaben in den begründeten Verdacht ge
raten sind, in der Anstalt mit Drogen zu 
handeln oder bei denen aufgrund ihrer 
Verurteilung zu befürchten ist, daß sie ih
ren Drogenhandel in der Anstalt fortset
zen werden« (100 Jahre Justizvollzugs
anstalt Tegel, Berlin: JVA-Tegel, Hrsg., 
1998, s. 157). 

1985 bedurfte es also zur Verlegung 
nach A 4 noch einer Verurteilung wegen 
anstaltsinternen Handels mit bzw. Besit
zes von Drogen oder ei nes dringenden 
Verdachts, heute reichen schon ein von 
der »Sicherheit« begründeter Verdacht 
oder eine Unterstellung(= wenn >>ZU be
fürchten ist«) für die Verlegung aus. 

Diese Kriterien sind angesichtsder er
heblichen Haftverschärfung, die das Ver
wahrtwerden auf A 4 für den einzelnen 
bedeutet, unangemessen - zumal eine nur 
auf Verdacht erfolgte Verlegung keine 
den Drogenhandel verringernde Ab
schreckung und keine tatsächliche Isola
tion von Dealern bewirken kann: so lan
ge nämlich ein Häftling behaupten druf, 
daß bloßer Verdacht oder gar nur eine Be
fürchtung ausreichen, um in Absonde
rungshaft zu kommen, so lange wird er 
glaubhaft behaupten können, er sei nach 
A 4 verlegt worden, ohne daß er inner
halb der JVA-Tegel mit Drogen zu ge-



habt hätte. Und welcher Dealer soll A 4 
da so sehr als Drohung begreifen, daß er 
seine »Geschäftstätigkeit« einsteHt, wenn 
das Risiko einer Absonderung auch ohne 
Teilnahme an Drogengeschäften gegeben 
ist? Außerdem steht gerade dem organi
sierten Dealer- und um diesen geht es ja 
hauptsächlich - ein so erhebliches und 
mit massiver Gewalt verbundenes Droh
potential zur Verfügung. daß er sich vor 
den Verdacht auslösenden »Lampenbau
ern« (Verrätern) sicher fühlen kann: Der 
»Sicherheit« bleiben nur die wenig oder 
gar nicht organisierten »kleinen Fische« 
sowie die wegen zu unrecht erfolgter Be
schuldigungen in Verdacht Geratenen. 

Sollte einer der innerhalb oder außer
halb der JV A-Tegel Verantwortlichen die
ser Darstellung etwas entgegenzusetzen 
haben, würde sich die Redaktionsgemein
schaft des Iichtbiicks freuen - bis dahin 
bleiben nur Bestätigungen. 

Auch in Hinsicht auf die Form wie 
Häftlinge in Verbindung mit Drogen ge
bracht werden können: »Die zu der da
maligen Verlegung [des X] führende An
schuldigung eines drogenabhängigen 
Mithäftlings [Y] widerrief dieser glaub
haft im Strafgerichtsprozeß [ ... ] und er
klärte, daß er [Y] den Beschwerdeführer 
[X] seinerzeit fälschlich belastet habe, um 
hieraus Vergünstigungen zu erhalten. Der 
in der Vernehmung anwesende Kriminal
beamte. der hauptsächlich hinsichtlich 
des anstaltsinternen Drogenhandels er
mittelnd tätig ist, bestätigte. daß die Aus
sagen der Mithäftlinge häufig nicht der 
Wahrheit entsprechen, sondern auf Ra
cheabsichten [z.B. unbezahlte Spielschul
den] oder Vorteilsabsichten (z.B. Straf
freiheit, Hafterleichterungen] fußen. Der 
Antragsteller [X] wurde freigesprochen« 
(aus einem dem liehtblick vorliegenden 
Rechtsanwaltsschreiben an das Berliner 
Landgericht) und befindet sieb seit meh
reren Jahren auf A 4 (trotz § 88 V St
VollzG). 

Auch hinsichtlich des Drohpotentials 
gibt es Bestätigungen: Am 25.01.1999 
wurde ein Häfiling trotzseiner »mehrfach 
und nachdrücklich« geäußerten Todes
angst von Haus I in die TA II verlegt wo 
er ca ))2Y:z Stunden nach Verlegung<< (Dr. 
Michael Nelken, Rechtspolitischer Spre
cher der POS, am 03.02.99 an den Vor
sitzenden des Rechtsausschusses des Ber
liner Abgeordnetenhauses, Norbcrt 
Schellberg, Bündnis 90/Die Grünen) von 
drei Mitgefangenen so erheblich verletzt 
wurde, daß er nur aufgrund einer rasch 
erfolgten Überführung (per Hubschrau-

ber) in ein externes Krankenhaus geret
tet werden konnte. »Herr Flügge (Sen
Just) führt [dazu] aus, [ ... ] Der Hinter
grund sei unklar: Drogengeschäfte wür
den vermutet« (»lnhaltsprotokoll Recht 
13/-l2« der Rechtsausschußsitzung vom 
18.02.99). 

Auf die Aufführung weiterer, dem 
liehtblick vorliegender Beispiele kann 
verzichtet werden: schon jetzt läßt sich 
gut deutlich machen, was sich auch ge
gen jeglichen Umgang mit Drogen inner
halb einer Vollzugsanstalt vorbringen 
läßt: daß nämlich gerade in geschlosse
nen Einrichtungen sämtliche der ohnehin 
unerfreulichen Begleiterscheinungen des 
Drogenerwerbs (Beschaffungskriminali
tät) und -konsums verstärkt werden. 

Insbesondere die »User« (Drogenkon
sumenten) sind nicht nur wegen der zum 
Teil kriminell minderwertigen Qualität 
der Drogen gefahrdet. sondern auch we
gen der äußeren Vollzugsbedingungen, 
die ihre inneren Verhältnisse so erheblich 
aus dem Gleichgewicht bringen und da
durch anfallig für seelische Krankheiten 
machen, daß schon die Einnahme soge
nannter weicher Drogen (vgl. der lieht
blick 6/98, S. 24f) zu Psychosen führen 
kann. Dem liehtblick wurden aJiein im 
letzten Jahr zwei Fälle bekannt, in denen 
bloßes Haschischrauchen direkt in die 

keitskreislauf in Gang setzt, der nahezu 
jeden Häftling berührt (vgl. Broschüre, 
S. 218) und sich nicht nur auf den Han
del mit Waren aller Art beschränkt, son
dern auch verschiedenste »Dienstleistun
gen« (Sex- und Inkassodienste sowie 
Transport und Lagern von Verbotenem 
wie z.B. Alkohol , Bargeld, Drogen. 
Werkzeuge) umfaßt. 

Jeder, der sich diesem subkulturellen 
Geschäftsleben nicht vollständig entzieht, 
ist zumindest indirekt auch mit dem Dro
gengeschäft in Verbindung zu bringen. 
Und genau daraus ergibt sich die beson
dere Problematik der Verdachtsentste
hung: Der mit Drogen von der »Sicher
heit« aufgegriffene User wird nicht sei
ne Dealer verraten, sondern entweder 
Mithäftlinge. mit denen er einmal beson
ders schlechte »Geschäfte« gemacht hat 
oder solche, die er weder für nützlich 
noch für gefährlich hält. 

Wenn die Sicherheit nun einen Namen 
hat, muß sie den Namensträger überprü
fen. Und bei welchem der zur Zeit knapp 
1.700 Tegeler Häftlinge, von denen »nur« 
etwa 500 konkret etwas mit Drogen zu 
tun haben, ließe sich nicht bei intensiver 
Kontrolle etwas ftnden, woraus sich ein 
Verdacht konstruieren ließe? 

Damit sind sowohl die formalen als 
auch die konkreten zu einer Verlegung 

Jeder, der sich dem subkultureilen Geschäftsleben 
nicht vollständig entzieht, ist zumindest indirekt auch 
mit dem Drogengeschäft in Verbindung zu bringen. 

Psychiatrisch-Neurologische Abteilung 
(PN) des Krankenhauses der Berliner 
Vollzugsanstalten (vgl. der liehtblick 
4-5/98. S. 42f) führte. 

Da aber schon Gerichte auch Häftlin
gen ein gewisses Recht auf Selbstschä
digung oder, wie es ein Mitarbeiter der 
»Sicherheit« ausdrückte, ein )>Recht auf 
eigenen Rausch« zugestanden haben, sei 
diesem medizinischen Gesichtspunkt hier 
nicht weiter nachgegangen - zumal der 
Umgang mit Drogen nicht nur den 
»User« gefährdet: Da Rauschgifthändler 
nur in sehr seltenen Fällen Waren als Zah
lungsmittel akzeptieren, die legal in der 
Anstalt erworben werden können (z.B. 
Lebensmittel), sondern nur Bargeld (des
sen Besitz verboten ist), Uhren, Schmuck 
oder ähnlich leicht und gewinnträchtig zu 
veräußernde Wertgegenstände, müssen 
die User diese Gegenstände oder Bargeld 
beschaffen, was legal kaum möglich ist 
und in jedem Falle einen Geschäftstätig-
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nach A 4 führenden Kriterien als untaug
lich und unangemessen dargelegt, so daß 
sich die Frage nach dem Recht der An
staltsleitung, den Abgesonderten ver
schiedene Rechte (z.B. die Möglichkeit, 
den Verteidiger umgebend zu erreichen 
oder auf dem Haftraum zu empfangen, 
oder häufiger als einmal 14tägig zu tele
fonieren) zu nehmen. von selbst beant
wortet. 

Übrig bleibt daher die Forderung, die 
Unmöglichkeit, das Geschäft mit den 
Drogen verhindern zu können, nicht län
ger mit der Anwendung unangemessener 
Mittel zu tarnen: entweder die Abgeson
derten erhalten menschenwürdige Haft
bedingungen auch in Hinsicht auf ihre 
Besuche, Erwerbs- und sonstigen Be
schäftigungsmöglichkeiten oder es dür
fen wirklich nur die des Drogenhandels 
Überführten, also die rechtskräftig we
gen anstaltsinternen Drogenhandels Ver
urteilten abgesondert werden. 0 
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Arbeit 

Arbeit in Tegel II 
So detailliert und kritisch wie möglich werden in diesem Teil der Serie die 

ersten Betriebe dargestellt - die Reihenfolge stellt (k)eine Wertung dar 

Die 
Glaserei 

D er erste Betrieb, der hier in an
gekündigter Weise (der licht 
blick 6/98, S. lOt) vorgestellt 

wird, ist gleichzeitig der erste und bisher 
einzige, dessen Betriebsleiter zugeben, 
vom OE-Prozeß (vgl. der lichtblick4-
5/98, S. 4-7) deut-
lieh betroffen zu 
sein : die Glaserei. 

Dieser von zwei 
- künftig nur noch 
von einem- Beam
ten geführte Be
trieb, der als an
staltsinterner Re
paraturdienst be
gann und sich dann 
rasch zu einem Be
trieb entwickelte, 
der von verschie
denen Auftragge
bern - »Senator für 
Bau- und Woh-

.. .. 
;: 
;:; 

nungswesen (örtli- s 
ehe Bauleitung); ~ 
Senator für Justiz '"' 
(Vollzugs- und Untersuchungshaftanstalt 
für Frauen), Ber!jner Feuerwehr« - mit 
der» Neuverglasung von Fenstern, Türen 
und Trennwänden« sowie »dem Einset
zen von Sicherheits- und Panzerglaschei
ben« betraut wurde, hat erst Mitte der 
70er Jahre eigene Räume erhalten: ur
sprüngUch war die Glaserei nämlich ein 
»Fachbereich des Baukommandos« und 
»in den Räumen der Malerei mit unter
gebracht« (Berufliche Aus- und Fortbil
dung der Gefangenen im Strafvollzug, 
Berlin: JVA-Tegel, 1976, S. 28). 

Lange nachdem sich die Glaserei nicht 
nur räumliche, sondern auch organisato
rische Selbständigkeit erarbeitet hatte, 
wurde sie jetzt wieder der Bauabteilung, 
d.h. dem im März 1972 gegründeten 
Lehrbauhof zu- bzw. untergeordnet. 

Das scheint in vielerlei Hinsicht sinn
voll zu sein: Durch die Zusammenlegung 
der Betriebe könnte sich zum einen das 
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Ausgaben-/Einnahmenverhältnis verbes
sern - der Lehrbauhof gab 1997 für Roh
stoffe und Arbeitsgeräte 100.000,- DM 
(Einnahmen: 20 TDM) aus, während die 
Glaserei im selben Jahr 40.000,- DM 
(Einnahmen 10 TDM) für Rohstoffe und 
sonstige Verbrauchsmittel benötigte. 

Zum anderen könnte die BündeJung 
der betrieblichen Kräfte und Möglichkei
ten zum Abbau der bislang üblichen Ar
beitsverdopplung bei der Werbung, Be-

treuung und Belieferung von Auftragge
bern führen und darüber hinaus auch den 
Buchhaltungsaufwand reduzieren helfen. 

Dazu müßten den Betriebsleitern ne
ben der entsprechenden Verantwortung 
auch die erforderlichen Handlungs- und 
Entscheidungsspielräume übertragen 
werden, was aber angesichts des immen
sen Bestandes an reinem Verwaltungsper
sonal wohl nicht so bald der Fall sein 
wird. Die Betriebsführung wird deshalb 
weiterhin vom sogenannten grünen Tisch 
aus stattfinden, von wo aus beispielswei
se entschieden werden kann, daß die Gla
serei ihre gewinnträchtige und gelegent
lich sogar preisgekrönte Produktion von 
Tiffany-Lampen aufzugeben hat, um rund 
ein Dutzend Häftlinge für diverse exter
ne Firmen Plastikbehälter waschen, Ble
che entgraten oder ähnlich fachfremde 
Tätigkeiten auszuüben zu lassen. Den
noch hat sich die Glaserei auf die seit dem 
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Lohn-Entscheid des Bundesverfassungs
gerichts (vgl. der lichtblick3/98, S. 33) 
noch mehr als je zuvor zu beachtende 
Nachfrage des externen Marktes einge
stellt und sich von der untersagten Blei
auf die (noch) erlaubte Kunstverglasung 
umgestellt. Für diesen lukrativen Ge
schäftsbereich bedarf es besonders gut 
ausgebildeter Arbeitskräfte, von denen 
jedoch nur zwei zur Verfügung stehen. 

Diese beiden Häftlinge stellen sehens
werte Spiegel und 
Glaseinsätze fü r 
Türen, Bauern
schränke und ande
res Mobiliar her. 
Und da die Auf
traggeber - wie in 
den 70er Jahren -
Material und Roh
stoffe selbst be
schaffen müssen, 
also nur die reine 
Arbeit zu bezahlen 
haben (für die Ar
beiter heißt das 
rund 12,- DM pro 
Tag), scheint der 
Ausbau dieser Ab
teilung sinnvoll zu 
sein - zumal die 

Kompetenz des vorhandenen Personals 
ausreicht, um neue Fachkräfte auszubil
den bzw. anzulernen (eine echte Berufs
ausbildung, wie sie 1975 von der dama
ligen Anstaltsleitung, der Berliner Hand
werkskammer und der Glaserinnung ge
plant war, gibt es in diesem Betrieb nicht). 

Andererseits hilft es der Glaserei auf 
Dauer nicht, sich auf Spezialitäten zu 
konzentrieren: der in- und externe Markt 
für Neu- und Reparatur- und IsoUerver
glasungen ist groß. Um Arbeitsplätze zu 
sichern (und vielleicht sogar neue zu 
schaffen), muß er für die Justizvollzugs
anstalt (JV A) Tegel erschlossen werden. 

Dazu bedarf es eines breiten, auf ver
schiedenste Auftraggeber zugeschnitte
nen Angebots. Daß dieses schon jetzt in 
einer überraschend hohen Qualität erstellt 
werden kann, muß allen möglichen Auf
traggebern - Schulen und ähnUche Be
hörden sowie Privatpersonen und Unter-



nehmen - erfahren. Der Leistungskata
log, der zum Ende des Jahres erscheinen 
soll, könnte das richtige Informationsmit
tel dazu sein. Wer schon jetzt wissen 
möchte. was genau zu welchem Preis ge
leistet wird, kann die Glaserei anrufen: 
43 83- 396. 0 

Der 
Lehrbauhof 

Als arn 02.10.1898 dieersten Häft
linge in die Tegeler Strafanstalt 
einzogen (vgl. der liehtblick 

4-5/98, S . 23; » 100 Jahre Justizvollzugs
anstalt Tegel«, S. llf), hatten die meisten 
von ihnen gleich 
mit dem Bau zu 
tun: sie mußten 
Aufräumungs-, 
Einebnungs- und 
Baureinigungsar
beiten verrichten, 
Ausstattungsteile 
anfertigen, Ergän
zungsgebäude her
bzw. fertigsteilen 
und sogar ein Be
amtenhaus bauen. 

Heute ist dieser 
noch nicht vom 
OE-Prozeß betrof- .... 

~ fene Betrieb mit 
= 

anstaltsinternen ;; 
E 

Reparaturen, Stra- o; 
Q 

ßen- und Wege- <; 

bauarbeiten sowie g 
mit der Herstel
lung von Betonfertigteilen und Wegeplat
ten beschäftigt. Darüber hinaus gibt es 
ein Bau-Außenkommando. daß mit dem 
Ausbau und der Instandhaltung von 
Dienstwohnungen (Achtung: Zellen sind 
keine Wohnungen) betraut ist. 

Zwischen dem Einst und Heute liegt 
das Jahr 1972, was deshalb so bemer
kenswert ist, weil im März jenes Jahres 
ein von der Handwerkskammer als Aus
bildungsstätte anerkannter Lehrbauhof 
gegründet und am 01.04.72 in Betrieb ge
nommen wurde. Geblieben ist davon nur 
noch der Name: ausgebildet wird nicht 
mehr. Dabei waren die 15, später 20 Aus
bildungsplätze ebenso gut wie begehrt. 
Vor allem stellte die Ausbildung sicher. 
daß dem Anfang der 80er Jahre mit dem 
Lehrbauhof zu einem Betrieb verschmol
zenen Bauhof ständig qualifizierter Nach
wuchs zur Verfügung stand - und zwar 

Arbeit 

in vielen Bereichen: Wer nämlich Mau
rer- oder Steinsetzerlehrling war. lernte 
nicht nur die üblichen Maurer-, Putz-, 
Beton-, Erd- und Abrißarbeiten kennen, 
sondern erfuhr auch etwas über Fliesen
leger-. Linoleum- und Zimrnererarbeiten. 

Die Leistung der insgesamt 25 bis 50 
Bauhandwerker des Baukommandos war 
dementsprechend hoch und wurde in der 
schon erwähnten (S. 42) Broschüre über 
die>> Berufliche Aus- und Fortbildung ... « 
gewürdigt: »In Anbetracht der derzeiti
gen Sparmaßnahmen entlasten die vom 
Bauhof ausgeführten Arbeiten den Haus
halt des Senats erheblich« (a.a.O .. S. 31). 

Das gilt auch heute noch - auch wenn 
den offiziellen Einnahmen in Höhe von 
20.000,- DM allein 100.000,- DM an 

Ausgaben für Rohstoffe und Zutaten so
wie Arbeitsmaschinen entgegenstehen. 

Allen Verwaltungsreformen und OE
Prozessen zum Trotz gilt immer nämlich 
noch das kameralistische Abrechnungs
system (vgl. der lichtblick6/98. S. 11), 
das jeden Ansatz wirtschaftlicher Be
triebsführung unter grünen Tischtüchern 
im Keim erstickt, weil viele Arbeiten 
ohne Kostenerstattung auszuführen sind. 
behördeninterne Umsätze nur rein buch
mäßig stattfinden und Preise durch die 
Arbeitsverwaltungsordnung festgelegt 
werden (d.h. nur dann, wenn der ermit
telte Preis eindeutig unterhalb der in der 
freien Wirtschaft üblichen Preise liegt, 
werden Gewinnzuschläge festgesetzt). 

Von den derzeit sechs ausgewiesenen 
Baufachleuten, die den Lehrbauhof füh 
ren. wäre vermutlich jeder einzelne so
fort in der Lage, die durchschnittlich 30 
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bis 40 Häftlinge (beim Bau herrscht 
schon saisonbedingt eine große Fluktua
tion) gewinnträchtig zu beschäftigen -
und zwar selbst dann. wenn der bisheri
ge Kalkulationsvorteil in Form von Nied
riglöhnen wegfällt (bis zum 01.01.2000 
muß ja die Entlohnung der Häftlinge mit 
der Verfassung in Einklang gebracht 
worden sein). 

Um eine wirtschaftlich ergiebige Be
schäftigung beim Bau langfristig sicher
zustellen. sollten die möglichen Auftrag
geber (s.S. 42) so schnell und umfassend 
wie möglich von der Leistungsfähigkeit 
der Maurer, Bauhelfer, Putzer, Fliesen
und Rohrleger in Tegel informiert wer
den. Daß die bisherige Preisliste nicht das 
geeignete Mittel dazu ist, wurde bereits 

erkannt: auch die 
Bauabteilung plant 
die Herausgabe ei
nes Produktkata
logs. 

Zu hoffen ist, 
daß dieser Katalog 
nicht nur Bilder 
und Preise der 
(bisher 30) Er
zeugnisse des 
Lehrbauhofes ent
halten wird, son
dern auch Informa
tionen über Stand
ortnach teile: so 
fehlt es häufig an 
moderner Ausstat
tung, die Qualifi
kation der Mitar
beiter ist recht un
beständig und der 

Bezug von Baustoffen ist wegen der orts
bedingten Sicherheitsauflagen schwierig. 
Denn nur dann. wenn nicht nur über den 
Preis (Palisaden z.B. ab I ,35 DM - incl. 
Lieferung frei Haus) verkauft, sondern 
auch fair auf Schwierigkeiten und Qua
litätsengpässe hingewiesen wird, lassen 
sich dauerhafte Geschäftsbeziehungen 
auf- und ausbauen. Allen, die sich für 
Produkte aus Beton interessieren. kann 
jedoch gesagt werden, daß sich der Blick 
nach Tegellohnt: Abfallkübel, Blumen
kästen. Baurnringe, Ptlanzenwannen, Vo
geltränken, Gartenbänke, und natürlich 
Platten aller Art werden hier von Men
schen hergestellt, die ihr Handwerk ver
stehen - auch wenn vielleicht nicht im
mer alle DIN-Erfordernisse eingehalten 
werden. Wer sich mit dem Lehrbauhof 
der NA in Verbindung setzen möchte. 
kann dies telefonisch tun: 4383 - 272.0 
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Die 
Hausarbeiter 

I n einer Justizvollzugsanstalt (JVA) 
gibt es - genau wie außerhalb von 
JVAs - mehr Menschen als »wirt

schaftlich ergiebige« (§ 37 Absatz ll St
VollzG) Arbeitsplätze. Und genau wie 
draußen auch, gibt es in einer solchen 

Arbeit 

Einkommenskrösus unter den Hausar
beitern ist da der ebenfalls mit Lohnsru
fe III entlohnte »Hausarbeiter ZVLD«: 
Von Montags bis Sonntags gilt dieser in 
der kurz »Diätküche« genannten »Zen
tralen Verpflegungs- und Lebensmittel
ausgabe Diät« beschäftige »Diät-Kalf« 
als vollbeschäftigt Wie der ZBV soll 
auch er bis zu sechs Monate lang ange
lernt werden, um seinen Job richtig aus
üben zu können. Zu diesem Job gehört 

und »Hausarbeiter des Sprechzen
trums«, die dafür zu sorgen haben, daß 
sich nicht nur Beamte und Häftlinge, son
dern auch externe Gäste nicht allzusehr
der Ungewöhnlichkeit ihrer Umgebung 
bewußt werden. 

Ist der Kalfaktor (wörtlich: Warmmacher) 
wirklich eiii Häftling, »der dem Gefangenenwärter 

zur Hand geht«? 

Auf die Frage, wie es denn bei ihnen 
mit Reinigungs-, insbesondere mit Des
infektionsmitrein aussehen würde, kam 
durchweg die Antwort: »Schlecht« oder 
»immer weniger«. Ob sie wenigstens für 
die Spielbereiche der Kinder so etwas wie 
»Lysoform« erhalten würden? »Nie ge
hört« -lediglich Essigreiniger gäbe es ab 
und zu. 

Da diese Sparpolitik von außen, das 
heißt ohne Kenntnis der Auswirkungen 
angeordnet wird, können auch engagier
te Beamte kaum etwas daran ändern. 

Anstalt Arbeiten, die nicht nur wirtschaft
lich unergiebig, also schlecht bezahlt, 
sondern häufig auch noch mit unerfreu
lichen Tätigkeiten verbunden sind. 

Besonders schlecht bezahlt sind die 
meist mit besonders unerfreulichen Tä
tigkeiten verbundenen Hausarbeiterjobs. 
Vielen älteren Menschen dürfte der Be
griff »Kalfaktor« geläufiger sein, als die 
Bezeichnung »Hausarbeiter«. Wie sich 
im folgenden zeigen wird, haben beide 
Ausdrücke ihre Berechtigung: 

Das Wort Kalfaktor setzt sich aus den 
lateinischen Worten »caldius« (warm, 
heiß) und »facere« (machen) zusammen. 
Der cal(e)factor war dementsprechend 
der» Warrnrnacher«, insbesondere der mit 
dem Heizen betraute Schüler. In Strafan
stalten wurde daraus der Häftling, »der 
dem Gefangenenwärter zur Hand geht« 
(Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 6.Aufl., 
Gütersloh: Bertelsmann, 1997). 

Abgesehen davon, daß jedes Wärter
dasein ein tierisches Verhalten voraus-· 
setzt, stimmt auch das Zur-Hand-gehen 
nur bedingt: Lediglich der »Hausarbei
ter ZBV«, also der Hausarbeiter zur be
sonderen Verwendung ist dazu da, ins
besondere dem Vollzugsdienstleiter 
(VDL) der jeweiligen Teilanstalt (TA) 
behilflich zu sein, wenn es um den Trans
port von Möbeln oder um ähnliche, kurz
fristig zu erledigende Tätigkeiten geht. 

Derlei Aufgaben werden in den amtli
chen Arbeitsplatzbeschreibungen als 
»Arbeit in verschiedenen Körperhaltun
gen« bezeichnet und mit der höchsten für 
»Kalfis« erreichbaren Lohnstufe (lli, das 
sind knapp 11,- DM pro Tag) bezahlt. 

Allerdings ist der ZBV trotzder ganz
tägigen Pflicht, sich abrufbar zu halten, 
nur ein Halbtagsjob, was die für einen 
Hausarbeiter enorm hohe Lohnstufe re
lativiert. 
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vor allem die allem die richtige Ausgabe 
der acht besonderen Kostformen (z.B. 
Vegetarier-, Moslem- oder Sterbekost) 
und etwa ein Dutzend Zusatzverpflegun
gen (besonders eiweißhaltige Kost, Obst 
etc.). Auch die möglichst gerechte Ver
teilung von Brot und Brotbelägen in der 
jeweiligen TA gehört zu den (im übrigen 
kaum lösbaren) Aufgaben dieses Kalfis. 

Außer den ZBVs, von denen sich je
der VDL mindestens einen »hält«, und 
den durchschnittlich zwei Hausarbeitern 
der DiähKüche gibt es noch weitere spe
zielle Kalfaktoren: 

die »Hausarbeiter OB-Umkleideräu
me« (kurz HGB), die ihrem Gruppenbe-

Pfiffige VDLs sorgen aber zumindest 
dafür, daß ein Maximum an Häftlingen 
beschäftigt wird; dazu gehört auch, daß 
sie beispielsweise mehr Hausarbeiterstel
len führen als Bedarf vorhanden ist - sie 
können diese Häftlinge dann als Hausar
beiter (z.B. an die Arztgeschäftstellen) 
»verleihen«. (Auch der »Einkauf«, der in 
den nächsten Ausgaben des liehtblick 
beschrieben wird, arbeitet gelegentlich 
mit »geliehenen« Mitarbeitern). 

Die Tätigkeiten dieser »Spezialisten«, 
die sich vor ihrer Anstellung alle (bis auf 
Hof- und Pforten-Kalfis) einen gültigen 

Angesichts der Tätigkeiten der »Kalfis« sind knapp 
7,94 - DM pro Tag (Lohnstufe I) Unrecht: 

entlohnt alle Hausarbeiter mit Lohnstufe III 

treuer (GB), also ihrem (oder ihren) Sta
tionsbeamten die Umkleide- und Sanitär
raume sauberhalten; »Hausarbeiter GL
Räume« (HGL), die dem als Gruppen
leiter (GL) bezeichneten Sozialarbeiter 
oder (in der SothA) Therapeuten ihrer 
Station hinterherräumen; 

»Pfortenhausarbeiter« (Pforte), die im 
Einlaß- und Ausgangsbereich der Anstalt 
tätig sind; 

»H_ofarbeiter« (Hof), die rund um die 
Teilanstalten und deren gelegentlich als 
Mülleimer benutzten Fenstern das auf
sammeln müssen, was ihre Mithäftlinge 
nicht mehr als verwertbar ansahen; 

»Zentralreiniger« (Zentrale), die inner
halb der Anstalt ähnliches leisten; 

» Hausverwaltungsreiniger« (Verwal
tung), die für die Elite der Beamtenschaft 
putzen dürfen (unbestätigten Gerüchten 
zufolge soll hier genausoviel Dreck pro
duziert werden wie überall); 
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Gesundheitspaß besorgen müssen, sind 
relativ streBfrei zu erledigen, auch wenn 
die Arbeit auf dem »Hof«, also die Ar
beit um die Teilanstalten herum ähnlich 
unangenehm ist wie die des A & B-Kom
mandos (s.S. 46). 

Daß ein HGB weniger häufig kontrol
liert wird als der Pfortenhausarbeiter (der 
zur Ausübung dieses dieses Jobs aller
dings »ZU Außenmaßnahmen zugelas
sen« sein muß), wird durch die gelegent
liche Mehrarbeit ausgeglichen, die der 
HGB oder der HGL zu leisten hat. 

Zwischen dem HGB und dem HGL 
gibt es einen bemerkenswerten Unter
schied: nämlich die Lohnstufe. Der HGB · 
erhält, wie die in der Pforte und der Arzt
geschäftsstelle beschäftigten Hausarbei
ter Lohnstufe li, während alle anderen 
Kalfaktoren nur Lohnstufe I erhalten. Das 
ist nicht hinnehmbar: Die Lohnstufe III, 
das sind knapp 10,60-DM pro Tag (nicht 
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setzt werden« (Punkt 3. des Protokolls) 
- obwohl: »Die Stationsbeamten sind 
[durch die Insassenvertreter oder/und den 
TAL?] angehalten, dienstlich zu melden, 
wenn einzelne [oder mehrere) Hausarbei
ter im Verdacht stehen. aktive Drogen
konsumenten zu sein; diese werden dann 
sofort abgelöst« (Punkt vier des Proto
kolls). 

Auch zur »Hygienebekleidung der 
Hausarbeiter« haben die Tegeler Insas
senvertreter etwas bemerkenswertes fest
gehalten: daß »bei der Essensausgabe« 
zwar »Jacke und Mütze« getragen wer-

nungslos sich Hausarbeiter fühlen: was 
sie nämlich jetzt geputzt haben, ist spä
testens nach fünf Minuten wieder reini
gungsbedürftig. 

Außer der zumindest in der TA 1 gele
gentlich bedrohlich anmutenden Essens
ausgabe und der frustrierenden Arbeit des 
Saubermachens gibt es noch den beson
ders unangenehmen Wäschetausch: Da 
den Häftlingen kaum noch Reinigungs
mittel zur Verfügung stehen, werden 
Handtücher häufig als Scheuerlappen 
benutzt, was bei den permanent ver
schmutzten Hafträumen das Anfassen 

pro Stunde!), muß für alle Hausarbeiter 
eingeführt werden. Erst recht für die 
Hauptpersonen dieses Artikels, nämlich 
für die jeweils zwei Stations-Hausarbei
ter ist eine Entlohnung nach Lohnstufe I 
weniger als dürftig - zumal diese Kaifis 
an sieben Tagen in der Woche für alles, 
wirkJich alles haftbar gemacht werden, 
was mit Sauberkeit oder der Versorgung 
mit Lebens- und Reinigungsmitteln zu 
tun hat Wenn darüber hinaus berücksich
tigt wird. daß die Stations-Kaifis zwar 
ganztägig in Anspruch genommen wer
den können, aber nur einen 3/4 Arbeits
tag bezahlt bekommen. dann ist Lohsru
fe I nicht nur dürftig, sondern Unrecht. 

Was haben diese Hausarbeiter nämlich 
alles zu tun? 

Diese Frage hätte die Redaktionsge
meinschaft der liehtblick gerne von den 
Betroffenen selbst beantworten lassen. 
Bedauerlicherweise hat es nichteiner der 
vielen vom liehtblick um persönliche Ar
beitsplatzbeschreibung gebetenen Haus
arbeiter eine solche fertiggestellt - aber 
wer beschreibt schon gern wie es ist. die 
(gelegentlich sehr lange) gebrauchten 
Socken und Unterhosen fremder Men
schen zu zählen und zu sortieren? 

Med. Untersuchungen vor der Arbeitsaufnahme sind 
Pflicht - ob auch Hepatitis- und HIV- Untersuchungen 

»erforderlich« sind, ist dem TAL III nicht bekannt 

Dafür haben die Tegeler Insassenver
treter im Protokoll ihrer Sitzung vom 
03.03.99 mit dem Teilanstaltsleiter (TAL) 
der TA ID »Zur Auswahl der Hausarbei
ter« etwas festgehalten: »Eine medizini
sche Untersuchung sei laut TAL Ill vor 
der Arbeitsaufnahmeeines Hausarbeiters 
erforderlich und werde grundsätzlich 
durchgeführt. Es würden Röntgenbilder 
der Lunge gefertigt (TBC) und Stuhlpro
ben genommen. Daß auch Blutuntersu
chungen (Hepatitis, HIV) erforderlich 
seien. ist dem TAL nicht bekannt. Er wird 
hierzu den Anstaltsarzt befragen und spä
terdazu Auskunftgeben [Vermutlich ahnt 
der TAL nicht einmal, was Leberentzün
dungen und Aids anrichten können -
sonst würde er entsprechende Untersu
chungen wohl auch ohne ärztliche Befra
gung für erforderlich halten. Zu hoffen 
ist, daß der befragte Arzt den TAL hin
reichend deutlich darüber aufklärt, wie 

den müssen, daß aber der TAL U1 >>keine 
Veranlassung« (a.a.O.) sieht. das Tragen 
von Einweg-Handschuhen anzuordnen. 

Neben der besonders in den alten Häu
sern (1. II und III)auch aus anderen Grün
den problematischen Essensausgabe (vgl. 
» I 00 Jahre Justizvollzugsanstalt Tegel«, 
S. 218, der lichtblick4/5 98, S.26) ge
hören die Reinigung der Station (Flur, 
Küche und die noch nicht zu Hafträumen 
umfunktionierten Gruppenräume) sowie 
der Wäschetausch zum Aufgabenbereich 
der Stationshausarbeiter. 

Was besonders problematisch an der 
Essensausgabe ist, wird jeder beantwor
ten können, der sich vorstellen kann wie 
es ist, einem Häftling, der wirkJich Hun
ger hat. sagen zu müssen, daß dieser tat
sächlich nicht mehr als vier Scheiben Brot 
Geweils morgends und abends) oder nur 
eine Handvoll Kartoffeln (mittags) oder 
einen Eßlöffel Marmelade zu beanspru
chen hat. Und wer sich das vorstellen 
kann, wird vielleicht nachvollziehen kön
nen wie es den Hausarbeitern geht, die 
20 Häftlinge gleichzeitig über ihre An
sprüche aufzuklären haben. 

Und wer je beim Saubermachen eines 
20 Meter langen Stationsflures von Mit
häftlingen und Beamten darauf hingewie
sen wurde, daß die gerade gereinigten 

Jacke und Mütze sind bei der Essensausgabe zu 
tragen- nicht aber Einweg-Handschuhe. 

Weshalb eigentlich nicht? 

ansteckend diese Krankheiten schon in 
ihren Vorstadien sind). 

Die Insassenvertretung rügt. daß[ ... ] 
auch aktive Drogenkonsumenten einge-

ersten fünf Meter so aussehen würden, 
als ob sie »Schon seit Wochen« nicht 
mehr sauber gemacht worden seien, der 
wird nachempfinden können, wie hoff-
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dieser meist noch feucht abgegebenen 
Handtücher zu einem unvergeßlichen Er
lebnis macht. Geradezu traumatisch wirkt 
sich das Sortieren bestimmter Socken 
oder »gefüllter« Unterhosen aus. 

Allerdings gibt es in der TA IV Wasch
maschinen. die jeder einzelne Häftling 
zum Waschen seiner Privat- und Anstalts
wäsche nutzen kann; und in den meisten 
anderen Häusern gibt es einen Wäsche
kalf, der seinem Stationskollegen mittels 
anstaltseigener Waschmaschinen zumin
dest einige unappetitliche Arbeit ab
nimmt: die Häftlinge bringen die Wäsche 
nämlich zu ihm. (In der TA I und II gibt 
es »natürlich« keine Waschmaschinen -
für diese rund 700 Tegeler HäftJinge gibt 
es ja auch keinen Stromanschluß.) 

Bei allem Respekt vor dem. was sämt
liche der hier aufgeführten Hausarbeiter 
zu leisten und zu ertragen haben, muß 
darauf hingewiesen werden, daß ihre Tä
tigkeiten zwar wesentlich unangenehmer 
sind als die Arbeiten in »normalen« An
staltsbetrieben, daß der Hausarbeiter-lob 
aber in physischer und zeitlicher Hinsicht 
weniger belastend ist als der »nonnale« 
Arbeitseinsatz. 

Außerdem darf nicht vergessen wer
den, daß der Job auch einige Vorteile hat: 
z.B. längere Aufschlußzeiten (d.h. wenn 
andere Häftlinge unter Verschluß sind, 
dürfen sie sich außerhalb ihres Haftrau
mes aufhalten). 

Schließlich, ohne die Forderung nach 
angemessener Entlohnung der Hausar
beiter in irgendeiner Form abschwächen 
zu wollen, sollte an die fast 900 Tegeler 
Häftlinge gedacht werden, die überhaupt 
keine bezahlte Arbeit haben. weil es kei
ne Arbeit gibt. 0 
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Arbeit und 
die Folgen 

N orbert Schellberg (Bündnis 90/ 
Die Grünen) wollte im Rahmen 
einer Kleinen Anfrage 

(23 .11. 98) vom Berliner Senat erfahren, 
welche »Vergünstigungen [ . . . ] (Locke
rungen, Urlaub, Ausgang, Frei gang)[ .. . ] 
unmittelbar oder mittelbar an das Vorhan
densein von Arbeitsplätzen gekoppelt« 
sind. 

Bereits am 04.12.98 beantwortete Dr. 
Erbart Körting (s.S. 52, 53) diese Frage: 
»Von den selbständigen Lockerungsmaß
nahmen (Urlaub, Ausgang, Freigang) ist 
lediglich der Freigang nach § 11 Abs. I 
Nr. 1 StVollzG an das Vorhandensein ei
nes Arbeitsplatzes gekoppelt, wenn die
ser zwecks Ausübung eines freien Be
schäftigungsverhältnisses nach§ 39 Abs. 
I StVollzG gewährt wird«. 

Die Redaktionsgemeinschaft der 
liehtblick möchte nun gerne wissen, 
wievielen Häftlingen Anträge auf Aus
gang oder ähnliche Lockerungen abge
lehnt wurden, weil sie ja noch nicht ein
mal anstaltsintern ihre Lockerungsfahig
keit durch Teilnahme am Arbeitsleben 
bewiesen hätten. 0 

DasA&B 
Kommando 

Es sei »ein kleiner Betrieb mit vie
len Aufgaben«, sagte der Chef des 
A-Kommandos, als er um eine 

Betriebsbeschreibung für den lichtbli~k 
gebeten wurde. 

Tatsächlich ist das Außen- und Binnen
Kommando ein Nischenbetrieb, der vor 
über 30 Jahren gegründet wurde und heu
te unberührt von OE-Prozessen (vgl. der 
lichtblick4-5/98, S.4ff) oder Sparzwän
gen für Sauberkeit und Ordnung sorgt. 

Drei Beamte und, je nach Auftragsla
ge und Jahreszeit, 20 bis 30 Häftlinge 
bilden das Personal dieses Betriebes. 

Die rund 15 Beschäftigten des B-Kom
mandos sind dafür zuständig, daß im Bin
nenbereich, also innerhalb der Anstalts
mauern, Müll gesammelt und sortiert 
wird. Bei fast 1.800 Häftlingen und etwa 
1.000 Bediensteten gibt es da einiges zu 
tun: allein mit Kunststoffabfällen füllen 
sich jede Woche vier Container; dazu 
kommen wöchentlich vier Pappcontainer. 
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so daß auch ohne den verletzungsträch
tigen Glasmüll (alle 14 Tage etwa 6 Con
tainer) jeder Beschäftigte spürt wie un
terbezahlt er ist: Lohnstufe III gibt es für 
diesen Job, also täglich (nicht stündlich!) 
8,57 DM. 

Dafür müssen sieb die Leute gelegent
lich um 400 Uhr nachts wecken lassen -
und zwar dann, wenn Schnee gefallen ist 
oder zuviel Laub auf den Straßen und 
Wegen liegt: zwischen 430 und 700 muß 
nämlich deren Begeh- und Befahrbarkeil 
wiederhergeste!Jt werden. 

Geradezu eine Erholung sind da die 
Transport- oder Gartenarbeiten, für die 
das B-Kommando öfter mal herangezo
gen wird. Besonders im Sommer sieht 
dieses Kommando wegen der vielen Ar
beit im Freien wie ein Traumjob aus. Aber 
wer das erste Mal beim Aufsammeln von 
klebrigem übelriechendem Müll von Mit
häftlingen mit faulem Obst oder gar mit 
Flaschen beworfen wurde, weiß, daß dies 
bei keinem Wetter ein Traumjob ist. 

Auch die durchschnittlich vier bis acht 
Häftlinge des A-Kommandos haben kei
nen solchen. Allerdings sind ihre Tätig
keiten meist abwechslungsreicher: neben 
der Belieferung von Ämtern und Schu
len mit Produkten der NA-Tegel (z.B. 
Möbel) gehören auch kleinere Reparatur
oder Instandsetzungsarbeiten zu ihrem 
Aufgabenbereich. 

Gelegentlich wird das A-Kommando 
auch für Gartenarbeiten rund um die An
stalt herangezogen - insbesondere dann, 
wenn die Gärtnerei gerade mal nicht über 
»Gelockerte« verfügt. 

Um nämlich außen (zum gleichen 
Lohn wie drinnen) arbeiten zu dürfen, 
muß der Häftling hinsichtlich seiner Rest
strafe und seiner Fluchtgefährlichkeit als 
so sicher gelten, daß seine Urlaubs- oder 
zumindest Ausgangsfähigkeit erprobt 
werden konnte, woraufhin er im Erfolgs
falle (d.h. straffreie und termingemäße 
Rückkehr in die Anstalt) als »gelockert«, 
also als ausgangs- und urlaubsberechtigt 
(§ ll StVollzG) gilt. Daß dieser Status in 
der Regel nur relativ kurz vor Haftende 
erreicht wird, ist klar - genauso klar ist 
aber auch, daß sich daraus ein ständiges 
Kommen und Gehen bei den Beschäftig
ten ergibt, so daß sich kaum einmal ein 
richtiges, gut eingearbeitetes Team bilden 
kann. 

Besonders diejenigen, die einen ande
ren »guten« Betrieb verlassen haben, weil 
ihnen die Arbeitsaufnahme beim A-Kom
mando nabegelegt wurde, erleben diesen 
Mangel an Bezahlung und Teamgeist 
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besonders intensiv- aber immerhin kann 
durch Außenarbeit die Zeit des Wartens 
auf Entlassung erheblich verkürzt wer
den. 0 

Arbeit 
für Rentner 

Der Berliner Justizsenator Dr. Er
hart Körting (vgl. der licht 
b lick 6/98, S. 4) stellte am 

04.12.98 anläßlich einer Kleinen Anfra
ge (vom 23.11.98) des Vorsitzenden des 
Rechtsausschusses des Berliner Abgeord
netenhauses (Norbert Schellberg, Bünd
nis 90/Die Grünen) über die durch Kopp
lung von Arbeit an Vergünstigungen ent
stehende Benachteiligung von Gefange
nen im Rentenalter fest: »Auch für Ge
fangene im Rentenalter besteht 
grundsätzlich die Möglichkeit zur Aus
übung einer Freigängertätigkeit Dabei 
kann es sich sowohl um eine Erwerbstä
tigkeit im Rahmen eines freien Beschäf
tigungsverhältnisses als auch um eine 
sonstige Tä~gkeit (zB . Pflege und Ver
sorgung naher Angehöriger, Studium 
oder Wahrnehmung ehrenamtlicher Auf
gaben) handeln«. 0 

Die 
Schneiderei 

Daß die »noch immer bei vielen 
Bürgern vorhandene Vorstellung 
von tütenklebenden od~r mit 

anderen relativ anspruchslosen Arbeiten 
beschäftigten Strafgefangenen[ ... ] schon 
lange nichts mehr mit der realen Arbeits
welt im Justizvollzug gemein« hat, steht 
in einem kleinen Infoheft (»Die Arbeits
betriebe im Berliner Justizvollzug stel
len sich vor«) ebenso geselllieben wie die 
werbemäßige Botschaft, daß diese »Sach
gerecht ausgestatteten und leistungsfähi
gen Betriebe[ ... ] eine breite und außer
ordentlich vielfältige Angebotspalette un
terschiedlichster Erzeugnisse« haben und 
»Selbstverständlich den jeweiligen Nor
men und gesetzlichen Anforderungen« 
entsprechen. 

Auf die von einer Beamtin und einem 
Beamten (mit jeweils richtigen Schnei
derrneisterbriefen) geführte Schneiderei 
der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel tref
fen diese Aussagen vielleicht noch mehr 
zu als auf andere in dieser Serie vorzu-



stellende Arbeitsbetriebe. Dabei hat die 
Tegeler Schneiderei nicht nur anstaltsin
terne Schwierigkeiten (die beständige 
Anwesenheit am Arbeitsplatz läßt sich 
nicht garantieren) zu bewältigen, sondern 
auch berufsspezifische: Die Arbeitser
gebnisse dieser Produktionsstätte gehö
ren zwar überall zu den täglich gebrauch
ten, aber sie Jassen sich im nahen oder 
ferneren Osten (z.B. Polen oder Taiwan) 
wesentlich billiger (wenn auch nicht im
mer günstiger) herstellen. 

Dennoch ist die Leistungspalette be
achtlich: Nicht nur für den Eigenbedarf 
des Berliner Voll
zugs, sondern auch 
für viele andere 
behördliche und 
private Auftragge
ber werden Ar
beits- und Berufs
kleidung in Blau, 
Weiß ( ca 60 % der 
Aufträge) und 
Grün hergestellt, 
geändert und aus
gebessert. Gele
gentlich sind auch 

~ die grauen Kittel .:: 
'" für den Werkdienst = 

zu produzieren ~ 
oder zu bearbeiten. ;,5 

Insbesondere ~ 
bei der Herstellung ~ 
von Latzhosen, Jacken und Kitteln in 
kleinen bis mittleren Serien sowie bei der 
Einzelanfertigung von Amtstrachten und 
Jeans in Sondergrößen (bis hin zu wer
bewirksamen Formaten) ist die Anstalts
schneiderei durchaus wettbewerbsfahig. 

Auch bei der serienmäßigen Anferti
gung von » Weißwäsche« (Bettwäsche, 
Tischtücher etc.) können sich die Tege
ler dem Wettbewerb stellen, obwohl den 
derzeit 20 Beschäftigten (alles Ungelern-

Arbeit 

für Justiz gesprochen, aber eben auch 
schon von der allgemeinen »Rezession 
in der Berliner Bekleidungsindustrie« 
(a.a.O., S. 13), die bis heute anhält. Eine 
Folge: Seit Mitte der 80er Jahre wird in 
der JVA- Tegel nicht mehr ausgebildet, 
obwohl weiterhin Bekleidungsnäher, Be
kleidungsfertiger, Herrenmaßschneider 
gesucht werden und ausgebildet werden 
könnten. 

Aber auch wenn draußen nur etwa vier 
bis sechs Lehrlinge pro Jahr in diesem 
aussterbenden Beruf ausgebildet werden, 
ist das kein Grund. die Schneiderei nicht 

nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
arbeiten zu lassen. Deshalb ist auch hier 
mehr betriebliche Selbständigkeit zu for
dern: schon die Rohstoffbeschaffung -
sofern sie nicht von den Auftraggebern 
selbst vorgenommen werden kann- muß 
den Leitern des Betriebes übertragen wer
den und darf nicht länger vom »grünen 
Tisch« a!JS erfolgen. 

Ein inzwischen nicht mehr in der JVA
Tegel tätiger Leiter eines solchen »grü-

Auch bei der serienmäßigen Anfertigung von 
» Weißwäsche« (Bettwäsche, Tischtücher etc.) 

können sich die Tegeler dem Wettbewerb stellen. 

te. zu 90 % Ausländer) dieses 1970 in der 
jetzigen Form und für 45 bis 50 Arbeiter 
eingerichteten Betriebs nur wenig wirk
lich moderne (dafür aber gute und gut
gepflegte) Geräte zur Verfügung stehen. 

In einer Broschüre vom Mai 1976 über 
die »Berufliche Aus- und Fortbildung der 
Gefangenen im Strafvollzug« wird noch 
von einem »Auftragsboom« (a.a.O .. S. 
12) durch Aufträge der Senatsverwaltung 

nen Tisches« meinte in einem Gespräch 
mit dem liehtblick zwar. darauf hinwei
sen zu müssen, daß er gar nicht richtig 
arbeiten könne, wenn »jeder seine eige
nen Händler« hätte - aber weshalb sollte 
sich die Arbeit eines Handwerk~betrie
bes von Verwaltern besser als von Hand
werkern verrichten Jassen? Wenn Hand
werker nicht fcihig wären, ihre Betriebe 
nicht nur gut, sondern auch wirtschaft-

der li ehtblick 1·2/ 1999 

lieh zu führen, gäbe es schon lange keine 
mehr. (Außerdem: jeder Händler ist ein 
potentieller. d.h. ein möglicher Kunde.) 

Interessanter war da der Hinweis auf 
Überlegungen, die» Anstaltsbetriebe vom 
Vollzug abzukoppeln«. Diesen Vorschlag 
aufgreifend schlägt die Redaktionsge
meinschaft des Gefangenenmagazins 
der liehtblick vor, den Betrieben die 
Rechtsform einer (staatseigenen!) GmbH 
zu geben und per Werkvertrag mit der 
JVA zu verbinden. Das könnte auch zur 
Lösung dessen beitragen, was von einem 
anderen Verwaltungsangestellten als 

»Zielkonflikt« be
zeichnet wurde: 
entweder wird mit 
qualifizierten 
Kräften wenig, 
aber (kaum be
zahlbar) gute Ar
beit verrichtet, 
oder es wird mit 
Hilfe von Maschi
nen und angelern
tem Personal rela
tiv ergiebig. aber 
gegen den Be
schäftigungsauf
trag des Strafvoll
zugsgesetzes (§ 37 
StVollzG) viel 
Mittelmaß produ
ziert, oder viele 

ungelernte Beschäftigte stellen viele (un
verkäuflich) billige und relativ minder
wenige Produkte her. 

Ein privatwirtschaftlich organisierter 
Betrieb könnte durch seine relative Un
abhängigkeit vom Verwaltungsapperat 
die Probleme durch Anpassung an den 
Markt lösen. Doch schonjetzt müssen ge
rade den Meister-Betrieben, unabhängig 
von künftigen Planungen, flexible Aus
stattungsanpassungen an jeweilige Auf
tragslagen ermöglicht werden (auch im 
Justizvollzug sollte die Zeit der Planwirt
schaft vorbei sein) : ein Ausgaben
(345.000,- DM) I Einnahmen- (40.000.
DM) Verhältnis von 11,59% ist zwar an
gesichts des hohen Anteils an Eigenbe
darfsproduktion noch als gut zu bezeich
nen, könnte aber wesentlich verbessert 
werden, wenn Aufträge nicht an reinen 
Verwaltungsakten scheitern würden. Das 
gilt nicht nur für die Schneiderei, sondern 
für alle Arbeitsbetreibe der JVA-Tegel. 

Seitens des Betriebes ist auch von der 
Schneiderei mehr Aktivität bei der Kun
denwerbung und bei der Erstellung eines 
werbewirksamen Kataloges zu fordern.0 
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Gesellschaft 

Vom Heroin besessen 
So schön die Pflanze auch sein mag, so hat sie doch viel Leid über die ge

bracht, die mehr als nur ihre optische Schönheit wollten 

Bereits 1600 Jahre vor unserer Zeit flo
rierte in Kleinasien und Ägypten sowohl 
der Opiumbandei als auch der Opiumkon
sum. Dieser breitete sich bis in die klas
sische Antike weiter aus. Belegt wird dies 
durch Ausgrabungen im östlichen Mit
telmeer. 

Daneben dient er auch als Kuchen
Gebäck- und Brötchenzutat 

lllegal wird Schlafmohn hauptsächlich 
in Kleinasien, Asien, Australien und Mit
telamerika angebaut. Die bekanntesten 
Opium anbauenden Länder sind Afgha
nistan, Australien, Burma, Indien, Iran, 

det und weist einen durchschnittlichen 
Morphingehalt von 8 bis 9 Prozent auf. 
Opiumstäbchen, auch eine weitverbrei
tete Handelsform, sehen aus wie braune 
Knetstangen und fühlen sich weich und 
ölig an. Sie enthalten durchschnittlich 8 
bis 9 Prozent Morphin und 4 bis 5 Pro
zent Codein. 

Opiumarzneien eroberten im 17. JahrhundertEuropa 
als Allheilmittel und wurden auch unter dem von Para

celsus geprägten Namen »Laudanum« bekannt 

Eine weitverbreitete Konsumform ist 
neben dem inhalieren und injizieren des 
endprodukts Heroin das Rauchen von 
Opium. Da sich das Rohopium wegen 
mangelnden Aromas und wegen der ge
ringen Knetbarkeit zum Rauchen in Opi
umpfeifen nicht eignet, wird es erhitzt, 
durchgeknetet und geröstet. Dabei wer
den die Inhaltsstoffe Codein, Papaverin 
und Narcein weitgehend zerstört. Das 
geröstete Opium wird mit Wasser in Be
rührung gebracht und stehengelassen, bis 
es durch den Einfluß von Pilzen fermen
tiert und das aromatisch riechende Rauch
opium entsteht. 

Die Griechen nannten den aus dem 
Schalfmohn gewonnenen, eingetrockne
ten Milchsatf »Opos« ( = griech. Saft). Die 
hebräische Bezeichnung lautete »Ophi
on«, diearabische Bezeichnung »Afyun« 
und »Afyul«. Die Ägypter sprachen von 
»Affion«, ein arabischer Begriff, der heu
te noch ein Opiumanbaugebiet namens 
Afyon in der Türkei bezeichnet. 

Mit der Ausbreitung des Islam nach . 
Persien im 7. Jahrhundert gelangte in den 
folgenden Jahrhunderten das Opium nach 
Persien und weiter nach Indien und Chi
na, wo man den berauschenden Saft nach 
dem arabischen Wort »Afyun« auf chi
nesisch »Afuyung« nannte. 

Opiumarzneien eroberten im 17. Jahr
hundert Europa als Allheilmittel und 
wurden auch unter dem von Paracelsus 
geprägten Namen »Laudanum« bekannt. 

Es gibt hunderte von Mohnsorten, die 
weltweit als Zierblumen, Ölpflanzen oder 
Gewürzpflanzen angebaut und genutzt 
werden. Im wesentlichen wird nur der 
Schlafmohn, der Papaver Somniferum, 
zur Opiumgewinnung genutzt. Papaver 
Rhoeas, Klatsch- oder Feldmohn, enthält 
z. B. kein Morphin. Der Papaver Somni
ferum tritt in zwei Formen auf: als ein 
rot oder violett blühender Schüttmohn mit 
schwarzen Samen, dessen Kapselsporen 
aufspringen und die Samen ausschütten 
oder als weiß blühender Schlafmohn mit 
weißen Samen und geschlossenen Mohn
kapseln. 

Der Schlafmohn wird in vielen Län
dern (Indien, Türkei, Polen, der ehema
ligen Gemeinschaft Unabhängiger So
wjet-Staaten und Rumänien) legal als Öl
pflanze kultiviert und Ölmobn genannt. 
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Irak, Laos, Libanon, Mexiko, Pakistan, 
Thailand und Türkei. Die bedeutendsten 
Opiumanbaugebiete liegen in den Län
dern des südostasiatischen Goldenen 
Dreiecks (Burma, Laos, Thailand) und 
des südwestasiatischen Goldenen Halb
mondes (Afghanistan, Iran, Pakistan). 

Geerntet wird der Schlafmohn in den 
subtropischen Gebirgsregionen des na
hen, mittleren und fernen Ostens nach der 
Blütezeit, wenn er seine weißen, blutro
ten (siehe Foto) oder rosafarbeneo Blü
tenblätter abwirft und die Mohnkapseln 
sich zeigen. In den Wandgefäßen der 
Mohnkapsel zirkuliert ein weißer Milch
saft, der nach Anritzen der Kapselwände 
heraustritt, an der Luft trocknet, braun 
wird und verharzt. Das Anritzen wird in 
den Abendstunden vorgenommen, damit 
während der Nacht genügend Milchsaft 
austretten kann. Am frühen Morgen 
schabt der Opiumbauer mit einem Schab
eisen oder Opiummesser das braune Harz 

In kleinen Dosen wirkt das stark wirk
same Opium erregend und beruhigend, 
in größeren Dosen betäubend. Bei miß
bräuchlicher Anwendung führt Opium zu 
physischer und psychischer Abhängigkeit 
(Opiatsucht). Opium schädigt nicht nur 
Nerven, Gehirn und andere Organe, son
dern bewirkt njcht selten einen allmähli
chen körperlichen Verfall, Verzerrung der 
Persönlichkeit und nicht selten den frü
hen Tod. 

Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts 
wurde aus dem Rohopium der analgeti-

Um ein Kilogramm Opium zu ernten, müssen die Opi
umbauern in ca. 200 Arbeitsstunden von ca. 20 000 

Mohnkapseln den verharzten Saft abschaben 

von der Mohnkapsel ab und ermet dabei 
ein erbsengroßes Stück Opium pro Kap
sel. Um ein Kilogramm Opium zu ern
ten, müssen die Opiumbauern in ca. 200 
Arbeitsstunden von ca. 20 000 Mohnkap
seln den verharzten Saft abschaben. 

Das türkische Opium wird in Mohn
blättern eingepackt gehandelt und weist 
einen durchschnittlichen Morphingehalt 
von 10 bis 12 Prozent auf. Das ostindi
sche Opium wird in Kugelform versen-
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sehe Wirkstoff des Morphins durch Ein
weichung und Filterung unter Zusetzung 
von Wasser, Löschkalk und Ammonium
chlorid isoliert. Morphin ist das Haupt
alkaloid des Opiums. Seinen Namen e r
hielt es erst 1846, benannt nach Morpheus 
dem Gott des Schlafes. 

Schnell wurde jedoch die Kehrseite 
dieser stark wirksamen Droge erkannt. 
Die Morphiumsucht fand besondere Ver
breitung unter Gebildeten und höheren 



Kreisen wie Medizinalberufen, Offizie
ren und Künstlern. Über Jahrzehnte 
wuchs die Zahl der Morphinisten. Schon 
ab 1850 nahm das Spritzen von Morphi
um erheblich zu. 

Auf den europäischen Schlachtfeldern, 
im deutsch-französischen Krieg 1870/ 
1871 mißbrauchten die Soldaten in gro
ßen Umfange Mor-
phium, weshalb der 
Morphinismus zeit-
weise auch als Sol-
datenkrankheit be-
zeichnet wurde. Ei-
nen Therapieerfolg 
versprach man sich 
zunehmend von 
Arzneisubstanzen 
wie etwa Atropin, 
Codein, Diomin, 
Brucin und dem 
Morphiumserum 
Eumorphol. Man 
setzte schließlich 
Cocain ein, was 
zwar eine schnelle 
Entwöhnung be
wirkte, aber eine 
neue Sucht, die Co
cainsucht, hervor
rief. 

In England 
glaubte man 1875 
ein wirksames An-
ti morph in ismus
mittel gefunden zu 
haben, nach dem 
man Morphium mit 
Essigsäure verbun
den hatte. Das Dia
cetyl morphium 
wurde von den 
Bayer-Werken El
berfeld 1898 als 
Heroin auf den 
Markt gebracht. ,. 

" Man versuchte mit e 
Heroin die Mor- ~ 
phinsucht zu be- a 
kämpfen, jedoch ~ 
ohne Erfolg. Die ~ 
Morphinabhängi
gen wurden in eine noch schwerere 
Suchtform getrieben. 

Wichtigster Grundstoff für die Hero
inherstellung ist neben dem Morphinhy
drochlorid das Essigsäureanhydrid. Zur 
Herstellung von einer Tonne Heroin Nr. 
4 benötigt man 1000 Liter Essigsäurean
hydrid. Essigsäureanhydrid untersteht 
nicht dem BtMG und wird zu einem gro-

ßen Teil aus Deutschland bezogen. 
Das Morphinhydrochlorid und das 

Essigsäureanhydrid wird zusammen in 
einem Topf ca. zwei Stunden gekocht. 
Anschließend läßt man den Sud erkalten. 
Dann wird unter ständigem rühren und 
unter Hinzugabe von Wasser so lange 
gerührt, bis sich Sud und Wasser verbin-

den. Die Flüssigkeit wird gefiltert, wo
bei Rückstände des Morphinhydrochlo
rids weggeschüttet werden. In die gefil
terte Flüssigkeit wird löffelweise Natri
umcarbonat beigegeben, um das Wasser 
vom Heroin zu trennen. Es entsteht eine 
Flüssigkeit, die wie geschlagene Dick
milch aussieht. Das Heroin setzt sich am 
Boden ab. Die Flüssigkeit wird abge-
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schüttet. Der Bodensatz wird mit heißem 
Wasser und einem Leinentuch als Sieb 
durchgefiltert, so, daß das Heroin vom 
Carbonat getrennt wird. Das auf dem Lei
nentuch verbleibende Filtrat Herion wird 
getrocknet. 

Es gibt vier Heroinsorten unterschied-
licher Qualität. Unter Heroin Nr. I ver

steht man Morphin
hydrochlorid. Bei 
Herion Nr. 2 han
delt es sich um He
roinbase, also um 
reines Diacetyl
morphin vor der 
Umwandlung in 
eine Salzverbin
dung. Heroinbase 
ist als graue oder 
braune feste Sub
stanz wasserunlös
lich. Bei Heroin Nr. 
3 handelt es sich 
um Heroinhydro-
chlorid mit Zusät
zen wie Strychnin, 
Scopolamin und 
Procain, Chinin 
und Coffein als 
StreckmitteL Hero
in Nr. 3 ist eine 
braune oder graue 
grobkörnige Sub
stanz, die insbeson
dere unter den Na
men »Brown su
gar« oder »Hong
kong rocks« be
kannt ist. Hong
kong rocks stam
men vornehmlich 
aus den ostasiati
schen Ländern des 
Goldenen Drei
ecks . Der Anteil 
des Heroinhydro
chlorids liegt in der 
Regel bei 40 bis 50 
Prozent. Bei Hero
in Nr. 4 handelt es 
sich um weißes 
oder cremefarbenes 

feines Pulver, das aufgrund intensiver 
Reinigungsprozesse bei der Herstellung 
nur geringe Verunreinigungen aufweist. 
Der Anteil des Heroinhydrochlorids er
reicht in der Regel 60 bis 90 Prozent. 
Dieses hochprozentige und damit beson
ders wirksame Heroin erreicht Deutsch
land sowohl aus den Länder Südost:.si
ens als auch aus Nah- und Mittelost 0 



Ansichten 

Deutsche und Ausländer 
Und die Geister, die wir riefen werden wir nun nicht mehr los- Es 
konnte doch keiner ahnen, daß die auch noch Kinder bekommen! 

Die deutsche Wirtschaft drohte an 
Arbeitskraftmangel zu erkran
ken und bedurfte dringend vor

beugender »Heilminel«. Bestellt wurden 
diese im Ausland, und prompt trafen kur
ze Zeit später die ersten Lieferungen ein. 
Bedienungs-Anleitungen wurden nicht 
mitgeliefert, auch keine Beipackzettel, 
die auf mögliche »Nebenwirkungen« auf
merksam gemacht hätten. 

Mehr so als so ähnlich fangt die Ge
schichte der »Gastarbeiter« in Deutsch
land an. 

Die Ziele scheinen zumindest am An
fang auf beiden Seiten klar definiert ge
wesen zu sein; die einen wollten. so lan
ge Bedarf bestand, fremde Menschen ins 
Land holen und sich deren Arbeitskraft 
zu Nutze machen, die anderen kamen. um 
nach getaner Arbeit mit den Ersparnis
sen in die Heimat zurückzukehren. 

Diese innere Einstellung und Zielset
zung bildete das Fundament des zukünf
tigen Zusammenlebens zwischen Deut
schen und Ausländern, das zwangsläufig 
eher die Formen einer Zweckgemein
schaft annahm, in der es nicht unbedingt 
auf das Miteinander ankommt, sondern 
schon das Nebeneinander seinen Zweck 
erfüllt. 

Wie so oft wurde tlie Rechnung ohne 
den Wirt gemacht (der Wirt hätte es aber 
auch nicht besser gekonnt). In den nach
folgenden Jahren fand nämlich nach und 
nach eine all zu menschliche Entwick
lung statt. Mit dem Herzen noch in der 
Heimat, zogen es immer mehr Auslän
der vor, sich in der jahrelang eingewöhn-

auf war der deutsche Staat anscheinend 
nicht vorbereitet. Immer neue Gesetze 
und Verwalrungsvorschriften (die näch
sten stehen wieder vor der Tür) hielten 
die bereits verunsicherten Menschen in 
einem Schwebezustand zwischen Bür
gern und Fremden. 

Unter diesen Umständen sollen die 
Ausländer, inzwischen »Mitbürger« ge
nannt, in die deutsche Gesellschaft inte
griert werden. 

Einerseits soll ihnen während der »In
tergrationsphase« vermjnelt werden, daß 

52 verschiedenen Nationen. Einige die
ser Nicht-Deutschen wurden während ih
res »Besuches« in Deutschland straffäl
lig; den größten Teil aber bilden Men
schen, die entweder in Deutschland ge
boren wurden, hier aufgewachsen sind 
oder seit Jahrzehnten hier leben. Unab
hängig davon. ob sie »Eingeborene« oder 
nur »Besucher« sind; für alle gilt u.a.: 
»Ein Ausländer wird [>wegen besonde
rer Gefährlichkeit<] ausgewiesen, wenn 
er 1. wegen einer oder mehrerer vorsätz
licher Straftaten rechtskräftig zu einer 

Rund ein Viertel aller in bundesdeutschen Gefängnis
sen und ein Drittel der in der JVA-Tegel befindlichen 

Gefangenen haben keinen deutschen Pass. 

sie vollwenige Mitglieder der Gesell
schaft sind, andererseits soll ihnen stets 
bewußt sein. daß sie zu den »Mitbürgern« 
gehören, die jederzeit aussortiert werden 
können. So kann es schon vorkommen, 
daß, wie erst kürzlich der Fall, einem Mit
bürger nach 36jähriger Zugehörigkeit zur 
deutseben Gesellschaft die Mitglied
schaft an selbiger aufgekündigt und er 
ausgewiesen wird, weil er »ausgereist 
und nicht innerhalb von sechs Monaten 
oder einer von der Ausländerbehörde be
stimmten längeren Frist wieder eingereist 
ist« (§ 44 Abs. ill AuslG). Er durfte sich 
halt nicht anmaßen. länger als 6 Monate 
seinem »Gastgeber« fernzubleiben, und 
das auch noch ohne dessen Absegnung. 
All die Mühe und der Aufwand mit der 
Intergration, die 36 Jahre währende Pha-

Freiheits- oder Jugendstrafe von minde
stens drei Jahren ,·erurteilt worden ist 
[ ... ] « (§ 47 Abs.I AuslG). In der JVA
Tegel ist die Mehrzahl der ca. 540 aus
ländischen Gefangenen von dieser Rege
lung betroffen. Die Zahl der Betroffenen 
wächst: So wurden z.B. in den Jahren 
1995 bereits 165 (JVA-Tegel 118), 1996 
schon 184 (Tegel 120) und 1997 dann 189 
(Tegel 122) ausländische Strafgefange
ne unmittelbar aus den Justizvollzugsan
stalten des Landes Berlin abgeschoben; 
Tendenz weiter steigend. 

Das Zusammenleben zwischen Deutschen und Auslän
dern, nahm zwangsläufig die Formen einer 

Zweckgemeinschaft an. 

Um ein besseres Verständnis für die 
Folgen der Ausweisung zu schaffen. sol
len hier zunächst die unterscilledlichen 
Varianten in der Praxis näher erläutert 
werden. Die Ausweisung ist der Be
schluß. den Deljnquenten des Landes zu 
verweisen, die Abschiebung ist die prak
tische, zwangsweise Umsetzung dieses 
Beschlusses. Die Ausweisung/Abscrue
bung wird von der Ausländerbehörde be
trieben. Auch wenn eine rechtskräftige 
Ausweisungsverfügung vorliegt, kann 
der Ausländer aber solange nicht abge
schoben werden, wie noch eine Freiheits
strafe vollstreckt wird. Die Behörde muß 
also im Grunde warten, bis der Auslän
der seine Strafe vollständig abgesessen 
und die »Freiheit« wieder erlangt hat. Der 
Ausländer kann aber auch vor dem End
strafenzeitpunkt die Freiheit wieder er
langen und somit in den Zuständigkeits-

ten Umgebung doch etwas länger. wenn 
njcht gar für immer, niederzulassen. Für 
viele war es nicht notwendig, die Brük
ken mjr der alten abzubrechen, um hier 
eine neue Heimat zu finden. Die hier 
Geborenen und Aufgewachsenen kennen 
keine andere, auch wenn ihnen die El
tern noch zu Lebzeiten symbolisch die 
eigenen Wurzeln vermacht haben. Dar-

so 

se eines Lebens, mir einem Federstrich 
gelöscht und entwertet - ganz legal. 

Dieses Paradoxon macht sich auch im 
Strafvollzug bemerkbar. 

Rund ein Viertel aller in bundesdeut
schen Gefängnissen und ein Drittel der 
in der JVA-Tegel befindlichen Gefange
nen haben keinen deutschen Pass. In der 
JVA-Tegelleben z.B. Gefangene aus z.Z. 
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bereich und die Hände der Ausländerbe
hörde geraten. Dies ist z.B. der Fall, wenn 
die Vollstreckung der Reststrafe nach § 
57 StGB zur Bewährung ausgesetzt wird 
oder aber die Staatsanwaltschaft bei Aus
lieferung oder Landesverweisung nach § 

Ansichten 

nämlich hat seine Sozialisation (oder was 
man darunter versteht) in der Regel in 
Deutschland erhalten, beherrscht die 
Sprache und muß nicht wie ein laienhaf
ter Pantomime obskure Verrenkungen 
vorführen, um z.B. den Arzt vom Vorhan-

Für den »Besucher« z.B. kann die vorzeitige 
Abschiebung nach § 456a StPO die Lösung vieler 

Probleme bedeuten. 

456a StPO von der weiteren Vollstrek
kung der Freiheitsstrafe absieht. 

Der Leidensdruck, den das Einge
sperrtsein beim Menschen verursacht, 
variiert je nach Biographie, aktuelle Si
tuation sowie den Zukunftsaussichten des 
Einzelnen. Daher löst auch die Auswei
sungspraxis der Deutschen bei den aus
ländischen Gefangenen unterschiedliche 
Empfindungen aus. 

densein und Ernsthaftigkeit einer Krank
heit oder die Entscheidungsträger von der 
empfundenen Reue zu überzeugen. 

Auch sein soziales Umfeld, Familien
angehörige, Freunde usw., hat er überwie
gend in Deutschland. Das Strafvollzugs
gesetz gewährleistet ihm die Pflege und 
Aufrechterhaltung seiner sozialen Bin
dungen; die Vollzugsbehörden sind ge
halten, diese zu fördern . Das tun sie auch, 
bis ein anderes, nämlich das Ausländer
gesetz greift und das zuvor Gehegte und 
Gepflegte höchst rechtstaatlich mittels 
Abschiebung auseinander reißt. (Nicht 
nur aus verfassungsrechtlichen Gründen 
scheint die dauerhafte und zwangsweise 
Trennung von der Familie, die fast im
mer in Deutschland zurück bleibt, frag
würdig zu sein. In solchen Fällen wird 
gegen den »Eingeborenen« ohnehin nur 
eine zeitlich begrenzte Ausweisung aus
gesprochen, so daß er nach ein paar Jah
ren ganz legal wieder einreisen kann.) 
Daß der Ausländer über seine eigentli
che Strafe- nämlich nur der Freiheits
entzug - hinaus belastet und bestraft wird, 
in dem man ihn quasi auf Warteschleife 

»Fehlinvestition« wäre: Förderung abge
lehnt! 

Vollzugslockerungen nach § II und 13 
StVoiiG werden auch bei Nicht-Deut
schen Inländern relativ gleich gehand
habt; auch wenn er, nach dem die Arbeits
ämter seit Anfang des Jahres den abzu
schiebenden Ausländern die Arbeitser
laubnis verweigern, wohl nicht mehr 
Freigänger werden kann und in Folge 
dessen wahrscheinlich in Zuk-unft auch 
die Verlegung in den offenen Vollzug in 
Frage gestellt sein wird. 

Die Liste der »Rechte«, die der Aus
länder zwar hat, aber aus tatsächlichen 
Gründen nicht wahrnehmen kann, könn
te fortgesetzt werden. 

Obwohl sie im Grunde mit dem Straf
vollzug nichts gemein hat, hat die Ab
schiebepraxis (also das Ausländergesetz) 
doch in vielfältiger Hinsicht prägenden 
Einfluß auf dessen Gestaltung. Das wirft 
Fragen auf: Kann der Strafvollzug dem 
Vollzugsziel und dem verfassungsrecht
lichen Gebot der Resozialisierung gerecht 
werden? Ist Resozialisierung in eine an
dere, fremde Gesellschaft überhaupt 
möglich und im Hinblick auf die vorhan
denen Gesetze und Regelungen auch 
praktikabel? 

Das Ausländergesetz steht dem Straf
vollzugsgesetz in den wesentlichen Punk
ten entgegen und führt es ad absurdum. 

Während das Strafvollzugsgesetz z.B. 
Resozialisierung vorschreibt. ist die Fol
ge des Ausländergesetzes faktisch eine 
Desozialisierung des ausländischen Ge
fangenen während und/oder nach der 
Haftverbüßung. Dieser Umstand macht 

Für den »Besucher« z.B. kann die vor
zeitige Abschiebung nach § 456a StPO 
die Lösung vieler Probleme bedeuten. die 
es im Grunde eigentlich gar nicht geben 
dürfte. Er hat nämlich alle Rechte und 
Pflichten, die das Strafvollzugsgesetz 
dem deutschen und dem ausländischen 
Gefangenen gleichermaßen zugesteht 
oder auferlegt. Er wird beim Aufnahme
verfahren in die NA sogar »über seine 
Rechte und Pflichten unterrichtet« (§ 5 
Abs. II StVollzG), auch die »Planung der 
Behandlung wird mit [ ... ihm] erörtert« 
(§ 6 Abs. m StVollzG), selbst wenn er 
von all dem kein Wort versteht. »Der 
Verkehr mit Personen außerhalb der An
stalt ist zu fördern« (§ 23 S.2 StVollzG) 
und deshalb hat natürlich auch er das 
Recht und »darf regelmäßig Besuch emp
fangen«(§ 24 Abs. I S.l StVollzG), selbst 
wenn er niemanden in Deutschland hat 
und dieeinzigen (z.B. Vater, Mutter, Frau, 
IGnd und Kegel?), die ihn gerne besu
chen würden, die er unter Umständenjah
relang nicht gesehen hat und jahrelang 
auch nicht sehen wird, im Ausland leben 
und wegen fehlender Visa an der Grenze 
»regelmäßig« zurückgewiesen werden. 
Wegen fehlender Sozialkontakte und ge
fühlsmäßige Bindungen in und zu 
Deutschland dürfte er auch regelmäßig 
die Voraussetzungen für Vollzugslocke
rungen gemäß §§ 11 und 13 StVollzG 
nicht erfüllen können. 

Vollzugslockerungen nach § 11 und 13 StVollG 
werden auch bei Nicht-Deutschen Inländern relativ 

gleich gehandhabt. 

Was da übrig bleibt ist Knast pur, und 
die Sehnsucht. Auch wenn eine vorzeiti
ge Abschiebung nach 456a StPO für die 
»Besucher« ein Segen is~ ist sie für die 
»Eingeborenen« zumeist ein Greuel. Der 

hält, bis er zu seiner Familie zurückkeh
ren kann, wird anscheinend genauso ge
zielt in Kauf genommen wie die Tatsa
che, daß die Folgen der jahrelangen Tren
nung unter anderem Desozialisierung und 
Desorientierung sein werden. 

Gemäß § 37 StVollzG kann der aus
ländische Häftling eine Berufsausbildung 
absolvieren; nur nicht in den vom Ar
beitsamt geförderten Ausbildungsbetrie
ben. Bei einer Bewerbung um einen sol
chen wird ihm in aller >> Höflichkeit<< mit
geteilt, daß er wegen der drohenden Ab
schiebung nach seiner Entlassung dem 
»deutschen Arbeitsmarkt« nicht zur Ver
fügung stehen werde und de:;wegen eine 
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sich nicht nur im Gemütszustand des Aus
länders bemerkbar, sondern behindert 
zudem die Vollzugsbehörden (JVA's) bei 
der Erfüllung des gesetzlichen Auftrags 
und erschwert deren Arbeit. 

Eine vom allgemeinen abweichende 
und besonders belastende Situation kann 
nur als Unrecht empfunden werden; erst 
recht, wenn dieses von jenen praktiziert 
wird, die für Recht stehen (müßten). Wer 
sich ungerecht behandelt fühlt und per
manent innerlich wie äußerlich dagegen 
aufbegehren muß, dem bleibt keine Zeit, 
um Zugang zu dem von ihm selbst be
gangenen Unrecht zu finden. Das gilt für 
Deutsche wie für Ausländer. 0 
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Betr.: H. Körting 
Hallo Freunde, [ ... ]auch Senatoren ha
ben es gelegentlich nicht leicht. [. .. ] Es 
muß große Mühe und ein gehöriges Maß 
an gesunder [?} Ignoranz gekostet ha
ben, sich in Anbetracht der nach wie vor 
ungesetzlichen Verhältnisse im Veranstal
tungsbrauch der JVA-Tegel [»Berlin wird 
sich deshalb künftig nachdrücklich für 
eine gesetzliche Regelung weiterer Voll
zugshereiche einsetzen«, so Körting im 
Iichtblick 6198, S.4], so galant aus der 
Verantwortung zu stehlen. 

Nun wissen ja auch wir Gefangenen, 
daß es ein Tribut an die Höflichkeit ist, 
einem Jubilm; noch dazu, wenn er ein so 
stolzes Alter [ 100 Jahre} erreicht hat, 
nichts schlechtes nachzusagen. Aber mal 
so ganz unter uns, Herr Senator, ein bis
sehen mehr Sinn für Realität und kon
struktive Kritik hätten Ihrer Rede doch 
nun nicht geschadet. Sofern Sie in Ihrer 
Rede die »hervorragende Bewährung« 
des Strafvollzugsgesetzes »in den nun
mehr fast 22 Jahren seiner Geltung« an
sprechen, so ist wohl die Feststellung er
laubt, daß eine solche Darstellung an der 
Realität etwas vorbeigeht. Denn wie kann 
sich etwas »bewähren«, noch dazu »her
vorragend<<, was nur bruchstückhaft zur 
Anwendung kommt?[. .. ] 

Und als ob es nicht damit genug wäre, 
düifen wir uns auch noch daran eifreu
en, daß die Nichtbeachtung der§§ 2 und 
3 StVollzG sich noch nicht bis zu Ihnen 
herumgesprochen hat. [?} 

Und um nochmal auf die 22 Jahre zu
rückzukommen, Herr Senator, auch da 
scheint Ihnenjemand etwas vorgeflunkert 
zu haben. Für Sie und für alle interes
sierten Gefangenen hier die Presse von 
I978 bis 1980 in Auszügen:[. .. ] Die Zeit, 
Nr.19, 2. Mai 1980: »Die ganze Misere 
einer solchen Anstalt kam zu Gehör: 
Überbelegung, stumpfsinnige Arbeit und 
hohe Arbeitslosigkeit in der Anstalt, lä
cherlich geringer Lohn, Beamtenmangel, 
das Elend der fremdsprachigen Gruppen 
im Vollzug, Bürokratie bei der Bearbei
tung von Beschwerden und so fort«. 
Spandauer Volksblatt, I6.11.1979: »was 
die Beiräte, die sich durchweg freiwillig 
um Strafgefangene kümmern, [. .. ] schil
derten, zeichnet erschreckende Bilder 
vom Berliner Strafvollzug: katastropha
le medizinische Versorgung, schlecht aus
gebildetes Personal, mangelhafte Orga.
nisationsstrukturen, geringer Mitarbei
terstamm und eine unzulängliche Reso-

52 

leserbriefe 

zialisierung«. Und die Fachpresse er
kannte: »Der Strafvollzug wird zwar im 
Übergang von Verwahr- zum Behand
lungsvollzug gesehen, doch der Reform
wille wird vielfach zu schwach sein, um 
die traditionellen Hemmnisse zu überwin
den[. .. }« (Kaiser/Kerner!Schöck 1978). 

Läßt man die Daten weg und schaut 
sich in Tegel mit offenen Augen und Oh
ren {!}um, könnte man meinen, rnan hätte 
die Zeitungsmeldungen der letzten Wo 
chen vor sich. 

Zwar ergeben sich bei objektiver Be
trachtung gewisse Veränderungen, diese 
haben aber- jede für sich und auch ins
gesamt- allenfalls »kosmetischen« Cha
rakter. Gerade geplante und eiligst durch
geführte Mehifachbelegungen, die Um
wandlung von Gruppen- undFreizeiträu
men zu Hafträumen etc zeigen, daß sich 
am »TegelerGrundprinzip«: Verwahrung 
vor Behandlung (!)nichts geändert hat. 
Willkür, Ignoranz, Arroganz -ja sogar 
Rechtsbeugung- haben nach wie vor ei
nen festen Platz im Verwaltungsbrauch 
der JVA-Tegel. [ .. . ] 

Was nun, Herr Körting? Wollen wir es 
gemeinsam angehen [. . . ]? Oder möch
ten Sie, daß Ihr Nachfolger in hundert 
Jahren auf einer kleinen Feier auch noch 
was zu versprechen hat?[. .. ] 

Kommen Sie der Peinlichkeit solcher 
Erinnerungen zuvor, suchen Sie das Ge
spräch mit den Insassen, nehmen Sie sie 
als Mensch ernst undfüllen Sie Ihre Ver
sprechungen mit Leben!!! Anregungen, 
Ideen und Gründe zum Handeln sind ge
nug vorhanden. [ ... ] 

Wieland Herrmann, 11.01.99 

Ohne alles 
Liebes Ub li-Team. !eh möchte unbedingt 
etwas z;u dem Leser-Brief aus Heft 6/98 
[S.30, »Ohne Methadon«] sagen [. . .]. 

Da heißt es, daß Leute, ohne Mittei
lung davon zu erhalten, vom Methadon 
»ausgeschlichen<< werden. Das ist in die
ser Art sicherlich nicht korrekt; aber an
dererseits kann es doch »Substituierten« 
nur recht sein, von diesem Teufelszeug 
loszukommen. [. .. } Was bringt es, ewig 
vom Metha abhängig z;u sein? [ ... ] Ich 
meine, wenn Metha seinen Zweck erfüllt 
hat, vom »gröbsten runterzukommen«, 
dann muß die wichtigste Arbeit mit dem 
Kopf gemacht werden! !eh hab's hinter 
mir und bin der Meinung, wer den Wil
len hatte, sich »was aufzuköcheln, auf
zuziehen«, sich das Teil »einzufädeln und 
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abzuschießen«, der sollte, der müßte 
auch den Willen haben, nicht mehr zu 
ballern und stärker als »die Gier<< zu 
sein! [. .. ] 

St. L., 21.01.99 

Bunker statt Arzt? 
High, Lichtblicker! [. .. ] Im Dezember 
[98} hatten wir [in der Frauenhaftanstalt 
Lichtenberg] eine ca 50jährige mit Dia
betes. Die Bitte um Insulin wurde über
hört, und die zuckerkranke Frau blieb 
unter Einschluß (zusammen mit dem Zu
gang, bei dem 23 Stunden alles dicht ist). 
Abends war sie tot. 

Gestern hatte eine 22jährige sieben 
epileptische Anfälle. Die Anfrage auf 
Krankenhausunterbringung wurde vom 
Arzt (Moabit) abschlägig beschieden. 
[. .. ] Die Schwester [hier] war iibeifor
dert, und in der ganzen Anstalt warenfünf 
Beamte. Die ersten drei Anfälle hatte sie 
auf ihrer Station; die nächsten vier bei 
uns. Wir hielten sie zwei Stunden lang, 
sicherten ihren Mund und paßten auf sie 
auf Statt von sich aus einen Krankenwa
gen zu holen, ging man zum Tagesablauf 
über. Endlich, nach zweieinhalb Stunden, 
brachte man sie raus ins Krankenhaus. 
Doch heute morgen mußte ich hören, daß 
sie hier im Bunker [vgl. der Iichtblick 
4-5198, S. 31] liegt. Was für eine men
schenunwürdige Entscheidung! Und wer 
entscheidet? Wer Menschen wie Tiere be
handelt, sollte sich nicht wundern, wenn 
sie wie solche rauskommen 

Ich werde versuchen, das an die Pres
se zu geben weil ich finde, alle sollen es 
wissen. !eh weiß, daß bei Euch so etwas 
auch kein Ausnahmezustand ist. [ ... ] 

N.N. 18.01.99 

SV: Unrecht? 
Liebe Kollegen! In der Anlage [. .. ] die 
Stellungnahme des BMJ [ Bundesministe
rium der Justiz] aus Bonn zum Thema 
»Verschärfung der SV<< bzw. Rückwir
kung. Th. M.-F., 18.0I.99 

[Aus der Anlage:] Zu der Petition neh
me ich [im Auftrag des Sekretariats des 
Petitionsausschusses des Deutschen Bun
destages] wie folgt Stellung: 

I . [. .. ] Eine erhebliche Verschärfung 
des Rechts der Sicherungsverwahrung 
[SV] besteht in der Abschaffung der bis
her in§ 67dAbs. I StGB [vgl. der Iicht
blick 4-5/98, S.52] vorgesehenen Befri-



stung der ersten SV auf :.ehn Jahre. Der 
Gesetzgeber hat sich insoweit von Ein
zelfällen leiten lassen, in denen auch nach 
Strafverbüßung und anschließender 
:.elmjähriger SV die Gefährlichkeit \'On 
Straftätern fortbestand. { ... ] 

2. Gemäß Artikel 1 a Abs. lll EGStGB, 
§ 67 d StGB entfaltet die Regelung Rück
wirkung, soweit sie auch auf solche Be
troffenen Anwendung findet, gegen die 
bei ihrem lnkrafttreten eine erste SV voll
:.ogen wurde; solche SVen können mm
mehr, anders als nach dem vorherigen 
Reclttszustand, umer bestimmten Um
ständen auch über die Dauer von :.ehn 
Jahren hinaus weiter vollzogen werden. 
Es handelt sich hierbei aber nur um eine 
sogenannte »unechte Rückwirkung« {der 
Häftling bleibt aber echt im Knast!], weil 
sie nicht nachträglich in bereits abge
schlossene, der Vergangenheit angehö
rende Tatbestände eingreift (vgl. etwa 
BVerfGE 72, 175, 196), sondern nur künf
tige Rechtsfolgen von einem in der Ver
gangenheit liegenderz Ereignis abhängig 
macht{. .. ] Das absolute Rückwirkungs
verbot des Artikels 103 Abs. 11 GG findet 
im vorliegenden Fall keine Anwendung. 
Diese Vorschrift verbietet dem Strafge
setzgeber die rückwirkende Strafbegrün
dung und Strafschätfung (BeVetfGE 81, 
132, 135). Der SV kommt indes ein sol
cher Strafcharakter nicht :.u [so haben 
die Na:.is, die Erfinder der SV, auch ar
gumentiert: zwangsweises Unterbringen 
in einem Gefängnis aufgrundder SV sei 
keine Strafe]. Sie ist vielmehr als eine 
primär der Gefahrenabwehr dienende 
Maßnahme anzusehen. Maßstab für die 
Zulässigkeif der Riicl.:wirkung ist deshalb 
- eiltgegen der vom Peteliten angefiihr
ten Auffassung von Ullenbruch, NStZ 
1998, 326/f[vg/. der lichtblick4-5/98, 
S.50-52}- nicht Artike/103 Abs. 2 GG, 
sondern das Rechtsstaatsprinzip des Ar
tikels 20 Abs. l/1 GG. Artikel 20 Abs. lll 
GG stellt an die Zulässigkeif der Rück
wirkung geringere Anforderungen als 
Artikel 103 Abs. II GG. Nach Artikel 20 
Abs. IIJ GG ist eine unechte Rückwirkung 
- wie sie hier vorliegt - grundsätzlich 
zulässig. [ .. . ] 

Im Auftrag, Bendel, Bonn, 06.01.99 

Flaschenpost 
Liebe Redakteure, hiermir möchten wir 
Euch auf das neu erschienene Buch »Mit 
der Flaschenpost gegen einen Ozean -
Briefe aus dem Knast« aufmerksam ma-
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chen. Die Publikation, die vom Arbeits
kreis kritischer Strafvollzuge. V. (AkS) in 
Kooperation mir der Dokumentationsstel
le Gefangenenliteratur an der Universi
tät Münster {WWU, Dokumentationsstel
le Gefangenenfiteratur, Institut für Deut
sche Sprache und Literatur und ihre Di
daktik, Philippistt:/7, 48 149 Münster] 
herausgegeben worden ist, enthält Brie
fe von Gefangenen, die beiden Stellen in 
den vergangenen Jahren zugesendet wor
den sind. [ ... ] Die Briefe verbalisieren, 
mit welchen Schwierigkeiten die Gefan
genen in den Haftanstalten -auch heute 
noch - z.u kämpfen haben. Ob Haftalltag 
allgemein, die medizinische Versorgung 
im Knast, ob lebenslängliche Strafe, Iso
lation, Zensur oder die spezifischen Haft
bedingungen von Ausländern, die Briefe 
thematisieren die Mißstände des Straf
voll:.uges und geben den Empfindungen 
der Gefangenen Ausdruck. Auf eine Kom
mentierung der Briefe wird verzichtet, da 
diese als Dokumeme für sich stehen sol
len. Kontrastive Kurztexte sowie im An
hang erläuterte Begriffe sollen den Le
serlnnen erleichtern, die hermetische 
Welt des Strafvoll:.uges :.u erfassen. 

Das Buch {. .. ]kostet 19,80 DM und 
kann im Buchhandel erworben oder di
rekt beim Arbeitskreis kritischer Strafvoll
zuge. V. (Postfach 1268, 48002 Münster) 
zu:.üglich Versandkosten bestellt werden. 
Gefangene können das Buch für 13 DM 
(ebenfalls :.uziiglich der anfallenden Ver
sandkosten von 1,50 DM pro Buch) er
werben. Anja V., 07.09.98 

Aufruf 
Wer sagt, daß Täter nicht an Opfer den
ken? Die Verletzungen der Opfer verhei
len nie! 

Nach e1jolgreichem Erscheinen zwei
erBüchermit Texten von Inhaftierten aus 
der JVA-Tegel in Berlin ( » Tegelzeit« und 
»Gitterzeit I Zeitgitter«) ist nun ein drit
tes in Planung. Nachdem in den voran
gegangenen Veröffentlichungen eher die 
Situation der Täter zum Tragen kam, ist 
das Thema jetzt die Bez.ielzung zwischen 
Opfern und Tätern. Ziel ist es, eine 
Sammlung von Beiträgen entstehen :.u 
lassen. in der Opfer und Täter :.u Wort 
kommen. Es geht nicht darum, sich ge
genseitig anzuklagen, sondern es sollen 
die Gefühle beider Seiten, die durch die 
Tat und den Prozeß auf unselige und un
bearbeitete Weise miteinander verbunden 
sind, dargelegt werden. Vielleicht kann 
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dies z.u neuem Verständnis führen. Das 
Projekt soll diesmal nicht aufTegel oder 
Berlin beschränkt bleiben, sondern jeden 
und jede animieren, daran teilzunehmen 
[. .. ]. Die Vorstellung ist, daß Opfer und 
Täter Texte schreiben, auch Gedichte, 
oder Bilder malen. [. .. ] Texte werden 
ohne vorherige Absprache und Eim•er
ständnis der Vetfasser auf keinen Fall 
veröffentlicht. Wer sich für die Teilnah
me an diesem Projekt interessiert, kann 
sich unter der angegebenen Anschrift 
melden: Gudrun Janssen-Kiostel; So:.i
alarbeiterin in der JVA-Düppel, Sn: 
518 Nr.2, 14 163 Berlin 

Reform? 
Sehr geehrte Redaktion, das Thema reicht 
ins Zentrum des Justizvollzugs und der 
Resoäalisienmg: [. .. ]. 

Ich werfe der Rechtschreibreform v01; 
daß der Souverän nicht beteiligt wurde. 
Daher weise ich auch hin auf das »Bünd
nis für Volksabstimmung«, eine Körper
schaft des Öffemlichen Rechtes, die erst
mals den Souverän klagefähig macht. 
Auskunft: Bernhard Heldt, Leuthenerstr. 
10, /0 829 Berlin. 

Dt: med. H. G. Vogelsang, 02.12.98 

Denkanstoß 
Hallo, Lichtblicket; mit großem lmeres
se habe ich den{. .. ] Beitrag{» 100 Jah
re Tegel - der Festakt«, lib li 6/98, S.4f] 
gelesen. Ob Dr. Erhart Körting die Nietz· 
sche-Worte »Das beste Mittel, einen Tag 
gut zu beginnen, ist, beim Envachen dar
an zu denken, ob man nicht wenigstens 
einem Menschen an diesem Tag eine 
Freude machen kann«, im Sinn hatte, als 
er am 26.1 0. 98 envachte, weiß ich nicht. 
Aber mir hat er eine große Freude ge
macht. 

Mit den Worten »Berlin wird sich des
halb nachdrücklich (oder sagte er »künf
tig (!) nachdrücklich«?) fiir eine geset:.
liche Regelung weiterer Vollzugsbereiche 
einsetzen«, hat er mich wachgeriiuelt. 

Die Frage, die ich mir selber stelle, 
lautet: Welche Voll:.ugsbereiche werden 
{bzw. sind] denn {noch nicht geset:.lich, 
bzw.] ungeset:.lich geregelt, und hat sich 
die Landespolitik in der Vergangenheit 
nicht für »gesetzliche« Regelungen ein
gesetzt? 

Frage Nr. 2/autet: Wollen wir, die Ge
fangenen, ihn {also den Geset::.geber} da-
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bei [also bei der Suche nach Wlgeset:;li
chen oder gesetzwidrigen Regelungen] 
nicht umerstiitzen? 

Mein Vorschlag: Bildung von Analy
segruppen in den Teilanstalten, die die 
Vollzugspraxis auf »Gesetzestreue« hin 
prüfen [und die] anschließende Auswer
tung dem Senator übergeben. Vielleicht 
kann man den Beirat der Anstalt und Ver
treter der politischen Parteien miteinbe
:;iehen? [ ... ]In der Hoffnung, nachdenk
lich gemacht :;u haben W.H., 23.12.98 

Traurige SV 
Liebe Kollegen in Berlin! In der Anlage 
habe ich zum leidigen Thema SV [ Siche
rungsvenvahrung, vgl. S. 52] einen kur
zen Bericht verfaßt [ ... }. 

Im Rahmen einer Petition des Autors 
dieses Beitrages, welche vom Komiteefür 
Grundrechte & Demokratie ebenso Wl· 
terstiit:;t wird wie :;.B. von Prof Feest 
[dem Leiter des Bremer Strafvol/zugsar
chivs], hat das zuständige Bonner Justiz
ministerium [JM] ausgeführt, daß man 
sich nicht auf I das Rückwirkungsverbor 
des] Art. 103/1 Grundgesetz berufen kön
ne, da die SV keine Strafe sei![ ... ] 

Nun hat Professor Weber von der 
Fachhochschule Fulda 1997 in einem 
Giltachten im Rechtsausschuß des Bun
destages ausgeführt, daß der Sicherungs
venl'ahrung sehr wohl »Strafcharakter 
zukommt«; ferner stellte er fest, daß es 
zu einer »eklatanten Überschätzung der 
Gefährlichkeit« der Sicherungsvenvahr
ten komme. 

So kommen das Strafvollzugsarchiv in 
Bremen (August 1998 in einem Info), der 
wiss[enschaftliche] Mitarbeiter der Uni 
Bremen, Sven-Uwe Burkhardt (in einem 
Vortrag, der dem Autor [dieses Briefes} 
vorliegt), Prof Weber in dem im Sommer 
1999 erscheinenden Grundrechtereport 
der Menschenrechtsvereine der BRD 
ebenso zu dem Ergebnis, daß die Rück-

Achtung Absender! 
Aus zalzlreichen Briefen können wir 
nicht oder meist nur schwer herausle
sen, ob sie zur Veröffentlichung be
stimmt sind oder nur das redaktionelle 
Informationsbedürfnis befriedigen sol
len. Hier wäre ein Fingerzeig hilfreich, 
ebenso ein Hinweis darauf, ob der 
Name des Absenders gegebenenfalls 
voll, abgekiin.t oder (nur in absoluten 
Ausnahmefällen) gar nicht genannt 
werden solL libli 
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wirkzmg für längst Verurteilte verfas
szmgswidrig sei, wie auch- man höre und 
staune - der stv. Leiter der JVA Freiburg 
(Uilenbruch in NStZ 1998, S. 326ff). 

Das Bundesverfassungsgericht hat bis
lang alle Verfassungsbeschwerden gegen 
diese Neuregelungen zurückgewiesen. 
Der Autor [dieses Briefes} klagt deshalb 
zur Zeit beim Europ. Gerichtshof für 
Menschenrechte. 

Dennoch [?] besteht eine gewisse 
Hoffnung: zwar hat mit Beschluß vom 
3.12.1998 (Az. 2 BvR 2033/98) das 
BVerfG eine einstweilige Anordnung ei
nes in Baden-Württemberg [hier leitet der 
oben erwähnte Oberregierungsrat Tho
mas Ullenbruch eine SV-Abteilung] ein
sitzenden Sicherungsverwahrten auf so
fortige Freilassung verworfen. Er sitzt 
nämlich nunmehr über :;ehn Jahre in der 
ersten SV [vgl. der licht:blick 4-5/98, 
S. 52] und beruft sich auf das Riickwir
kungsverbot. Das BVerfG stellte aber 
auch fest, daß die Verfassungsbeschwer
de in der Hauptsache weder unzulässig 
noch offensichtlich unbegründet sei. Je
doch vermochte man sich nicht für eine 
Eilentscheidung entscheiden, sondern 
wolle die verfassungsrechtlichen Fragen 
im Hauptverfahren abklären. [ .. .]. 

Es bleibt zu hoffen, daß das Bundes
verfassungsgericht sich solchem Druck 
I der öffentlichen und der hessischen 
Meinung] nicht beugt. 

Thomas M.-F., 25.03.99 

U-Haft-Pakete 
Von Wieland H. erhielt der liehtblick ein 
Urteil des Kötner Oberlandesgerichts 
(OLG) vom 17.12.96 (Aktenzeichen 2 Ws 
624/96- 111 Js 131/95 StA Köln), das 
hier leicht gekürzt widergegeben wird: 

Die in Nr. 39 UVollzO enthaltene Be
grenzung des Paketbezuges ist im Fall des 
Beschwerdeführers mit den gesetzlichen 
Regelungen des § 119 l/1 StPO nicht zu 
vereinbaren. Nach§ 119 lll StPO dürfen 
dem Verhafteten nur solche Beschränkun
gen auferlegt werden, die der Zweck der 
Untersuchungshaft oder die Ordnung in 
der Vollzugsanstalt erfordern. Nach§ 119 
N darf sich der Gefangene Bequemlich
keiten auf seine Kosten verschaffen. [ ... ] 

Daß der Empfang von Paketen zu ver
mehrtem Arbeitsanfall führt, ist weder zu 
bestreiten, noch völlig außer Acht zu Las
sen, weil die Funktionsfähigkeit der An
stalt innerhalb der <,ur Verfügung stehen
den personellen Ressourcen gewährlei-
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stet werden muß. Der[ ... ] angenomme
ne Arbeitsaufwand darf jedoch anderer
seits nicht dazu führen, rein prophylak
tisch den Paketbezug zu begrenzen [ ... }. 

Mit der Kontrolle verbundene Schwie
rigkeiten müssen grundsätzlich hinge
nommen werden [ ... }. 

Wieland H. , 07.11.98 

Entlassung 
Meine lieben Kollegen, Liebe Redaktion, 
der eine oder andere in Tegel wird mich 
noch gut kennen. Ich habe hier den größ
ten Teil meines »Lebenslänglich« abge
sessen.[ ... ] Noch vor 15 Jahren war ich 
überzeugt, niemals mehr aus der Haft 
rauszukommen, in Tegel sterben zu müs
sen. Und heute lebe ich [in >>Costa Rica, 
zwischen Panama und Nicaragua«] in 
der wunderschönen, stillen karibischen 
See, bin verheiratet mit einer wunder
schönen Frau, sie ist eine 1ndia; ich habe 
ein eigenes kleines Haus, ich habe [ ei
nen] Garren und einen kleinen Swim
ming-Pool. [ ... ] Ich habe hart, sehr hart 
dafür gearbeitet. Tag für Tag mehr als 
jeweils 10 Stunden am Bau gestanden, 
Strippen gezogen, Schlitze geklopft; ich 
habe auf alles verzichtet, um diesen 
Traum wahr werden zu lassen. [ ... ] 

Seit mehr als drei Jahren lebe ich hier 
in diesem kleinen Paradies, einem Land 
mit aktiven Vulkanen, mit einer Tienvelt 
von Kolibris, Affen [ ... }. Orchideen 
wachsen in meinem Garten [ .. .]. 

[ ... ] Das Leben geht weiter. Verliert 
niemals den Mut. Jeder Häftling, der nur 
von der Freiheit spricht, den Begriff 
»Freiheit« aber nie mit einem Inhalt aus
fiillt, der bleibt ein Häftling- auch wenn 
er längst nicht mehr in Gefangenschaft 
ist. [ ... ]Ich hatte kein Geld, ich kammit 
600 Dollar, also um die 1.000,- DM hier 
an. Aber ich wollte mein Leben in die 
Hand nehmen. Und jetzt habe ich mehr 
als ich mir mal träumen ließ.lch bin heute 
noch arm -aber ich lebe in der Sicher
heit meines [legal erworbenen] Eigen
tums. Peter F., ll.JJ.98 

Letzter Versuch! 
Für meinen Schmusekater Mac[ ... ] 

Mac. gehe einfach zum Telefon und ruf' 
mich an. Mac - Bitte gib uns noch eine 
Chance!! Bitte. Ich liebe Dich. Ich brau
che Dich. Für imme1; Deine Schmusekat
ze Gaby. Gabriela T., Februar 99 



Es ist 
alles Voll 

Die Kapazitäten der Gefängnisse in 
Deutschland sind erschöpft. ln 14 der 
16 Bundesländer sind die Haftanstal
ten teilweise drastisch überbelegt, in 
Sachsen sogar um rund 17 Prozent 
( ... ]. Lediglich die Gefängnisse in 

FraDkfarlerBvudsc:haa 

Thüringen und Bremen haben noch 
geringe Aufnahmemöglichkeiten. Seit 
1990 erhöhte sich die Zahl der Häft
linge Justizangaben zufolge bundes
weit um etwa 25 Prozent. 

Bis auf das Saarland und die Stadt
staaten Bremen und Berlin erhöhen 
alle anderen Bundesländer ihre Ka
pazitäten durch Neu- oder Erweite
rungsbauten. Sie geben dafür insge
samt jeweils einen dreisteiligen Mil
lionenbetrag aus. 

Die Justizministerien nennen ver
schiedene Gründe: Zunahme von 
Schwerstkriminalität, Anstieg derVer
brechen nach dem Wegfall des Eiser
nen Vorhangs sowie erhöhte Strafma
ße. Die Verschärfung des Sexual
strafrechts erschwere vorzeitige Haft
entlassungen. 
Frankfurter Rundschau, 25.01.99 0 

Ständige 
Begleiter 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat ei
nen Streit um die Berechnung von Fri
sten bei richterlich angeordneten Ab-

hörmaßnahmen zugunsten von Be
schuldigten entschieden. Nach einem 

Medien 

Urteil des 3. Strafsenats beginnt die 
gesetzliche Drei-Monats-Frist schon 
mit dem Erlaß der Anordnung und 
nicht erst mit dem Abhören. Der An
geklagte, auf dessen Revision die 
Entscheidung erging, blieb gleichwohl 
erfolglos. Zwar sei er einige Wochen 
lang rechtswidrig in seinem Auto ab
gehört worden , stellte der BGH fest: 
dies verbiete im konkreten Fall aber 
nicht die Verwertung der gewonnenen 
Erkenntnisse. Der BGH bestätigte 
deshalb die Verurteilung eines Seri
eneinbrechers durch das Landgericht 
Krefeld zu 13 Jahren Gefängnis mit 
anschließender Sicherungsverwah
rung. 
Süddeutsche Zeitung, 19.01.99 0 

Manipulierte 
Zeugen 

Wenn Zeugen bei einer Gegenüber
stellung einen Täter wieder erkennen 
sollen, ist Pfusch an der Tagesord
nung. Eine neue Studie der baden
württembergischen Hochschule für 
Polizei in Vi llingen-Schweningen 

D~WOCHE 

kommt zu dem alarmierenden Fazit: 
»Im Ergebnis weicht die polizeiliche 
Praxis in gravierender Weise von 
wichtigen Grundsätzen der Krimina
listik ab und berücksichtigt Entwick
lungen der Forschung, der Lehre und 
der Rechtsprechung in weiten Berei
chen nicht.« 

Das vernichtende Urteil resultiert 
aus einem aufwendigen Forschungs
projekt. Auf den Polizeiwachen wur
den Akten von 3153 Wiedererken
nungsverfahren gesichtet, bei denen 
Zeugen mutmaßliche Räuber, Sexu
alstraftäter oder Schläger live oder auf 
einem Foto identifizieren sollten. Die 
penible Auswertung - die erste in 
Deutschland - enthüllt serienweise 
Fahndungspannen. 
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ln 30 Prozent der Fälle machten es 
sich die Polizisten ganz einfach und 
präsentierten den Zeugen nach dem 
Motto »War's der?« eine einzige Per
son - den Verdächtigen. [ ... ] 

Niemand weiß, wie viele Menschen 
zu Unrecht im Gefängnis sitzen, weil 
die Polizei bei der Gegenüberstellung 
geschlampt hat. 
Die Woche, 28.01.99 0 

Eigene 
Maßstäbe 

Entgegen einer Vorgabe des Bundes
verfassungsgerichts wird der Besitz 
geringfügiger Mengen Drogen in den 
einzelnen Ländern nach wie vor völ
lig unterschiedlich geahndet. ln Bay
ern erließ jetzt die Justiz gegen ei-

nen 39jährigen aus dem Raum Mün
chen einen Strafbefehl über 3200 
Mark, weil in seinem Auto drei Gramm 
Rauschgift gefunden wurden. Dage
gen geht etwa in Kiel straffrei aus, wer 
nicht mehr als 30 Gramm besitzt. Laut 
einem Spruch des Bundesverfas
sungsgerichts von 1994 haben Poli
zei und Justiz von einer Strafverfol
gung »grundsätzlich abzusehen«, 
wenn Cannabisprodukte ausschließ
lich ••dem gelegentlichen Eigenver
brauch ohne Fremdgefährdung« die
nen. Auch müsse es es bundesweit 
"zu einer im wesentlichen gleichmä
ßigen Rechtsanwendung« kommen. 

Tatsächlich liegen die Mengen, bei 
denen die Vefahren eingestellt wer
den, in den 16 Ländern weit ausein
ander. Dabei zeigt sich ein klares 
Nord-Süd-Gefälle. Am großzügigsten 
ist Schleswig-Holstein, am rigorose
sten Bayern. 
Der Spiegel, 28.12.99 0 

Eine Schlechte 
Quote 

Allein im vergangenen Jahr wurde in 
Berlin 2333mal um Gnade gebeten. 
980 dieser Gesuche betrafen Frei
heitsstrafen, von denen 17,1 Prozent, 
also jede sechste Eingabe, positiv 

55 



entschieden wurde. ln der Praxis 
heißt das, die verhängte Freiheitsstra
fe wurde nachträglich zur Bewährung 
ausgesetzt. Wie aus einer in der Ju-

BERUNER MORGENPOST 

stizverwaltung geführten Statistik wei
ter hervorgeht, waren Gesuche, die 
Geldstrafen (900 Vorgänge) oder den 
Aufschub beziehungsweise die Un
terbrechung einer Freiheitsstrafe (230 
Vorgänge) betrafen, noch erfolgrei
cher. Hier wurden zu etwas zwei Drit
teln Vergünstigungen gewährt. 
Berliner Morgenpost, 21.02.99 0 

Alles Sterile 
oder Was 

»Gesundheitspolitische Maßnahmen, 
die in Freiheit gängige Praxis sind und 
sich auch im Vollzug als wirkungsvoll 
erweisen, sollten wir den Gefangenen 
nicht vorenthalten. Wir wissen jetzt, 
dass auch in Justizvollzugsanstalten 
die Spritzenvergabe machbar ist. Das 
bestätigt der Abschlussbericht zum 
Modellprojekt durch die Wissen
schaftler der Universität Oldenburg, .. 
erklärte der Minister der Justiz und für 
Europaangelegenheiten Dr. Wolf 
Weber.[ ... ] 

Die in der Drogenberatung zum 
Standard-Angebot gewordene Aus
gabe steriler Spritzen zur Vermeidung 
von HIV- und Hepatitisinfektionen ist 
danach auch im Justizvollzug ohne 
größere Probleme durchführbar. 

Seit 1996 werden in der Justizvoll
zugsanstalt für Frauen in Vechta und 
in der Abteilung Groß-Hesepe der Ju
stizvollzugsanstalt Lingen I (Männer
vollzug) an drogensüchtige Inhaftier
te Spritzen vergeben, um die Risiken 
des verdeckten Drogenkonsums 
durch gemeinsames Benutzen von 
verunreinigten Spritzen, das soge
nannte »Needle-Sharing" zu verrin
gern. Die Teilnehmerinnen und Teil
nehmer am Modellversuch können 
entweder wie in Vechta sterile Sprit
zen über Austauschautomaten erhal
ten oder wie in Lingen über den 
Suchtberatungsdienst tauschen. 

Niedersächsisches Ministerium der 
Justiz und für Europaangelegenhei
ten, 22.03.99 0 
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Sinn und 
Unsinn 

ln Berlin wandern jedes Jahr mehre
re 1 000 Menschen nur deshalb hin
ter Gitter, weil sie ihre Geldstrafe nicht 
bezahlten können oder wollen. Für 
das Jahr 1997 hat der Berliner Justiz
senator ihre Gesamtzahl auf mehr als 

DER TAGj,SPIEGEl 

4000 geschätzt. Körting (SPD) gehört 
zu den Befürwortern eines neuen 
Strafkatalogs, der gemeinnützige Ar
beit als Strafe vorsehen soll. Eine Ber
liner Initiative dazu liegt längst beim 
Bundesrat - was offenbar manchen 
Teilnehmern der gegenwärtigen Bon
ner Diskussion über neue Strafen 
entfallen ist.[ ... ] Alle Länder stöhnen 
nämlich über die hohen Kosten des 
Strafvollzugs. Jeder Häftling kostet 
den Staat pro Tag 180 bis 200 Mark. 

ln Berlin befanden sich zum Jah
reswechsel rund 240 Menschen in 
Strafhaft, die lediglich ihre nicht be
zahlten Geldstrafen absaßen[ ... ]. Es 
mache aber •• kriminalpolitisch keinen 
Sinn, arbeitslose Straftäter in den 
Schuldturm zu sperren, nur weil sie 
die Geldstrafe nicht bezahlten kön
nen", sagt der Justizsenator. 
Der Tagesspiegel, 05.01.99 0 

Bis zum 
bitteren Ende 

Lebenslange Haft - im Volksmund 
meist ••lebenslänglich« genannt - ist 
das Standardurteil bei Mord und wird 
sonst nur in Ausnahmefällen ver
hängt, etwa bei Raubtaten mit Todes
folge. 

Für einen erstmals Verurteilten be
deutet ••lebenslänglich« im Normal-
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fall, daß der Strafrest nach 15 Jah
ren zur Bewährung ausgesetzt wer
den kann. Frühestens- die Strafvoll
streckungskammer entscheidet nach 
dem Eindruck, den der Häftling bie
tet. Ist ein Mord auf besonders grau-
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same Weise verübt worden oder gibt 
es mehrere Todesopfer, so kann das 
Schwurgericht in seinem Urteils
spruch die ••besondere Schwere der 
Schuld« feststellen. Dann sitzt selbst 

j in ••Erstverbüßer« mindestens 18 
ahre, ehe er wieder freigelassen 

werden kann. Ein noch l~ngeres ••Le
benslänglich« gibt es für jene Vorbe
straften, die schon einmal in Haft ge
sessen haben. 

85 ••Lebenslängliche« sitzen in den 
Berliner Haftanstalten, der längste in
zwischen seit 1 0. Juli 1964. 
Berliner Morgenpost, 02.01.99 0 

Ohne 
Wiederkehr 

Länder der Europäischen Union dür
fen EU-Bürger auch nach Straftaten 
nicht für immer ausweisen. Der Eu
ropäische Gerichtshof in Luxemburg 

stellte gestern fest, daß entsprechen
de Gesetze in Griechenland gegen 
europäisches Recht verstoßen (AZ: 
C-348/96). Nach dem griechischen 
Recht führen Haftstrafen wegen Dro
gendelikten bei Ausländern automa
tisch zu einer Ausweisung auf Le
benszeit. Der Europäische Gerichts
hof entschied, daß dies gegen einen 
eu ropa recht! ichen Grundsatz 
verstoße.taz, 20.01.99 0 

Männer unter 
sich 

Nach einer Studie von Psychologie
Profesor Altred Gebert reden Männer 
keineswegs in erster Linie über Sex, 
sondern über Berufspropleme. An 
zweiter Stelle liegen ••König Fußball« 
gefolgt von ••Saufen«. Erschreckend 
sei der hohe Stellenwert von Alkohol, 
so die Expertenmeinung. Bezie
hungsprobleme oder persönliche Nie
derlagen sind tabu. »Am Stammtisch 
glänzen Männer gern mit Experten
wissen<<, so Gebert.Dabei könnten 
die meisten nicht zuhören, sondern 
fielen sich gegenseitig ins Wort. 
(Frankfurter Rundschau) 0 



Justizpolitik 

Staatlich Sanktioniert 
Mit Zyanid und Schwefelsäure wird das tödliche Gemisch erzeugt, 

welches für die Exekution von Gefangenen benutzt wird 

Gerade wurden wieder zwei Staftäter von Staats wegen 
umgebracht. Diesmal traf es zwei Deutsche. Bevor es 
soweit war, gab es das übliche Ritual. 24 Stunden vor 

der Exekution wird der zum Tode Verurteilte aus seiner Zelle 
in das »Wartezimmer des Todes« verlegt. In dem er noch letzte 
Besucher empfangen darf: entweder Verwandte oder einen 
Geistlichen. 
In dem sogenannten Wartezimmer nimmt der Delinquent auch 
seine Henkersmahlzeit ein, bevor er seinen letzten Gang in dieser 
Welt antritt. Die vereinigten Staaten lassen mehr den je Men
schen diesen letzten Weg gehen. Amerika, das nach zwei Welt
kriegen die Demokratie nach Deutschland gebracht bat. und 
das sich rund um den Globus für die Einhaltung der Menschen
rechte einsetzt. . tritt diese auf dem eigenem Territorium mit 
Füßen. 

Dazu gehört auch die Zunahme der in den letzten Jahren 
ausgesprochenen Todesurteile. Die Anzahl der in den letzten 
beiden Jahren hingerichteten Sraftäter liegt auf Rekortniveau. 
Sie schwankte mit etwa 70 Exekutierten im Jahr. 

Gegenwärtig sitzen etwa 3.500 Menschen in den Todeszel
len der Vereinigten Staaten, davon sind 42 Prozent Schwarze, 
obwohl der prozentuale Anteil der Farbigen an der Gesamtbe
völkerung der USA nur etwa 12 Prozent beträgt. 

Nichts, kein Argument, keine Statistik sprechen dafür, daß 
die Todessrafe Mörder abschrecken würde. In einigen Bundes
staaten mit Todesstrafe ist die Mordrate fast doppelt so hoch 
wie in Bundesstaaten ohne Todesstrafe. 

Über 70 Prozent der Amerikaner, besonders jene Christen, 
die Abtreibung für Mord halten, sind für die staatlich sanktio
nierte Hinrichtung. Politiker fassen den Willen der Wähler in 
Gesetzen zusammen, und die Justiz wendet diese an. Wer in 

einigten Staaten 13.000 Menschen seit dem kolonialen Zeital
ter bis zur Gegenwart exekutiert. 

Die Todesstrafe ist grausam und ungerecht egal mit welcher 
Art der Delinquent vom Leben zum Tode gebracht wird. Der 
Verdacht liegt nahe, daß in Wahrheit Rache und nicht etwa Ge
rechtigkeit einer der Hauptgründe ist, an dieser Art Bestrafung 
festzuhalten. Dies machen hier Umstände deutlich, die Hin
richtungen mit sich bringen. So wurden manche Delinquenten 
am Galgen langsam stranguliert, anstatt durch schnellen Ge
nickbruch getötet zu werden. Einem Todeskanditaten schlugen 
Flammen aus dem Kopf als er auf einen » 70 Jahre alten elektri
schen Stuhl in Florida hingerichtet wurde. >Nichts riecht bes
ser als ein ordentlich durchgebratener Massenmörder<, schrieb 
[hierzu] ein Kommentator aus Detroit.« (Der Spiegel, 8/99,S. 
167) Auch die Todesspritze, die als die klinisch sauberste Exe
kutionsart gerühmt wird, funktioniert nicht immer fehlerfrei: 
Da Mediziener an erzwungenen Tötungen nicht teilnehmen dür
fen, müssen angelernte Vollzugsbeamte die Kanüle setzen. Dies 
dauerte in South Carolina 40 Minuten, bis der Beamte e ine ge
eignete Vene im Unterarm des Todeskandidaten fand. 

Diese Art von Bestrafung ist nicht nur grausam sondern sie 
ist auch endgültig. Nach Vollstreckung des Urteils ist eine Wie
deraufnahme z.B. weil erhebliche Verfahrensfehler gemacht 
wurden, oder weil sich nachträglich etwa die Unschuld des zum 
Tode Verurteilten herausstellt nicht mehr möglich. 73 Männer 
und 2 Frauen wurden seit 1976 wegen nachträglich erwiesener 
Unschuld aus der Todeszelle entlassen manche von ihnen in 
letzter Sekunde. Wieviele Menschen sterben mußten, obwohl 
sie unschuldig waren, weiß niemand. 

Eine aufgeklärte Gesellschaft muß um ihrer Demokratie wil
len, den staatlich sanktionierten Mord ächten. »Kein Staat hat 

den Vereingten Staaten poli
tisch erfolgreich sein will, hält 
sich besser an diese Art der un
erbittlichen Verbrechensbe
kämpfung. 

Das »Recht auf therapeutische Rache« 
(» US News& World Report«) kehrte 

1976 zurück. 

das Recht, einen Menschen, 
der sich wehrlos in seiner 
Hand befmdet. zu vernichten.« 
(Die Zeit,04.03.99, S.l) Der 
Staat stellte sich zwischen die 

Bill Clinton der als Couver-
neur von Arkansas, 1992 in seinem Präsidentschaftswahlkampf 
einen hirngeschädigten Mörder hinrichten ließ, ist ein typisches 
Beispiel für d ieses »Auge-um-Auge-und-Zahn-um-Zahn« Emp
finden der Mehrheit der Wählerschaft. Kaum im Weißen Haus 
angekommen ließ Clinton die Todesstrafe auf weitere Delikte 
ausdehnen. Was ist das für ein demokratischer Staat der nicht 
einmal jugendlichen Straftätern und psychisch Kranken vor dem 
Henker bewahrt? Führende Amerikaforscher versuchen dieses 
Rechtsempfinden mit den Gründerjahren der Vereinigten Staa
ten zu erklären: Zu den Zeilen wo Einwanderer den Ureinwoh
nern das Land raubten (umgangssprachlich: wo Einwanderer 
das rauhe Land Urbar machten), saß der Colt noch locker und 
Verfehlungen wurden meist mit dem Leben bezahlt. Daß diese 
Art von Lynchjustiz als ein reguläres Mittel zur Vergeltung von 
Straftaten angesehen wird, zeigt sich bis heute in der Meinung 
vieler Amerikaner über die Todesstrafe. So wurden in den Ver-

private Fehde, er übernahm so
mit stellvertretend für alle Bürger des Staates das Mandat des 
Richters. Gleichzeitig setzte er aber auch für die legislative-, 
judikative-und exekutive Ausübung seiner Macht Grenzen fest. 
Eine dieser Grenzen ist die Würde des Menschen, diese ist un
antastbar. Die Würde eines jeden Menschen, auch die von 
Staatsfeinden und Mördern ist der staatlichen Gewalt überg
eordnet, sie kann nicht verliehen werden und kann somit von 
keiner staatlichen Instanz aberkannt werden. 

Im Fall der Brüder Kar! und Waller LaGrand fanden die 
Bemühungen von Politik und· Gesellschaft auf nationaler wie 
internationaler Ebene um Aufschub oder Begnadigung bei den 
dafür zuständigen Behörden in den Vereinigten Staaten kein 
Gehör. Die Urteile wurden vollstreckt. Über zehn Minuten dau
erte der Todeskampf in der Gaskammer - dann war es still. 

Wir, die Gefangenen werden nicht still sein! 0 
(Fakten und Tatsachen entnommen aus Der Spiegel, u. Die Zeit) 
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(Alp-) Träume 
Teil 2: Von der Redlichkeit des Schuldners und anderen Voraussetzungen 

zur Restschuldbefreiung 

I
m ersten Teil der Serie zum neuen Verbraucherinsolvenz
recht (der liehtblick 6/98, S.26f) wurden Hinweise auf 
betrügerische Schuldnerberater gegeben, seriöse Beratungs

stellen genannt, Häftlinge als potentiell redliche Schuldner be
zeichnet und die gesellschaftlichen Zwänge bzw. Verführun
gen zum Geldausgeben als mögliche Gründe des Schuldenma
chens angesprochen. 

Deutlich auf die Tatsache hinweisend, daß die Befreiung von 
Geldschulden nicht zu Lasten von Opfern der Schuldner gehen 
und daß das Recht auf Entschuldung nicht die Existenz der Gläu
biger bedrohen darf, wird im folgenden versucht, allen, die im 
Sinne des § 17 II lnsO zahlungsunfähig oder i.S.d. § 18 II InsO 
von Zahlungsunfähigkeit bedroht sind, die Möglichkeiten des 
neuen (Verbraucher-) Insolvenzrechts darzustellen. 

Dazu ist zunächst einmal zu zeigen, wie einfach und wichtig 
es sein kann, Gesetzestexte zu lesen. Deshalb werden hier aus
nahmsweise die gerade genannten Vorschriften im Wortlaut wi
dergegeben: Gemäß § 17 Absatz II Satz 2 der Insolvenzord
nung (lnsO) ist Zahlungsunfähigkeit »in der Regel anzuneh
men, wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat«. Und 
da laut § 18 I InsO »auch die drohende Zahlungsunfähigkeit 
Eröffnungsgrund« für das formale Entschuldungsverfahren ist, 
muß geklärt werden, was damit gerneint ist - ganz einfach: »Der 
Schuldner droht zahlungsunfähig zu werden, wenn er voraus
sichtlich nicht in der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungs
pflichten im Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen« (§ 18 II InsO). 

Diese und andere wichtige Rechtsvorschriften sind im Iicht
biick-Kalender 1999 abgedruckt; der Kalender war der o.g. 
Weihnachtsausgabe des Iichtbiicks beigelegt. Da er nur in klei
ner Auflage gedruckt wurde und daher kaum nachbestellbar 
ist, sei hier auf eine Broschüre hingewiesen, die für 18,- DM 
bei der Verbraucher Zentrale Nordrhein Westfalen e.V. (Min

braueherzentrale NRW- Versandservice- Aderstr. 7, 40 215 
Düsseldorf. (Zitiert wird es als »Skript«.) 

Vorn Verlag C.H. Beck (Postfach 400340, 80 703 München) 
dessen lnsolvenzrechts- »Beilage zu Schönfelder, Deutsche Ge
setze« dem liblichen Kalender zugrundeEegt, hat der lieht
blick das Bundesgesetzblatt Teil I, Nr. 85 vorn 28.12.98 zuge
sandt bekommen: auf den Seiten 3839f heißt es unter »Artikel 
2: Änderung der Insolvenzordnung: Die Insolvenzordnung vom 
5. Oktober 1994 (BGBI. I S. 2866), zuletzt geändert durch Ar
tikel 6 des Gesetzes vom 25. August 1998 (BGBI. I S. 2489), 
wird wie folgt geändert: [ ... ] 

16. § 305 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz I Satz 1 werden nach den Worten >Mit dem< die 

Worte >schriftlich einzureichenden< eingefügt. 
b) Nach Absatz ID werden folgende Absätze IV und V ange

fügt: 
>IV Der Schuldner kann sich im Verfahren nach diesem Ab

schnitt vor dem Insolvenzgericht von einer geeigneten Person 
oder einem Angehörigen einer als geeignet anerkannten Stelle 
[z.B . BEST] im Sinne des Absatzes I Nr.l vertreten lassen[ ... ]. 

V Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, [ ... ] 
zur Vereinfachung des Verbraucherinsolvenzverfahrens [ ... ] 
Vordrucke für die nach Absatz I Nr. I bis 4 vorzulegenden Be
scheinigungen, Anträge, Verzeichnisse und Pläne einzuführen. 
Soweit nach Satz 1 Vordrucke eingeführt sind, muß sich der 
Schuldner ihrer bedienen.[ .. . Es] können unterschiedliche Vor
drucke eingeführt werden.< 

17. In§ 309 Abs. I Satz 2 Nr. 2 wird vor dem Wort >wirt
schaftlich< das Wort >Voraussichtlich< eingefügt. [ ... ]« 

Nach dieser Einleitung hat die Leserschaft des liehtblick 
den derzeit gültigen Stand der wichtigsten Gesetze sowie ei
nen Überblick über die grundlegende und für Laien verständli

tropstr. 27, 40 215 Düsseldorf) 
bestellt werden kann und die 
wichtigsten Gesetzestexte so
wie viele brauchbare Tabellen 
und Musterbriefe enthält: 

§ 17 II 2 Insü: 
che Literatur, so daß jetzt die 
im ersten Serienteil verspro
chene Klärung der Fachbegrif
fe vorgenommen werden 
kann. 

Zahlungsunfähig ist, wer 
»seine Zahlungen eingestellt hat« 

»Weg mit den Schulden. Tips 
und Hilfestellungen, dauerhaft schuldenfrei zu werden« (im fol 
genden zitiert als »Tips«). 

»Wissenswertes zum Thema Verbraucherinsolvenzverfahren 
und Restschuldbefreiung« hat die Berliner Senatsjustizverwal
tung herausgegeben: Bei den Amts- und Landgerichten ist die
se Informationsschrift kostenlos, »bei der Senatsverwaltung für 
Justiz, Pressereferat, Salzburger Straße 21 - 25, 10 825 BerEn, 
gegen Übersendung einer Briefmarke im Werte von 1,10 DM 
Portokosten« (Landespressedienst, 09.02.99) erhältlich. 

Wer wissen möchte, was professionelle Schuldenberatung 
leisten und wie der redliche Schuldner mit Hilfe des neuen 
Rechts vor allzu fordernden Gläubigem geschützt werden kann, 
sollte sich die »Fortbildung zum Insolvenzrecht Das Skript« 
beschaffen. Das umfangreiche und viele lebenspraktische Bei
spiele enthaltende Werk gibt es für 40,- + 2,- DM bei der» Ver-

Das soll hier durch die Be-
antwortung der am häufigsten gestellten Frage nach dem »red
lichen Schuldner« geschehen. 

Eine sogenannte Legaldefmiton, also eine Begriffserklärung, 
die vom Gesetzgeber selbst vorgenommen wurde, gibt es nicht. 
Allerding sagt § 290 I lnsO (bitte jetzt zur Hand nehmen), was 
redliche Schuldner nicht tun dürfen: Sie dürfen Nr. 1 zufolge 
weder wegen Konkursbetruges (§§ 283 und 283a StGB), noch 
wegen Verletzung von Buchführungspflichten (§ 283b StGB) 
und auch nicht wegen Gläubigerbegünstigung (283c StGB) 
»rechtskräftig verurteilt worden« sein - ansonsten wird ihnen 
die Restschuldbefreiung von Gesetzes wegen versagt. 

Diese allgemeinen Versagungsgründe sind zwar nur bis zum 
Schlußtermin des Entschuldungsverfahrens bedeutsam, aber 
nach § 297 I In sO (nicht im Kalender abgedruckt) führen rechts
kräftige Verurteilungen wegen der gerade genannten Insolvenz-
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Straftaten auch dann zu einer Versagung der Restschuldbefrei
ung, wenn die Verurteilung »in dem Zeitraum zwischen Schluß
termin und Aufhebung des Insolvenzverfahrens oder während 
der Laufzeit der Abtretungserklärung« erfolgt- »Es kommt also 
nur auf den Zeitpunkt der Rechtskraft des Urteils an, nicht etwa 
auf den Zeitpunkt der Strafanzeige«, heißt es im »Skript«, des
sen Verfasser vermuten, »daß die Gläubiger [aufgrund der neuen 
Rechtslage] verstärkt Strafanzeigen stellen werden, um die Rest
schuldbefreiung von Privatschuldnern zu verhindern« ( S. 81 ). 

Wer also » Vermögensgegenstände (zum Beispiel PKW, 
Schmuck, Teppiche)« beiseiteschafft, »Kapitallebensversiche
rungen nicht in der Vermögensaufstellung« angibt, im Versand

tretung enthält«; kaum ein Schuldner, der so etwas unterschreibt. 
wird »Sich über die genaue Bedeutung im klaren« (»Skript«, S. 
85) sein. 

Außerdem wirkt sich solch ein Fehlverhalten nur dann aus, 
wenn zur Zeit des Stattfindens »bereits die ZabJungsunflihig
keit drohte und diese auch (gegebenenfalls später) tatsächlich 
eintritt«. Doch selbst dann, wenn ein »Schuldner vor dem 
Schlußtermin rechtskräftig wegen einer Insolvenzstraftat ver
urteilt« wurde, ist noch nicht alles verloren: wenn es die Gläu
biger vergessen, diesen Versagungsgrund im Schlußtermin gel
tend zu machen, »kann das nicht nachgeholt werden« (a.a.O.). 

Allerdings können Insolvenzverwalter (vgl. Serie Teil I) alle 
baus Waren bestellt, »um sie 
erheblich unter Wert in seinem 
Bekanntenkreis« zu veräu
ßern, im Gläubigerverzeichnis 
Forderungen vortäuscht 
»(zum Beispiel Verwandten-

Gläubiger werden mit vielerlei Mitteln 
versuchen, den Schuldnern das 
Redlichbleiben zu erschweren 

Handlungen von Schuldnern 
(vgl. § 129 lnsO) anfechten, 
die eine rechtliche Wirksam
keit haben; insbesondere wer
den nach § 130 InsO vermut
lich alle oben genannten Si

darlehen)« odertrotzdrohender »Insolvenz [Zahlungsunfahig
keit] grob unwirtschaftliche Ausgaben (zum Beispiel Luxus
reise [ ... ])« tätigt, macht sich wegen Bankrotts im Sinne des § 
283 I StGB strafbar - allerdings ist der Straftatbestand »auf 
Unternehmen zugeschnitten und es bleibt abzuwarten, inwie
weit die Regelungen überhaupt auf die völlig andere Situation 
der Verbraucherüberschuldung übertragen werden können« 
(»Skript«, S. 84). 

Angesichts der genannten Beispiele, die ja alle den soge
nannten Endverbraucher betreffen (und wegen der weiter un
ten beschriebenen Anfechtung). rät der liehtblick zur Vor
sicht. Erst recht gilt das im Falle der Gläubigerbegünstigung. 

Nach § 283c I StGB ist dieser Straftatbestand verwirklicht, 
wenn ein Mensch »in Kenntnis seiner Zahlungsunfähigkeit ei
nem Gläubiger eine Sicherheit oder Befriedigung [z.B. durch 
Geldzahlungen] gewährt, die dieser nicht oder nicht in der Art 
oder nicht zu der Zeit zu beanspruchen hat, und ihn dadurch 
absichtlich oder wissentlich vor den übrigen Gläubigern be
günstigt« (vgl. § 130 I InsO). 

Hier liegen echte Fallstricke verborgen! Wer sich beispiels
weise ein Auto auf Kredit gekauft hat, dann zahlungsunfähig 
und schließlich von dem noch nicht vollständig bezahlten Au
toverkäufer (oder einem anderen forderungsberechtigten Gläu
biger) »gebeten« wird, ihm (angeblich »nur der Form halber«) 
den Wagen zur Sicherheit zu übereignen, macht sich durch das 
Erfüllen des Gläubigerwunsches nach Sicherungsübereignung 
strafbar. Und eine Restschuldbefreiung kann, wenn überhaupt 
(§ 290 I lnsO: die Restschuldbefreiung »ist zu versagen«). erst 
in zehn Jahren (§ 290 I Nr. 3 InsO) wieder beantragt werden ... 

Straf- und anfechtbar machen sich auch alljene Schuldner, 

cherungen sowie auch Zahlungen an Gläubiger angefochten, 
die in den letzten drei Monaten vor dem Antrag auf Verfah
renseröffnung vorgenommen wurden - zumindest wenn den 
Gläubigern die finanzielle Situation der Schuldner bekannt war. 
»Maßgeblicher Zeitpunkt für die Vornahme einer Rechtshand
lung ist nach Paragraph 140 lnsO [nicht im Kalender abge
druckt] jener, in dem die rechtlichen Wirkungen der Handlung 
eintreten« (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.12.98) 

»Neben Fällen dieser sogenannten kongruenten Deckung 
sind nach Paragraph 131 InsO [nicht im Kalender abgedruckt] 
auch Handlungen anfechtbar, die zu einer inkongruenten Dek
kung führen. Das geschieht. wenn Gläubiger ein [ ... ] Pfand
recht oder eine Zahlung erhalten. auf die sie keinen Anspruch 
haben[ ... ]. Anfechtbar sind darüber hinaus auch Rechtsgeschäf
te, die die Insolvenzgläubiger unmittelbar[ ... ] benachteiligen. 
wie etwa ein Verkauf unter Wert« (a.a.O.). 

Das Thema Insolvenzstraftaten und Anfechtungsgründe ab
schließend seien hier noch die Lektüre des§ 133 InsO empfoh
len und ein paar Verjährungsfristen genannt: vom Tatzeitpunkt 
an betragen sie für Insolvenzstraftaten »im Regelfall fünf Jah
re [ ... ] Danach kann eine Bestrafung nicht mehr erfolgen« 
(»Skript«, S. 85). 

Anfechtungsansprüche, die übrigens nicht nur gegen den Be
günstigten, sondern u.a. auch gegen dessen Erben geltend ge
macht werden können, verjähren »Zwei Jahre nach Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens« (F.A.Z., 3 1. J 2.98). 

Um ein redlicher Schuldner zu sein, bedarf es jedoch mehr 
als nur der Straflosigkeit in Sachen Inso1venzstraftaten: In § 
290 I Nr. 2 bis 6 lnsO sind noch etliche weitere Versagungs
gründe aufgezählt. Ohne jede einzelne Nummer erläutern zu 

die ihren Gläubigem nachträg
lich Lohnabtretungen gewäh
ren. ohne daß Ansprüche auf 
diese zusätzlichen Sicherhei
ten bestehen; auch Schuldner, 

Redlichkeit heißt nicht nur, anfechtbare 
wollen, lassen sich hier jedoch 
noch ein paar Begriffe klären: 

Handlungen zu vermeiden, sondern 
auch, richtige zu begehen 

Die in Nr. 2 angesprochene 
Drei-Jahresfrist ist entweder 
(»vor dem Antrag«) vom Tag 
der Antragstellung zurückzudie im voraus » Wohnungsmie-

te für die nächsten drei Jahre« (»Skript«, S. 85) zahlen, obwohl 
diese laut Mietvertrag monallich zu zahlen ist, erfüllen den Tat
bestand der G1äubigerbegünstigung. 

Allerdings muß die Begünstigung »absichtl ich oder wis
sentlich« (§ 283c I StGB) stattfmden -Vorsatz oder Kenntnis 
können in der Regel jedoch ausgescWossen werden, wenn »ein 
Gläubiger ein Formblatt zur Unterschrift vorlegt. das eine Ab-

rechnen (s. »Tips«, S. 128f), auch wenn der Antrag zu dieser 
Zeit noch unvollständig war; oder (>>nach dem Antrag«) auf die 
Zeit zwischen Schlußtermin und Einstellung des Verfahrens zu 
begrenzen (s. »Skript«, S. 81, 89f). Mit Kredit ist nicht nur der 
Bank- sondern auch der Warenkredit (z.B. eines Versandhau
ses) gemeint; und zum Bereich öffentliche Mittel bzw. Kassen 
gehören Sozialleistungen, Steuern, Kindergartenbeiträge, 
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Fehlbelegungsabgaben, Rückerstattungspflichten etc., clie mit 
rein staatlichen Einrichtungen (z.B. Sozial- und Arbeitsämter) 
sowie mit halböffentlichen Stellen (z.B. Ersatzkassen) zu tun 
haben. 

Unter unangemessenen Verbindlichkeiten (Nr.4) wird der 
Gesetzgeber wohl kaum »Kleinkredite aus der Schweiz« ver
stehen. aber aller Voraussicht nach werden sich gerade »diese 
[Klein-] Gläubiger auf den Tatbestand berufen, und es ist im 
Zweifelsfall zu raten, einen Insolvenzantrag erst ein Jahr nach 
Kreditaufnahme zu stellen« (»Skript«, S. 91). 

Als Vermögensverschwendung (Nr. 4) wird jede zu Lasten 
der Gläubiger gehende und vom Schuldner selbst zumindest 
grob fahrlässig herbeigeführte Verschlechterung seiner wirt
schaftlichen Lage betrachtet: »Lassen Sie sich also nicht mit 
einem Handy erwischen, - wenn sie es nicht für Ihren Beruf 
brauchen« (»Tips«, S. 129). 

Versagungsgründe nach § 290 InsO. die erst in der letzten 
Phase, also in der Wohlverhaltensperiode entstanden oder erst 
nach dem Schlußtermin entdeckt worden sind, können nicht 
mehr von Gläubigem geltend gemacht werden (vgl. »Skript«, 
S. 89f). Überhaupt müssen Gläubiger ihre möglichen Einwän
de am Tag des Schlußtermins (§ 290 I InsO) glaubhaft(§ 290 TI 
InsO) machen, um Schuldner von der Restschuldbefreiung aus
schließen zu können. 

Neben den bisher aufgeführten Unterlassungs- gibt es noch 
etliche Handlungspflichten, deren Mißachtung heftige Folgen 
haben kann (vgl. § 98 TI InsO). Insbesondere die in § 290 I Nr. 
5 InsO genannten »Auskunfts- und Mitwirkungspflichten« sind 
zu erfüllen- nach § 97 I 2 lnsO (nicht im Kalender abgedruckt) 
müssen Schuldner selbst solche »Tatsachen offenbaren, clie ge
eignet sind, eine Yerfolgung wegen einer Straftat oder einer 
Ordnungswidrigkeit herbeizuführen«! 

Allerdings dürfen nach S.3 dieser Vorschrift solche Auskünfte 
»nur mit Zustimmung des Schuldners« in entsprechenden Straf
oder Ordnungswidrigkeitenverfahren »verwendet werden«. 

Und die Auskunfts- und Mitwirkungspflichten sind nur auf 
die Zeit des formalen Insolvenzverfahrens, also nicht auf die 
Wohlverhaltensperiode bezogen. 

Darunter ist clie letzte, fünf bis sieben Jahre währende Phase 
der Entschuldung zu verstehen. Den Weg dorthin wird die Re

vom 05.12.98) müssen Schuldner noch ein weiteres Merkmal 
aufweisen, um als redlich zu gelten: sie müssen arbeiten. Oder 
sie müssen sich zumindest so um die Erlangung eines Erwerbs
verhältnisses bemühen, daß sie das im Zweifel nachweisen 
können. 

Alle Privatpersonen, Kleingewerbetreibenden und Freiberuf
ler, die diese Kriterien erfüllen, dürfen sich als redliche Schuld
ner bezeichnen und sollten jetzt konkret mit ihrer Entschuldung 
nach dem Verbraucherinsolvenzrecht beginnen. 

Dazu gehört zunächst einmal - wie im vorigen liehtblick 
dargelegt - die schriftliche Erfassung alljener Menschen und 
Institutionen, die als Gläubiger in Betracht kommen, des wei
teren die möglichst vollständige Sammlung der Unterlagen, die 
mit der eigenen finanziellen Situation zu tun haben und schließ
lich das Aufsuchen von Schuldnerberatungsstellen (in Berlin 
gibt es fast 30 davon- Adressen unter der Telefon-Nr.: 197 
29). Etliche Schuldnerberater haben um den Hinweis darauf 
gebeten, die gesammelten Unterlagen wenigstens nach Gläu
bigem, Aktenzeichen oder Datum vorzusortieren - ein legiti
mer Wunsch: in Berlin gibt es 1 Berater für 5500 mögliche 
Schuldner. 

Von cliesen Einrichtungen wird dann das eingeleitet, was in 
der Literatur meist als erste Phase des Insolvenzverfahrens be
zeichnet wird: nämlich der Versuch der außergerichtlichen Ei
nigung. 

Dieser ist zwar gesetzlich vorgeschrieben (§ 305 I Nr.1 InsO), 
aber öffentlich-rechtliche Stellen »wie Bezirksämter, Steuer
behörden, Zoll und gesetzliche Krankenkassen« zeigen gegen
über Schuldnern häufig eine recht )>rigide Haltung speziell ge
genüber Kleingewerbetreibenden« und verweigern die Beteili
gung an den außergerichtlichen Einigungsbemühungen. Das 
stellte Jutta Herlein (SPD) in ihrer (nicht behandelten) mündli
chen Anfrage (Nr. 10) vom 28.01.99 fest. Am 12.02.99 wurde 
ihr von der zuständigen Stelle (Senatsfinanzverwaltung) u.a. 
geantwortet, »daß die neuen gesetzlichen Regelungen noch nicht 
hinreichend bekannt sind«. 

Die Redaktionsgemeinschaft des Gefangenenmagazins der 
Iichtblick möchte nicht nur allen Interessierten die neuen Re
gelungen bekannt und verständlich machen, sondern allen 
Schuldnern raten, die bei fast allen Gläubigern vorliegende Un-

sicherheit und Unkenntnis zu daktionsgemeinschaft des 
liehtblick im nächsten Teil der 
Serie (Mai 99) ausführlich und 
möglichst trickreich bescb.rei
ben. 

Zur Bezahlung der Verfahrenskosten: nutzen: schon der Hinweis dar
auf, daß clie bislang geltende 
30jährige Verjährungsfrist für 
Gerichtstitel (z.B. Pfändungs
beschlüsse) nicht mehr abso

Heimlich(!) sparen und PKH sowie 
Gebührenübernahme beantragen 

Hier muß aber erst noch der 
>)redliche Schuldner« abschließend beschrieben werden. Es gibt 
nämlich Gläubiger, die das Redlichsein erschweren- z.B. in
dem sie einfach selbst die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
beantragen. Dann »wird es für Sie schwierig, rechtzeitig alle 
Unterlagen vorzulegen. Das Gericht setzt Ihnen eine Frist, in 
der Sie entscheiden müssen, ob Sie auch einen Antrag auf Rest
schuldbefreiung stellen wollen. Sie sollten das auf jeden Fall 
tun, weil Sie dem Verfahren ohnenhin nicht mehr ausweichen 
können. Außerdem: Nur wenn Sie selbst einen Antrag stellen, 
können Sie clie Restschuldbefreiung erreichen« (»Tips«, S. 130). 

Außer cliesen vom Gesetzgeber mehr oder weniger deutlich 
genannten Kriterien, »die an Bewährungsauflagen für Straffäl
lige erinnern« (Edda Castel16, Leiterin der Abteilung Recht, 
Finanzen und Gesundheit bei der Hamburger Verbraucherzen
trale, Kirchenallee 22, 20 099 Harnburg in der Tageszeitung 

lut gilt, daß es »Null-Pläne« (d.h. der Schuldner bietet als Zah
lungsbetrag Null DM an) gibt und daß Richter auch gegen den 
Willen von Gläubigern Zahlungsbeträge (auch um Null DM 
herum) festlegen können, sollte zu einem Minimum an Ver
handlungsbereitschaff führen. 

Wie mit wem verhandelt werden kann und was dabei her
auskommen sollte, steht im nächsten Iichtblick (Mai 99). 

Wer schon vorher die Eröffnung des förmlichen Insolvenz
verfahrens beantragen möchte, sollte rechtzeitig Anträge auf 
Prozeßkostenhilfe (§§ 4 InsO, 114ff ZPO) und Übernahme von 
Beratungsgebühren (§ 17 I 2, 3 BSHG) stellen. 

Alle anderen sollten damit beginnen, Geld anzusparen- das 
Verfahren kostet nämlich 2.000 bis 3.000 DM. Sie sollten das 
heimlich, tun - vorhandenes Geld wird bei Antragseröffnung 
nämlich sonst zur Gläubigerbefriedigung verwendet. 0 
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Berlins schwuler Infoladen 

'lotzstraße 5; 10777 Berlin 

Ehrenamtl iche Mitarbeiter be t reuen 
schwule Männer in Berliner Knästen: 
-Regelmäßige Besuche 
-Information zu HIV und AIDS 
-Unterstützung bei psychosozialen 
Problemen und Behördenkontakten 
-Begleitung bei den Vorbereitungen 
zur Haftentlassung und auch danach. 

Wir bieten Euch persönliche Beratung 
bei Drogenproblemen an. Meldet Euch 
telefonisch. brietlieh oder werft Eure 
Vormelder in die Caritas-Briefkästen in 
den Häusern I, II und Ili in der JVA Te

gel. 
CARITAS - Suchtberatung 
G roße Hamburger Str. 18 

10115 Berlin 
Tel. (030) 180 5111 
oder (030) 282 6574 

Die Deutsche AIDS-Hilfe und die ihr ange
schlossenen regionalen AIDS-Hilfen sind soli
da r isch mi t betroffenen inhaftier ten Men
schen. Sie unterstützt und informiert Gefan
gene und Mitar beiter der Justiz über sinn,·ol
le Maßnahmen zur AIDS-Prophylaxe. Die 
AIDS-Hilfen sind Orte der Selbsthilfe und Ser
viceorganisationen von und für Menschen mit 
HIV und AIDS. Die Betreuung erfolgt über die 

DEUTSCHE AIDS-Hilfe e.V. 
Dieffenbachstr. 33, 10967 Berlin: 

(0 30) 69 00 87-0 
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Anzeigen 

© 
Wir sind für Sie da 
bei: Alltagsbewältigung in der Haft 

Partner- und Familienstress. Schulden 
Rechtlichen Unklarheiten 
Wohnraumerhalt u. -suche 

Urlaub und keine Bleibe? 
Unsere Urlauberwohnung steht für Sie bereit. 

Insolvenz- und Schuldenberatung 
Da ist noch eine Geldstrafe? 

Unser Projekt ARBErT STATT STRAFE bietet Auswege. 

Auf den anstehenden Freigang vorbereiten? 

Sie wissen nicht wohin nach der Entlassung? 
Unser BETREUTES ÜBERGANGSWOHNEN 
stellt Einzelzimmer und Wohnungen zur Verfügung. 
Arbeitsplätze nach der Haftentlassung? 
Unser Betrieb SOZIALE BAU- UND WOHNHJLFE 
bietet Ihnen Trainingsjobs im Baunebengewerbe. 

Zentrale Beratungsstelle der freien Straffälligenhilfe 

Bundesallee 42 I 0715 Bcrl in 

ZB 
Telefon (0 30) 8 6-l 71 30 und8 6\054 1 
Telefax: (0 30) 89 47 13 49 
Cantas\crband fiir Bahn c. \'. 
Diakontschcs Werk ß crlin - Brandenburg e. \'. 
Straffall igcn- und Bewährungshilfe Berlin e. V. 

Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmillel. Er löst 
Familien. Ehen. Freundschaften. Arbeitsverhältnisse, 
Bankkonten. Leber und Gehirnzellen auf. 

r~ .. l!lll~lli'~"···IG UTSCHEIN fü r ei n Probeexe m pla r des 

~·lllllliiii .. IWWt.A..-.IIII'~~OBI N WOOD - Ma g azin s, ei ns e nd en a n 

R ob i n W ood e .Y . P ostfac hl 0 21 22 2 820 1Brem e n 

Er löst nur keine Probleme!! 

Adresse: 
Freie Hilfe Bertin e.V. 
Brunnenst raße 28 
10119 Ber lin-Mitte 

FREIE HILFE BERLIN e. V. 
Projekte der Straff'älligenhilfe 

Fax: 4 48 47 08 

I I J I I 
Betreutes Externe Beratungs- Jugend- Werkstatt-
Wohn- :\litarbeiter steUe für projekt galerie 
projekt im Straf- Straff:i.llige Laden 

\ Ollzug 

t\.onral.tadrt',,.,. Unannt-rl\lr. 28 Brunnt"nstr. ~ R)kr-<rotr. ~2 
Sr'\liUKn'otr. !8 IOII'IIkrUn 10119 EkrlJn IO.W5ß.frll.n 

Drunncm•r.28 

10119Bt-rim Te-l. ! \\5-J ~2 Ttl.: J J96"~J! lt-1 .a.USA5J 
10119 Bcrti.n 

Tri.: J J9&"~42 Ttl..: ~ 05 0~ SI 

de r liehebl i c k 1·211999 

Öffnu ngszeiten 

Di. u. Mi. 9.00 - 16.00 Uhr 
Oo. 9.00 • 18.00 Uhr 
Fr. 9.00 - 12.00 Uhr 

I I 
Freizeitein- Alkoholfreie 
richtung Cafestube 
Club 157 

O.o~nJJa.:trStr. JS'7 l>a~rStr.l~7 
IQ.W11krlln IGJOi' Bf'rt'n 
Trl:Jl!-0124 TC'L: J !5 01 !4 
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Anzeigen 

Betreutes E1nze1wohnen 

13587 Bcrhn 
Te 3 36 85 50 

W1r unterstutzen S1e u.a be· 

• Arbe1tssuche (Stoftungse1gene PrOJekte) 
· Schuldenregulierung 
· Behördenkontakten 
• privaten Problemen 

' ' ~ 
Wenn S1e Interesse haben. rufen S1e uns an oder schreiben Sie uns. 
Be1 Bedarf fuhren w1r Aufnahmegesprache m den Haftanstalten durch. 
Als Insasse der JVA·Moabll erreiChen S1e uns per Vormelder 1m Gru~pen
und Beratungszentrum Hier unterhalten w•r ein standiges 
Beratungsangebot fur Sie und Ihre Angehorigcn zu allgeneinen Fragen 
der Entlassungsvorbere~~ung. 

Hier könnte Ihre Anzeige stehen 

Buchfernleihe 
für 

Gefangene!! 
Die Buchfernleihe rlir Gefangene ist eine Bibliothek, die kostenlos Bücher an 
Gefangene und an Patienten von Landeskrankenhäusern im gesamten Bun· 
desgebiet verleiht. 
Der Bezug ist grundsätzlich kostenlos, aber wir haben nur wenig Geld zur 
Verfügung und bitten Dich, Dich an den Kosten zu beteiligen, wenn Du in 
der Lage dazu bist. (Spenden am besten in Form von Briefmarken) 
Wir verschicken die Bücher aJs Büchersendung, d.h. bis zu einem Kilo 2,50 
DM, oder aJs Päckchen bis zu zwei Kilo 6,9!) DM. Dies wären mr Dich auch 
die Kosten rlir die Rücksendung der Bücher. 
Die Ausleihfrist für die Bücher beträgt im allgemeinen 8 Wochen. 
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Buchfernleihe Dortmund 
Schweizer Allee 25, 44287 Dortmund 
Tel.: 0231/448111 

der ich tb l ck 1·2/1999 

Die Mitarbeiterinnen der 

Buchkiste 

möchten sich auf diesem Wege bei Ihnen vor· 
stellen. Aus PrivathaushaJten, aufgelösten Bi· 
bliotheken, :-.lachlässen und aus anderen Quel
len sammeln die Mitarbeiterinnen Bücher al
ler Genres. Derzeit stehen in der Buchkiste ca. 
7000 Bücher zur Nutzung bereit. 
Diese Bücher werden kostenlos an sozial 
schwache Bürger und an soziale Projekte ab· 
gegeben. 

l;nsere Anschrift: 
ARBLI GmbH. Projekt ~>Buchkistc« 
Streustraße 122 
13086 Bcrlin· W..:ißcnscc 
Tel.: 92 09 43 45 
Mo.-Do. von 

und 
09'» bis 1200 

13 bis 16 



Adressen 

Knackis Adreßbuch 
Abgeordnetenhaus von Bertin, Niederkirchner Str., 
10111 Berlin, Tel. 2325-0 
Amnesty International. Heerstr. 178, 53111 Sonn 
Amtsanwaltschaft Berlin, Kirchstr. 6, 10557 Berlin 
Arbeitskreis kritischer Strafvollzug (AkS) e. V .. Prof. Dr. H. Koch. 
Postfach 1268, 48002 Münster 
Ärztekammer Berlin, Beauftragte für Menschenrechte 
Flottenstr. 28-42, 13407 Berlin, Tel. 40806-0 
Ausländerbehörde, Friedrich-Krause-Ufer 24, 13353 Berlin 
Ausländerbeauftragte des Senats, Potsdamer Str. 65. 
10785 Berlin. Tel. 26542351 
Berliner Datenschutzbeauftragter, Pallasstr. 25f26. 
10781 Berlin, Tel. 78768831 
Bundesgerichtshof, Postfach 27 20, 76014 Karlsruhe 
Bundesministerium der Justiz, 53170 Sonn 
Bundesverfassungsgericht, Postfach 17 71, 76006 Karlsruhe 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) 
Ruhrstr. 2, 10709 Berlin 
Bundeszentralregister. Neueoberger Str. 15. 10969 Berlin 
Deutscher Bundestag-Petitionsausschuß. Bundeshaus, 
53113 Sonn 
European Commission of Human Rights 
(Europäische Menschenrechtskommission EMK) 
Concil of Europe, F - 67075 Strasbourg Cedex 
Freie Hilfe Berline. V .. Brunnenstr. 28, I 0119 Berlin,Tel.4496742 
Humanistische Union Berlin, Haus der Demokratie, 
Friedrichstraße 165, 10117 Berlin, Tel.2042504 
Kammergericht, Elßholzstr. 30-33. 10781 Berlin. Tel.32092-1 
Komitee für Grundrechte und Demokratie e. V. 
An der Gasse 1, 64759 Sensbachtal 
Landgericht Berlin, StVollstrKammer, Turmstr. 91, 10548 Berlin 
Landeseinwohneramt - Pass- und Personalausweissteile 
Friedrichstraße 219, 10958 Bertin 
LKA. TempelhoferDamm 12. 12101Berlin. Tel.699-5 
Landesversicherungsanstalt (LVA). Auskunfts- u.Beratungssteiie 
Wallstr.9-13, 10179 Berlin Tel.030f202085 
Nothilfe Birgina Wolf e.V .. Ramsach 7, 
82418 Mumau, Tel.0884l/5209 
Polizeipräsident von Berlin, Platz der Luftbrücke 6, 12101 Berlin 
SCHUFA, Mariendorfer Damm 1-3, 12099 Berlin 
Senatsverwaltung ftir Justiz. Salzburger Str. 21 - 25, 10825 Berlin 
Soziale Dienste der Justiz- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe
Bundesallee 199, 10717 Bertin, Tel.90140 
Staatsanwaltschaft I bei dem LG Berlin, 
0548 Berlin, Tel.3979-l 
Strafvollzugsarchiv an der Universität Bremen, FB 6. 
Postfach 330 440, 28334 Bremen 
Synanon, Semburger Str. 10. 10963 Berlin 
Täter- Opfer- Ausgleich ,.Dialog", Schönstedtstr. 5, 
13357 Bertin, Tel.90156322 
Verfassungsgerichtshof Berlin, Elßholzstr. 30-33, 
10781 Berlin, Tel. 2178-0 
Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstr. 7, I 0557 Berlin 
Zentrale Beratungsstelle der Freien Straffälligenhilfe, 
Bundesallee 42, I 0715 Berlin, Tel. 8647130 
Anwaltsnotdienst, Tel. 0172/3255553 
Berliner Rechtsanwaltskammer. Tel. 30693100 

Senatsverwaltung für Justiz. Tel. 9013-0 
-Abteilung V (Justitzvollzug), Tel. 90133349 
Strafvollstreckungskammer LG Berlin, Tel. 3979-1 
Petitionsausschuß Abgeordnetenhaus, Tel. 2325I470n7 
Weißer Ring e.V., Tel. 8337060 

Anti-Diskriminierungsbüro, 
Berliner Anwaltsverein e. V. 

Tel. 
Tel. 

Büro gegen ethn. Dikriminierungen, Tel. 

2042511 
2513334 
2168884 

Gefangeneninitiative Dortmund, Tel. 0231/412114 
6825192 Interessenverband Farnilienrecht, Tel. 

Landesdrogenbeauftragte von Berlin, Tel. 
Srafvollzugsarchiv Universität Bremen. Tel. 

26542573 
042112184035 
0800/1110 111 
08001111 0222 

Telefonseelsorge (weltlich), Tel. 
Telefonseelsorge (kirchlich), Tel. 
Universal Stiftung Helmut Ziegner Tel. 030/291 0661 

Berliner Justizsenat ® 
Senator für Justiz 
Staatssekretär 
Referatsleiter Justizvollzug 
Referatsleiter Gnadenwesen I 
Soziale Dienste 
Referatsleiter Strafrecht 

Dr. Ehrhart Körting 
Detlef Bornnano 
Christoph Flügge 

Kurt Bung 
Lutz Diwell 

Berliner Vollzugsbeirat © 
Beiratsvorsitzende 
Stellvertreter 
Stellvertreter 
Vors. Anstaltsbeirot (AB) Düppel 
Vors. AB NA- Moabit 
Vors. AB NA- filr Frnuen 
Vors. AB JVA- Hakenfelde 
Vors. AB NA- Plötzensee 
Vors. AB Jugend-Arrestanstalt 
Vors. AB Jugend·Strafanstalt 
Dozent Humboh Uni 

Vors.Berlin Heiligensee 

Dr. Olaf Heische! 
Friederike Kyrieleis 
Dr. Lothar Grunau 
Paul-Gerhard Fränkle 
Hartmut Kieburg 
Charlotte Görlieh 
Friedrike Kyrieleis 
Ronald Schirocki 
Wolfgang Thamm 
Dietlind Weider 
Dr. Olaf Homann 

Anette Nießing 

·Tegeler Anstaltsbeiräte © 
Teilanstalt I 
Teilanstalt I FJEWA 
Vorschaltstation TA I 
Teilanstalt IJ 

Substitutenstation TA II 
Teilanstalt m 

SolhA/TA IV 
Teilanstalt V 

Teilanstalt VI 

Pädagogische AbteilgJSchule 
Psychiatr.-Neurolog. Abteilg. 
Aosprechpartner fllr Gefangene: 
- aus arabischen Ländern 
- aus der Türkei 
-aus Polen 
- f. d. kathoL Pfarrrum 
- f. d. evang. Pfarramt 

MehmetTat 
Karl Mollenhauer 
Karl Mollenhauer 
Georg Klein u. 
Jürgen Albrecht 
Kar! Mollenhauer 
Helmut Keller u. 
Paul Wannuth 
Axel Voss 
Carmen Weisse u. 
Michael Braukmann 
Dietrich Schildknecht u. 
Pawel Winter 
Axel Voss 
Paul Warmuth 

Maher Tantawy 
Mehmet Tat 
Pawel Winter 
Georg Klein 
Michael Braukmann 

Vorsitz: Paul Warmutb. Stellvertretung: Carmen Weisse 

»Die Mitglieder des Beirates können namentlich Wünsche, Anregungen und 
Beanstandungen entgegennehmen.«(§ 164 I 1 StVollzG) »Die Mitglieder des 
Beirates können die Gefangenen und Untergebrachten in ihren Räumen aufsu
chen. 'Aussprache und Schriftwechsel werden nicht überwacht.<< (§ 164 II St
VollzG) 
Post an den Anstaltsbeirat ist an das Schlüsselfach 906 Tor I zu r ichten. 
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Christian (1.82 cm, 
sportlich) sucht auf die
sem Wege Post von 
Frauen - mit der Hoff
nung. daß mehr daraus 
wird. Bin z.Z. in der 
NA-Cottbus als Frei
gänger. Hobbys sind 
Pferde, Reiten und al
les, was zu zweit mehr 
Spaß macht. Antwort 
garantie.Chiffre 7734 

Hallo, ich bin Peter. 38 
Jahre jung und suche 
eine nette Sie, die ehr
lich, aufgeschlossen 
undtreusein sollte. Ich 
bin nur an einer ernst
gemeinten Zuschrift in
teressiert. Es wäre toll, 
wenn wir auf diesem 
Weg zueinander finden 
würden.Chiffre 7735 

Peter. zur Zeit in Haft 
(Ulm) sucht Briefkon
takt zu weiblichen 
Häftlingen im Alter 
von 20 bis 30 Jahren. 
Alle Briefe werden be
antwortet. Chiffre 7730 

Gittertausch: Auch 
die JVA-Wittlich ist 
kein Paradies, aber im
merhin hat man hier als 
Unbeschäftigter 2x 
Freistunde am Tag und 
ein großzügiges Frei
zeitangebot. Tch suche 
aus familiären Gründen 
einen Tauschpartner 
aus Brandenburg oder 
Berlin. Chiffre 7724 

Möchte gern eine jun
ge Dame brieflich ken
nenlernen und viel
leicht mehrdaraus wer
den lassen. Es ist mir 
egal. ob sie innerhalb 
oder außerhalb einer 
NA ist, da ich selber 
hinter Gittern bin. Bin 
170 cm groß, blond, 22 
J. alt und habe braune 
Augen Chiffre 7725 

Schwul, na und! 25jäh
riger Berliner sucht 

64 

Briefkomakt mit 
Gleichgesinnten. Bild 
wäre total Klasse. 
I 00% Antwortgarantie. 
Worauf wartet Ihr 
noch? Chiffre 7728 

Ich suche nette Men
schen zwecks Briefver
kehr - gleich welchen 
Geschlechts oder Al
ters: Hauptsache sind 
interessante und lustige 
Gespräche! Ich freue 
mich über jeden Brief, 
alle werden beantwor
tet. Chiffre 7731 

Nach bittersüßem 
Ende meiner letzten 

Fundgrube 

sehen Briefkontakt in
nerhalb und außerhalb 
der Anstaltsmauern. 
Alles kann. nichts muß. 
Bin a/p. tabulos. Wenn 
Du M bis ca 35 bist, 
schreibe Chiffre 7729 

I ch, m., 28. z.Z. in 
Haft, NA-Bückeburg, 
würde mich gern auf 
einen aktiven Feder
krieg mit weibliche 
Personen vor oder hin
ter den Gefängnismau
em einlassen. Ein spä
teres Kennenlernen ist 
nicht ausgeschlossen. 
Eine Antwort mit Bild 
wäre nicht schlecht, ist 

warte ich ganz viel 
Post. Chiffre 7732 

Stop! Einsamer Lang
strafer aus Plötzensee
Berlin /22 , 179 cm) 
sucht Kontakt zu Frau
en Gefangnissen in der 
ganzen BRD. Alter und 
Aussehen sind Neben
sache; am liebsten sind 
mir Langstraferinnen. 

Chiffre 7733 

Echt einsamer Knacki 
aus Tegel sucht IHN 
(bis 30), dem Ehrlich
keit und Treue Begrif
fe sind, für eine feste 
und nicht nur erotische 

Fundgrube 

Liebe bin ich (33, 
dunkler Igel, Jungfrau, 
tätowiert) zurück in der 
Realität und hoffe auf 
eine neue Love-Story. 
Ich mag Musik, Lager
feuer-Romantik. Pa
lies, Ledergeruch, Mo
torräder und das Meer. 
Mein Wunschtraum: 
eine korrekte, ehrliche 
treue Frau. die ebenso 
lebensfroh wie lustvoll 
und ein guter Kumpel 
ist. Chiffre 7727 

Junger. Bi-Boy (26, 
l89cm, 76 kg, schlank) 
bin noch bis Dez. 99 in 
Haft (Ruhrgebiet) und 
suche nen-geil-eroti-

l1 

aber keine Bedingung. 
Chiffre 7726 

Gittertausch: Welcher 
Berliner möchte nach 
Nordbayem? Reststra
fe 1 - 5 Jahre. Weitere 
Infos auf Anfrage. 

Chiffre 7723 

Welche Frau - Alter 
und Aussehen egal -
bat Lust, mir zu schrei
ben? Ich (46, 180 cm, 
110 kg, vollschlank, 
dunkelblonde, kurze 
Haare. Kinnbart, Bril
le) mag Musik, Litera
tur, Hunde, Sport und 
alles, was zu zweit 
Spaß macht. Nun er-

der l> chtb lick 1·211999 

Beziehung. Du solltest 
allerdings nicht x-mal 
LL, sondern XXL ha
ben, sowie eine schlan
ke Figur. Chiffre 7721 

Suche weibliches We
sen, schlank, dunkel
haarig bis 30 Jahre, mit 
Anhang (ist aber ei
gentlich egal). Sie soll
te nicht ortsgebunden 
sein. Ich bin Rheinlän
der (Duisburg), 40 Jah
re alt und schlank; und 
ich habe noch bis Juni 
2000. Chiffre 7722 

Notruf! Jörg (31/184/ 
65), z.Z. »Hinter Git
tern« sucht sein »Herz-

blatt« für »Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten«. Du 
solltest deshalb keine 
Vorurteile haben. Ich 
bin zwar nicht »Reich 
und Schön«. glaube 
aber an die »Wahre 
Liebe«! »Bitte melde 
Dich«! Auch wenn Du 
mollig bist u. ein Kind 
hast! Chiffre 7738 

Alexander (24, 
190cm, lange blonde 
Haare, grüne Augen, 
gepierct und tätowien) 
macht Kraftsport und 
sucht passende Frau ab 
20 mit Interesse an fe
ster Bindung. an Malen 
und Musik (Hause
Techno, harte Strom
Gitarre). Habe noch bis 
Ende 99. Chiffre 7737 

25jähriger Zwilling 
im Käfig, romantisch. 
kinderlieb. rücksichts
voll und für alles schö
ne zu haben, sucht net
te Sie bis 30 J., die die 
schlimmere meiner 
Hälften zu bändigen 
vermag. Hobbys: Ger
manische Kultur, Lite
ratur. Bei Foto und 
Rückporto: 1 OO%ige 
AntwortChiffre 7736 

Frank, 165 cm klein. 
z.Z. sucht weibliches 
Wesen für Briefkontakt 
- egal ob Ausländerin, 
behindert, mollig usw. 
Beantworte jeden 
Brief! Nach der Entlas
sung mehr? Also gebt 
Eurem Herzen einen 
Stoß. Chiffre 7739 

Pascal, 20. HIV-posi
tiv, Ausgäuger (TE: 
10.04.99) sucht positi
ves bzw. tolerantes 
selbstbewußtes Girl 
(20 - 35 J.) für alles 
mögliche, was Spaß 
macht. Meine Hobbys 
sind: Literatur, Kino, 
Theater, Oper, Musik, 
Natur, Berlin. Bitte mit 



Foto. 100% Antwort. 
Chiffre 7740 

Gittertausch: Ich 
möchte nach NRW, am 
liebsten NA-GE-BO
Do-Schwerte od. Wer!. 
Meine zukünftige Ehe
frau und die Kinder 
wohnen in NRW. Wer 
erlöst mich und wech
selt nach JVA-Diez in 
Rheinland Pfalz? 2/3: 
Nov. 2003. TE: März 
2008. Chiffre 7746 

Drei aussagefähige 
Lümmeltüten suchen. 
just for fun, drei laut 
quietschende Pflaumen 
zur lauten und ausgie
bigen Lümmelquiet
scherei. Chiffre 7741 

Herbert, 50, sucht net
te Lebensgefährtin -
egal, ob inhaftiert oder 
nicht. Chiffre 7748 

Junger Biker (31) mit 
Tote resse an Musik, 
Tattoos und interessan
ten Frauen, z.Z. in Haft, 
sucht tageslichrtaugli
che Hexe für witzigen, 
geistreichen, eroti
schen Federkrieg. Al
ter ist egal, auch wo Du 
lebst. Gibt es irgend wo 
ne vorurteilsfreie Wild
katze? Chiffre 7742 

Zwei geile Miezen 
(Jana, 22, TE Februar 
2001 und Ramona, 19, 
TE Dezember 99), z.Z. 
in JVA-Lichtenberg, 
suchen aktive Kater
ehen zum Schmusen. 
Miau. Chiffre 7747 

Deutscher Er (53, 190 
cm), frei, wohnhaft im 
Schwarzwald, möchte 
inhaftierte deutsche 
Frau ab 178 cm (Alter: 
35-55, Gewicht: 80 bis 
140kg) zwecks 
Freundschaft und spä
terer Heirat kennenler
nen. Bedingung: bei 

Haftentlassung sofort 
Umzug. Chiffre 7743 

Welche nette Sie, Alter 
und Aussehen egal, be
endet meine Postar
mut? Ich (23. I 82 cm. 
sportlich, z.Z. in der 
JVA-Tegel) bin ein to
tal versessener Motor
radfreak, der auf die
sem Wege eine Motor
radbiene für Feder
krieg sucht. Eine Ant
wort ist garantiert. 

Chiffre 7761 

Christian (24/190), 
z.Z. in Haft in Torgau. 
sucht auf diesem Wege 
eine nette Brieffreun
din. Dein Aussehen 
oder Deine Nationalität 
sind nicht so wichtig, 
die Hauptsache si nd 
Deine inneren Werte. 
Ich warte auf Deine 
Post. Chiffre 7744 

E in gutaussehende~ 
einsamer Er (43, 176 
cm) aus der JVA-Suhl. 
gesch., sucht Briefkon
takt zu einer Dame (Al
ter oder Haft spielen 
keine Rolle) - späteres 
Kennenlernen ist mög
lich. Meine Interessen: 
sind PKW's, Compu
ter, Tiere u.a. Antwort
garantie. Chiffre 7749 

Raver, 28, zur Zeit in 
Haft (JVA-Tegel), 
sucht phantasievollen 
Briefkontakt mit süßer 
R averin. Wer mir 
schreibt, erhält auch 
nach meiner Entlas
sung viel Post und Un
terstützung. Bild wäre 
super. Chiffre 7745 

Gitter tausch, Berliner. 
JVA-Tegel, sucht den 
Gittertausch in folgen 
den Bundesländern: 
NRW (JVA-Werl), Ba
den-Wüttemberg 
(JVA-Freiburg oder 
Bruchsal), Hessen 

Fundgrube 

(JVA-Schwalmstadt 
oder Butzbach); meine 
Reststrafe: 3 J. + SV 
(ca 7 J.).Chiffre 7750 

Sträfling, 37 J, 180cm. 
nett und stubenrein, 
würd' gern mal wieder 
wissen, wie Frauen 
denken. Chiffre 7752 

Christoph, 37, 180cm, 
deutsch, ledig. dunkel, 
an u. für sich ein ruhi
ger und geselliger Typ, 
schreibt und liest gern, 
sucht e ine oder mehre
re Brieffreundinnen, 
mit denen er sich nach 
der Entlassung \"iel
leicht in gemütlicher 
Atmosphäre treffen 
kann. Chiffre 7151 

Was meinst Du. kalte 
Welt, heiße Herzen -
gemeinsam ist"s erfüll
ter?! Er/39/ 179cm/ 74 
kg I sportl., sucht Dich, 
Du feminines, hier feh
lendes Puzzlesrück des 
Lebens. Chiffre 7153 

28jähriger Berliner aus 
der Türkei, einsam, in 
Haft, sucht eine nette 
Briefpartnerin. Ob sie 
vor oder hinter Gittern 
lebt, ob sie Auslände
rin ist oder nicht, spielt 
keine Rolle: Hauptsa
che, sie ist nett und er
möglicht ein paar Stun
den freundlichen Brief
Verkehr. Chiffre 7754 

Ich. 25 J., m., z.Z. in 
Haft. suche eine Frau 
zw. 30 und 35 J. für 
Briefkontakt - eventu
ell auch mehr. Habe 
vom Leben noch nicht 
viel mitbekommen. Bin 
ein kleiner Träumer u. 
Romantiker. Welche 
Frau schreibt mir, was 
man wirklich im Leben 
braucht. Chiffre 7755 

Boy, 33 J., schlank, 
hübsch und roman-
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tisch, fühlt sich z.Z. wie 
ein gefallener Engel 
und sucht Briefkontakt 
zu netter, humorvoller 
Sie zw. 18-35 J. Bin in 
Haft noch bis August 
2000. Persönliches 
Kennenlernen ist nicht 
ausgeschlossen . Foto 
wäre süß. Chiffre 7759 

Einsam er Häftling aus 
der JVA-Willich, Jörg, 
25, sucht Girls, die 
auch einsam sind. Ein 
Foto wäre super. Alle 
Zuschriften werden ga
rantiert. 1 OO%ig beant
wortet. Chiffre 7756 

Hallo, einsames Mäu
sekätzlein.lch bin Tho
mas (05.04.74) und su
che eine Partnerin, die 
mit mir durch dick und 
dünn geht. Ich will ger
ne auf Dich warten, bis 
Du entlassen bist. Du 
(24-30 J) solltest lange 
blonde Haare haben. 
Ein Foto wäre nicht 
schlecht. Chiffre 7757 

Netter. normalausse
hender Boy sucht 
Brieffreundschaft und 
eventuell auch mehr zu 
netten Typen ( 18 - 30 
Jahre). Erlaubt ist alles, 
was zu zweit mehr 
Spaß macht als allein. 
Foto = Antwortgaran
tie. Chiffre 7758 

Boy , 33 J ., schlank, 
hübsch und roman
tisch. fühlt sich z.Z. wie 
ein gefallener Engel 
und sucht Briefkontakt 
zu netter, humorvoller 
Sie zw. 18-35 J. Bin in 
Haft noch bis August 
2000. Persönliches 
Kennenlernen ist nicht 
ausgeschlossen. Foto 
wäre süß. Chiffre 7759 

Helga E. von der Not
hilfe Birgitta Wolf e.V.: 
Die Humanistische 
Union bietet Inhaftier-

ten die Vermittlung von 
Briefkontakten (keine 
Pannervermittlung !). 
Viele Menschen s ind 
bereit und daran inter
essiert. Briefe ins Ge
fängnis zu schicken. 
Wer in Haft ist und sei
ne Einsamkeit mit je
mandem von draußen 
teilen möchte, schreibe 
an die Humanistische 
Union, Friedrichstr. 
165, 10 117 Berlin. 

Wenig kann so viel 
sein! Wir suchen Men
schen, die an Inhaftier
te ab und an einen Brief 
schreiben und so seeli
scher Vereinsamung 
vorbeugen bzw. sie ab
bauen helfen. Nur Mut! 
Humanistische Uni
on , Friedrichstr. 165, 
10 117 Berlin 

Ansebrüten gesucht: 
Wer kann mir eine Li
ste von Gefangenen
Hilfsorganisati o nen , 
die in der Bundesrepu
blik Deutschland tätig 
sind, zukommen las
sen? Wer kennt gute. 
engagierte Journali
sten, die sich mit dem 
Strafvollzug beschäfti
gen? Chiffre: 7702 

Infos gesucht: wer 
kann mir Gesetzes
sammlu ngen, Samm
lungen von grundsätz
lichen Entscheidungen, 
Urteilen oder ähnlich 
wichtigen Daten zum 
Strafvollzugsgesche
hen zur Verfügung stel
len? Chiffre: 7701 

Junger Bike r (35, 
180cm), z.Z. in Witt
lich, Normal Bleifrei 
bis Super, sucht Wölfin 
im Schafspelz zwecks 
Federkrieg. Bist Du 20 
bis 40 Jahre alt und reif 
für die Insel, dann 
schreibe bitte schnell. 

Chiffre 7715 
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.Jf!a~ $iclfd~/ 
Was macht ein Stallhäschen, wenn es 
krank wird? Verschiedene Antworten 
sind denkbar: es könnte beispielweise 
einen Ar:.~ besuch beantragen, oder hof
fen (und vielleicht sogar beten), daß 
sich die Krankheit von allein heilt. 

Was aber macht ein Stallhäschen, 
wenn es an einem Leiden erkrankt, daß 
es ihm unmöglich macht, etwas zu be
antragen oder zu erhoffen? Bei uns hier 
oben hatten wir gerade einen Fall, wo 
sich ein Stallhäschen an seinem Ar
beitsplatz plötzlich von Geistern um
geben sah. Nun ist ja dank des OC-Pro
zesses (von Otium Carcerum = süßes 
Karzer/eben), den es ja wohl auch bei 
Euch da unten gibt, der Unterschied 
zwischen (Kaninchen-) Himmel und 
Erde fast aufgehoben, so daß Ihr wohl 
ahnt, daß auch hier bei bei uns anläß
tich solcher Vorfälle zunächst einmal 
ein Fachmann für derlei Erscheinun
gen, also ein Psychiater herbeigerufen 

Aus verschiedenen Gründen geht es 
dem liehtblick materiell immer we
niger gut. Einer dieser Gründe ist, 
daß immer mehr Menschen die Leis
tunsrahigkeit des Ii b iichen Teams in 
Anspruch nehmen, ohne an Kosten
erstattung zu denken- oder denken 
zu können: viele Nutznießer des 
IichtbiickS sind nämlich mittellos. 

Für den liehtb lick zu spenden 
heißt daher: vielen etwas zu spen
den. Wer sich darüber hinaus noch 
für den liehtb lick engagieren möch
te, z.B. über den geplanten Förder
verein, sollte doch mal schreiben. 
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Hoppe I 

KANINCHEN
HIMMEL ... 

wird, der dann sicherlich das Vorliegen 
einer Psychose (vgl. S. 32) erkennt und 
diese Krankheit zum Wohle des Häschens 
behandelt. 

Daß ich an dieser Stelle über so etwas 
berichte, hat seinen Grund darin, daß 
sich hier gerade etwas ganz anderes er
eignet hat: Für das an seinem Arbeits
platz anlaßlos von Geistern überfallenen 
Stallhäschen wurde nämlich kein Fach
mann der Medizin gerufen, sondern ei
ner für das Jenseits. Dieser besah sich 
den »Fall«, stellte einefalsche Konfessi
onfest, bestellte einen Kollegen der Glau
bensrichtung des erkrankten Stallhäs
chens und ließ diesen Kollegen dann ei
nen richtigen Exorzismus durchführen 
(natürlich nicht am Arbeitsplatz des Stall
häschens, sondern im Büro des erstge
nannten Glaubensbruders). 

Da es, so weit ich mich erinnern kann, 
bei Euch da unten so etwas nicht gibt, 
sei hier noch etwas zu dem Exorzisten 
(Geisterbeschwörer) gesagt: offiziell ist 

er Träger des dritten der vier niederen 
Weihegrade einer Institution, deren 
Führer ein Leben in Armut und Wehr
losigkeit lehren, um selbst unermeßli
che Reichtümer sammeln und unver
gleichlich viel Macht ausüben zu kön
nen. 

Nun aber zurück zu unserer aus 
Stallhäschen und Wildkarnickeln beste
henden Einrichtung: Zwei Stallhäs
chen, die hier ihr arbeitsreiches Leben 
insbesondere damit fristen, daß sie die 
alten Nester und vor allem die Wege 
zwischen den Ställen ausbessern, ha
ben endlich jene grasgrünen Plastik
karten erhalten, die den darauf abge
bildeten Karteninhaber als jemanden 
ausweisen, der ohne Begleitung eines 
Wildkarnickels außerhalb der Ställe 
herumhoppeln darf Außerdem haben 
die beiden jeweils ein wolkenweißes 
Kärtchen erhalten, das die unbeauf
sichtigte Arbeit auch an den äußertsten 
Rändern dieser Einrichtung gestattet. 

Die Reaktion der Wildkarnickel auf 
diese Kartenkombination ist höchst un
terschiedlich: einige lassen die beiden 
Stallhäschen bereitwillig zu allen Gren
zen vordringen, andere vergewissern 
sich erst bei den VollzugsDienstLöffeln 
und wieder andere tun so, als sähen sie 
weder Karten noch Kartenträger. 
Schließlich gibt es noch ein Wildkar
nickel, das am Rande der Einrichtung 
auf einem Turm saß, um die Stallhäs
chen vor unbefugten Eindringlingen zu 
schützen- dieses Wildkarnickel verließ 
den Turm um den beiden arbeitenden 
Häschen zu sagen, daß sie nicht zusam
men arbeiten könnten: bei zweien wür
de er nämlich »die Übersicht verlie
ren«... 1t'- .Jf!~ 

Untel"stutzt den liehtblick 

Berl•ner B nk Aß 
Kto.-Nr. 3 1 00 132 703 
BLZ 1 00 200 00 
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liehtblicke 

Neuesaus der Küch 
Wie aus guten Zutaten eine undefio eru<lUl..UU<II.....:; 
werden in der Küche nur noch ~losser 

Die Küche in Tegel ist ein Thema, über das man eigentlich in 
jeder Ausgabe berichten müßte. Schon seit langem hängt uns 
das Tegeler Essen zum Halse heraus und Trotz ständiger Re
klamationen wird es auch nicht besser. 

Im vorigen Jahr hatten wir ein Gespräch im Beisein der In
sassenvertreter mit dem Leiter der Küche, und danach W!}f das 
Essen für einige Zeit besser. Inzwischen ist man aber längst in 
den alten Trott zurückgefallen, und es gibt >herrlich Zerkoch
tes<. Mich wundert immer wieder, wie man mit den guten Zu
taten so einen Mist fabrizieren Kann - das ist auch schon eine 
Leistung. Man darf nicht denken. daß die Zutaten, die hier an
geschafft werden, minderwertiger Qualität sind - im Gegen
teil. Die Wirtschaftsverwaltung achtet darauf, daß die Zutaten 
eine gleichbleibend gute Qualität haben, und man spart auch 
nicht mit der Bewil!jgtmg vpn Gewürzen. Wo die allerdings 
bleiben, ist uns · lclar, denn im Essen sind sie kaum zu spü-

ren. L 
Gerade in letzter Zeit ist das Essen noch schlechter g or-

den. So gab es am letzten Sonntag zum Beispie Rosenkohl, 
der im Wasser schwimmend serviert wurde. Auch die K of
feln sind wie eh und je zerkocht, aber das liegt ja an dem rans
port mit den Thermophoren. [ ... ] 

Daß Essen auch schmackhaft und preiswert gekocht werden 
kann, beweist die Lehrküche, die für die Mitarbeiter der Justiz
vollzugsanstalt Tegel ein täglich wechselndes Kantinenessen 
zubereitet. [ ... ] Warum ist die Küche nicht dazu in der Lage? 
[ .. . ]Wer hier in der Anstalt richtige Arbeit [teilweise auch kör
perlich schwere] von den Insassen fordert. muß auch dafür sor
gen, daß die Leute ausreichend [ ... ]ernährt werden. 

der Iichtbiick, Oktober 9F 
Anmerkung 

So langsam sollten sich die dafür zuständigen Amtsträger an
gesprochen fühlen, nun endlich einmal etwas dafür zu tun, daß 

das Thema Küche nicht immer und immer wieder angespro
chen werden muß. 

A1sor sren wird der Ausspruch eines Gefangenen, »Es kann 
w s zum Kackep eingenommen werden« für die Qualität der 
K chenspeisung weiter Geltung besitzen. 

Der Knochenfund 
War es doch eine Mieze- Katze? 

Vor ein paar Tagen kam ein Mitgefangener in die Iichtbiic k
Redaktion und entnahm aus einer mitgeführten Plastiktüte ei
nige Knochen. die er auf meinen Schreibtisch legte. Auf meine 
erstaunte Frage was das soll, gab er mir lachend zur Antwort, 
daß das Katzen- oder Hundeknochen sind. 

Das ver.vunderte mich, denn obwohl ich medizinisch nicht 
sehr gebildet bin. war doch eindeutig zu ersehen, daß der Kie
fer ein menschlicher Kiefer war[ ... ]. Der Gefangene erzählte 
anschließend.[ ... ] am Vormittag habe man bei Bauarbeiten vor 
dem Versorgungszentrum neben einem GuJli diese Knochen 
gefunden. Der Bauwerksbeamte besprach sich mit einem an
wesenden Kollegen und erklärte dann, daß das eine mensch
lichen Knochen sind. Den Bauhandwerkern is eigentlich all
gemein bekannt daß bei Knochenfunden während der Durch
führung von Ausschachtungen diese Bauarbeiten ofort gestoppt 
und die zuständige Staatsanwaltschaft bzw. iminalpolizei 
informiert werden müssen. um zu vemmdem, daß Spuren von 
einem eventuellen Kapitalverbrechen zerstört werden. 

Die Folge davon wäre eine Einstellung der äußerst wichti
gen Arbeiten für den Fahrweg des Versorgungzentrums,[ ... ]. 
So machte man aus Menschenknochen Tierknochen. 

Die Abteilung [Un]Sicherheit [ ... ] holte die Knochen von 
dem Gefangenen ab. Sie übergab den Fund der Kriminalpoli
zei, die ein Verfahren daraufhin eröffnet hat. 

der Iichtbiick, Oktober 1987 

Anmerkung 

Hierzu kein Kommentar! 

Im nächsten liehtblick 
Drogen Teil IV 

Insolvenz (11:1) in der Praxis 

Das Gen-Gesetz 
Wenn Ihr Vorschläge und Meinungen nicht nur z~ diesen Themen mitteilen 

wollt, schreibt an der Iichtbiick, Seidelstr. 39, 13507 Berlin 

d e r I re h eb liek 1· 211999 
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